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des D eu tschen  Rechtsverlages, L e ip z ig  C 1, Inse l-

D E U T S C H E R  R E C H T S V E I
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nächste B u ch h a n d lu n g .
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ren  so llte , b it te n  w i r ,  an unsere B ezugsab te ilung  nach 
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A n zeigenpreise  und A n ze ig en sch lu ß : siehe K o p f 
de r S te llenanze igen .
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Rechtsprechung
Strafrecht

§2 VolksschädlVO.
Unter „Begehung“  der Tat i. S. des §2 

VolksschädlVO. ist der gesamte Gesche
hensablauf zu verstehen.

Zur Annahme, der Täter habe die 
Verdunkelungsmaßnahmen „bewußt“  aus
genutzt, genügt es, daß er den Entschluß 
der Ausnutzung erst nach Beginn der Aus- 
führungshandlungen, jedenfalls aber vor 
V o l l e n d u n g  der Tat gefaßt hat.

Nach ständiger Rspr. des RG. ist eine 
Verurteilung nach § 2 VolksschädlVO. nur 
zulässig, wenn der Täter dem Typ des 
Volksschädlings entspricht. RG.: DR. 1941, 
41 Nr. 1 (Boldt)

§ 4 VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939; VO. 
zum Schutz gegen jugendliche Schwerver
brecher v. 4. Okt. 1939. Voraussetzungen 
für die Anwendbarkeit der VolksschädlVO. 
gegenüber jugendlichen Verbrechern. RG.: 
DR. 1941, 43 Nr. 2 (Boldt)

§185 StGB.; §4 VolksschädlVO.
Die „Verführung“ als solche, d. h. die be

wußte Einwirkung auf den Willen einer 
Frau durch Überredung und Erregung sinn
licher Begierden, rechtfertigt noch nicht 
die Annahme einer Beleidigung, wenn die 
Frau dem Willen des Verführers entspricht, 
ohne hierzu von ihm durch verwerfliche 
Mittel oder durch eigene Willensschwäche 
veranlaßt worden zu sein.

Da die Bestrafung des Ehebruchs nicht 
nur des beteiligten Ehegatten, sondern auch 
des Dritten, nur dann zugelassen wird, 
wenn wegen des Ehebruchs die Ehe ge
schieden ist, ist beim Fortbestand der Ehe 
die Verfolgung des Ehebruchs als solchen 
als Beleidigung ausgeschlossen.

Ob die „Verführung“ der Ehefrau eines 
Einberufenen den Tatbestand des §4 Volks
schädlVO. erfüllt, hängt auch davon ab, 
wie die Beziehungen des Täters zu der 
Ehefrau sich vor der Einberufung des Ehe-

mannes gestalteten, wie sich das Ehepaar 
dazu stellte und welchen Ruf die Ehefrau 
genoß. RG.: DR. 1941, 45 Nr. 3 (Mittel
bach)

§316 StGB. Durch die Pflicht der Stra
ßenbenutzer, während ihrer Annäherung 
an einen Eisenbahnübergang auch bei ge
öffneten Schranken besondere Aufmerksam
keit auf die Gefahren der Kreuzung mit der 
Eisenbahnstrecke zu verwenden, w ird die 
Pflicht der Bahnbeamten zur Sorgfalt in 
der Bedienung der Eisenbahnschranken 
nicht eingeschränkt oder erleichtert. RG.: 
DR. 1941, 47 Nr. 4 (Gülde)

§359 StGB. Angestellte von Privateisen
bahnen, die mit bahnpolizeilichen Aufgaben 
betraut sind, sind nur insoweit als Beamte 
i. S. § 359 StGB, anzusehen, als sie inner
halb der Grenzen der ihnen übertragenen 
Bahnpolizeigewalt handeln, nicht aber auch 

l  übrigen, z. B. bei der Fahrkartenaus
gabe. Die von einer privaten Eisenbahn
gesellschaft ausgestellten Fahrkarten sind 
p r i v a t e  Urkunden i. S. 8267 StGB. RG.: 
DR. 1941, 49 Nr. 5 (Boldt)

§ 159 h BranntwMonG.; § 396 RAbgO. 
Die Branntweinzuschlagsteuer ist eine Ver
brauchssteuer und nicht eine Einnahme aus 
dem Branntweinmonopol; ihre Hinterzie
hung ist daher nicht nach dem Branntw
MonG., sondern nach §396 RAbgO. zu be
strafen. RG.: DR. 1941, 51 Nr. 6 

§§7, 8 StPO.; §8 52 ff. östStPO. Kommt 
eine in der Ostmark begangene Straftat vor 
einem Gericht des Altreichs zur Aburtei
lung, dann ist auf die Tat grundsätzlich 
das österreichische Strafrecht anzuwenden, 
ohne Unterschied, ob sie vor oder nach der 
Vereinigung Österreichs mit dem Reich be
gangen worden ist. RG.: DR. 1941, 51 Nr. 7

Zivilrecht
Ehegesetz

§37 EheG. Der Wille zur Fortsetzung 
der Ehe i. S. des § 37 Abs. 2 EheG, ist nicht 
vorhanden, wenn der Ehegatte nach Ent-

(Fortsetzung Seite 6)

B e i l a g e n - H i n w e i s
Der Gesamtauflage dieses Heftes liegen 

2 Werbeblätter der Firma 
Dreske & Krüger, Hannover, bei, 

über neue Vordrucke.
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Soeben erscheint: Die Bereinigung alter Schulden
nach dem Gesetz vom 3. September 1940, nebst Ausführungsvorschriften und Formularen, erläutert von

Dp. ju r . F ra n z  Hennig, und Dp. ju r . K arl Künne,
Rechtsanwalt in  Berlin Syndikus in Wuppertal-Elberfeld

Diese d r itte , vS lIlg  neubearbeitete und erw e ite rte  A uflage  des weitverbreiteten Kommentars bringt eine e i n g e h e n d e  E r l ä u t e r u n g  d e r  N e u 
f a s s u n g  d e s  G e s e t z e s  unter besonderer Berücksichtigung der Praxis.

U m f a n g  176 S e i t e n  D I N  A 5. P r e i s  b r o s c h i e r t  RM 4.60
V erlag  fü r  S o zia lp o litik , W irtschaft und S ta tis tik , Paul Schm id t, B erlin  SW  6 8 .

Bürobetarf fü r  P r o jc j j  unb  O T biana i.
2 in fe rf ig u n g  non © d jilb e rn , S te m p e ln  unb  S ie g e ln

Drudtcrci und Budibinbcrei gad jbrucEere i fü r  ben
23ei>arf be i D íedfjfflannta lfdbüroá, iB orb ru tS pe tlag

Q m fa f r n r h to n  1>om £ancr un6 naä>n m i V I C U U l l V I I  H in ¿n &etn f ffieu6efc(sen, 2 lus6e fje rn

23e m ite n  © íe  and) un fé re  @ inridf)fungen, bie a lle n  :"Retf)fsanroä[fen 
im b  ff to fa re n  ju c  íCecfúgung ( le lje n :

ßurliotel luliuslmll in Bad flnrjburg 
IDiffcnfchaftl. nilfsftollc Der fians-SolDan-Stiftung Inieipjlg

S o r b e r n  0 i e  P  r  t  i  a l i f l  e

^ t iö '^ o t o 'Ä u n j
3^'- Berlin 017, Blumenftra|le 29, Ruf: 5ammel-nr.598026

UciTouferäum c nad> w ie » o r: neue Jcleörlch (trage $7 
breeben + D üffe lbo rf +  J ranE furt a. t i l .  + Ijam burg + Z tipä ig  + S te ttin

Leitfaden zur Praxis in  der
Geschäftsstelle des Anerbengerichts

v o n

Karl Prskawetz
Justizinspektor

Die Schrift dient in erster Linie dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle des Anerbengerichts, d. h. praktisch allen, die 
es werden können, also der gesamten mittleren Justizbeamten
schaft, daneben aber auch den Notariats- und Itechtsanwalts- 
kanzleien, und behandelt einen Stoff, der heute allgemeines 

Reichsreoht darstellt.
Umfang: 64 Seiten und eine Tabelle Preis: kart. RM 1.60
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Berlin \V 35, Hildebrandstraße 8

f t o n f c b u d i

ä e s  © c o fc & c u b 'd K n  ( ¡ r c b fw c c c fd ö
(unter iöcriiifiidftigung her ii)tcrrcid)i{d)cn, 

mcmcUänbifri)en, fubctcnbcutidjcn uitb 
2aiijtgcv ®cftimmungcn)

tmn S t .  Ö l te  “t f  a u m cc fcc
¡ftedjtianwatt am DberlartbcSgertcfit §antm (SBeftf.) mtb Olotar 
SDtitfliteb bei ffirbbofre(ht8auäfd)ufie8 ber «fabemie fü r BeutRhci SRecftt

unter OTItarbeit Bott $ r .  S ß o l f  J t o n t f e  31ed)t8aMB. in  Berlin

B ie  fe it fu rjem  uorllegenbe unb roieberftolt h ie r angejeigte 4., v ö llig  neu. 
bearbeitete im b erweiterte (Huflage jeidtnet fiel) w iebet wie bie oorait« 
gegangenen 3 ä lu flagm  burd) ihre rotffen[d)aftltd)c (Srünblid tfe it unb er. 
fdiönfenbe B arfte llung  a u s .—  Umf  a n g : 1104 Seiten (Brokattao. tp r e is :  

SR2J! 25.50, ©anälcttten gebunben (nicht fio feb la ttfo rm ).

Aus weiteren Urteilen der Fachpresse:
B i t  4. itu f la g c  bc8 Bewährten < itläutcrung8& u$cSJueift b ie (Borjüge. . B ie  4 Wuflage bcS ücw a iiric tt w rm iurrungouua jco  toettr ote ¡eorjuge 

ber früheren « tuflagen a u f unb fe t t  b lc WcrtboUe SWitarbeit an ber 
aBciterentW idlung bc8 e rbbofred jtS  fo r t.  S K itS to tj fann babei b c r» c r f .  
fü r  flth  in  «nfprndh nehmen, bah her «cfe ijgebcr in jw tfth c n  mancher 
feiner iin ftchten  Beigetrcten t f t  . . .

(Oberlanbes. unb ffirbf)0fgerid)tsrat B r . äBdhrmamt, ©eile, 
im  fR e i^soerw a ltungsbla tt S e ft 87/1040).

. . .  BleSBovjüge Be8 „»num erier" finb belannt t «clbftänblgc, ein* 
gchenb begrünbete Stellungnahme in  alten » ra ftifrii bebeutfamen 
»vagen unter aubgiebiger »erWcrtung bet 9terfjtfpred)ung, umfaf- 
fenbe Olndiwcife beb Srfirift(umi), unb baS allc8 in  übctffdjtHdjcr 

-  I  .  (üllcbcruitg . . . (Oberregierungsrat B r. ttfjm ig, (Berlin,
f l  R  t. „Beutfdje fflerwaltung" Dom 18. 11. 1940.)

V U v  S e jichba t burd) gutgeführte ¡Budjhanblungen ober b ire fi o. b.

ä ie c lo o  ® e . O t to  © d tm íé t  JS t© „ Ä ö ln ,  fcanfaijaus

^ In tíQ u a rífd tD é  A n g e b o t :
SffiB .íJtom m entar o. 9!(S..(Raten. 8. 91., 6 She. 1931/85 geh. (143.—) 919)1 60.— 
3aeger, Komm. 3m flon f.-O rb . 0./7. 9t. 2 Sbe. 1031/36 geh. (105.—) 31311 70.—
3onas, 3iDilpro3ekorbnung 2 Sbe. 14. 9(. 1928/29....................geh. 31331 15.—
Olrbcitsredttfam m lung, (Entfdicibungen bes 91ei<bsarbeitsgerid)ts u.

b. 9UE®. b. £anb-9Irbtsg. Sb. 1-30 u. 9ieg. 1/10 (1928-1940) geh. 91331 300.—
9lrd)io, ißreuk. 3 g . 1-40 (1894-1933)............................................ geh. 91931 1 5 0 .-
S an fa rd tio , 3g. 1-36 (1901-1936).................................................. geb. 91931 480.—
<£ntfd)dbungen Bes Sreufj. D beroerw a ltungsgcrid jts. S b . 1-100

unb 91eg. (1877-1937)..................................................................geb. 9193! 300—
(£ntfd)eibungenbes91(6.in3io iiiad)en. S b .l-1 5 0 u . 91eg.l-150 geb. 91931 300.—
3ohow, 3af)t6. b. flam m ergerid jts. 53 Sbe.................................. geb. 91931 150.—
3uft.=93tin .,S tatt u. Bcutfdte 3uftt3- 1900-1938.......................... geb. 91931 220.—
3ahrbu<h Bes Beutfd)en 91od)ts. ¿ tsg . Sdtlegclberger. Sb. 1-31 unb

31eue »olge 1-4 1931-1937, 1904-1933 ................................ geb. 91931 300.—
9ted)tfpreri)ung ber DB©., 46 Sbe. 1900-27 (alles erfd)tenene) geb. 91331 100.—
»teu f). ffiefefjesfammlung 1900-1938..........................................geb. 91931 90.—
9teld)sgefcf)blatt. 1900-1939 (ab 1922 B I. I unb I I ) ................geb. 91931 280—
Oleidtsfteuerblatt. 1920-1939.......................................................... geb. 91931 290.—
SBodjenfchrift, 3 u r if t . ,  1900-1938..................................................geb. 91931 200. -

6 octiment / Scclitt SB $
»ransöfifdie Stroke 10 /  »ernfpredjer 121167/68 

C u ^ ^ a n b l u t t »  unb A n t i q u a r i a t  f ü r  9tedj t3> unb 
S S i r t f i ^ a f f ö n t i f f c n f  r f)aftcn

Í  H e im tk k m t!  1

F E R N K U R S E

L

zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

D r .  A t z l e r • Berlin W  3 0 , Luitpoldstraße 4 0  j

DRESSEN-
MÖLLER

ADRESSEN 
DER WELT

ADRE S SE N -M O LLER  hilll werben -  schaff! neue Absafzgebiele für 
alle Erzeugnisse oder Leitungen, gleichviel ob Grofjdeulschland 
oder Teilgebiete hiervon durch W erbung gewonnen werden sollen. — 
A D RESSEN-M O LLER erschließ! neue Märkte in allen Ländern der 
Erde durch Adressen aller Art -  A D R E S S E N -M O L L E R  fragen 
isl immer richtig und wichtig I Interessenten erhallen euf Wunsch kosten- 
k>j entsprechendes Katelogmalerial bei Bezugnahme auf dieses Inserat

ADRESSEN-MOLLER
GROSSDEUTSCHLANDS GRÖSSTES ADRESSENUNTERNEHMEN

D R E S D E N A -1 6
MACKENSENSTRASSE 11 
RUE 64181 60984 62997 ■ 63408

B E R L IN - W *  8
MAUERSTRASSE 8 3 *8 4  
OUf 113866 113867



Zwei wichtige Werke maßgebender Sachbearbeiter

ßriegefchäÖenoerorCmungen
firlegefachichät>en=VOv perfonenfchäöen=VO. unö Durchführ.=Vorfchrlften

mit elngehenöen Erläuterungen
oon Heg.-Rat Dl*, Büchner unö Reg.-Rat D f. fioffwann, beiöe Im RDnnenlTJin. Rift ölefem fianöbuch, öefjen VerfalTer ale 
Sachbearbeiter ln öen äuftänölgen Referaten öes RünnenlRln. tätig finö, fft ein rolrhllcb prahtlfches Rllfamlttel gefchaffen, öaa Uber 
alle fragen ftete klare, ausführliche Ruskunft gibt unö ln (eöem einjelfall äelgt, role 311 oerfahren ift. Preis etroa <5-  Rm

öroßOcutfches firiegGfchäÖenrecht
e rg än jb ar e  CejEtfammlung

(amtl icher einfchläg. Rechte* u. Verroal tungcüorfchrl f ten
Die oon Ra.©er.-Rat Weife, Sachbearbeiter Im RJnnenfRIn., herausgegebene unö ln £ofeblatt«form erfchelnenöe Sammlung ift 
für öle prails oon größter ßeöeutung, öa fie ln Uberflchtltcher, fyftemat. ©lieöerung öas gersaltlge, ln öen oerfchleöenften ©efeeen, 
TO. ufro. oerftreute IRaterlal äufammenfaßt unö fdmellftes Dachfchlagen Jeöer einzelnen Vorfchrlft ermöglldit. preis etroa 6.- RIr!

V E R L A G  F R A N Z  V A H L £ \ . B E R L I N W »

WALTER BEHRENSÏÏ̂ R̂BRAUNSCHWEIO s w ï BnefmaritenhandlQ
Wsitefdir. kofanfrtl

Ankauf von Sarrunlungon

m Brief
marken

Sabeff-Post
ärat. SCO isrscli. 
„flslerreich" nur 

15.80 Irka. Sabeff Wien IX/71 DR.

Acodemia-Schreibmaschinenstube
l a n g j ä h r i g e  F a c h k r ä f t e  

Berlin W 8 • Friedrichstraße 78
(U -Bahn Französische Straße)

Vo ra  nm  e I d ü n g :  Telefon 12 41 96

W erdet M itglied  
der N S V .

D E T E K T I V
•«a d  i o « »

L a n g jä h r ig e  A u s lan d s tä tig ke it.
Hochw.Refer. / Garant, f. zuverl. u. ge
wissenhafteste A r b e i t  /  K e i n e  V or- 
schußverpfiichUm g / Zeitgem. Honorar.

W O IT Z ,
K rim in a lb e a m te r a . D. (pens.)u. Sohn 

BERLIN  W 9 , Columbushaus, 
P otsdam er P la tz , Fernspr.: 22 31 30 

N achtru f: 48 44 68 u. 30 70 SO

CAFE WIE

K U R F U R S T E N D A M M  26 V - — STÜBER U N D  KRÖGER

C a rl f jc y m a n n s  U c r ln g , B e r l in  10 8
V o r kurzem , e rs c h ie n :

D a s  U r h u n ü e n f t e u i j r g s j f e f j .  E riä u te ru n gs.
buch von Ministerialrat im Reichsfinanzministerium 
Ernst Paul Boruttau. Fünfte, ergänzte Auflage. 
Preis gebunden RM. 14.—.

„Nach Veröffentlichung des Gesetzes in jedem Jahr eine neue 
Auflage — das ist eine ganz seltene Erscheinung auf dem 
Gebiet des Schrifttums zum Steuerrecht. Aber Boruttau ver
steht es auch mit besonderer Meisterschaft, die Grundge
danken des Gesetzes trotz einer großen Fülle von Einzelheiten 
stets klar herauszustellen, bei aller Rücksicht auf die Belange 
der Praxis, aus der das Buch kommt und der zu dienen es 
bestimmt ist, auch der theoretischen Betrachtung zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Immer wieder erstaunt man über den 
Reichtum des Buches.“  Oberregierungsrat Dr. K luckhohn beim RFH-

Im  J a n u a r  1941 e rs c h e in t:

D ie  B Ü tQ e tJ IeU O C . Dritte, neubearbeitete Auflage 
des Erläutcrungsbuches von Oberfinanzpräsident 
in Düsseldorf Dr. W alter Blümich unter M it
wirkung von Amtsrat im Reichsfinanzministerium 
jo h s . Hafem ann. Preis geb. etwa RM 12.—.

„Der Kommentar ist in der bewährten braunen Taschen-Ge- 
setzsammlung erschienen, übersichtlich aufgebaut und hat nicht 
nur rein wissenschaftliche Bedeutung, sondern ist aus der 
Verwaltungs- und Verfahrensübung für die Praxis geschaffen. 
Die einschlägigen Vorschriften des Einkommensteuerrechts 
sind in begrüßenswerter Weise mit herangezogen.“

„Deutsches S teuerbla tt."

ß o n i m c n t n r j u m D c r m ö g c n f t c u ß r g c f c ^
2. neubearbcitetc Auflage von Richter am Reichs
finanzhof a. D. Dr.ThUm en. 300 Seiten.Taschen
gesetzsammlung. Preis geb. RM. 9,_.

„In dem Werk wird wiederum nach einer Einleitung das Wesen 
der Vermögensteüer in einer Vorbemerkung lehrbuchartig in 
sehr übersichtlicher Weise dargestcllt. Im Anschluß daran 
werden die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen in der schon 
in der ersten Auflage bewährten Form ausführlich erörtert. 
Die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs wird von dem Ver
fasser, der fast acht Jahre lang dem für Bewertungs- und Ver
mögensteuer zuständigen Senat angehört hat, voll berück
sichtigt.“  „Deutsche Wirtschaftszeitung“ .

D a s  R e id is b e io e r t u n g s g e f e f )  ♦ Erläutert von
Ministerialrat a. D. E. Dziegalow skl und Rich
ter am Rcichfinanzhof a. D. G. ThUmen. Fünfte 
Auflage. Preis RM. 18.—.

Der bekannte Kommentar liegt nunmehr in 5. Auflage vor. 
Durch die Durchführungsverordnung vom November 1939 und 
die Rechtsprechung des Rcichsfinanzhofes, besonders aber die 
neuen Richtlinien des Reichsfinanzministeriums, die neue Ge
danken in die Bewegungslehre bringen und ein Querstück 
durch die neuere Entwicklung des Rechtsstoffes geben, wurde 
eine Neubearbeitung des Buches erforderlich. Das Buch hat 
besondere Bedeutung nicht nur für die F i nanz  b e h ö r d en, 
sondern vor allem auch für die Bewertung des Betriebsver
mögens bei Hande l  u nd  I n d u s t r i e .



DEUTSCHES RECHT
W O C H E N A U S G A B E

Herausgegeben vom Reichsführer NSRB. Reidisminister Dr. Hans Frank
unter Mitwirkung der Reichsgruppenwalter des NSRB.

Richter und Staatsanwäile: 
Dr. O e ffro y  
Rechtsanwälte:
Dr. Droege

Rechtspfleger:
Singer
Notare:

W olpers

Verwaltungsrechtswahrer: Wirtschaftsrechtswahrer: 
Dr. S tuckart Dr. M önckm eier
Hochschullehrer: Junge Rechtswahrer:

Dr. R itte rbusch  B i l l ig

Heft 1 11.Jahrgang 4. Januar 1941

A u fru f an den Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund
Der Beginn des Jahres 1941 sieht Deutschland unter der Führung des größten Deutschen 

aller Zeiten, A dolf H itle r, im  siegreichen Schlußkampf gegen die plutokratische W elt 
Englands. Das große Aufbauwerk des nationalsozialistischen Volksstaates is t getragen 
von dem rechtschöpferischen Im puls dieser Epoche. Der Punkt 19 des Parteiprogramms 
ordert die Schaffung des deutschen Gemeinrechts. Die nationalsozialistischen Rechts

wahrer aller Rechtsberufe und aller Dienststellen fühlen sich in  stolzer rechtsidealer Zu
sammengehörigkeit diesem grandiosen Aufbauwerk aufs engste verbunden. Ganz anders 
als in früheren Zeiten, wo das W ort galt, daß die Rechtsordnung während des Krieges 
zu schweigen habe, wollen w ir Nationalsozialisten und Rechtswahrer nicht müde werden, 
che schicksalhafte Verbindung von der Stärke des Reiches und der Macht der staatlichen 
A u to ritä t m it dem unzerstörbaren Gerechtigkeitsglauben unseres großen herrlichen Vol
kes schöpferisch zu betreuen.

Wie alle Volksgenossen, so erfüllen auch die deutschen Rechtswahrer ihre Krie^sauf- 
gaben. M it Stolz gedenken w ir der fü r den Führer und unser Deutsches Volk gefabenen 
Kameraden der Rechtsfront. Unsere Grüße gelten den unter den Fahnen stehenden M it
gliedern unseres Bundes.

So gewaltig die Rüstung des Reiches dem genialen Feldherrn Adolf H itle r dient zur 
endlichen Befreiung Deutschlands und Europas von der W illkürherrschaft der plutokra- 
tischen Fords -  so revolutionär sieghaft ist die nationalsozialistische Idee. Auf dem 

e le edes Rechts g ilt es, den Durchbruch dieser gewaltigen Umformungen sicherzustellen. 
Eoeh niemals 111 der Geschichte unseres Volkes war ein so gewaltiges Arbeitsprogramm 
einer eneration gestellt, wie das uns aufgegebene. Die Ordnung unserer Gemeinschaft 
nac 1 nationalsozialistischen Grundsätzen und der Aufbau einer fü r Jahrtausende be- 
stimmten autoritären Staatsführungsordnung rufen die rechtsinteressierten und rechts
begabten reister unseres Volkes auf. Der frische stürmische W ind w ird die alten, ver- 
tiockneteu Rudimente vergangener Perioden hinwegfegen und der jugendlich wieder
geborenen e astisehen Ordnung unseres Volkes in  Machtfülle und Rechtsstärke Raum 
geben.

Möge sich die fü i das Ordnungsdenken sich berufen fühlende Jugend unseres Volkes zur 
Rechtsarbeit bekennen. W ir brauchen M itarbeiter fü r alle Gebiete des Rechtsdienstes 
und es soll eine der schönsten Aufgaben des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes 
sein, dem Nachwuchs aller Rechtsinstanzen das aktivste Interesse zuzuwenden Die Stu 
denten des Rechts die jungen Rechtswahrer und alle jene, die in  irgendeiner Form der 
Rechtslaufbahn sich dem schöpferischen Bereiche des nationalsozialistischen Volksstaates
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verschreiben wollen, sollen den engsten Zusammenhang m it den Funktionen des National
sozialistischen Rechtswahrerbundes nehmen.

Die Revolution des Nationalsozialismus schuf schon gewaltige Gesetzeswerke, die in 
ihrer Gesamtwirkung die totale Umformung des weltanschaulichen und organisatorischen 
Lebens unseres Volkes herbeiführten. Große Gesetzeswerke müssen gestaltet und ge
schaffen werden. Dies kann nicht m it den kleinlichen Methoden überlebter Begriffswer
tungen vor sich gehen, es kann auch nicht in  fachlich abgeschlossenen weltfremden Z ir
keln engstirniger bürokratischer Zonen vor sich gehen, sondern berufen zu dieser Rechts
arbeit sind die Sendboten des nationalsozialistischen Volksganzen, die aus allen Schichten 
und Kreisen unseres Volkes kommen und, von der Sehnsucht e rfü llt, M itgestalter am 
Werke des Führers sein zu können, im  Recht den starken Ausdruck der Zukunftssicher
heit und der Verewigung des nationalsozialistischen Staats- und Gemeinschaftsideals er
blicken.

Weltgeschichtliche Epochen haben stets ihren Rechten den Stempel der Neuordnung 
aufgeprägt. Wenn auch das alte Juristentum  zu vielfacher K r itik  Anlaß gegeben haben 
mag, so muß diese K r itik  auch allen anderen alten Faktoren auf allen Gebieten zuteil 
werden. Vor allem aber darf über dem Kam pf gegen diese alten juristischen Formen der 
unvergleichliche, höchstwertige Gedanke an die Gerechtigkeitssehnsucht unseres Volkes 
und an die unzerstörbare Schönheit der deutschen Rechtsidee nicht verlorengehen. Was 
w ir in  der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei demnach als Rechtswahrer 
von Anfang an taten, war der Kam pf um das Recht des neuen jungen Deutschlands.

Stolz und weihevoll is t die Rechtsaufgabe. Niemand kann sie verachten. Der national
sozialistische Volksrichter muß m it dem würdevollen Charakter einer der wertvollsten 
Gemeinschaftsgestaltungsaufgaben umgeben sein. Die nationalsozialistischen Gesetze 
müssen an Präzision, K larhe it und volkstüm licher Allgemeinverständlichkeit Muster der 
Gemeinschaftskultur fü r alle Zukunft und fü r alle Völker m it wertvollen Aufgaben dar
stellen. Die Rechtsfakultäten der Universitäten sollen sich weit mehr als bisher den re
volutionären Gedankengängen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei er
schließen. In  die Amtsstuben wie in  die Vorlesungssäle muß diesem neuen Sehnen unseres 
Volkes nach E rfü llung einer Gemeinschaftsordnung immer mehr Eingang gesichert wer
den m it der W irkung, daß nicht das Handeln im  Dienste des Rechts geringer gewertet 
werden kann als irgendein anderes Handeln im  Dienste der Gemeinschaft.

Daher haben sich die Rechtswahrer des DrittenReiches ihrer Aufgabe in  zunehmendem 
Maße bewußt zu bleiben. Das ganze Deutsche Volk b lick t auf unser Werk. Die unlängst 
stattgefundene Tagung der Akademie fü r Deutsches Recht in München hat weit über den 
Rahmen dieser In s titu tio n  hinaus gezeigt, m it welchem Interesse weiteste Kreise den 
Kam pf um das deutsche nationalsozialistische Recht verfolgen. Der einheitlichen Rechts
anschauung des Nationalsozialismus und der einheitlichen Formung unseres Rechtes steht 
aber voran die durch Adolf H itle r gewährleistete totale E inheitlichkeit der völkischen 
Willensdurchsetzung. Es g ib t keine Staaten und keinen Staat mehr im  Staat der deutschen 
Nation.

Deutsche Rechtswahrer, große Aufgaben haben w ir zu erfüllen. Getreu dem Führer, ge
treu seinem Reich, getreu seiner Bewegung, getreu seiner Wehrmacht, so wollen w ir, dem 
W erk des deutschen Gemeinrechts verschworen, m it allen unseren Kräften unermüdlich 
der Tat und der A rbeit uns verschrieben halten!
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Das deutsche Kriegsrecht
Kriegsgesetzgebung 1939—1940

Von Professor Dr. E r w i n  No a c k  und Rechtsanwalt Dr. W e r n e r  H o m a n n ,  Berlin1)

Der dem deutschen Volke aufgezwungene Krieg 
vvirkt sich auf allen Lebensgebieten aus und hat 
eine umfassende Kriegsgesetzgebung erforderlich 
gemacht, über deren Ablauf im ersten Vierteljahr 
des Krieges (bis zum 25. Nov. 1939) bereits im 
DR. 1940, 1 ff. eine Gesamtdarstellung gegeben ist. 
An diese schließt die nachfolgende Übersicht bis 
zum 21. Aug. 1940 an.

Gesetze staats- und verwaltungsrechtlichen 
Inhalts:

1. Die außenpolitischen Verhältnisse haben zum 
Erlaß des Führers über Ausübung der Regierungs
befugnisse in N o r w e g e n  v. 24. April 1940 (RG
Bl. 1, 677) geführt. Oberpräsident Terboven wurde 
zum Reichskommissar für die besetzten norwegi
schen Gebiete ernannt. Die Stellung dieses Reichs
kommissars ist grundsätzlich verschieden von der des 
Protektors in Böhmen und Mähren und der des 
Generalgouverneurs. Norwegen und seine Bevölke
rung werden grundsätzlich als neutrale Macht an
gesehen. Der Reichskommissar ist Wahrer der 
Reichsinteressen und übt im Zivilbereich die oberste 
Regierungsgewalt aus, während die Ausübung der 
militärischen Hoheitsrechte bei dem Befehlshaber 
der deutschen Truppen in Norwegen verblieben ist.

M it dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers 
über die Wiedervereinigung der Gebiete von Eu- 
pen,  M a l m e d y  und M o r e s n e t  mit dem Deut
schen Reich v. 18. Mai 1940 (RGBl. I, 777) wurde 
die willkürliche ,,neubelgische“  Grenzziehung des 
Versailler Diktats beseitigt. Die s. Z. abgetrennten 
Gebiete sind nunmehr wieder Bestandteil des Deut
schen Reiches. Damit ist eine weitere Stufe im ge- 
bietlichen Aufbau des Großdeutschen Reiches er
reicht. Der Durchführung der Wiedervereinigung 
von Eupen, Malmedy und Moresnet mit dem Deut
schen Reich dient der Erlaß v. 23. Mai 1940 (RG
Bl. I, 803). Die VO. v. 6. Juni 1940 (RGBl. 1, 841) 
führt in dem Gebiet die Reichsmarkwährung ein.

Zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und 
des öffentlichen Lebens in den N i e d e r l a n d e n  
hat der Führer durch seinen Erlaß über Ausübung 
der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 
18. Mai 1940 (RGBl. 1, 778) den Reichsminister 
Dr. Seyß-Inquart zum Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete ernannt. Diese 
Stellung entspricht im wesentlichen der des Reichs
kommissars für die besetzten norwegischen Gebiete.

IL a) Trotz des Krieges und der dadurch bedingten 
außenpolitischen besonderen Verhältnisse sind die Ar
beiten zur Durchführung des politischen Aufbaus sowie 
der staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Wieder
eingliederung der O s t m a r k  in das Reich nicht unter
brochen worden. Die Maßnahmen zur Übertragung von 
Befugnissen des Reichsstatthalters in Österreich (öster
reichische Landesregierung) und zur Einrichtung der Be
hörden der Reichsstatthalter wurden durch die 6. bis 
8. DurchfVO. zum OstmarkO. v. 18. Okt., 11. Dez. 1939 
und 12. Jan. 1940 (RGBl. 1939, 1, 2051, 2399; 1940, I, 56) 
und eine Reihe weiterer Verordnungen (RGBl. 1939, 
I, 2350; 1940, I, 52) fortgeführt. Sie waren im wesent
lichen mit der 7. VO. über die Übertragung von Auf

J) Fortsetzung der in DR. 1940, lf lg ,  gegebenen Über
sicht.

gaben und Befugnissen des Reichsstatthalters in Öster
reich (Österreichische Landesregierung) v. 11. Jan. 1940 
(RGBl. 1, 55) abgeschlossen. Diese Verordnung bestimmte, 
daß die Befugnisse des Reichsstatthalters in Österreich 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen mit dem 1. Febr. 
1940 entfallen. Damit war die Tätigkeit der öster
reichischen Landesregierung bis auf Abwicklungsarbeiten 
beendet, der dem Reichskommissar für die Wieder
vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, 
Gauleiter Bürkel-Saarpfalz, erteilte Auftrag ausgeführt. 
Gemäß Erlaß v. 15. März 1940 (RGBl. I, 539) endete der 
Auftrag mit dem 31. März 1940. Die 9. DurchfVO. zum 
OstmarkG. v. 23. März 1940 (RGBl. I, 545) begrenzte die 
Fristen für den Übergang der Rechte und Pflichten des 
„Landes Österreich“  auf das Reich und den Übertritt 
der bei dem Reichsstatthalter in Österreich und bei den 
Obersten Österreichischen Landesbehörden abkömmlichen 
Beamten in Planstellen des Reichshaushalts auf den 
1. April 1940. Die 10. DurchfVO. zum OstmarkG. v. 27. März 
1940 (RGBl. I, 548) bestimmte den 1. April 1940 als Zeit
punkt, bis zu dem die Reichsgaue der Ostmark ein
zurichten sind. Auf der Grundlage des OstmarkG. vom 
14. April 1939 und des SudetengauG. vom gleichen Tage 
erfolgte für die Ostmark und den Sudetengau die nähere 
Regelung,, der Selbstverwaltung der Reichsgaue durch 
eine einheitliche VO. v. 25. Nov. 1939 (RGBl. I, 2373). 
Für beide Gebiete gelten gemäß VO. v. 2. Jan. 1940 (RGBL 
I, 172) nun auch die Durchführungsverordnungen zur 
Deutschen Gemeindeordnung.

Die Agrarbehörden in der Ostmark wurden durch VO. 
v. 16. Febr. 1940 (RGBl. I, 367) aufgebaut.

Über die Bergverwaltung in der Ostmark ergingen die 
VO. v. 14. März 1940 (RGBl. I, 532), über die Einführung 
des Beschußrechts die VO. v. 6. Mai 1940 (RGBl. I, 805).

b) Der Aufbau der Verwaltung im Reichsgau S u 
d e t e n l a n d  wurde durch die 3. VO. zur Durchführung 
des SudetengauG. v. 21. Febr. 1940 (RGBl. 1,411) weiter 
gefördert. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und 
Gemeindeverbände des Reichsgaues Sudetenland für das 
Rechnungsjahr 1939 behandelt die VO. v 1 Dez 1939 
(RGBl. I, 2349).

c) Die Rückkehr D a n z i g s  in das Reich am
1. Sept. 1939 hat noch eine Reihe gesetzgeberischer 
Maßnahmen notwendig gemacht. Die besonderen 
Danziger Verhältnisse berücksichtigt die VO. über 
Jugendwohlfahrt v. 24. Dez. 1939 (RGBl. I, 2478). 
Im Zuge der Überleitung der Danziger Stellen auf 
das Reich ist das Versorgungsamt Danzig umgebil- 
det, die Landeskulturkammer in die Reichskultur
kammer eingegliedert und ein Reichspropaganda
amt errichtet worden (RGBl. 1940, I, 808; 1939, I, 
2438; 1939, 1, 2326). Die Einführung des Reichs
besoldungsrechts erfolgte durch VO. v. 25. Nov. 
1939 (RGBl. I, 2322). Die Rechtsverhältnisse der 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten des ehemaligen 
Ausschusses für den Hafen und die Wasserwege 
von Danzig sind durch VO. v. 26. März 1940 (RG
Bl. I, 573) geordnet. Der bisherige Freibezirk Neu
fahrwasser ist kraft Gesetzes v. 12. Juli 1940 (RG
Bl. 1, 992) Zollausschluß geworden und führt die 
Bezeichnung „Freihafen Danzig“ , während Goten
hafen zum Reichskriegshafen geworden ist, für des
sen Einrichtung die notwendigen Anlagen sicher
gestellt sind (RGBl. 1939, I, 2341, 2475).

d) Die durch Erlaß des Führers und Reichskanz
lers v. 8. Okt. 1939 in den e i n g e g l i e d e r t e n  
O s t g e b i e t e n  gebildeten Reichsgaue Danzig-West- 
preußen und Posen sind durch gesetzgeberische 
Maßnahmen immer mehr in das Reichsgefüge ein

1*
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gepaßt worden. Der Erlaß V. 8. Okt. 1939 wurde 
durch einen zweiten Erlaß v. 29. Jan. 1940 (RG
Bl. 1, 251) dahin ahgeändert, daß der Reichsgau Po
sen nunmehr die Bezeichnung „Reichsgau Warthe
land“  führt. Für beide Reichsgaue gilt gemäß der
3. VO. zur Durchführung des Erlasses über Gliede
rung und Verwaltung der Ostgebiete v. 29. Mai 
1940 (RGBl. 1,832) dieVO. über die Verwaltung der 
Reichsgaue als Selbstverwaltungskörpcrschaften vom
25. Nov. 1939 (RGBl. I, 2373). Die in den heim
gekehrten Ostgebieten ansässigen deutschen Volks
genossen sind kraft Gesetzes v. 29. Jan. 1940 (RG
Bl. I, 240) im Großdeutschen Reichstag vertreten.

Das Gesetz über das Paß-, das Ausländerpolizei- 
und das Meldewesen sowie über das Ausvveis- 
wesen, das Gesetz über die Sicherung der Reichs
grenze und über Vergeltungsmaßnahmen, ferner die 
ausländerpolizeilichen Bestimmungen über die Be
handlung der Angehörigen der Feindstaaten in den 
eingegliederten Ostgebieten sind durch VO. vom
12. März 1940 (RGBl. I, 501) eingeführt worden. 
Die DGemO. gilt dort seit der VO. v. 21. Dez.
1939 (RGBl. I, 2467). Für die beiden Reichsgaue 
sowie für die in die Provinzen Schlesien und Ost
preußen eingegliederten Gebiete sind die Gauleiter 
zu Beauftragten i. S. der DGemO. bestellt (5. VO. 
zur Ausführung des § 118 der DGemO. v. 23. Jan.
1940 [RGBl. I, 363]). Vorschriften des Gemeinde
kreditrechts sind durch VO. v. 22. April 1940 (RG
Bl. I, 673) in den eingegliedcrten Ostgebieten in 
Kraft gesetzt worden. Auch das Gesetz über den 
Deutschen Gemeindetag ist in den Ostgebieten ein
geführt (VO. v. 10. Juni 1940 [RGBl. I, 875]). Über 
die Einführung der reichsrechtlichen Vorschriften 
des Beamtenrechts und des Besoldungsrechts erging 
die VO. v. 24. Dez. 1939 (RGBl 1, 2489), über den 
vorläufigen Aufbau der Reichsversorgungsverwal
tung die VO. v. 27. Juni 1940 (RGBl. I, 922). ln 
den eingegliederten Ostgebieten hat auch das Ge
setz über die deutsche Reichsbank Gültigkeit (70 . 
v. 21. Dez. 1939 [RGBl. 1940, I, 2j). Die Wasser
straßenverwaltung in den Ostgebieten ist in die 
Reichswasserstraßenverwaltung lt. VO. v. 22. Dez. 
1939 (RGBl. I, 2403) eingefügt. Die Bergverwaltung 
ist durch VO. v. 5. Febr. 1940 (RGBl. I, 294) für 
beide Reichsgaue geregelt, beide sind dem Ober
bergamt in Breslau als der mittleren Bergbehörde, 
dem Bergrevierbeamten in Görlitz als der unteren 
Bergbehörde unterstellt; über das Bergwesen in 
dem Gebiet s. VO. v. 10. Aug. 1940 (RGBl. 1,1099). 
Das Recht der Rcichsplanung und Raumordnung 
ist durch VO. v. 11. April 1940 (RGBl. I, 692) ein
geführt, durch VO. v. 26. April 1940 (RGBl. 1,685) 
auch die Vorschriften auf dem Gebiete des Ver
messungswesens. Die Reichskulturkammergesetz
gebung kommt ebenfalls zur Anwendung (VO. vom 
29. Dez. 1939 [RGBl. I, 2507]), gleichzeitig auch das 
SchriftleiterG. (RGBl. 1, 2506). Gemäß den VO. vom
28. Dez 1939 (RGBl. 1940, I, 4) und v. 31. Jan. 1940 
(RGBl. I, 364) gelten in den eingegliederten Ost
gebieten das SammlungsG. und die SammlungsO. 
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar
tei. -  M it VO. v. 16. Dez. 1939 (RGBl. 1, 2502) 
sind das Reichsjagdrecht, die auf Grund dieses Ge
setzes erlassenen Vorschriften sowie die in Preu
ßen geltenden jagdrechtlichen Vorschriften in den 
eingegliederten Ostgebieten in Kraft getreten.

III. Zum Neuaufbau und zur Festigung des Reichs im 
Innern helfen die l.DurchfVO. zur 4. VO. über den Neu
aufbau des Reichs v. 5. Febr. 1940 (RGBl. I, 292), die sich 
mit der Flurbereinigung an der unteren Weser befaßt, 
und weitere Übergangsbestimmungen zum Gesetz über

Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen vom 
20. März 1940 (RGBl. I, 557).

IV. Der reichseinheitliche Aufbau der staatlichen Ver
waltung und der Selbstverwaltung in der untersten Glie
derung im Reichsgau, nämlich in den Land- und Stadt
kreisen, ist mit det Anordnung über die Verwaltungs
führung in den Landkreisen v. 28. Dez. 1939 (RGBl. 1940,
1,45) begonnen worden. Die Anordnung legt die Ab
grenzung der Zuständigkeiten zwischen Kreisleiter und . 
Landrat (bzw. Oberbürgermeister) fest und begründet 
für das ganze Reich die Stellung des Landrats als Spitze 
der staatlichen Kreisverwaltung gegenüber den anderen 
staatlichen Behörden im Kreis.

Die Vereinheitlichung des Forstwesens ist durch VO. 
über den Aufbau der Reichsforstverwaltung v. 31. Mai 
1940 nebst ihrer gleichzeitig ergangenen DurchfVO. 
(RGBl. I, 839, 810) wesentlich gefördert.

Zur Vcrwaltimgsvereiufachung und besseren 
Kräfteausnützung ist die Dienststelle des Reichs
kommissars für das Saarland — allerdings nur für 
Kriegsdauer — mit der Dienststelle des Regierungs
präsidenten in Speyer zusammengelegt (VO. vom 
8. April 1940 [RGBl. I, 632]).

Im Zuge der kriegsbedingten V e r e i n f a c h u n g  
der  V e r w a l t u n g  wurden Vorschriften erlassen 
über das Verwaltungsstreitverfahren im Geschäfts
bereich des Reichswirtschaftsministeriums, vor den 
Bergausschüssen, im Landeskultur- und Wasser
verbandsrecht (VO. v. 14. Dez. 1939 [RGBl. 1,2433]; 
v. 7. Febr. 1940 [RGBl. I, 300] und v. 23. Febr. 1940 
[RGBl. I, 413]).

V. Auf dem Gebiet des B e a mt e n r e c h t s  läßt 
die VO. v. 7. Sept. 1939 i. d. Fass. v. 15. Jan. 1940 
(RGBl. 1939, I, 1701; 1940, I, 195) für Personen, die 
zum Wehrdienst einberufen sind, die Notwendig
keit der Zustellung einer Urkunde über ihre Be
rufung in das Beamtenverhältnis, ihre Anstellung 
auf Lebenszeit oder auf Zeit oder ihre Beförderung 
entfallen.

Das bisherige Beamtenrecht setzt sich fort in der An
ordnung über die Ernennung von Beamten einschließ
lich der Lehrer an den öffentlichen Schulen im Bereich 
des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung und über die Beendigung des Beamten
verhältnisses v. 2. Dez. 1939 (RGBL I, 2387) sowie in den 
Durchführungsvorschriften über die Festsetzung der Amts
bezeichnung der Lehrkräfte an kommunalen Blinden- 
und Gehörlosenschulen (Blinden- und Gehörlosenschulen 
der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der gemeind
lichen Zweckverbände) v. 16. Febr. 1940 (RGBL 1,415), in 
der Anordnung über die Ernennung und die Beendigung 
des Beamtenverhältnisses der Beamten der Reichsfinanz- 
vcrwaltung einschließlich Reichshochbauverwaltung sowie 
der Finanzverwaltungen und Hochbaudienststellen der 
Länder ohne Preußen v. 30. Jan. 1940 (RGBl. I, 249), der 
Anordnung über die Ernennung und über die Beendigung 
des Beamtenverhältnisses der nichtpreußischen mittelbaren 
Reichsbeamten, die im Bereich des Reichsministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft, des Reichsverkehrs
ministeriums und des Generalinspektors für das deutsche 
Straßenwesen tätig sind, v. 5. Juni 1940 (RGBl. I, 863).

Die Überführung der Militäranwärter, Anwärter des 
ReichsarbeitsdienstesundVersorgungsanwärter alten Rechts 
in das Beamtenverhältnis ist durch VO. v. 30. Dez. 1939 
(RGBl. 1940, I, 39) und die Durchführungsbestimmungen 
v. 8. Febr. 1940 (RGBl. I, 301) gesichert. — M it Rücksicht 
auf den heutigen übergroßen Bedarf an Bautechnikern 
wurde durch VO. v. 23. April 1940 (RGBl. I, 683) das Ge
setz über die Befähigung zum höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst v. 16. Juli 1936 geändert und der Zu
gang zu diesem Dienst vorübergehend erleichtert.

Besonders wichtig ist die 2. VO. über Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Beamtenrechts v. 3. Mai 1940 mit den 
Durchführungsbestimmungen v. 15. Mai 1940 (RGBl. 1,732, 
796); sie bezweckt die Erhaltung des zahlenmäßigen Be
standes der Beamtenschaft (Verwendung von Ruhestands
beamten und verheirateten weiblichen Beamten) und gibt
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die Möglichkeit, jeden Beamten bei dienstlicher Not
wendigkeit außerhalb des Dienstbereichs seines unmictel- 
baren Dienstherrn und auch in einem Amt derselben 
oder einer gleichwertigen Laufbahn mit niedrigerem 
Endgrundgehalt als dem bisherigen zu beschäftigen.

Im Zuge der Vereinheitlichung des Beamtenrechts er
ging am 29. Jan. 1940 das Gesetz über die Änderung 
von Vorschriften auf dem Gebiete des Besoldungsrechts • 
(35. Ergänzung des Besoldungsgesetzes) — RGBl. I, 303. 
ln Durchführung des Führererlasses v. 30. März 1939 über 
die Einführung einer Beamtenuniform gab der Reichs
minister des Innern am 8. März 1940 (RGBl. 1,463) die 
Uniformvorschrift.

Die Neuordnung des ö s t e r r e i c h i s c h e n  Berufs
beamtentums bezweckten die 5.—7. ÄnderungsVO. vom 
2. Febr., 26. Febr. und 26. April 1940 (RGBl. I, 269, 455, 
693); die Maßnahmen hinsichtlich der jüdischen Beamten 
sind nunmehr spätestens bis zum 31. Dez. 1940 zu treffen. 
Um bei der Neugestaltung des öffentlichen Dienstes 
SonderverhältnisSen örtlicher oder allgemeiner Art Rech
nung tragen zu können, wurde die VO. zur Einführung 
des Gesetzes über die ergänzende Regelung der Dienst
verhältnisse bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben 
in der Ostmark, in dem Reichsgau Sudetenland, in den 
in die Länder Preußen und Bayern eingegliederten 
sudetendeutschen Gebieten sowie in den eingegliederten 
Ostgebieten v. 20. Febr. 1940 (RGBl. 1,404) erlassen. Auf 
die Rechtsverhältnisse der ehemaligen tschecho-slowaki- 
schen öffentlich-rechtlichen Bediensteten in den sudeten
deutschen Gebieten bezieht sich die 2. VO. v. 8. Jan. 1940 
(RGBl. I, 57). Die VO. v. 7. Dez. 1939 (RGBl. 1, 2378) hat 
die Anwendung der reichsrechtlichen Vorschriften des 
Beamtenrechts und des Besoldungsrechts bei den Be
hörden und Dienststellen des Reichs im Protektorat Böh
men und Mähren zum Gegenstand. Die Oberlandräte im 
Protektorat erhalten Sonderbezüge gemäß VO.v. 5. Aug. 
1940 (RGBl. 1,1078).

VI. a) Auf dem Gebiet der P o l i z e i  überführt das 
2. Gesetz über Finanzmaßnahmen v. 28. März 1940 nebst 
DurchfVO. v. 29. März 1940 (RGBl. 1, 613, 615) auch die 
Polizeiverwaltungsbeamten mit Ausnahme derjenigen des 
höheren Dienstes eines Landes auf den Reichshaushalt 
der Polizei. Das ReichspolizeikostenG. v. 29. April 1940 
(RGBl. 1, 688) regelt die Tragung und Verteilung der 
polizeilichen Kosten zwischen Reich und Gemeinden und 
den Gemeinden untereinander. Von Bestrafung von Dienst
vergehen handelt die VO. über Dienststrafen in Polizei
truppen v. 17. Dez. 1939 (RGBl. I, 2427). Staatliche Polizei
verwaltungen wurden in den Reichsgauen Danzig-West
preußen und Wartheland lt. VO. v. 6. März 1940 (RGBl. I, 
196) eingerichtet. In diesen Ostgebieten gilt auch die VO. 
über die Polizeiverordnungen der Reichsminister vom 
14. Nov. 1938 (RGBl. 1940, 1,1063). Die Organisation der 
Technischen Nothilfe, die zur Technischen Hilfspolizei 
geworden ist, ist mit der VO. v. 18. Jan. 1940 (RGBl. 1, 
208) weiter ausgebaut worden. Das OrdnungsschutzG. 
und andere zur Bekämpfung des Nationalsozialismus in 
Österreich erlassene Vorschriften sind durch VO. v. 9. Dez.
1939 (RGBl. I, 2392) aufgehoben worden.

Es sind weiter erlassen die Polizeiverordnungen über 
Versammlungsräume bei Veranstaltungen während des 
Krieges v. 14. Juni 1940 (RGBl. I, 880), über die Fern
haltung Jugendlicher von öffentlichen Tanzlustbarkeiten 
v. 29. Nov. 1939 i. d. Fass, der VO. v. 9. März 1940 (RGBl. 
1939, I, 2374; 1940. 1,499), zum Schutze der Jugend vom 
9. März 1940 (RGBl. I, 499).

Zum Gesetz über das Feuerlöschwesen v. 23. Nov. 1938 
trat noch die 6. DurchfVO. v. 3. Jan. 1940 (RGBl. I, 20), 
durch die das Amt für Freiwillige Feuerwehren errichtet 
wurde. Das Gesetz, v. 23. Nov. 1939 nebst der 1. und 
2. DurchfVO. g ilt lt. VO. v. 17. Mai 1940 (RGBl. I, 791) 
auch in den eingegliederten Ostgebieten.

Die mit Rücksicht auf die wegen des Luftschutzes not
wendige Verdunkelung ergangene PolVO. über das Ab
brennen von Feuerwerkskörpern und ähnlichen Erzeug
nissen v. 27. Nov. 1939 (RGBl. I, 2345) ist am 10. Mai
1940 (RGBl. 1,784) noch ergänzt worden.

b) F ü r das K u l t u r w e s e n  hat die VO. über 
die Organisation der polnischen Volksgruppe im 
Deutschen Reich v. 27. Febr. 1940 (RCJB1. I, 444)

besondere Bedeutung; ebenso interessiert die Pol
VO. über die Kenntlichmachung im Reich eingesetz
ter Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen 
Volkstums v. 8. März 1940 (RGBl. I, 555). —■ Die 
VO. über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen 
nebst der DurchfVO. gilt nun auch in den ein- 
gegliederien Ostgebieten (RGBl. 1940, I, 694). Am
2. Juli 1940 erging zu ihr die 2. DurchfVO. (RGBl.
I, 942). Die österreichische KunstförderungsVO. 
v. 5. Jan. 1934 ist durch VO. v. 12. Juni 1940 (RG
Bl. I, 869) aufgehoben worden. Die VO. über den 
Vertrieb von Fernseheinrichtungen v. 4. Mai 1940 
(RGBl. I, 745) sei erwähnt. Der Geheimhaltung von 
militärischen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
dient die VO. über die Veröffentlichung kartogra
phischer Darstellungen nebst den ersten Durch
führungsbestimmungen, beide v. 6. Febr. 1940 (RG
Bl. I, 294, 295). — Die PolVO. zum Schutz der na
tionalen Symbole und Lieder v. 5. Jan. 1940 (RG
Bl. I, 31) regelt diese Materie an Stelle einzelner 
Polizeiverordnungen einheitlich. Das Gesetz zum 
Schutz von Bezeichnungen der NSDAP, gilt in der 
Ostmark und im Reichsgau Sudetenland inf. VO. 
v. 4. Jan. 1940 (RGBl. I, 26).

Aufgefiihrt seien noch: VO. über den Nachweis der 
Zugehörigkeit zur Reichsschrifttumskammer v. 17. Juli 
1940 nebst Durchführungsbestimmungen v. 25. Juu 1940 
(RGBl. 1,1035,1038). Gesetz zur Verlängerung der Schutz
fristen für das Urheberrecht an Lichtbildern v. 12. Mai 
1940 (RGBl. I, 758). VO. über die Einführung des Ge
setzes über Vermittlung von Musikaufführungsrechten in 
den eingegliederten Ostgebieten v. 3. Juni 1940 (RGBl. I, 
836). Gesetz über die Deutsche Bücherei in Leipzig vom 
18. April 1940 (RGBl. I, 657). Gesetz über die Verleihung 
besonderer Rechte an die Internationale Forstzentrale vom
4. April 1940 (RGBl. I, 614).

Von der Neugestaltung der Städte Innsbruck, Salzburg, 
Köln, Düsseldorf, Saarbrücken, Hannover, Oldenburg, 
Weimar, Königsberg und Posen sowie über bauliche 
Maßnahmen im Gebiet der Wewelsburg handeln die Ver
ordnungen im RGBl. 1940, I, 503 und 639, 739, 718, 714, 
991, 757, 990, 1093, 989, 991, 990. Die VO. zur Durch
führung des Gesetzes über die Neugestaltung deutscher 
Städte ist am 13. Juni 1940 (RGBl. I, 876) geändert wor
den. Die VO. über die baupolizeiliche Behandlung der 
Bauten der NS.-Bewegung g ilt auch in den Reichsgauen 
der Ostmark (RGBl. 1940, I, 1106).

Die Verordnungen über die Spielbank in Zoppot und 
über die Einführung des Spielbankrechts in der Ostmark 
und im Reichsgau Sudetenland, beide v. 18. April 1940 
(RGBl. I, 669, 668), lassen zur Spielbank in Baden-Baden 
noch die in Zoppot und die in Baden bei Wien treten.

Die 2. VO. zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
v. 27. Febr. 1940 (RGBl. 1,456) bezieht sich auf die Zu
lässigkeit ärztlicher Eingriffe. Die VO. v. 23. Jan. 1940 
(RGBl. I, 229) führt das Gesetz zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten in der Ostmark ein, nachdem es 
schon vorher im Sudetenland in Kraft gesetzt war.

Im Reichsgau Sudetenland wurden mit VO.v. 15. Dez.
1939 nun auch die Gesetze zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses und zum Schutze der Erbgesundheit des 
deutschen Volkes eingeführt (RGBl. I, 2434). Weiterhin 
erging die VO. zur Einführung reichsrechthcher Vor
schriften zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in 
den eingegliederten Ostgebieten v. 28. Juli 1140 (RGBL I, 
1056). Reichseinheitliche Bestimmungen schafft die VO. 
zur Ausführung des ImpfG. v. 22. Jan. 1940 (RGBl. I, 214). 
Die Reichsärzteordnung ist am 30. Mai 1940 (RGBl. I, 827) 
geändert worden, die Reichstierärzteordnung am 7. März
1940 (RGBl. 1,484) ergänzt worden.

Nach der bereits erfolgten reichsrechtlichen Neuord
nung des Hebammenwesens ergingen nunmehr die VO. 
zur Abgrenzung der Berufstätigkeit der Hebammen von 
der Krankenpflege v. 19. Dez. 1939 (RGBl. I, 2458). Das 
HebammenG. ist auch in der Ostmark eingeführt worden 
(RGBl. 1939, I, 2441). Über die Niederlassung von Den
tisten für die Dauer des Krieges äußert sich die VO. vom 
8. Mai 1940 (RGBl. 1,795).
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Zu dem Sachgebiet gehören auch: Die Polizeiverord
nungen über die Ungültigkeitserklärungen bestimmter
ärztlicher Verschreibungen v. 7. Mai 194(3 (RGBl. 1, /44), 
über den Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln vom 
13. Febr. 1940 i. d. Fass. v. 13. Aug. 1940 (RGBl. 1, 349, 
1121). — Die PolVO. über die Werbung auf dem Gebiete 
des Heilwesens in der Ostmark v. 28. Dez. 1939 (RGBl. 
1940, 1, 2): Verordnungen über die Einführung des Deut- 
sehen Arzneibuchs, 6. Ausgabe 1926, im Reichsgau Sudeten
land v. 8. Jan. 1940 und in den eingegliederten Ostgebieten 
v. 6. Aug. 1940 (RGBl. 1,42,1092); VO. über die Einführung 
der Deutschen Arzneitaxe in den eingegliederten Ost
gebieten v. 13. März 1940 nebst DurchfVO. v. 22. Mai 1940 
(RGBl. 1,487,826); VO. zur Einführung von Vorschriften 
über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel in den ein
gegliederten Ostgebieten v. 13. April 1940 (RGBl. I, 64a); 
VO. über die Einführung der Betäubungsmittelgesetz
gebung in den eingegliederten Ostgebieten v. 15. Mai 1940 
nebst DurchfVO. vom gleichen Tage (RGBl. I, 780, 781).

An Stelle einer großen Anzahl veralteter Bestimmun
gen tr itt die AusfVO. zur VO. zur Änderung des Vieh- 
seuchenG. und Änderung der Ausführungsbestimmungen 
zum Gesetz, betreffend die Beseitigung von Ansteckungs
stoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen v. ¿2. April 
1940 (RGBl. 1,724). Die VO. zur Bekämpfung der Bisam
ratte g ilt nun auch in der Ostmark und im Sudetenland 
(RGBl. 1940 I, 809).

Die NaturschutzVO. wurde durch die 2. VO. v. 16. Marz 
1940 (RGBl. 1, 567) geändert und ergänzt. Sie ist nun 
auch ebenso wie die VogelberingungsVO. in der Ostmark 
gültig lt. VO. v. 16. März 1940 (RGBl. I, 568); über die 
Anpassung von Fristen des Reichsnaturschutzrechts im 
Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig äußert sich 
die VO. v. 11. Jan. 1940 (RGBl. I, 213).

c) F i n a nz we s e n :  Als Erwiderung auf die Maß
nahmen der Feinde, die den Krieg zu einem „p ri
vaten Wirtschaftskrieg“  gemacht haben, ergingen 
die VO. über die Behandlung feindlichen Vermö
gens v. 15. Jan. 1940 nebst DurchfVO. v. 17. Juni 
1940 (RGBl. I, 191, 888), die VO. über die Anmel
dung feindlichen Vermögens v. 5. März 1940 (RG
Bl. I, 483), die Verordnungen über gewerbliche 
Schutzrechte und Urheberrechte britischer, kana
discher und australischer Staatsangehöriger und 
von Angehörigen der Südafrikanischen Union (RG
Bl. 1940, I, 424, 947, 997, 1103, 1006). Diese Ver
ordnungen gelten auch in den Gebieten von Eupen, 
Malmedy und Moresnet (RGBl. 1940, I, 956). Über 
die Behandlung norwegischen, niederländischen, 
belgischen und luxemburgischen Vermögens traf 
die VO. v. 30. Mai 1940 (RGBl. I, 821) besondere 
Bestimmungen. — Das Vermögen des ehern, pol
nischen Staates ist durch VO. v. 15. Jan. 1940 (RG
Bl. 1, 174, 282, 398) sichergestellt. — Deutsches Ver
mögen das sich im feindlichen Ausland befindet, ist 
nach VO. v. 7. Aug. 1940 (RGBl. I, 1079) anmelde- 

i pflichtig.
VII Der Erhöhung unserer Sicherheit dienen die 

ErgäiizungsVO. über den Paß- und Sichtvermerk
zwang sowie über den Ausweiszwang v. 20. Juli 
1940 (RGBl. I, 1008), sowie die gleichzeitig erlas
sene VO über die Beschränkung des Reisever
kehrs mit Gebietsteilen des Großdeutschen Reichs 
und mit dem Generalgouvernement (RGBl 1,1008). 
Zur Stärkung unserer Wehrkraft, aber auch aus be- 
amtenrechtlichen und steuerlichen Gründen wurde 
das reichsrechtliche Auswanderungsrecht mit seiner 
beschränkten1 Auswanderungsmöglichkeit in der Ost
mark und im Reichsgau Sudetenland eingehihrt 
(VO. v. 17. Dez. 1939 [RGBl. I, 2442]). Im Interesse 
der Reinhaltung unserer Rasse werden laut VO. 
v. 29. April 1940 in den Reichsgauen der Ostmark, 
im Reichsgau Sudetenland und in den in die Län
der Preußen und Bayern eingegliederten sudeten
deutschen Gebietsteilen die für die Angehörigen

des israelitischen Glaubensbekenntnisses geführten 
Matrikenbücher fortgeführt (RGBl. I, 694).

Die wirksame Sicherung der Reichsgrenze und 
des Reichsgebiets bezweckt die VO. v. 27. März 
1940 (RGBl. I, 558), die den Verkehr mit Wasser
fahrzeugen auf den Grenzstrecken der Mosel, Sauer 
und Ur regelt. Die 1. DurchfVO. zum Gesetz über 
die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergel
tungsmaßnahmen v. 17. Aug. 1937 ist durch VO. 
v. 16. Juni 1940 (RGBl. I, 881) in Einzelheiten ge
ändert worden. Die Inseln Borkum, Juist, Norder
ney, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge und Sylt 
sowie Helgoland sind für die Kriegsdauer zu mili
tärischen Sicherungsbereichen erklärt worden (Be
kanntmachungen v. 17. Jan. 1940 [RMinBl. 13] und 
v. 18. März 1940 [RMinBl. 88]).

Für Tauben aller Art ist an der Reichsgrenze 
eine Freiflugsperre verhängt worden (VO. vom
10. April 1940 [RGBl. I, 629]). Zur Durchführung 
und Ergänzung des BrieftaubenG., das mit seinen 
Durchführungsbestimmungen auch im Protektorat 
und in den eingegliederten Ostgebieten gilt (RGBl. 
1940, I, 300, 998), erging die 3. VO. v. 22. Mai 
1940 (RGBl. I, 808).

Wehrrechtliche Bestimmungen:
I. a) Die bisherige Regelung der E r g ä n z u n g  

des Personalbestandes der W e h r m a c h t  war auf 
Friedenszeiten abgestellt gewesen. Die VO. über 
das Wehrersatzwesen bei besonderem Einsatz vom 
4. März 1940 (RGBl. I, 457) trägt den Kriegserfor
dernissen Rechnung und auch der durch die VO. 
v. 20. Dez. 1939 (RGBl. I, 2465) angeordneten Fort
führung des Reichsarbeitsdienstes während des 
Krieges.

Die Erfassung und Musterung für den aktiven 
Wehrdienst und Reichsarbeitsdienst im Jahre 1940 
regelt die Anordnung v. 8. März 1940 (RGBl. I, 
482), die Erfassung der deutschen Staatsangehöri
gen im Ausland die Anordnung v. 22. April 1940 
(RGBl. I, 676).

Das WehrG. v. 21. Mai 1935 ist hinsichtlich der 
Entlassung von aktiven Offizieren und Unteroffi
zieren durch VO. v. 20. Aug. 1940 (RGBl. I, 1161) 
geändert worden. Auch die VO. über die Einfüh
rung von Wehrrecht im Lande Österreich machte 
am 31. Jan. 1940 (RGBl. I, 252) eine Änderung not
wendig; durch VO. v. 30. April 1940 (RGBl. I,, 
707) ist das Wehrrecht auch in den eingegliederten 
Ostgebieten eingeführt.

b) Als neue K r i e g s a u s z e i c h n u n g e n  sind 
vom Führer durch VO. v. 3. Juni 1940 (RGBl. I, 
849) das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit 
Eichenlaub und durch VO. v. 19. Aug. 1940 (RGBl. 
I, 1177) der Narvikschild gestiftet. Zum Kriegsver
dienstkreuz ist als neue Abstufung das Ritterkreuz 
des Kriegsverdienstkreuzes getreten, außerdem wird 
eine Kriegsverdienstmedaille verliehen (RGBl. 1940, 
I, 1178, 1180).

c) M i l i t ä r s t r a f r e c h t :  Die Strafvorschrilten 
zum Schutze der Wehrkraft des deutschen Volkes 
wurden durch VO. v. 25. Nov. 1939 (RGBl. 1,2319) 
ergänzt, hierzu tritt noch die VO. über den Umgang 
mit Kriegsgefangenen v. 11. Mai 1940 (RGBl. 1,

Weiter ergingen auf dem Gebiete: Die 7. VO. 
zur Durchführung und Ergänzung der VO. über das 
militärische Strafverfahren im Kriege und bei be
sonderem Einsatz v. 18. Mai 1940 (RGBl. I, 787), 
die 3. VO. zur Änderung der VO. über das Dienst
strafverfahren gegen Wehrmachtsbeamte v. 30. Juni
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1940 (RGBL I, 952), die 2. VO. zur Durchführung 
der VO. über eine Sondergerichtsbarkeit in Straf
sachen für Angehörige der #  und für die Ange
hörigen der Polizeiverbände bei besonderem Ein
satz v. 17. April 1940 (RGBl. I, 659).

II. W e h r m a c h t f ü r s o r g e  und  - V e r s o r 
g u n g :  Die 2. VO. zum Gesetz über die Besoldung, 
Verpflegung, Unterbringung, Bekleidung und Heil
fürsorge der Angehörigen der Wehrmacht bei be
sonderem Einsatz nebst den gleichzeitig erla'ssenen 
DurchfBest. v. 28. Febr. 1940 (RGBl. 1, 447, 448) 
gibt allen nicht zum Friedensstand gehörigen Wehr
machtsangehörigen in Dienstgraden der Gehalts
empfänger die Möglichkeit, unabhängig vom Wehr
sold Kriegsbesoldung in Höhe der Friedensgebühr
nisse der Soldaten "(Wehrmachtbeamten) des Frie
densstandes nach ihrem Dienstgrad (Amtsbezeich
nung) zu beantragen, an Stelle der Besoldung oder 
des Ruhegehalts aus öffentlichem Dienst oder des 
Familienunterhalte; für Ruhegehaltsempfänger s, 
noch die 3. VO. nebst Durchführungsbestimmungen 
v. 30. Juni: 1940 (RGBl. I, 946). Das Familien
unterhaltsgesetz gilt während des besonderen Ein
satzes in der auf der Verordnung v. 14. Mat 
1940 (RGBl. I, 779) beruhenden Neufassung der 
VO. v. 26. Juni 1940 (RGBl. I, 911), zu der am 
gleichen Tage noch eine Durchführungs- und Er- 
gänzungsVO. erging. Weiter gehören hierher die 
Verordnungen w 4. Juli 1940 über Einführung des 
Familienunterhalts in den eingegliederten Ostgebie
ten, in den Gebieten von Eupen, Malmedy und 
Moresnet und für die deutschen Staatsangehörigen 
im Protektorat Böhmen und Mähren (RGBl. I, 943, 
944). Zieht man noch den grundlegenden RdErl. d. 
RMdl. und des RFM- V. 5. Juli 1940 (RMBliV. 
1363) heran, so sind nunmehr die Bestimmungen 
einheitlich und klar zusammengefaßt.

Über die Rentenversicherung und die knapp- 
schaftliche Pensionsversicherung der Arbeiter und 
Angestellten während des Krieges ergingen am 
22. Jan. und 17. April 1940 (RGBl. I, 225, 680) wei
tere Verordnungen, über die Nachversicherung von 
freiwillig länger dienenden Soldaten der Wehrmacht 
und Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes eine 
VO. v. 19. Dez! 1939 (RGBl. I, 2477), über die Nach
versicherung von Angehörigen der Waffen-# eine 
VO. v. 18. März 1940 (RGBL I, 512).

Die Militäranwärterbezüge sind in der VO. vom 
20. Aug. 1940 und in den Durchführungsbestimmun
gen vom gleichen Tage (RGBl. I, 1173, 1175) ge
regelt.

Zum Einsatzfürsorge- und -Versorgungsgesetz 
(EWFVG.) traten die ErgänzungsVO. v. 23. Febr. 
1940 und das Änderungs- und ErgänzungsG. vom 
20. Aug. 1940 (RGBl. I, 417, 1166), zu den Durch
führungsbestimmungen die 1. Ergänzung vom 
20. Aug. 1940 (RGBl. I, 1172), zum Wehrmachtsfür
sorge- und -Versorgungsgesetz (WFVG.) die VO. 
v. 8. Juli 1940 und das Änderungs- und Ergänzungs-_ 
gesetz v. 20. Aug. 1940 (RGBl. I, 954, 1162), zu 
den Durchführungsbestimmungen zum WFVG. die
3. und 4. Ergänzungsverordnungen vom 15. Dez.
1939 (RGBl. I, 2390) und v. 20. Aug. 1940 (RGBl. 
I, 1168). In der Versicherung der Kriegsbeschädig
ten und Kriegshinterbliebenen sind durch Gesetz 
zur Änderung des ReichsversorgungsG. v. 29. April
1940 (RGBl. 1, 687) einige Härten beseitigt worden. 
Die Versorgung der Volksdeutschen Kriegsbeschä
digten und Kriegshinterbliebenen im Protektorat 
Böhmen und Mähren ist durch VO. v. 30. Dez. 1939 
(RGBl. I, 227) sichergestellt. Die Gräberfürsorge 
der Wehrmacht des Großdeutschen Reichs obliegt

während der Kriegsdauer gemäß VO. v. 2. April 
1940 (RGBl. I, 621) dem Oberkommando der Wehr
macht. Das Kriegergräberfürsorgerecht g ilt infolge 
VO. v. 10. Nov. 1939 (RGBL I, 2230) auch in der 
Ostmark und im Reichsgau Sudetenland.

III. Das Gesetz über die Landbeschaffung für 
Zwecke der Wehrmacht ist bis zum 31. März 1943 
verlängert worden (RGBl. 1940,1,557); es kann auch 
in der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland ange
wendet werden (RGBL 1940, I, 207). — Kriegs
wichtige Bauvorhaben der Deutschen Reichsbahn 
können 1t. VO. v. 23. April und 6. Mai 1940 (RG
Bl. 1, 731, 742) beschleunigt durchgeführt werden. 
Von Bedarfsstellen, die zur Inanspruchnahme von 
Leistungen nach dem ReichsleistungsG. berechtigt 
sind, handeln die Bekanntmachungen v. 2. Dez. 1939 
(RGBl. I, 2348) und v. 13. Juni 1940 (RGBL I, 878).

Das ReichsleistungsG. ist in den Gebieten von Eupen, 
Malmedy und Moresnet in Kraft gesetzt (RGBl. 1940, I, 
1043), die Pferdeergänzungsvorschrift und die Kraftfahr
zeugergänzungsvorschrift im Protektorat Böhmen und 
Mähren (RGBl. 1940, 1, 540, 541).

IV. An s o n s t i g e n  B e s t i m m u n g e n  in b e 
zug auf  d ie W e h r m a c h t  und ihre Angehörigen 
ist die ÄnderungsVO. zur 3.VO. zur Ausführung 
des PersonenstandsG. (PersonenstandsVO. der 
Wehrmacht) v. 15. Aug. 1940 (RGBL I, 1107) er
schienen, die insbes. die Ferntrauung von kriegs- 
gefangenen Angehörigen der Wehrmacht regelt. 
Auch die VO. über den Nachweis deutschblütiger 
Abstammung vor Behörden und Dienststellen der 
Wehrmacht v. 1. Aug. 1940 (RGBL I, 1063) ist hier 
zu erwähnen.

Erleichterungen für einberufene Jagdpächter ge
währt die VO. über die Fortdauer von Jagdpacht
verträgen und der Mitgliedschaft aktiver Wehr
machtangehöriger bei der deutschen Jägerschaft 
während der Dauer des Krieges v. 19. Febr. 1940 
(RGBL I, 369).

V. Gesetze  zum Schu t z  von  V o l k  und 
H e i m a t :  Die VO. v. 14. Mai 1940 (RGBL 1,784) 
gibt dem Reichsluftschutzbund die seiner Bedeu
tung in der Kriegszeit entsprechende Rechtsform 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er un
tersteht dem Reichsminister der Luftfahrt. Der Bund 
hat am 28. Juni 1940 (RGBL I, 192) seine Satzung 
erhalten. Zur 9. DurchfVO. zum LuftschutzG. er
gingen die Zweiten Ausführungsbestimmungen vom
12. März 1940 (RGBL I, 486). "Diese schreiben die 
Schaffung von Durchgangsmöglichkeiten zwischen 
unmittelbar benachbarten Gebäuden vor. Die
11. DurchfVO. zum LuftschutzG. gibt die Diszipli
narstrafordnung für den Sicherheits- und Hilfsdienst
I. Ordnung und Luftschutzwarndienst, hierzu sind 
am 15. Aug. 1940 Erste Ausführungsbestimmungen 
gekommen (RGBL I, 1109, 1116). Der Einführung 
des Luftschutzrechts in den sudetendeutschen Ge- 
bieten, im Lande Österreich, in den eingegliederten 
Ostgebieten und im Protektorat Böhmen und Mah
ren dienen die Verordnungen v. 5. März, 11. Juli, 
27. März 1940 (RGBL 1, 4S0, 479, 979, 559 und 
612).

Zur P e r s o n e n s c h ä d e n v e r o r d n u n g  kam 
die 1. DurchfVO. v. 29. Dez. 1939 (RGBl. 1940, I, 
14), zur S a c h s c h ä d e n f e s t s t e l l u n g s v e r o r d 
n un g  die 2. DurchfVO. (GebäudeschädenVO.) vom
I I . Dez. 1939 (RGBl. I, 2399), 3. DurchfVO. (Schiff- 
fahrtschädenVO.) v. 18. Dez. 1939 (RGBL I, 2474) 
und die 4. DurchfVO. v. 20. Juli 1940 (RGBL I, 
1007). Mit VO. v. 25. Juli 1940 ist die Sachschäden- 
feststellungsVO. in den eingegliederten Ostgebieten
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eingeführt (RGBl. I, 1040), von der Anwendung 
der GebäudeschädenVO. im Protektorat handelt 
die VO. v. 27. April 1940 (RGBl. I, 686). M it Be
kanntmachung v. 3. Juli 1940 ist eine Ausschluß
frist für Anträge auf Feststellung von Kriegsscha
den in östlichen Gebietsteilen des Reichs gesetzt 
(RGBl. I, 950). — Das Gesetz über den Ersatz der 
durch den Kampf um die Wiedervereinigung der

sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich 
verursachten Personen- und Vermögensschäden, zu 
denen die DurchfVO. v. 10. Jan. 1940 (RGBl. 1,51) 
erging, ist durch VO. v. 20. Juni 1940 (RGßl. I, 
889) zugunsten der deutschen Staatsangehörigen er
gänzt worden, die im Protektorat Schäden in der 
Zeit vom 1. Jan. 1939 bis 25. Aug. 1939 erlitten 
haben.

Aufbau und Aufgaben der deutschen Gerichte 
im Generalgouvernement

Von Dr. iur. habil. G. H u b e r n a g e l ,  Richter am Deutschen Obergericht Radom (Generalgouvernement)

Der Aufbau und Aufgabenkreis der deutschen Ju
stizbehörden im Generalgouvernement in Polen1) ist 
in der V e r o r d n u n g  über die deutsche Gerichts
barkeit v. 19. Febr. 1940 (VOB1. GGP. 1940, I, 
57) geregelt. Sie behandelt Organisation, Tätigkeit 
und Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft sowie des 
Deutschen Gerichtes des ersten Rechtszuges und 
des Deutschen Obergerichtes.

1. Das „ D e u t s c h e  G e r i c h t “  ist die erken
nende Behörde des ersten Rechtszuges. Es ist zu
ständig für alle bürgerlichen und strafrechtlichen 
Rechtspflegesachen sowie für die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Es entscheidet 
durch einen Berufsrichter und wird gebildet in 
Krakau, Rzeszow, Lublin, Chelm, Radom, Petrikau, 
Warschau und Zyrardow.

Das „ D e u t s c he  O b e r g e r i c h t “  ist die ein
zige Rechtsmitielinstanz gegenüber den Deutschen 
Gerichten des ersten Rechtszuges. Es wird in den 
vier Distrikten des Generalgouvernements (Krakau, 
Warschau, Lublin, Radom) eingerichtet. Das Ge
richt entscheidet innerhalb und außerhalb der münd
lichen Verhandlung mit drei Berufsrichtern. Ledig
lich für Berufungsverfahren in Strafsachen kann das 
Obergericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
durch einen Einzelrichter entscheiden, wenn es dies 
für angemessen hält. Funktionell ist das Deutsche 
Obergericht zur Entscheidung über die gegen die 
Staatsakte des Deutschen Gerichts eingelegten 
Rechtsmittel zuständig (Berufung, Beschwerde). Da
neben hat es noch eine Reihe weiterer besonderer 
Aufgaben, die ihm durch die VO. v. 19. Febr. 1940 
oder andere Bestimmungen übertragen worden sind.

Bei den deutschen Justizbehörden werden auch 
S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n  gebildet. Sie sitzen am 
Orte des jeweiligen deutschen Sondergerichtes. M it 
dem Deutschen Gericht und den Deutschen Ober
gerichten ist keine Staatsanwaltschaft verbunden. 
Dieser Aufgabenkreis wird vielmehr von den Staats
anwaltschaften bei dem Sondergericht des Bezirkes 
wahrgenommen. Ebensowenig gibt es un General
gouvernement höhere Behörden der Staatsanwalt
schaft. Die Aufgaben des Generalstaatsanwalts und 
des Reichsjustizministers üben die Distnktschets 
und der Generalgouverneur durch ihre Justizabtei- 
lungen aus.

Daneben werden im Generalgouvernement für 
Strafsachen S o n d e r g e r i c h t e  gebildet (VO. vom
15. Nov. 1939: VOBI. GGP. 1939, 34). Sie sind aus
schließlich mit strafrechtlichen Angelegenheiten be
faßt. Ihr Aufgabenkreis ist auf schwerere strafbare 
Handlungen beschränkt, soweit die Staatsanwalt
schaft den Antrag auf Entscheidung durch das Son

dergericht stellt. Darüber hinaus ist es für Sachen 
zuständig, in welchen es nach der ausdrücklichen 
Gesetzesbestimmung zur Entscheidung berufen ist. 
Es entscheidet auf Antrag der Staatsanwaltschaft als 
Kammer in der Besetzung mit drei Berufsrichtern 
oder durch einen Berufsrichter (Einzelrichter). Seine 
Entscheidungen sind mit der Bekanntmachung 
rechtskräftig und können nur mit Wiederaufnahme
gesuchen der StPO, oder mit dem außerordentlichen 
Einspruch der VO. v. 19. Febr. 1940 angefochten 
werden.

2. Das Deutsche Gericht des ersten Rechtszuges 
und das Deutsche Obergericht sind sachlich zur 
Entscheidung in allen bürgerlichen R e c h t s s t r e i 
t i g k e i t e n  und einstweiligen Verfügungen zustän
dig, wenn nur eine Partei, ein Streitgenosse, ein 
Haupt- oder Nebenintervenient, ein Streitverkün
dungsempfänger oder ein Beteiligter beim Präten
dentenstreit (§§ 70, 74 Abs. 2, 75, 68 ZPO.) Reichs
oder Volksdeutscher ist (§ 19 Nr. 1 der VO.). Auch 
mit Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s s a c h e n  sind die 
deutschen Justizbehörden (Gericht, Urkundsbeam
ter, Gerichtsvollzieher) befaßt, falls der Schuldner 
Reichs- oder Volksdeutscher ist oder wenn der Voll
streckungstitel von einem deutschen Gericht erlas
sen oder vor einem deutschen Notar errichtet wor
den ist (§ 19 Nr. 2 der VO.). Belanglos ist, ob der 
Gläubiger oder ein sonstiger Beteiligter Deutscher 
oder Ausländer ist. Im Konkurs- und Vergleichs
verfahren ist derselbe Anknüpfungspunkt gewählt 
worden. Die deutschen Gerichte sind zuständig, 
wenn der Schuldner Reichs- oder Volksdeutscher 
ist. In der f r e i w i l l i g e n  G e r i c h t s b a r k e i t  ist 
das deutsche Gericht zur Entscheidung berufen, 
wenn als Anwendungsnorm das Staatsangehörig
keitsprinzip gilt und die danach maßgebliche Per
son Reichs- oder Volksdeutscher ist (§19 Nr. 4 
der VO.). Dabei ist nur von dem internationalen Pri
vatrecht des Altreiches auszugehen; das der Ost
mark und der anderen eingegliederten Gebietsteile 
bleibt außer Betracht, auch wenn die Beteiligten 
diesen angehörten. Das Recht der Staatsangehörig
keit entscheidet im Familien-, Vormundschafts-, Per
sonen- und Adoptionsrecht (vgl. Art. 22, 23 EG- 
BGB.). Im E r b r e c h t  gilt zwar nach deutschem 
Recht auch das Heimatrecht des Erblassers (vgl. 
Art. 24, 25 EGBGB.). Dies ist aber im General
gouvernement nur für Reichsdeutsche übernom
men worden. Der § 24 Abs. 1 der VO. v. 19. Febr. 
1940 hat dies auf die Volksdeutschen nicht über
tragen. Somit ist für sie nicht das Recht des Reiches 
maßgebend und in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, die das Nachlaßrecht betreffen, 
noch das polnische Gericht für Volksdeutsche zu
ständig. Soweit aber aus dem Erbrecht Zivilpro-i )  Vgl. Ztschr. f. osteurop. Recht VI. Jahrg. S. 483 ff.
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zesse, Zwangsvollstreckungen, Konkurse oder Ver
gleichsverfahren erwachsen, sind die deutschen Ge
richte nach § 19 Nr. 1--3 zur Entscheidung berufen.

Im Generalgouvernement wird auch bei den deut
schen Gerichten ein H a n d e l s r e g i s t e r  (Genos
senschaftsregister) geführt (§ 19 Nr. 5). Dort wer
den Firmen eingetragen, die nach deutschem Recht 
entstanden sind oder deren Träger als D e u t s c h e  
gelten. Wer deutscher Staatsangehöriger ist, richtet 
sich nach deutschem Staatsrecht. Diesen stehen 
deutsche V o l k s z u g e  h ö r i g e  in Polen i. S.derVO. 
des Generalgouverneurs v. 26. Jan. 1940 (VOB1. 
GGP. II, 73) gleich. Sie erhalten von der Verwal
tungsbehörde eine Kenn ka r t e  als Ausweis. Diese 
ist im Regelfall für die Gerichte bindend. Im Per
sonenstandsrecht ist ausdrücklich angeordnet, daß 
die Kennkarte das einzig zulässige Beweismittel für 
die Volkszugehörigkeit ist. Handelsgesellschaften, 
Versicherungsvereine, Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften, Gewerkschaften, juristische Per
sonen des Privatrechts, hoheitsrechtliche Körper
schaften, Stiftungen und Anstalten gelten als 
deutsch, wenn sie ihren Sitz im Deutschen Reich 
haben oder im Generalgouvernement nach deut
schem Recht errichtet worden sind. Haben offene 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften undi 
Kommanditgesellschaften auf Aktien wenigstens 
einen persönlich haftenden Gesellschafter deutscher 
Staats- oder Volkszugehörigkeit, so ist bei ihnen die 
Eigenschaft als deutsche Gesellschaft zu bejahen. 
Bet den juristischen Personen des Handels-, Ver- 
sicherungs- und Genossenschaftsrechts muß min
destens die Hälfte der gesetzlichen Vertreter oder 
Mitglieder des Aufsichtsrates oder Verwaltungs
trägers deutsch sein. Für Vereine reicht es außer
dem aus, daß die Geschäftssprache deutsch ist. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Distriktschef bindend 
für die Gerichte, ob diese Voraussetzungen vor
liegen. Ist in einem Unternehmen ein deutscher 
Treuhänder eingesetzt, so genügt auch dies zur Be
gründung der deutschen Gerichtsbarkeit (§§20,21).

Im Generalgouvernement gilt für die Reichs- und 
Volksdeutschen auf Grund des § 1 der VO. vom
16. iMärz 1940 (VOB1. GGP. I, 104) das reichs- 
deutsche P e r s o n e n s t a n d s r e c h t  sinngemäß. Die 
Aufgaben des AG. nimmt das Deutsche Gericht des 
ersten Rechtszuges wahr.

Für den Fall, daß meh r e r e  Pe r s on e n  an dem 
Verfahren beteiligt sind, tr ifft § 19 Abs. 2 eine be
sondere Regelung. Im bürgerlichen Rechtsstreit 
(§ 19 Nr. 1) genügt, daß irgendein Beteiligter 
Reichs- oder Volksdeutscher ist. In den sonstigen 
Verfahren des §19 Nr. 2 -4  reicht dies nur dann 
aus, wenn ein notwendiger Zusammenhang mit 
einem Reichs- oder Volksdeutschen besteht. In der 
Zwangsvollstreckung trifft dies z. B. zu, falls in ein 
Gesellschaftsvermögen oder in einen Nachlaß voll
streckt wird (§§ 736, 747 ZPO.). Im Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren kommt ein solcher Zusammen
hang nicht vor. In der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist er selten (vgl. § 2062 BGB.).

3. Der R e c h t s h i l f e v e r k e h r  in Z i v i l s a c h e n  
zwischen dem Deutschen Reiche und dem General
gouvernement ist in der VO. v. 19. Febr. 1940 nicht 
behandelt. Hierüber ist vielmehr am 10. Mai 1940 
vom Generalgouverneur eine besondere VO. (VO- 
B1 GGP II 312) und vorn Reichsjustizminister eine 
Allgemeine Verfügung am 30. April 1940 ergangen 
(DJ. 1940, 513, 547; DR. 1940, 902). Alle Rechts
hilfeersuchen und Zustellungsanträge sind danach 
unter den Gerichten unmittelbar zu erledigen. Sie

sind im Generalgouvernement an das örtlich zu
ständige Deutsche Gericht zu richten.

In S t ra f sachen  wird der Rechtshilfeverkehr 
mit dem Deutschen Reiche und den deutschen Be
hörden im Protektorat Böhmen und Mähren gemäß 
der Anordnung v. 1. Aug. 1940 (VOB1. GGP. II, 
414) nach den Grundsätzen der innerstaatlichen 
Rechtshilfe durchgeführt. Die Strafverfolgungs
behörde (Staatsanwaltschaft, Gericht) kann sich da
her unmittelbar an die im Reich oder im General
gouvernement zuständige Behörde wenden. Die 
Stellung des AG. hat im Generalgouvernement das 
örtlich zuständige Deutsche Gericht. Daneben re
gelt die Anordnung Ersuchen mit besonderem In
halt, so Zuführung von Beschuldigten und Ver
urteilten, Herausgabe von Gegenständen, Über
nahme der Strafverfolgung und Strafvollstreckung. 
Der Geschäftsverkehr erfolgt in deutscher Sprache.

4. Da die Anknüpfungspunkte für die Begrün
dung der deutschen Gerichtsbarkeit in den Verfah
ren des § 19 verschieden sind, so kommt es wesent
lich darauf an, ob die Angelegenheit zum bürger
lichen Rechtsstreit oder zur freiwiilligen Gerichts
barkeit gehört. Der § 19 Abs. 3 bestimmt deshalb, 
daß für die Einordnung in ein bestimmtes Verfahren 
( Q u a l i f i k a t i o n )  die deutsche Rechtsauffassung 
zugrunde zu legen ist. Daher sind alle in der deut
schen ZPO. geregelten Verfahren bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten, auch wenn sie inhaltlich oder 
nach polnischem Recht zur freiwilligen Gerichtsbar
keit gehören.

5. Die Z u s t e l l u n g e n  der Justizbehörden dür
fen im Generalgouvernement von Justizwachtmei
stern vorgenommen werden. Daneben kann auch 
das Gericht Polizeibeamte oder Beamte anderer 
Verwaltungszweige mit Zustimmung von Dienst
stellen für Zustellungen einsetzen. Der Urkunds
beamte hat die Aufträge den Organen zu über
mitteln oder deren Bestellung durch das Gericht 
zu veranlassen. Auch dem Volksdeutschen Selbst
schutz kann die Ausführung von Zustellungen über
tragen werden.

Bei Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s h a n d l u n g e n  
kann der Gläubiger die Vermittelung der Geschäfts
stelle des Deutschen Gerichts (Verteilungsstelle) in 
Anspruch nehmen. Vollstreckungsgericht ist im Ge
neralgouvernement das Deutsche Gericht des ersten 
Rechtszuges. Sachpfändungen nehmen die deutschen 
G e r i c h t s v o l l z i e h e r  vor. Hierfür dürfen auch 
Justizwachtmeister, Polizei- und Verwaltungsbeamte 
herangezogen werden.

6. Die VO. über die deutsche Gerichtsbarkeit im 
Generalgouvernement enthält auch Bestimmungen 
über das von den deutschen Gerichten anzmven- 
dende sachliche und V e r f a h r e n s r e c h t .  Wegen 
der Bedeutung für die öffentliche Ordnung ist in 
§§ 8, 9 bestimmt, daß in S t r a f s a c h e n  das 
deutsche Strafrecht und Strafprozeßrecht gilt. In 
den Hauptverhandlungen vor dem Deutschen Ge
richt ist nach § 12 die Anwesenheit eines Ver
treters der Anklagebehörde nicht notwendig. Auch 
ein Amtsanwalt oder ein Beamter des gehobenen 
Dienstes kann diese Aufgabe wahrnehmen. Wenn 
die Staatsanwaltschaft es nicht für erforderlich hält, 
kann sie vor dem Deutschen Gericht von der Ent
sendung eines Sitzungsvertreters absehen. In den 
Strafverhandlungen vor dem Sondergericht und dem 
Deutschen Obergericht muß jedoch immer ein Ver
treter der Anklagebehörde anwesend sein. Zur Ent
lastung der Strafgerichte ist im § 15 angeordnet, 
daß P r i v a t k l a g e n  vor den Deutschen Gerichten 
unstatthaft sind. Nur bei öffentlichem Interesse

2
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kann die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Vgl. 
noch Nr. 14 unten über Legalität und Opportunität.

In b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n 2) 
und den sonstigen Verfahren des § 19 gilt nicht 
ausschließlich deutsches Recht. Nur für das Ver
fahren ist im § 25 die Geltung der Bestimmungen 
des Altreiches vorgeschrieben (ZPO., FGG.). Die 
VO. ordnet an, daß das Verfahrensrecht des Reiches 
und Preußens gilt. Dahin rechnen auch die Ver
fahrensbestimmungen des Krieges und das Voll
streckungsnotrecht. Da jedoch nicht genügend 
deutsche Anwälte zur Verfügung standen, bestimmt 
§ 27, daß vor keinem Gericht ein A n w a l t s z w a n g  
stattfindet. Es gilt somit vor dem Deutschen Ge
richt und dem Deutschen Obergericht der Amts'- 
betrieb. Terminsbestimmungen, Zustellungen und 
Ladungen sind nach Eingang der Gesuche von 
Amts wegen vorzunehmen. Deutsche R e c h t s a n 
w ä l t e  sind zur Vertretung vor allen deutschen Ge
richten ohne eine Lokalisierung zugelassen. Da 
diese aber nicht im ausreichenden Maße vorhanden 
sind (vgl. unten Nr. 11), so ist neuestens in Ab
weichung von den Bestimmungen der VO. . durch 
Verwaltungsanordnung eine Reihe von polnischen 
Rechtsanwälten, die zuverlässig und der deutschen 
Sprache mächtig sind, zur Vertretung vor den 
Deutschen Gerichten und Deutschen Obergerichten 
zugelassen worden. Sie dürfen auch Reichs- und 
Volksdeutsche im Generalgouvernement vertreten. 
Über Bekanntmachungen vgl. unten Nr. 13.

Die Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g  deutscher Titel 
im Generalgouvernement ist im § 19 Nr. 2 der VO. 
geregelt. Es bedarf keiner Vollstreckbarkeitserklä
rung nach §§ 722, 723 ZPO. Dasselbe gilt für voll
streckbare Urkunden deutscher Notare. Dadurch ist 
die Durchführung deutscher Titel erleichtert. Falls 
der beigetriebene Betrag vom Generalgouvernement 
in das Reich geleistet werden soll, ist eine D e 
v i s e n g e n e h m i g u n g  erforderlich. Vgl. über 
Räumungsfristen unten Nr. 12.

Polnische Vollstreckungstitel gegen Reichs- und 
Volksdeutsche müssen jetzt von deutschen Voll
streckungsorganen vollzogen werden. Da nach § 19 
Nr. 2 deutsches Vollstreckungsrecht gilt, so muß 
der Titel nunmehr mit einer deutschen Vollstrek- 
kungsklausel versehen werden. Dabei wird zweck
mäßigerweise der Inhalt des Urteilsausspruches in 
deutscher Sprache in die K l aus e l  aufzunehmen 
sein, damit das Vollstreckungsorgan imstande ist, 
die Vollziehung durchzuführen. Falls die Zustellung 
noch nicht erfolgt ist, muß sie gleichfalls nach
geholt werden. Bei der Zwangsvollstreckung in 
Grundstücke entstehen gewisse Schwierigkeiten da
durch, daß die Grund- und Hypothekenbücher noch 
von den polnischen Gerichten geführt werden (§ 31 
der VO.). Ist der Schuldner ein Reichs- oder Volks
deutscher, so müssen auch die polnischen Behörden 
bei der Exekution mitwirken. Bei der Eintragung 
einer Zwangshypothek wird zweckmäßig so zu ver
fahren sein, daß das Deutsche Gericht als V o l - 
Streckungsgericht bindend das Vorliegen der Voll
streckungsvoraussetzungen prüft. Es ersucht als
dann die polnischen Grund- und Hypothekenämter 
um Eintragung der Beschlagnahme. Bei Zwangsver
steigerung und Zwangsverwaltung gilt dasselbe.

Da die Führung der G r u n d b ü c h e r  den pol
nischen Behörden belassen werden mußte (§ 31 
der VO.), so war eine Überprüfung durch deutsche 
Justizbehörden nicht zu entbehren. Deshalb ist im

-’) Weitere Einzelheiten vgl. in Ztschr. f. osteurop. Recht
VI. Jahrg. S. 492 ff.

§ 31 Abs. 2 der VO. angeordnet worden, daß auf 
Antrag eines Reichs- oder Volksdeutschen das 
Deutsche Obergericht die polnischen Entscheidun
gen nachprüfen kann. Dieses Gesuch muß binnen 
zwei Wochen seit Bekanntmachung der polnischen 
Entscheidung gestellt werden. Vorher muß jedoch 
der Betroffene gegen die polnische Entscheidung 
des ersten Rechtszuges vergeblich einen Rechts
behelf eingelegt haben.

6. Die Entscheidungen der deutschen Gerichte 
können nach § 32 der VO. nach der Rechtskraft 
mit einem a u ß e r o r d e n t l i c h e n  E i n s p r u c h 3) 
angefochten werden. Diese Bestimmung ist getrof
fen worden, um im Interesse der materiellen Ge
rechtigkeit eine nochmalige Nachprüfung des Streit
stoffes zu ermöglichen. Der Einspruch kann ledig
lich von dem Leiter der Abteilung Justiz in der Re- 
'gierung des Generalgouverneurs in Krakau ein
gelegt werden, wenn schwerwiegende Bedenken 
gegen die Richtigkeit der Entscheidung obwalten. 
Der Antrag muß binnen sechs Monaten seit der 
Rechtskraft der Entscheidung beim Gericht ein- 
gehen. Dieses außerordentliche Rechtsmittel kann 
gegen die Entscheidung aller deutschen Gerichte, 
auch des Sondergerichts und des Obergerichts ein
gelegt werden. Die Neuentscheidung wird in Straf
sachen von einem Sondergericht, in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten von einem Obergericht gefällt, 
welches vom Leiter der Abteilung Justiz in der Re
gierung des Generalgouverneurs für den Einzelfall 
bestimmt wird. Dessen Entscheidung ist endgültig 
und kann nicht nochmal mit dem außerordentlichen 
Einspruch angefochten werden.

7. Die VO. trifft auch Bestimmungen darüber, 
welches s a c h l i c h e  R e c h t  von den deutschen 
Justizbehörden im Generalgouvernement anzuwen
den ist. Im S t r a f v e r f a h r e n  ist nach § 8  aus
schließlich deutsches Strafrecht anzuwenden. An
ders ist die Lage in den bürgerlichen Rechtstreitig
keiten, in der Zwangsvollstreckung und in der frei
willigen Gerichtsbarkeit. Nach §§ 22—24 der VO. 
gilt für Reichs- und Volksdeutsche dann deutsches 
Recht, wenn das Heimatrecht hierauf verweist. Es 
muß also zunächst nach dem internationalen Privat
recht des Deutschen Reiches festgestellt werden, 
ob als Anknüpfungspunkt das Heimatrecht, also der 
Grundsatz der Staatsangehörigkeit, gilt. Ist dies der 
Fall, so ist für die Materie deutsches Recht (des 
Altreiches, der Ostmark, des Sudetengebietes) an
zuwenden. Für Volksdeutsche im Generalgouverne
ment gelten als Anwendungsnorm und Heimatrecht 
die Vorschriften des Altreiches. Danach wird mei
stens im Personen-, Familien- und Erbrecht das 
deutsche Recht anwendbar sein. Doch ist im Erb
recht für Volksdeutsche durch § 24 Abs. 1 das 
deutsche Recht ausgeschlossen worden; insoweit 
gilt noch polnisches Nachlaßrecht. Im Vermögens
recht haben dagegen die deutschen Gerichte über
wiegend noch polnisches Recht zur Anwendung zu 
bringen. Denn die deutschen Anwendungsnormen 
des internationalen Privatrechts verweisen insoweit 
nicht auf das Heimatrecht der Beteiligten. Im 
Sachenrecht gilt überwiegend das Recht der be- 
legencn Sache. Im Schuldrecht kommt als An
knüpfungspunkt in erster Linie der mutmaßliche 
Parteiwille in Betracht, hilfsweise das Recht des 
Erfüllungsortes.

8. Der Aufgabenkreis der D e u t s c h e n  O b e r 
g e r i c h t e  entspricht dem der Landgerichte des

•’ ) Vgl. weitere Einzelheiten darüber in Ztschr. f. ost
europ. Recht VI. Jahrg. S. 498 ff.
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zweiten Rechtszuges und der Oberlandesgerichte. 
Es ist daher funktionell für alle Berufungen und 
Beschwerden zuständig) die in den Verfahren des 
§ 19 der VO. eingelegt werden. Daneben hat das 
Obergericht auch einige Aufgaben des ersten 
Rechtszuges. So bestimmt es nach § 36 ZPO. in
nerhalb seines Bezirkes das zuständige Gericht. 
Wenn das Deutsche Handelsregister nach § 19 
Nr. 5 eingerichtet ist, so kann es entsprechend 
§143 FGG. die Löschung von ursprünglich un
zulässigen Eintragungen verfügen. Die Entschei
dungen des Obergerichts sind mit ordentlichen 
Rechtsmitteln nicht mehr anfechtbar und somit end
gültig; lediglich der oben behandelte außerordent
liche Einspruch ist noch zulässig.

9. Zu den anwendbaren deutschen Verfahrens- 
Vorschriften gehört auch in Zivil- und Strafsachen 
soiwie in Angelegenheiten der freiwillligen Ge
richtsbarkeit das deutsche Ko s t e n  recht .  Dies ist 
jetzt ausdrücklich in der DurchfVO. v. 1. Aug. 1940 
klargestellt. Da aber die deutschen Gebühren zu 
hoch erschienen, so sind sie durch die VO. auf die 
Hälfte herabgesetzt worden.

10. Das Verhältnis der deutschen zur polnischen 
Gerichtsbarkeit ist in einer weiteren VO. vom 
19. Febr. 1940 geregelt (VOB1. GGP I, S. 68). Da
nach sind S t r a f s a ch en ,  die bei den polnischen 
Gerichten verfolgt werden, an die deutsche Staats
anwaltschaft des Sondergerichts abzugeben. Pol
nische Staatsakte, die im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens der VO. (24. Febr. 1940) noch nicht rechtskräf
tig waren, verlieren ihre Wirkung. Das Verfahren 
wird nunmehr von der deutschen Staatsanwaltschaft 
fortgesetzt. Diese ist auch befugt, nach § 3 der VO. 
die Sache an die polnischen Behörden zurückzu
geben.

In b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n  ist 
die deutsche Gerichtsbarkeit nach § 4 ausschließlich. 
Eine entgegenstehende Vereinbarung der Parteien 
ist unwirksam. Dasselbe gilt auch für die polnische 
Gerichtsbarkeit. Seit dem 24. Febr. 1940 sind alle 
Sachen, welche vor die deutschen Gerichte gehören, 
ohne eine besondere Partei- oder Gerichtshandlung 
bei diesen anhängig. Die Verfahren des ersten 
Rechtszuges gehen auf das Deutsche Gericht, die 
Sachen aus höheren Instanzen auf das Deutsche 
Obergericht über. Von diesem Zeitpunkt ab sind 
auch alle noch laufenden Fristen unterbrochen. 
Läuft nach deutschem Verfahrensrecht eine ent
sprechende Frist, so beginnt diese erst, wenn die 
deutschen Gerichte die Beteiligten von dem Über
gang der Rechtssache in Kenntnis setzten. Richter
liche Fristen müssen nach § 5 neu gesetzt werden.

Streitigkeiten über die deutsch-polnische Gerichts
barkeit werden von den deutschen Justizbehörden 
nach § 10 bindend entschieden. Die polnische Be
hörde hat die Sache zur Entscheidung an die 
deutsche Justiz abzugeben, wenn sie Zweifel hin
sichtlich der Gerichtsbarkeit hat, wenn die Parteien 
darüber streiten oder wenn eine Partei es be
antragt (§§ 6, 8).

Einen Übergang von Verfahren von deutschen 
Justizbehörden aut die polnischen findet nicht statt. 
Stellt das deutsche Gericht fest, daß seine Gerichts
barkeit nicht begründet ist, so ist der Rechtsstreit 
erledigt (§ 9). Der Antragsteller muß sein Gesuch 
dann vor den polnischen Behörden erneuern.

Hinsichtlich des Überganges sind Sonderbestim

mungen für die Kos t en  getroffen worden. Geht 
ein Rechtsstreit auf das deutsche Gericht über, so 
wird in diesem Verfahren nur eine Ü b e r g a n g s 
g e b ü h r  erhoben. Hat eine Partei nach dem 
24. Febr. 1940 unrichtig ein Gesuch beim polnischen 
Gericht anhängig gemacht und geht der Rechtsstreit 
dann auf das deutsche Gericht über, so werden 
nach deutschem Kostenrecht alle Gebühren erho- 
hoben; jedoch sind die an die polnischen Gerichte 
geleisteten Zahlungen anzurechnen.

Da für das Verfahren vor den deutschen Gerich
ten nach § 25 das deutsche Verfahrensrecht gilt, so 
Sind die G e r i c h t s f e r i e n  beseitigt. Durch VO. 
v. 22. Juni 1940 (VOB1. GGP. I, 207) ist dasselbe 
für die Verfahren vor den polnischen Gerichten an
geordnet worden.

11. In der neueren Zeit ist das Bedürfnis auf
getaucht, für eine Vertretung der Reichs- und Völks- 
deutschen im Generalgouvernement durch deutsche 
Rechtswahrer zu sorgen. Deshalb ist die VO. vom
13. Sept. 1940 über die Zulassung deutscher Rechts
anwälte (VOB1. GGP. I, 297) erlassen worden. Da
nach kann R e c h t s a n w ä l t e n ,  die bereits im 
Reich zugelassen sind, durch den Leiter der Abtei
lung Justiz beim Generalgouverneur widerruflich 
die Erlaubnis erteilt werden, an einem Orte im 
Generalgouvernement eine Kanzlei zu errichten. Da
mit darf die Auflage verbunden werden, nur vor 
bestimmten deutschen Gerichten im General
gouvernement aufzutreten. Der Anwalt muß seine 
Tätigkeit im Generalgouvernement persönlich aus
üben. Eine persönliche Ausübung seines Berufes 
in der Heimat ist ihm solange untersagt. Die Auf
sicht über die Rechtsanwälte führt der Leiter der 
Abteilung Justiz im Amt des Distriktschefs. Da
neben können auch Volksdeutsche Advokaten vor 
den deutschen Gerichten des Generalgouvernements 
auftreten. Auch bei ihnen kann die Tätigkeit auf be
stimmte Gerichte beschränkt werden.

12. In neuerer Zeit ist auch das Vollstreckungs
recht hinsichtlich der Räumung von Wohnungen 
durch Einführung von R ä u m u n g s f r i s t e n  ge
ändert worden. Nach der VO. v. 4. Okt. 1940 (VO- 
Bl. GGP. I, 316) kann bei Wohnungen bis zu fünf 
Zimmern dem Schuldner eine angemessene Räu
mungsfrist bewilligt werden. Die Dauer darf jedoch 
ein Jahr nicht übersteigen. Dieser Vollstreckungs
schutz gilt sowohl für die deutschen als auch für 
die polnischen Gerichte.

13. Die ö f f e n t l i c h e n  B e k a n n t m a c h u n 
gen für das Generalgouvernement erfolgen nach 
der VO. v. 18. Okt. 1940 (VOB1. GGP. I, 321) im 
„Amtlichen Anzeiger für das Generalgouverne
ment". Bis zum 26. Okt. 1940 waren die Krakauer- 
Warschauer Zeitung und das Amtsblatt der Di
striktschefs die zur Veröffentlichung bestimmten 
Druckschriften.

14. Für die S t r a f v e r f o l g u n g  durch die deut
schen Staatsanwaltschaften gilt im allgemeinen der 
Verfolgungszwang in der Ausgestaltung der 
§§ 153 ff. StPO. Nach einer Anordnung des Ober
befehlshabers der Wehrmacht v. 1. Okt. 1939, die 
jetzt noch gilt, sind strafbare Handlungen, welche 
vor dem 1. Sept. 1939 im Generalgouvernement be- 

angen sind, nur nach dem Ermessen der deutschen 
trafverfolgungsbehörden abzuurteilen. Für die 

Staatsanwaltschaft besteht kein Verfolgungszwang, 
sondern Opportunität.

,2*
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Entjudungsfragen
Von Kammergerichtsrat Dr. H ö v e r ,  Berlin

I.
Die Aufsätze des Verfassers „Grundbuehamt und 

Entjudung des deutschen Grundbesitzes“  (DR. 1939, 
1203ff.; DRM. 1939, 349ff.) und „Grundsätzliches 
zur Entjudung des deutschen Grundbesitzes“  (DR. 
1940, 568ff.; DRM. 1940, 121 ff.) behandelten grund
sätzliche Fragen zur VO. ü b e r  den  E i n s a t z  
des j ü d i s c h e n  V e r m ö g e n s  v. 3. Dez. 1938 
(RGBl. I, 1709). In den nachfolgenden Ausführun
gen sollen unter II weitere mit der Entjudung des 
deutschen G r u n d b e s i t z e s  zusammenhängende 
Fragen erörtert werden. Unter III sollen mit der 
Entjudung g e w e r b l i c h e r  B e t r i e b e  zusam
menhängende Fragen zur Darstellung gebracht wer
den. Die Erörterungen geben einen Überblick über 
die inzwischen ergangene Rechtsprechung des KG., 
wobei auch nicht zum Abdruck bestimmte Entschei
dungen berücksichtigt werden.

II.
1. Im letzten Aufsatz ist unter II 3 Abs. 2 ausge

führt worden, daß bei der Frage, ob eine Verfügung 
über ein Grundstück im Sinne des §8 der VO. vom
3. Dez. 1938 vorliegt, grundsätzlich, soweit Rechte 
an Grundstücken in Frage kommen, maßgeblich ist, 
ob die d i n g l i c h e  ' B e l a s t u n g  e r w e i t e r t  
wird. Es ist jedoch betont worden, daß im Hinblick 
auf Zweck und Sinn der VO. nicht lediglich maß
gebend sein darf, ob die Belastung erweitert wird, 
daß vielmehr Fälle von I n h a l t s ä n d e r u n g e n  
eines Rechtes am Grundstück denkbar sind, in 
denen eine solche Änderung wegen ihrer möglichen 
wirtschaftlichen Folgen dem Zweck und Sinn der 
VO. zuwiderlaufen kann und daher genehmigungs
pflichtig ist. So ist vom KG. inzwischen entschieden 
worden, daß die U m w a n d l u n g  e i ne r  auf  dem 
G r u n d s t ü c k  e ines Juden l as t en d en  H y p o 
t h e k  i n  e i ne  G r u n d s c h u l d ,  auch wenn dabei 
im streng rechtlichen Sinne eine Erweiterung der 
Belastung nicht in Frage kommt, der Genehmigung 
nach §8 Abs. 1 Satz 1 der VO. v. 3. Dez. 1938 be
darf (DR. 1940, 820 =  JFG. 21, 193 =  HöchstRRspr. 
1940 Nr. 1123 =  DFG. 1940,77). In der Entscheidung 
wird ausgeführt: „Der Senat ist aus ähnlichen Er
wägungen, wie sie für das Erbhofrecht gelten, der 
Auffassung, daß die Umwandlung einer Hypothek in 
eine Grundschuld nach §8 Abs.l Satz 1 der VO. vom 
3 Dez 1938 genehmigungspflichtig ist. Auch hier ist 
von Bedeutung, daß die Grundschuld dem Grund
stückseigentümer mangels gesetzlicher Verbindung 
mit einer persönlichen Forderung bei entsprechenden 
Abmachungen mit dem jeweiligen Gläubiger Kredit
geschäfte und Kreditsicherungen ermöglicht, die 
sich der Kontrolle des GBA. und der Genehmi
gungsbehörde entziehen. Zwar wird angenommen, 
daß, wenn der Grundstückseigentümer den Gläu
biger wegen der G r u n d  s c h u l d  befriedigt, eine 
Eigentümergrundscliuld entsteht. Bezieht sich jedoch 
die Befriedigung des Gläubigers, was vereinbart 
werden kann, falls die Grundschuld zur Sicherung 
einer persönlichen Forderung dient, nur auf die 
persönliche Forderung, so entsteht keine Eigen- 
tümergrundschuld; die Grundschuld verbleibt dann 
als dingliches Recht dem Gläubiger. Im letzteren 
Falle bestände für einen jüdischen Grundstücks
eigentümer die Möglichkeit, die Grundschuld noch
mals und wiederholt als Sicherheit für neue Kredite

zu verwenden, während er, wenn er eine aus einer 
befriedigten Hypothekenforderungentstandene Eigen
tümergrundschuld als Sicherheit abtreten will, hierzu 
der Genehmigung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der VO. 
bedarf (KG.: DR. 1939, 1251 =  JFG. 19, 297 =  
HöchstRRspr. 1939 Nr. 1041 =  DFG. 1939, 149). 
Der jüdische Grundstückseigentümer hätte also die 
Möglichkeit, ohne Genehmigung deutschen Grund 
und Boden wiederholt für die ihm gewährten Kre
dite nutzbar zu machen und so tatsächlich und w irt
schaftlich Grundstücksbelastungen vorzunehmen, die 
sich einer Kontrolle entziehen. Das steht im Wider
spruch zu dem Zweck der VO., die das Ziel ver
folgt, den Einfluß des Judentums auf deutschen 
Grundbesitz restlos zu beseitigen und das Juden
tum, soweit es noch Grundbesitz hat, unter Kon
trolle zu halten.“

ln einer weiteren Entscheidung des KG. (DR. 1940, 
1637 =  JFG. 21, 302) ist aus ähnlichen Erwägungen 
auch die U m w a n d l u n g  e i n e r a u f  j ü d i s c h e m  
G r u n d b e s i t z  h a f t e n d e n  A r r e s t h y p o t h e k  
in e ine V e r k e h r s h y p o t h e k  für im Sinne des 
§8 der VO. v. 3. Dez. 1938 genehmigungspflichtig 
erklärt worden, weil durch eine solche Umwandlung 
die Belastungswirkung wesentlich verstärkt wird. Auch 
wird in der Entscheidung ausgeführt, daß, wenn 
die Umwandlung nicht genehmigungspflichtig sein 
sollte, im Hinblick darauf, daß die Eintragung einer 
Arresthypothek selbst nicht der Genehmigung nach 
der VO. bedarf (KG.: DR. 1939, 1169 =  JFG. 19, 
289 =  HöchstRRspr. 1939 Nr. 892 =  DFG. 1939, 
152; siehe auch ersten Aufsatz unter III, 5), die 
Möglichkeit einer Gesetzesumgehung voriiegt.

Es kann Vorkommen, daß ein Jude vor Inkraft
treten der VO. v. 3. Dez. 1938 ein deutsches Grund
stück gekauft hat und daß es ihm vor dem gleichen 
Zeitpunkt aufgelassen ist, ohne daß er, was nach 
dem Inkrafttreten der VO. nicht mehr möglich ist 
(siehe § 7 der VO.), als Eigentümer in das Grundr 
buch eingetragen ist. Ein derartiger Auflassungs
empfänger kann, wenn er auch kein dingliches 
Recht am Grundstück hat, gleichwohl, da die Auf
lassung an ihn als eine Einwilligung des eingetra
genen Eigentümers zur weiteren Verfügung über 
das Grundstück im Sinne des § 1S5 BGB. aufzu
fassen ist, ohne vorherige Eintragung weiter über 
das Grundstück verfügen (zu vgl. G ü t h e - T  r i e - 
be i ,  „GBO.“ , 6. Auflage, §19 Anm.34 S.386; §20 
Anm. 45 S. 517 und §39 Anm. 8 S. 900 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). Das KG. hat ausge
sprochen (1 Wx 31/40 v. 3. Mai 1940), daß, wenn 
ein solcher jüdischer Auflassungsempfänger weiter 
über das Grundstück verfügt, diese Verfügung, wie 
sich aus Sinn und Zweck der VO. v. 3. Dez. 1938 
ergebe, ebenfalls der Genehmigung nach § 8 der 
VO. bedarf. Es ist ausgeführt worden, daß) wenn 
der noch nicht eingetragene Auflassungsempfänger 
bei einer weiteren Auflassung auch nicht unmittel
bar aus eigenem Recht über das Grundstück ver
füge, diese nach § 185 BGB. wirksame Verfügung 
doch im Ergebnis einer Verfügung des Juden über 
das Grundstück aus eigenem Recht völlig gleich
stehe.

2. Die Entjudung des deutschen Grundbesitzes 
wird dadurch beschleunigt, daß den Juden ein 
Schutz nach der V e r o r d n u n g  z u r  R e g e l u n g  
d e r  F ä l l i g k e i t  a l t e r  H y p o t h e k e n  vom 
22. Dez. 1938 (RGBl. I, 1905) zu versagen ist. Zwar
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enthält die VO. anders als die VertragshilfeVO. 
vom 30. Nov. 1939 (RGBl. 1, 2329; siehe §33) und 
die VO. über das Kriegsausgleichsverfahren vom 
30. Nov. 1939 (RGBl. I, 2338; siehe §9) keine aus
drückliche Bestimmung darüber, daß Juden nicht 
geschützt werden können. Vom KG. ist jedoch ent
schieden worden, daß die VO. v. 22. Dez. 1938 auf 
jüdische Grundstückseigentümer regelmäßig keineAn- 
wendung findet (DR. 1939, 2110 =  DJ. 1939, 1640 
=» JFG. 20, 251 =  HöchtsRRspr. 1939 Nr. 1403 a). 
In der Entscheidung ist dargelegt worden, daß die 
iVO. im nationalsozialistischen Staate auf keinen 
Fall allein unter dem Gesichtspunkt betrachtet wer
den kann, ob sie den privaten Interessen von Gläu
bigern und Schuldnern dient, sondern daß sie ebenso 
wie das landwirtschaftliche SchuldReglG. und wie 
das SchuldBereinG. in erster Linie Bedeutung für 
die Interessen der Volksgemeinschaft und für die 
deutsche Wirtschaft im ganzen und damit nationale 
Bedeutung hat, woraus schon allein folge, daß eine 
Anwendbarkeit auf Juden nicht in Frage kommt. 
Im weiteren wird in der Entscheidung im Zusam
menhang mit der nationalen Bedeutung der VO. 
insbesondere auch aus der EinsatzVO. v. 3. Dez. 
1938, die den Einfluß des Judentums auf den deut
schen Grundbesitz völlig beseitigen will, gefolgert, 
daß die VO. v. 22. Dez. 1938 auf Juden keine An
wendung finden kann. Nur wenn die Überführung 
des Grundbesitzes in arische Hände mit Sicherheit 
bevorsteht oder bereits im Gange ist, soll, wenn 
der Grundstückserwerber einen Teil des Kaufpreises 
!rnit Rücksicht auf sein Leistungsvermögen durch 
Übernahme einer bestehenden Hypothek belegen 
will, noch zu Zeiten des Eigentums des Juden eine 
Regelung nach der VO. zuzulassen sein (siehe auch 
amtliche Begründung der VO. in den Sonderver- 
löffentlichungen der DJ. Nr. 18 vor § 1 letzter Abs.). 
In einem solchen Falle wird, wie die Entscheidung 
ausführt, nicht dem Juden, sondern dem arischen 
Grundstückserwerber geholfen. Daraus, daß die VO. 
auf keinen Fall ein Schutzgesetz für Juden ist, er
gibt sich schon, daß sie in a l l en  ihren Bestimmun
gen auf Juden keine Anwendung finden kann. Es 
kann also auch dann die VO. nicht zur Anwendung 
kommen, wenn ein jüdischer Hypothekenschuldner, 
dem bisher noch nicht gekündigt ist, gemäß § 17 
der VO. eine Entscheidung über deren Anwendbar
keit beantragt (KG.: 1 W x 256/40 v. 29. Aug. 1940). 
Vom KG. ist klargestellt worden, daß die VO. auch 
auf Juden a u s l ä n d i s c h e r  Staatsangehörigkeit 
keine Anwendung findet (1 Wx 886/39 v. 15. Febr. 
1940). Durch die Versagung eines Schutzes nach 
der VO. wird sich in manchen Fällen die Zwangs
versteigerung jüdischen Grundbesitzes nicht ver
meiden lassen. Einer Verschleuderung wird jedoch 
dadurch vorgebeugt, daß ein Gebot in der Zwangs
versteigerung nach § 8 Abs. 4 der EinsatzVO. vom
3. Dez. 1938 der behördlichen Genehmigung bedarf, 
die in der Weise erteilt wird, daß hinsichtlich des 
Erwerbspreises eine angemessene Preisspanne fest
gesetzt wird (siehe 1. DurchfErl. des Reichswirt- 
schaftsministers v. 6. Febr. 1939 zu der VO. vom
3. Dez. 1938 unter III 7 u. 8 ; vgl. ersten Aufsatz 
unter II, 1).

III.
1. Die VO. über den Einsatz des jüdischen Ver

mögens v. 3. Dez. 1938 enthält auch Vorschriften 
über die E n t j u d u n g  der  g e w e r b l i c h e n  B e 
t r i e b e  (siehe besonders Artikel I §1—5). Nach 
§ 1 der VO. kann dem Inhaber eines jüdischen Ge
werbebetriebes aufgegeben werden, den Betrieb 
binnen einer bestimmten Frist zu veräußern oder ab

zuwickeln. Ist dem Betriebsinhaber die Veräußerung 
oder die Abwicklung aufgegeben worden, so kann 
nach § 2 Abs. 1 der VO. zur einstweiligen Fort
führung des Betriebes und zur Herbeiführung der 
Veräußerung oder Abwicklung von der zuständigen 
Behörde (siehe §17 der VO.) ein T r e u h ä n d e r  
eingesetzt werden, insbesondere wenn der Betriebs
inhaber der Anordnung innerhalb der gesetzten 
Frist nicht nachgekommen und ein Antrag auf Ver
längerung der Frist abgelehnt worden ist. Nach §2 
Abs. 2 ist der Treuhänder zu a l l e n  g e r i c h t 
l i c h e n  und  a u ß e r g e r i c h t l i c h e n  R e c h t s 
h a n d l u n g e n  e r m ä c h t i g t ,  die der Betrieb des 
betreffenden Unternehmens, seine Abwicklung oder 
die Veräußerung erforderlich machen. Die Ermäch
tigung ersetzt, wie die VO. weiter bestimmt, in die
sem Rahmen j ede g es e t z l i c h  e r f o r d e r l i c h e  
Vo l l m a ch t .  Nach §4 der VO. verliert der Be
triebsinhaber mit der wirksamen Einsetzung des 
Treuhänders das Recht, über die Vermögenswerte 
zu verfügen, zu deren Verwaltung der Treuhänder 
eingesetzt ist.

2. Durch die Einsetzung eines Treuhänders gemäß 
der VO. v. 3. Dez. 1938 wird die Eigenschaft des 
Juden als Betriebsinhabers nicht beseitigt, vielmehr 
bedeutet die Einsetzung eine V e r f ü g u n g s b e 
s c h r ä n k u n g .  Die Eintragung des Treuhänders 
und der Verfügungsbeschränkung in das H a n 
d e l s r e g i s t e r  ist zwar in der VO. nicht vor
gesehen, sie erscheint jedoch zulässig und im all
gemeinen Interesse geboten. Allerdings ist der Kreis 
der in das Handelsregister einzutragenden Tat
sachen an sich fest umgrenzt. Dieser Grundsatz 
dürfte aber im Hinblick auf die Bekanntmachungs
wirkung des § 15 HOB. nur für das Privatrecht 
gelten, nicht dagegen für die auf dem ö f f e n t 
l i c h e n  Rech t  beruhende Tatsache der Einsetzung 
eines Treuhänders nach der VO. v. 3. Dez. 1938. 
Das Registergericht wird demnach, wenn für einen 
im Handelsregister eingetragenen Betrieb ein Treu
händer nach der VO. v. 3. Dez. 1938 bestellt worden 
ist, die Einsetzung des Treuhänders von A m t s  
w e g e  n im Handelsregister vorzunehmen haben 
(vgl. §32 HGB.) und der Treuhänder wird auf diese 
Eintragung hinzuwirken haben (zu vgl. zu diesen 
Ausführungen G r o s c h u f f ,  dem wir folgen, in 
JW. 1938, 1363—1365 und in DR. 1939, 2134, 2135). 
Da der jüdische Firmeninhaber, wenn ein Treuhän
der eingesetzt ist, die Befugnis zur eigenen willkür
lichen Aufgabe des Geschäfts verliert, darf der 
Treuhänder bei der Fortführung des Geschäfts die 
bisherige Firma gebrauchen (so KG. für den De
visentreuhänder in JW. 1938, 747 =  JFG. 17, 22 
=  HöchstRRspr. 1938 Nr. 394). Dem Firmeninhaber 
ist es verwehrt, die Firma aufzugeben und zur 
Löschung zu bringen (siehe KG. wie soeben; zu 
vgl. auch für den ähnlich liegenden Fall des Kon
kursverwalters OLG. München: JFG. 9, 114).

3. Die Bestimmungen der §§1—5 der VO. vom 
3. Dez. 1938 gelten auch für Betriebe, deren Inhaber 
eine j ü d i s c h e  H a n d e l s g e s e l l s c h a f t  i s t ,  
mag diese eine Personal- oder Kapitalgesellschaft 
sein. Die Frage, wann eine solche Gesellschaft als 
jüdisch gilt, ist in Art. I §§1—6 der 3. VO. zum 
RBürgerG. v. 14. Juni 1938 (RGBl. I, 627) geregelt; 
auf diese Bestimmungen wird verwiesen.

Besondere Fragen ergeben sich, wenn gemäß der 
VO. v. 3. Dez. 1938 ein Treuhänder zur Abwicklung 
einer K a p i t a l g e s e l l s c h a f t  (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Aktiengesellschaft, Komman
ditgesellschaft auf Aktien) eingesetzt ist. Wie zu 
111, 1 oben schon gesagt worden ist, ist der Treu
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händer nach § 2 Abs. 2 der VO. zu allen gericht
lichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechts
handlungen ermächtigt, die der Betrieb des Unter
nehmens, seine Abwicklung oder Veräußerung er
forderlich machen, und es ersetzt in diesem Rahmen 
die Ermächtigung des Treuhänders jede gesetzlich 
erforderliche Vollmacht. Die Befugnisse des Be
triebsinhabers sind nun bei einer Kapitalgesellschaft 
unter die verschiedenen gesetzlichen Verwaltungs
träger (Organe) aufgeieilt. Zweifellos tritt der Treu
händer in die Rechte und Befugnisse des Geschäfts
führers (Vorstandes) ein. Das genügt aber nicht, 
um ihm die Durchführung aller" in § 2 Abs. 1 der 
VO. v. 3. Dez. 1938 zugewiesenen Aufgaben zu er
möglichen. Denn ein Geschäftsführer (Vorstand) ist 
als solcher zur Abwicklung einer unaufgelösten Ge
sellschaft nicht befugt. Das KG. hat ausgesprochen 
(DR. 1940, 1637 =  JFG. 21, 320 =  HöchstRRspr. 
1940 Nr. 1301 =  DFG. 1940/126), daß die Rechts
stellung des Treuhänders entsprechend dem Sinn und 
Zweck der Vorschrift, wonach seine Ermächtigung im 
Rahmen seiner Aufgabe „jede gesetzlich erforderliche 
Vollmacht ersetzt“ , weiter zu fassen ist, wenn sie dann 
auch über die Grenze einer sonst überhaupt mög
lichen Vollmacht und Vertretungsmacht hinausgeht. 
Es wird vom KG. für zulässig und für notwendig 
gehalten, daß der Treuhänder befugt ist, an die 
Stelle j e d e s  Organs der Kapitalgesellschaft zu 
treten und die auf verschiedene Träger verteilten 
Rechte und Befugnisse auszuüben, woraus dann 
folge, daß er bei Kapitalgesellschaften auch d i e 
R e c h t e  d e r G e s e l l s c h a f t e r v  er Samml ung  
wahrzunehmen hat. Wollte man ihm diese Rechte 
versagen, so führt die Entscheidung aus, bestände 
die Möglichkeit, daß er eine zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Rechtshandlung, z. B. eine 
notwendige Satzungsänderung (etwa eine Firmen
änderung) nicht selbst vornehmen könnte, sondern 
auf die Beschlüsse der Gesellschafter der jüdischen 
Gesellschaft angewiesen wäre, deren Einfluß gerade 
durch die VO. v. 3. Dez. 1938 ausgeschaltet werden 
soll. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden 
Falle hatte der Treuhänder die Auflösung der Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 60 
Ziff. 2 GmbHG. beschlossen, sich gemäß § 66 Abs. 1 
zum Liquidator bestellt und die entsprechende han- 
delsregisterliche Eintragung beantragt (siehe §§65, 
66, 68 des Ges.). Diese Handlungen sind vom KG. 
für zulässig und rechtswirksam gehalten worden. 
In zwei weiteren Entscheidungen, die eine A k t i e n 

g e s e l l s c h a f t  betreffen, hat das KG. an seiner 
Ansicht festgehalten (1 Wx 170/40 v. 12. Sept. 1940 
und 1 Wx 431/40 v. 26. Sept. 1940). In diesen Fällen 
hatte der Treuhänder als Repräsentant der Haupt
versammlung in der vorgeschriebenen Form (§111 
AktienG.) die Auflösung gemäß § 203 Abs. 1 Ziff. 2 
AktienG. beschlossen, sich gemäß § 206 Abs. 1 zum 
Abwickler bestellt und die handelsregisterliche Ein
tragung beantragt (§§ 204, 207 AktienG.).

Es kann sich allerdings fragen, ob ein nach der 
VO. v. 3. Dez. 1938 eingesetzter Treuhänder über
haupt gehalten ist, den beschriebenen Weg zur Auf
lösung der Gesellschaft zu wählen, und ob er nicht 
vielmehr kraft seiner öffentlich-rechtlichen Stellung 
und seiner umfassenden Vollmacht für befugt an- . 
gesehen werden kann, auch ohne einen in der Form 
des AktienG. gefaßten Beschluß das Vermögen der 
Gesellschaft zur Abwicklung zu bringen. W ir möch
ten diese Frage, zu der das KG. nicht Stellung ge
nommen hat und nicht Stellung zu nehmen brauchte, 
bejahen. Vom KG. ist jedoch darauf hingewiesen 
worden, daß, wenn der Treuhänder die Auflösung 
und Abwicklung in der vom Gesetz vorgeschrie
benen Form vornimmt, dieser Weg nicht nur zu
lässig, sondern auch zweckmäßig erscheint, da auf 
diese Weise die Gläubiger durch die handelsregister
liche Eintragung und deren Bekanntmachung von 
der Auflösung und Abwicklung Kenntnis erhalten 
und nun beim Treuhänder als Abwickler ihre Rechte 
anmelden können (§§ 208, 213 AktienG.; §§65, 
73 GmbHG.).

Eine Kapitalgesellschaft wird auch dann, wie das 
KG. in der oben angeführten zum Abdruck bestimm
ten Entscheidung (siehe DR. 1940, 1637 usw.) aus
geführt hat, von der VO. v. 3. Dez. 1938 betroffen, 
wenn sich das Kapital der als jüdisch geltenden Ge
sellschaft in den Händen von A u s l ä n d e r n  be
findet. Für die Beurteilung der Frage, ob eine Ge
sellschaft eine inländische oder ausländische ist, 
kommt es allein auf ihren S i t z  an. Befindet sich 
dieser im Inland, so ist die Gesellschaft eine inlän
dische (RGZ. 83, 367; 88, 54; KG.: LZ. 1929, 786; 
S c h l e g e l b e r g e r - Q u a s s o w s k i ,  „AktienG.“ ,
3. Aufl., §1 Anm. 12, §5 Anm. 10; G a d o w - H e i -  
n i c h en ,  „AktienG.“  §37 Anm. 1).

N a c h t r a g :  Inzwischen ist die Entscheidung 
1 Wx 431/40 in DR. 1940, 2173 abgedruckt worden. 
Die Bemerkungen von G rose hu f f  hierzu waren, 
als dieser Aufsatz zum Satz gegeben wurde, nicht 
bekannt.

Abbau der Wertsicherungsklauseln
(Zur VO. über wertbeständige Rechte vom 16. Nov. 1940, RGBl. I, 1521) 

Von Dr. H e r m a n n  W e i t n a u e r ,  Amtsgerichtsrat im Reichsjustizministerium

A. Grundsätzliches
1. W e r t s i c h e r u n g s k  au s e i n  i m a l l 

g e m e i n e n
Wertsicherungsklauseln haben in den verschie

densten Formen, vor allem in der Zeit nach dem 
Weltkrieg, unter dem Eindruck des Verfalls zahl
reicher Währungen, nicht zuletzt der deutschen, 
im inländischen und internationalen Rechtsverkehr 
große Verbreitung erfahren. Aus dem damals aller
dings nicht unbegründeten Mißtrauen gegen die Be
ständigkeit der Währungen ging der Verkehr dazu 
über, Geldforderungen durch Gold-, Goldwert-, 
Sachwert- oder Valutaklauseln „wertbeständig“  zu 
machen. Diese Entwicklung, deren Niederschlag in

der deutschen Gesetzgebung im einzelnen unter B 
dieses Aufsatzes dargelegt werden soll, führte dazu, 
daß auch die vorhandenen gesetzlichen Schranken 
für Wertsicherungsklauseln beseitigt wurden. Die 
Wichtigste Schranke für derartige Klauseln war im 
deutschen Recht die Vorschrift des §1113 BGB., 
wonach Grundpfandrechte nur in einer bestimmten 
Geldsumme deutscher Währung bestellt werden 
können. So setzte die gesetzliche Entwicklung na
mentlich in diesem Punkte ein. Zunächst wurden 
G r u n d s ( ü c k s b e l a s t  u n g e n  i n  f r e m d e r  
W ä h r u n g  zugelassen. Gegen Ende der deutschen 
Inflation schuf der Gesetzgeber dann auch die Mög
lichkeit, Grundstücksbelastungen und Schiffspfand
rechte in „ w e r t b e s t ä n d i g e r “  Form zu be
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stellen. Als Maßstäbe dieser Wertbeständigkeit be
trachtete man das Gold, ferner gewisse Sachwerte 
(Kohle, Kali, den amerikanischen Dollar). Es ist be
zeichnend für den damaligen völligen Zusammen
bruch des Vertrauens in die deutsche Staats- und 
Wirtschaftsführung, daß die deutsche Gesetzgebung 
selbst, wenn sie sich schon zur Zulassung von Wert
sicherungsklauseln entschloß, die Bestimmung des 
Goldwertes nicht etwa dem inländischen Kurs über
ließ. Vielmehr wurde durch § 2 der VO. v. 29. Juni 
1923 (RGBl. 1, 482) d e r L o n d o n e r  G o l d p r e i s  
unter Umrechnung des Pfundkurses in deutsche 
Währung als maßgebend erklärt (wegen der für die 
Berechnung maßgeblichen Tage vgl. die ergänzende 
VO. v. 10. Okt. 1931, RGBl. 1, 569). Es wurde dann 
der Begriff der G o l d m a r k  geschaffen (VO. vom
17. April 1924, RGBl. I, 415), worunter in abgekürz
ter Form der Preis von V2790 kg Feingold zu ver
stehen ist. Dieser Begriff wurde auch in der Auf
wertungsgesetzgebungverwendet. Die Goldklausel — 
meist in Form der Goldmark — war, abgesehen 
von der ersten Zeit nach der Inflation, wohl auch 
die allein im Verkehr übliche Form der Wertsiche
rung.

Diese grundsätzlich die Wertsicherungskläuseln, 
namentlich die Goldklauseln, bejahende Rechtslage 
wurde von der nationalsozialistischen Staats- und 
Wirtschaftsführung bei der Machtübernahme vor
gefunden. Es begann nun der stetige, zähe und von 
Erfolg gekrönte N e u a u f b a u  d e r  d e u t s c h e n  
W i r t s c h a f t .  In dem Maße, in dem dieser Auf
bau fortschritt, mußten die Wertsicherungsklauseln 
als überflüssig, ja als Äußerungen eines unbegrün
deten Mißtrauens in den nationalsozialistischen Staat 
und in die Sicherheit seiner Währung erscheinen. 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungs
maßnahmen ebenso wie Äußerungen von höchsten 
Staatsstellen gingen deshalb dahin, die Vereinbarung 
von Wertsicherungsklauseln einzuschränken und auf 
ein wirtschaftlich vernünftiges Maß zurückzuführen. 
Sie konnten dies um so mehr tun, als die Reichs
mark in diesen Jahren, während die meisten aus
ländischen Währungen, namentlich auch das eng
lische Pfund und der amerikanische Dollar abgewer
tet wurden, stabil blieb. Ein Verbot v^n Wertsiche
rungsklauseln wurde allerdings nicht ausgesprochen 
(vgl. im übrigen zu dieser Entwicklung auch Sch le 
ge I b e r g e r - V o g e l s - E p p i n g ,  „BGB.“ , Bern.2 
bis 4 zu § 245; ferner S a c k - M e y e r - C o l l i n g s ,  
„Gold- und Valutaklauseln in deutscher und nieder
ländischer Gerichtspraxis“ , Berlin 1937). 2

2. E f n W i r k u n g  des K r i e g e s
Der Ausbruch des Krieges im Herbst 1939 hat 

dann eine neue Lage geschaffen. Hatte man sich bis 
dahin allenfalls noch damit abfinden können, daß 
die deutsche Gesetzgebung auf den Londoner Gold
preis abstellte, da dieser Preis im Ergebnis nur zu 
unwesentlichen Schwankungen um den der deutschen 
Währung zugrunde liegenden Preis von 2790 31M 
für das Kilogramm Feingold führte, so mußte der 
Londoner Goldpreis von nun ab auf jeden Fall als 
ein ungeeigneter Wertmaßstab erscheinen. Der Lon
doner Goldpreis wurde daher auch zum letztenmal 
im DRAnz. v. 29. Aug. 1939 Nr. 199 amtlich be- 
kanntgemacht. Die weitere Entwicklung des Krieges 
hat dann nicht nur gezeigt, daß die Reichsmark die 
sicherste und stabilste Währung der Welt ist, dar
über hinaus hat sich eine Entwicklung angebahnt, 
die den Wert des Goldes bereits gemindert hat und 
zu seiner Entthronung von der Rolle als nationaler 
und zwischenstaatlicher Wertmesser führen wird.

So würde ein Gläubiger heute bereits bei der Be
rechnung einer vor Kriegsausbruch begründeten 
und nach dem Goldpreis berechneten Geldforderung 
auf Grund des jetzigen Londoner Goldpreises und 
des Pfundkurses erheblich weniger zu fordern haben 
als den Reichsmarkbetrag, der sich seinerzeit für die 
Forderung ergeben hatte. Diese Lage hatte auch 
bereits bei Zwangsversteigerungen in Einzelfällen 
zu Unsicherheiten geführt; rechtlich war allerdings 
bisher der zuletzt amtlich bekanntgemachte Gold
preis maßgebend.

3. G o l d m a r k  — R e i c h s m a r k
Aus den genannten Gründen war es unerläßlich, 

den auf getretenen Schwierigkeiten im Gesetzgebungs
wege abzuhelfen. Dies ist durch die VO. über wert
beständige Rechte v. 16. Nov. 1940 (RGBl. I, 1521, 
im folgenden WertbestRVO. genannt) geschehen. 
Ihre grundsätzliche Bedeutung — die technischen 
Einzelheiten sind in B behandelt — liegt darin, daß 
an die Stelle der bisherigen, auf dem Londoner 
Goldpreis aufgebauten Berechnungsart für Gold
wertverpflichtungen eine neue Berechnungsweise ge
setzt wird, die auf der deutschen Gesetzgebung be
ruht. Für die Berechnung einer in Gold ausgedrück
ten Geldsumme ist nunmehr der in § 14 Abs. 2 Ges. 
über die Deutsche Reichsbank v. 15. Juni 1939 
(RGBl. I, 1015) für die Abgabe von Gold durch 
die Deutsche Reichsbank festgesetzte Preis maß
gebend. Dieser Preis beträgt 2790,9Ui für das Kilo
gramm; er entspricht damit zugleich auch dem für 
die Ausprägung von Reichsmarkgoldmünzen maß
geblichen Goldgehalt nach § 3 MünzG. v. 30. Aug. 
1924 (RGBl. 11, 254). Er hat also zur Folge, daß d ie  
Go Id mark ,  die ja dem Preise von 72790 kg Fein
gold entspricht, d e r  R e i c h s m a r k  g l e i c h 
g e s t e l l t  wird. Damit sind die bisher aufgetretenen 
ßlerechnungsschwierigkeiten aus dem Wege geräumt; 
insbesondere sind die geringen Schwankungen, die 
bisher nach oben und unten um diesen Preis aufge
treten waren, beseitigt. Bei der letzten Bekannt
machung v. 29. Aug. 1939 lag übrigens, um dies 
noch zu erwähnen, der nach den bisherigen Vor
schriften ermittelte Goldpreis mit 2,78742 etwas 
unter dem neu festgesetzten Preis.

Ausdrückliche Vorschriften über die Z u l ä s s i g 
k e i t  der  N e u b e s t e l l u n g  von  w e r t b e s t ä n 
d i g e n  Rech ten  sind in der WertbestRVO. nicht 
enthalten. Auf die Ausführungen unter C zu dieser 
Frage wird verwiesen.

B. Die Bedeutung der Verordnung über 
wertbeständige Rechte im  einzelnen

Die einzelnen Vorschriften der WertbestRVO. 
können nur aus dem Zusammenhang mit den bis
herigen Bestimmungen verstanden werden. Ihre ge
setzlichen Grundlagen und Auswirkungen sollen da
her nun im einzelnen erörtert werden. Infolge der 
verschiedenen Entwicklung, die diese Fragen im 
Altreich, in der Ostmark und im Sudetenland ge
nommen haben, waren sie für jedes dieser Gebiete 
gesondert zu behandeln. Wenn dabei in einzelnen 
Fragen auch über den unmittelbar von der VO. be
rührten Fragenkreis hinausgegangen wird, so er
schien dies erforderlich, um den Überblick für alle 
Teile des Reichs geben zu können.

Über den s a c h l i c h e n ,  ö r t l i c h e n  und  z e i t 
l i c h e n  A n w e n d u n g s b e r e i c h  der VO. ist vor
weg noch folgendes auszuführen. Die VO. gilt im 
gesamten Gebiet des Großdeutschen Reichs (ein
schließlich Danzigs, jedoch mit Ausnahme der übri-
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gen eingegliederten Ostgebiete und des Protektorats 
Böhmen und Mähren). Der s a c h I i c h e A n w  e n - 
d u n g s b e r e i c h  der einzelnen Vorschriften ist 
jeweils aus ihrem Inhalt zu entnehmen. In den mit 
dem Reich wiedervereinigten Gebieten, in denen 
bereits das Recht des Altreichs gilt, gelten die 
nachstehend für dieses entwickelten Grundsätze. 
Dabei ist zu beachten, daß in den früher auf Zloty, 
Danziger Gulden und L it lautenden Schuldverhalt
nissen0 und Grundstücksbelastungen, die auf Reichs
mark umgestellt wurden, die Goldklausel durch die 
VO. v. 14. Juni 1940 (RGBl. I, 873) außer Kraft ge
setzt wurde. Zu erwähnen ist noch, daß bei der 
Umstellung der Schuldverhältnisse im Saarland vom 
französischen Franken auf Reichsmark durch §4 
der VO. v. 22. Febr. 1935 (RGBl. I, 250) die Go d- 
wertklauseln aufrechterhalten und in solche des 
deutschen Rechts übergeführt wurden. Z e 1111 c h 
erfaßt die VO. alle Schuldverhältnisse und Grund
stücksbelastungen, die bei ihrem Inkrafttreten — 
das ist der auf die Verkündung folgende Tag, also 
der 23. Nov. 1940 — noch nicht vollständig abge
wickelt waren. Rechtskräftige, auf den bisherigen 
Vorschriften beruhende Entscheidungen werden aller
dings durch die Neuregelung nicht berührt.

I. Das Altreich
1. S c h u l d r e c h t l i c h e  A n s p r ü c h e  
a)' D i e  b i s h e r i g e  R e c h t s l a g e .  Nach dem 

Grundsatz der Vertragsfreiheit bestanden für die 
Vereinbarung von Wertsicherungsklauseln beliebiger 
Art im allgemeinen bisher keine Schranken. Nament
lich bedarf die Eingehung von effektiven Fremd
währungsverpflichtungen nicht der Devisengenehmi- 
o-uno- (wohl aber die Verfügung über derartige For
derungen, § 14 DevG. 1938). Über die Frage, inwie
weit Wertsicherungsklauseln vom Standpunkt der 
nationalsozialistischen Rechtsauffassung aus noch 
als billigenswert angesehen werden können, vgl. 
unten C. Folgende Besonderheiten sind hervor
zuheben:

aa) I n h a b e r s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n .  Da 
Geldverpflichtungen mit Wertsicherungsklausel keine 
bestimmte Geldsumme zum Gegenstand haben, würde 
§795 BGB. die Ausgabe „wertbeständiger“  Inhaber
schuldverschreibungen an sich nicht betreffen; solche 
Inhaberschuldverschreibungen könnten also ohne 
staatliche Genehmigung ausgegeben werden. Um 
diese Folge auszuschließen, hat das Gesetz über die 
Ausgabe wertbeständiger Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber v. 23. Juni 1923 (RGBl. I, 407) die 
Genehmigungspflicht unter Strafandrohung auch auf 
Schuldverschreibungen ausgedehnt in denen die 
Zahlung einer Geldsumme versprochen wird, deren 
Höhe nicht durch Angabe eines festen Betrags son
dern durch Bezeichnung eines Maßstabs bestimmt 
ist, nach dem der geschuldete Geldbetrag zu er
rechnen ist; das gleiche gilt dann auch für Inhaber- 
schuldverschreibungen, in denen eine a!lcIe^e , 
stung versprochen wird, bei denen aber der bctnua- 
ner sich durch Zahlung eines Geldbetrags befreien 
kann, dessen Höhe im Sinne der vorerwähnten 
Vorschrift durch Bezeichnung eines Berechnungs
maßstabs bestimmt ist.

Von der Möglichkeit, wertbeständige Schuldver
schreibungen auszugeben, wurde vor der Macht
übernahme in weitem Umfang Gebrauch gemacht. 
In der Aufwertungsgesetzgebung wurde die Aus
gabe solcher Inhaberschuldverschreibungen sogar 
gesetzlich vorgesehen (die sog. Liquidationsgold
pfandbriefe, §§47ff. AufwG., Art. 57 ff., insbes. 84

DurchfVO. zum AufwG.; diese mußten grundsätz
lich auf Goldmark lauten). Die Einziehung der 
Liquidationspfandbriefe und ihre Ersetzung durch 
Reichsmarkpfandbriefe ist nunmehr in die Wege 
geleitet und durch die VO. zur Erleichterung der 
Einziehung von Aufwertungspfandbriefen und ver
wandten Schuldverschreibungen v. 22. Mai 1940 
(RGBl. I, 801) erleichtert worden. Eine Neuausgabe 
von wertbeständigen Inhaberschuldverschreibungen 
ist wohl seit der Machtübernahme nicht mehr erfolgt.

bb) Forderungen und Inhaberschuldverschreibun
gen, bei denen die Leistung in einer bestimmten 
Menge von R o g g e n  o d e r  W e i z e n  ausgedrückt 
ist, sind mit gewissen Ausnahmen durch das Rog- 
genschuldenG. v. 16. Mai 1934 (RGBl. I, 391) und 
die DurchfVO. hierzu v. 25. Mai 1934 (RGBl. I, 
448) und v. 5. Sept. 1934 (RGBl. I, 824) auf Reichs
mark umgestellt. Auch die Neubegründung solcher 
Verpflichtungen ist durch das Gesetz grundsätzlich 
verboten.

cc) I n l ä n d i s c h e  F r e m d w ä h r u n g s v e r 
s i c h e r u n g e n  sind durch das Ges. v. 26. Aug. 1938 
(RGBl. I, 1062) auf Reichsmark umgestellt worden 
(hierzu DurchfVO. v. 10. Sept. 1938 [RGBl. 1,1163]).

b) E i n w i r k u n g  d e r  W e r t b e s t R V Ö .  Nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 der WertbestRVÖ. gilt in schuld
rechtlichen Verpflichtungen, bei denen der geschul
dete Geldbetrag durch Bezugnahme auf den Preis 
des Feingolds bestimmt ist (z. B. 50 gr Feingold, 
1000 Goldmark; 1000 Goldmark, mindestens 1000 3UL), 
der Geldbetrag als geschuldet, der sich unter Zu
grundelegung des im § 14 Abs. 2 des Ges. über die 
Deutsche Reichsbank vorgesehenen Feingoldpreises 
ergibt. Dies ist, wie in A 3 näher dargelegt wurde, 
der Preis von 2790 3Ui für das Kilogramm Feingold. 
In a n d e r e  Wertsichcrungsklauseln ist bei rein schuld
rechtlichen Verhältnissen durch die WertbestRVÖ. 
nicht eingegriffen.

Die erwähnte Goldpreisfestsetzung ist nach § 1 
Abs. 2 Satz 2 z w i n g e n d  („entgegenstehende Ver
einbarungen sind unwirksam“ ). Diese Vorschrift 
gilt, wie zur Behebung von Zweifeln bemerkt sei, 
nur für Schuldverhältnisse, auf die nach dem inter
nationalen Privatrecht deutsches Recht anzuwenden 
ist, in diesem.Falle aber ohne Rücksicht darauf, ob 
der Gläubiger Inländer oder Ausländer ist.

2. G r u n d s t ü c k s b e l a s t u n g e n ,  S c h i f f s 
p f a n d r e c h t e

a) W e r t b e s t ä n d i g e  H y p o t h e k e n .  Nach 
§1 Satz 1, §7 Ges. über wertbeständige Hypothe
ken v. 23. Juni 1923 (RGBl. I, 407) kann eine Hypo
thek, Grandschuld oder Rentenschuld'unter Durch
brechung des im §1113 BGB. aufgestellten Grund
satzes in der Weise bestellt werden, daß die Höhe 
der aus dem Grundstück zu zahlenden Geldsumme 
durch den amtlich festgestellten oder festgesetzten 
Preis einer bestimmten Menge von Roggen, Weizen 
oder Feingold bestimmt wird. Nach Satz 2 dieser 
Vorschrift konnte die Reichsregierung ferner auch 
den amtlich festgestellten oder festgesetzten Preis 
einer bestimmten Menge von Kohle, Kali oder an
deren Waren oder von Leistungen als Maßstab zu
lassen. Bei diesen „wertbeständigen“  Grundpfand
rechten (der Kürze halber ist im folgenden immer 
nur von Hypotheken die Rede) sind also zu unter
scheiden :

aa) G o 1 d h y p o t h e k e n. Durch §2 der VO. 
zur Durchführung des Ges. über wertbeständige 
Hypotheken v. 29 Juni 1923 (RGBl. I, 4S2) war die 
oben A l ,  3 näher erörterte Regelung für die Be
stimmung des zu leistenden Geldbetrages auf der
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Grundlage des Londoner Goldpreises getroffen. Zur 
Erleichterung der Eintragung von Feingoldhypothe
ken wurde dann, wie gleichfalls oben erwähnt, durch 
die (in § 4 Ziff. 1 WertbestRVO. ausdrücklich auf
rechterhaltene) 5. VO. zur Durchführung des Ges. 
über wertbeständige Hypotheken v. 17. April 1924 
(RGBl. I, 415) der Begriff der Goldmark geschaffen. 
Nach Art. 1 der DurchfVO. zum AufwG. v. 29. Nov. 
1925 (RGBl. I, 392) waren die Aufwertungshypothe
ken grundsätzlich in Goldmark einzutragen; Begriff 
und Wertbestimmung waren dieselben wie in den 
eben erwähnten Bestimmungen. Nunmehr ist durch 
§ 1 Abs. 1 der WertbestRVO. an die Stelle der bis
herigen Berechnungsart die neue Regelung getreten, 
die G o l d m a r k  u n d  R e i c h s m a r k  g l e i c h 
se tz t .  Von der Rechtsprechung war diese Gleich
stellung bereits vollzogen worden; denn das RG. 
(RGZ. 159, 379) und das KG. (DJ. 1940, 376) hatten 
bereits ausgesprochen, daß für die Umwandlung 
einer Goldmarkhypothek in eine Reichsmarkhypo
thek die Zustimmung der gleich- und nachstehenden 
Berechtigten nicht erforderlich ist. Die förmliche 
Umstellung der zur Deckung von Liquidationsgold
pfandbriefen dienenden Goldmarkaufwertungshypo
theken auf Reichsmark wird überdies durch die be
reits erwähnte VO. v. 22. Mai 1940 (RGBl. 1, 801) 
erleichtert. Zu erwähnen ist in diesem Zusammen
hang noch, daß bereits durch § 5 GBBereinG. vom
18. Juli 1930 (RGBl. I, 305) die Eintragung des 
Aufwertungsbetrages in Reichsmark an Stelle von 
Goldmark ohne Zustimmung der gleich- und nach
stehenden Berechtigten zugelassen wurde.

bb) Grundstücksbelastungen (auch Reallasten), 
bei denen der zu leistende Geldbetrag in Roggen  
o d e r  W e i z e n  ausgedrückt ist, sind durch das in 
1 a bb bereits erwähnte RoggenschuldenG. vom
16. Mai 1934 nebst Durchführungsverordnungen auf 
Reichsmark umgestellt worden. Die Neubegründung 
solcher Rechte ist nach §1 Abs. 3 des Ges. aus
geschlossen.

cc) Als s o n s t i g e  W e r t m a ß s t ä b e  waren 
nach §3 der VO. v. 29. Juni 1923 (RGBl. 1, 482) 
sowie nach der VO. v. 5. Old. 1923 (RGBl. I, 933) 
zugelassen die Preise für gewisse Kohle- und Kali
salzsorten, ferner unter bestimmten Voraussetzun
gen (die dann durch das 2. Ges. über wertbestän
dige Hypotheken v. 2. Febr. 1928 [RGBl. I, 11] für 
die bis zum 1. Jan. 1928 eingetragenen Rechte rück
wirkend beseitigt wurden) der Kurswert des nord
amerikanischen Dollars (VO. v. 2. Nov. 1923 [RGBl. 
1, 1075]). Wegen der sog. „Dollargoldmark“ -Hypo- 
theken vgl. Art. II des erwähnten Ges. v. 2. Febr. 
1928. Die Neubestellung solcher Rechte ist nun
mehr durch § 4 Ziff. 1 der WertbestRVO. nurmehr 
übergangsweise in ganz beschränktem Umfang zu
lässig, nämlich wenn an Stelle des bisher belasteten 
Grundstücks oder Grundstücksteils oder neben die
sem ein anderes Grundstück belastet werden soll; 
auch dann bedarf sie der Genehmigung des Ober
landesgerichtspräsidenten.

Soweit noch Grundstücksbelastungen der erwähn
ten Art bestehen cfder in dem zulässigen Umfang 
neu bestellt werden, bestimmt sich auch weiterhin 
ihr Inhalt nach den bisherigen Vorschriften; mit 
dieser aus dem Sinn' der Vorschrift sich ergebenden 
Einschränkung sind die betreffenden Vorschriften 
durch § 4 Ziff. 1 der WertbestRVO. aufgehoben.

b) V a l u t a h y p o t h e k e n .  Nach der VO. über 
die Eintragung von Hypotheken in ausländischer 
Währung v. 13. Febr. 1920 (RGBl. 231) war die Be
stellung von Grundpfandrechten mit behördlicher 
Genehmigung in ausländischer Währung zulässig.

Gemäß § 15 dieser VO. in der Fassung des Ges. 
v. 12. März 1931 (RGBl. I, 31) dürfen neue Eintra
gungen jedoch schon seit dem 1. Jan. 1930 nurmehr 
in sehr beschränktem (dem § 3 Abs. 2 Satz 1 der 
WertbestRVO. ähnlichen) Umfang und mit Zustim
mung der obersten Landesbehörde vorgenommen 
werden. Durch Art. II des erwähnten Ges. vom 
12. März 1931 wurde überdies auch die Bestellung 
von Grundstücksbelastungen in fremder Währung 
mit Goldklausel rückwirkend für zulässig erklärt. Für 
Danzig vgl. noch § 12 der VO. v. 23. Dez. 1939 (RG
Bl. 1940,'I, 9).

c) S c h i f f s p f a n d r e c h t e  ( S c h i f f s h y p o * .  
t he ke n ) .  Die Bestellung von Schiffspfandrechten 
beruhte bisher auf §§ 1259 ff. BGB., die Bestellung 
von Pfandrechten an im Bau befindlichen Schiffen 
auf dem Ges. v. 4. Juli 1926 (RGBl. I, 367). Auf 
Grund des Ges. über Rechte an eingetragenen 
Schiffen und Schiffsbauwerken v. 15. Nov. 1940 
(RGBl. I, 1499) wird eine solche Belastung eines 
Schiffs oder Schiffsbauwerks nunmehr Schiffshypo
thek genannt (§§ 8, 24ff., 76ff. dieses Ges.); die 
vorhandenen Pfandrechte an eingetragenen Schiffen 
und Schiffsbauwerken werden in Schiffshypotheken 
neuen Rechts übergeleitet werden.

D ie  aus den  b i s h e r i g e n  V o r s c h r i f t e n  
sowie aus der WertbestRVO. sich ergebende Rechts
lage ist folgende:

aa) W e r t b e s t ä n d i g e  S c h i f f s p f a n d r e c h t e .  
Nach § 1 der VO. über wertbeständige Schiffspfand
rechte v. 12. Febr. 1924 (RGBl. I, 65) können 
Schiffspfandrechte in gleicher Weise „wertbestän
dig“  bestellt werden, wie dies für wertbeständige 
Hypotheken zugelassen ist, insbesondere auch in 
Goldmark (VO. v. 17. April 1924 [RGBl. I, 415]). 
Das gleiche gilt für Pfandrechte an Schiffsbauwer
ken nach §3 des Ges. v. 4. Juli 1926. Die Neurege
lung ist hier die gleiche wie bei den Hypotheken. 
Die Goldmark ist der Reichsmark gleichgestellt (§ 1 
Abs. 1). Neubestellung von wertbeständigen Schiffs-. 
Pfandrechten in anderer Weise als durch Bezug
nahme auf den Preis des Feingolds ist nur im engen 
Rahmen der Übergangsregelung des § 4 Ziff. 1 zu
lässig.

bb) Für die Bestellung von S c h i f f s p f a n d 
r e c h t e n  i n  a u s l ä n d i s c h e r  W ä h r u n g  sind 
maßgeblich das Ges. über die Eintragung von 
Schiffspfandrechten in ausländischer Währung vom
26. Jan. 1923 (RGBl. I, 90) und das 2. Ges. über die 
Eintragung von Schiffspfandrechten in ausländischer 
Währung v. 29. März 1923 (RGBl. I, 232) in der 
Fassung des Ges. v. 19. Dez. 1930 (RGBk I, 629). 
Diese Vorschriften sind nach § 3 des Ges. vom
4. Juli 1926 auch für die Bestellung von Pfandrech
ten an Schiffsbauwerken maßgeblich. Für Danzig 
vgl. noch § 12 der VO. v. 23. Dez. 1939 (RGBl. 
1940, I, 9).

I I .  Ostmark und Sudetengau
1 D ie  b i s h e r i g e  E n t w i c k l u n g  in  d e r  

O s t m a r k .  Nach dem Recht der Ostmark sind auf 
Grund des G o l d k l a u s e l g e s e t z e s  (BGBl. 
Nr. 130/37) Goldklauseln z w i s c h e n  I n l ä n d e r n  
im Sinne der damaligen österreichischen Devisen
gesetzgebung (AuslandszahlungsG. Nr. 98/35) als 
nicht bestehend anzusehen, wenn sie nach dem
27. April 1937 vereinbart werden, und zwar ohne 
Unterschied, ob die Geldverpflichtung auf Schilling 
oder auf eine andere Währung lautet, ferner ohne 
Unterschied, ob die Goldklausel einer in diesem 
Zeitpunkt bereits bestehenden oder einer neu zu be

3
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gründenden Geldschuld beigefügt wird. Auf Gold
klauseln bei Geldverpflichtungen, die auf fremde 
Währung lauten ----- gleichgültig, ob effektiv oder 
nicht effektiv — kann sich der Gläubiger nicht be
rufen, wenn nach dem Recht des Währungsstaates 
Goldklauseln bei den auf diese Währung lautenden 
Geldverpflichtungen unwirksam sind (dies trifft z. B. 
für die USA. und die Niederlande zu). Für Lebens
versicherungsverträge — hier nicht nur zwischen 
Inländern — war die Vereinbarung von Goldklauseln 
bereits durch das Ges. BGBl. Nr. 131/36 mit W ir
kung v. 1. Mai 1936 an verboten worden.

Die Gültigkeit der vorher vereinbarten Goldklau
seln wurde durch diese Gesetze nicht berührt. Wohl 
aber hatte bereits eine ganze Reihe von einzelnen 
Gesetzen die Auswirkungen des Währungs- und 
Preisverfalls auf die Goldklauseln geregelt1).

Die so geschaffene Rechtslage wurde durch Art. II 
Ges. über die Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich v. 13. März 1938 (RGBl. I, 
237) aufrechterhalten. Auch § 3 Abs. 1 der Wert- 
bestRVO. will nicht etwa über den bisherigen Kreis 
hinaus die Bestellung von Goldhypotheken zulassen; 
er hat also die Schranken des GoldklauselG. nicht 
aufgehoben. Zweifelhaft kann nur sein, welchen An
wendungsbereich das Goldklauselverbot nach dem 
GoldklauselG. jetzt hat. Wenn nach diesem die zwi
schen Inländern vereinbarten Goldklauseln als nicht 
bestehend 'anzusehen sind, so kann wohl für den 
I n l ä n d e r b e g r i f f  jetzt nicht mehr der der da
maligen österreichischen Devisengesetzgebung maß
geblich sein. Map wird vielmehr davon ausgehen 
können, daß heute an seine Stelle der Inländer
begriff des § 5 DevG. 1938 getreten ist. Anderseits 
kann die im österreichischen GoldklauselG. ausge
sprochene Außerkraftsetzung der Goldklauseln zwi
schen Inländern aber nur solche Schuldverhältnisse 
betreffen, die auf Grund des interlokalen Privat
rechts dem in der Ostmark geltenden Recht unter
liegen, namentlich also auch die an einem in der 
Ostmark gelegenen Grundstück dinglich gesicherten 
Forderungen2 * *).

Soweit hiernach noch auf G o l d s c h i l l i n g  und  
G o l d k r o n e n  lautende Schuldverhältnisse bestan
den, g riff dann der Reichsgesetzgeber durch die 
¡VO. zur Regelung der auf Goldschilling und Gold
kronen lautenden Schuldverhältnisse v. 21. Juni 1939 
(RGBl. I, 1037, Berichtigung 1056) ein. Derartige 
Schuldverhältnisse und die entsprechenden ding
lichen Grundstücksbelastungen wurden hiernach mit 
Wirkung v. 17. März 1938 zu einem bestimmten 
Kurs auf Reichsmark ohne Goldklausel umgestellt, 
soweit sie zwischen Inländern im Sinne des § 5 
Abs 1 DevG 1938 bestanden. M it dem Bestehen 
von’ Goldverpflichtungen ist in den Reichsgauen 
der Ostmark also nur in sehr geringem Umfange 
zu rechnen. Bei gewissen, auf Schweizer Franken 
lautenden Schuldverhältnissen und Grundstucksbe

!) Über die Entwicklung des österr. ^ e^ . isinood9AoS 
GoldklauselG. vgl. insbesondere: Jan da: JW. !938, ¿598, 
„Die Entwicklung der österr. Goldklauselgesetzgebung , 
T o r g g l e r :  österr. Richterzeitung 1937, 361, „Das Gold
klauselG., die Rechtsprechung und d a s  Schrifttum zur 
Goldklausel“ ; K l a n g  (j): Jur. Blätter (Wien) 1936, 22a, 
„Das GoldklauselG.“ . . . . .

2) Man wird für das interlokale Recht im wesentlichen 
die Grundsätze des internationalen Privatrechts heran
ziehen können. Bemerkt sei, daß nach dem internatio
nalen Privatrecht der Ostmark bei Schuld Verhältnissen 
der O rt des Vertragsschlusses entscheidet, während nach
dem Recht des Altreichs der Erfüllungsort maßgeblich
ist (vgl. W e i t n a u e r  in Schlegelberger-Vogels, „BOB.“
Bern. 6 zu § 269).

lastungen wurde überdies die Goldklausel durch die 
VO. über die Umstellung von Schuldverhältnissen 
aus Geldgeschäften im Verwaltungsbezirk Vorarl
berg v. 29. Dez. 1939 (RGBl. 1940, I, 38) § 1 Abs. 3 
außer Kraft gesetzt. Wegen der Fremdwährungs- 
Versicherungen ist auf die VO. v. 11. Okt. 1940 
(RQB1. I, 1345) zu verweisen.

2. D ie  b i s h e r i g e  E n t w i c k l u n g  im R e i c h s 
gau Sude ten l and .

Die tschechische Rechtsprechung hatte trotz der 
zweimaligen Abwertung der tschechischen Krone 
durch die Ges. v. 17. Febr. 1934 (Nr. 25 SdGuV.) 
und v. 9. Okt. 1936 (Nr. 262 SdGuV.) und trotz der 
in Art. I Abs. 3 des ersten, § 1 Abs. 5 des zweiten, 
Ges. enthaltenen Bestimmung, daß die ne,u fest
gesetzte Krone in allen Schuldverhältnissen, die mit 
der tschechoslowakischen Krone rechnen, die bis
herige Währungseinheit im Verhältnis 1:1 ersetze, 
angenommen, daß vertragliche Wertsicherungski au
sein gültig und unberührt blieben. Dieser Auf
fassung hat sich auch die Rechtsprechung des RG. 
angeschlossen (vgl. Urteil v. 28. Okt. 1940, V III 
456/39). Praktisch sind jedoch die Goldklauseln 
durch die Umstellung der Schuldverhältnisse und 
Grundstücksbelastungen von Kronen auf Reichs
mark im weitesten Umfange außer Kraft gesetzt 
worden; denn nach §3 Abs.3, 4 der VO. v. 14. Juni 
1940 (RGBL I, 873) sind bei allen Schuldverhält
nissen und Grundstücksbelastungen, die der Wäh
rungsumstellung unterlagen, die Goldklauseln außer 
Kraft gesetzt worden, d. h. bei allen Forderungen 
zwischen Inländern sowie bei den an einem inlän
dischen Grundstück dinglich für einen inländischen 
Gläubiger gesicherten Forderungen.

3. D ie  B e h a n d l u n g  von  W e r t s i c h e r u n g s 
k l a u s e l n  nach dem a l l g e m e i n e n  G r u n d 
b uc h g es e t z  von 1871. Hypotheken konnten im 
Geltungsbereich des allgemeinen GrundbuchsG. nach 
der Auslegung, die die Rechtsprechung dem § 14 
Abs. 2 des allgemeinen GrundbuchsG. gab, auch mit 
Goldklausel und in fremder Währung, soweit diese 
allgemein bekannt war, nicht dagegen wohl unter 
Bezugnahme auf den Preis von Wertpapieren oder 
Waren bestellt werden (vgl. Ba r t s c h ,  „Grund
buchsgesetz“ , 7. Aufl. S. 224 f.).

4. D ie  neue Rech t s l age
a) G o l d k l a u s e l .  Soweit überhaupt in der Ost

mark und im Reichsgau Sudetenland noch in Reichs
währung zu erfüllende Geldschulden und Grund
stücksbelastungen mit Goldklausel vorhanden sind, 
die dem deutschen Recht unterliegen, gelten auch 
hier gemäß §1 Abs. 2, §3 Abs. 1 der Wertbest- 
RVO. die Vorschriften des §1 Abs. 1. Daher be
stimmt sich die Höhe der durch Bezugnahme auf 
den Preis des Feingolds bestimmten Geldsumme 
nach dem im § 14 Abs. 2 ReichsbankG. festgelegten 
Preis von 2790,9t.M für das Kilogramm Feingold. Ab
weichende schuldrechtliche Vereinbarungen sind un
wirksam; für die Zulässigkeit von schuldrechtlichen 
Wertsicherungsklauseln anderer Art und von Va
lutaklauseln sind die oben B ausgeführten Grund
sätze maßgebend. Wegen der Neubegründung vgl. C.

b) S o n s t i g e  W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n  
u n d  V a l u t a k l a u s e l .  Soweit nach bisherigem 
Recht Hypothekenforderungen durch Wertsiche
rungsklauseln anderer Art als die Goldklausel (die 
Begriffsbestimmung des §3 Abs. 2 der Wertbest- 
R vb. ist möglichst umfassend) gesichert oder in 
fremder Währung begründet werden konnten, gibt 
§ 3 Abs. 2 eine Obergangsregelung, die der altreichs
rechtlichen Regelung für die Valutahypotheken (vgl. 
oben II 2 b) nachgebildet ist; Die Bestellung sol-
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eher Grundpfandrechte ist nunmehr nur noch zu
lässig, wenn an Stelle des bisher belasteten Grund
stücks oder Grundstücksteils oder neben diesem ein 
anderes Grundstück belastet werden soll; auch in 
diesem eingeschränkten Umfang ist die vorherige 
Genehmigung des OLGPräs. erforderlich, die nur 
erteilt werden wird, wenn die pfandfreie Abschrei
bung oder die Pfandunterstellung von Grundstücken 
und Grundstücksteilen aus technischen Gründen 
geboten ist.

I I I .  Änderung von Deckungsvorschriften
1. D e c k u n g  w e r t b e s t ä n d i g e r  S c h u l d 

v e r s c h r e i b u n g e n .  In §9 Ges. über wertbe
ständige Hypotheken v. 23. Juni 1923 (RGBl. I, 
407) war bestimmt, daß für wertbeständige Schuld
verschreibungen jeweils auch die Deckung (§ 6 Hypo- 
thekenbankG.) nur durch wertbeständige Hypothe
ken und andere Deckungswerte der entsprechenden 
Art gedeckt werden müssen; für jede Art der Schuld
verschreibungen war ein besonderes Deckungs
register zu führen. Entsprechendes gilt nach §8 
Ges. über die Pfandbriefe und verwandten Schuld
verschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstal
ten v. 21. Dez. 1927 (RGBl. I, 492) für die öffent
lich-rechtlichen Kreditanstalten und nach § 36 
SchiffsbankG. v. 14. Aug. 1933 (RGBl. I, 583) auch 
für Schiffsbanken. Diese Deckungsvorschriften, die 
die erwähnten Banken bisher immer wieder dazu 
zwangen, auf der Vereinbarung von Wertsicherungs
klauseln zu bestehen, sind durch §4 Ziff. 1—3 der 
WertbestRVO. aufgehoben. Nunmehr können also 
auch auf Reichsmark lautende Deckungswerte zur 
Deckung wertbeständiger Schuldverschreibungen ver
wendet werden. Umgekehrt war, wie noch zu er
wähnen ist, die Deckung von Reichsmarkschuld
verschreibungen durch wertbeständige Deckungs
werte bereits nach der bisherigen Verwaltungsübung 
zugelassen; diese Übung wird nunmehr durch S2 
Abs. 1 Satz 2 bestätigt.

2. Ganz Entsprechendes ist dann auch für die 
D e c k u n g  w e r t b e s t ä n d i g e r  I n l a n d s v e r 
s i c h e r u n g e n  vorgesehen; nach §2 Abs.2 der 
WertbestRVO. können die Bestände des Deckungs
stocks im Sinne des §66 VersAufsG. v. 6. Juni 1931 
(RGBl. I, 315) auch dann, wenn sie als Deckungs
rücklage wertbeständiger Inlandsversicherungen die
nen, in Deckungswerten angelegt werden, deren

Nennbetrag ausschließlich in Reichswährang be
stimmt ist; das gleiche gilt auch für das umgekehrte 
Verfahren. Die entgegenstehende Vorschrift des §68 
Abs. 1 Ziff. 6 VersAufsG. ist durch § 4 Ziff. 4 der 
WertbestRVO. aufgehoben.

C. Zusammenfassung
1. Faßt man das Ergebnis der bisherigen Aus

führungen kurz zusammen, so ergibt sich folgendes:
a) Für schuldrechtliche Wertsicherungsklauseln 

besteht eine Schranke im allgemeinen — Ausnahme 
für die Ostmark vgl. oben B 1 —■ nur im Rahmen 
des §1 Abs. 1 Satz2 der WertbestRVO.; der Inhalt 
der Goldklausel ist hiernach kraft Gesetzes fest* 
gelegt.

b) Grundstücksbelastungen können mit Ausnahme 
gewisser Übergangsbestimmungen außer in Reichs
mark nur mit einer Goldklausel im Sinne des § 1 
Abs. 1 der WertbestRVO. bestellt werden; diese 
Rechtslage ist für das Altreich, die Reichsgaue der 
Ostmark und den Reichsgau Sudetenland einheit
lich; auch hier ist jedoch die Schranke des ostmär-i 
kischen GoldklauselG. zu beachten.

c) Da Reichsmark und Goldmark gleichwertig 
sind, ist für die Gläubiger jeder Anreiz genommen, 
eine Goldklausel zu vereinbaren.

d) Zu dem gleichen Ziele ist die Möglichkeit 
geschaffen, Goldmarkschuldverschreibungen durch 
Reichsmarkhypotheken und -schiffshypotheken, 
ebenso Goldmarkversicherungen durch Reichsmark
werte zu decken und umgekehrt.

2. N e u b e g r ü n  d u n g v o n W e r t s i c  he r ü n g s -  
k lau sein. Auch soweit nach den vorstehenden 
Rechtsvorschriften die Vereinbarung von Wertsiche
rungsklauseln an sich zulässig wäre, kann sie gleich
wohl keineswegs schlechthin in allen Fällen vom 
Standpunkt der nationalsozialistischen Rechtsauffas
sung aus gebilligt werden (vgl. hierzu F r e i s l e r -  
DGWR. 1940,217; V og e l s :  DJ. 1940,1309). V i e l 
meh r  i s t  davon  auszugehen ,  daß ebenso
w i e  b i s h e r  d i e  V e r e i n b a r u n g  v o n  G o l d *  
u n d  a n d e r e n  W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n  
z w i s c h e n  I n l ä n d e r n  g r u n d s ä t z l i c h  v e r 
p ö n t  i s t  und gegebenenfalls einer besonderen 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rechtfertigung be
dürfte. Die WertbestRVO. wird zu ihrem Teil dazu 
beitragen, daß die Wertsicherungsklauseln aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben verschwinden.

Zur Zinsfrage
Von Professor Dr. W i l h e l m  Herschel ,  Frankfurt a. M.
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I .  Die Eigenart der Zinsfrage
Seitdem Menschen in geldwirtschaftlichem Ver

kehr stehen, hat der Zins die Gemüter bewegt. 
Die Auseinandersetzungen um den Zins sind deshalb 
so besonders lebhaft gewesen, weil die Erregung zu
gleich aus drei Quellen gespeist wird. Die Zins
frage ist zunächst eine * wirtschaftlich-soziale An
gelegenheit von großer Bedeutung. Sowohl für den 
sachgemäßen Ablauf des volkswirtschaftlichen Ge- 
schehens wie für das Einzelschicksal des wirtschaf- 
enden Menschen ist sie oft genug von erheblicher

3*
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Tragweite. Sodann stellt uns der Zins weltanschau
lich-politische Fragen. Seit Aristoteles beschäftigt 
er demgemäß fortgesetzt die Philosophen und die 
Staatsmänner. Der Führer hat die Zinsfrage sogar 
für hinreichend wichtig befunden, um sie als 
Punkt 11 in das Parteiprogramm aufzunehmen. Da
mit hat er sie deutlich aus dem Kreis einfacher 
.Wirtschaftsfragen herausgehoben und ihren Rang 
im Kreise grundlegender Pflichten der Volksfüh
rung unterstrichen. Endlich ist der Zins nicht min
der eine Sache des Rechts.

Wer sich zur Zinsfrage äußert, darf diese Drei- 
spurigkeit nie aus dem Auge lassen. Es geht nicht 
an, sich ein abschließendes Urteil zu bilden, indem 
man isolierend lediglich einen dieser drei Gesichts
punkte näher verfolgt; vielmehr führt nur eine ganz
heitliche Betrachtung zum Ziel. So kann man weder 
von vorgefaßten formalen Rechtsbegriffen noch von 
einer Betrachtung der Vorgänge des Kapitalmark
tes aus eine Antwort geben. Auch kommt es für 
uns nicht in Frage, den Zins als wirtschaftlichen 
Tatbestand sich selbst zu überlassen und ihm ge
genüber im liberalen Sinne angebliche wirtschafts
politische Neutralität zu üben. Unsere Aufgabe ist 
es hingegen, den Zins im Rahmen der deutschen 
Volksordnung gerecht zu würdigen.

Das kann an dieser Stelle nicht erschöpfend ge
schehen. Es entspricht aber gewiß einem Bedürf
nis, hier kurz über die neueste Rechtsentwicklung 
hinsichtlich des Zinses zu berichten und einige 
kritische Bemerkungen einzustreuen. Nicht einmal 
dabei kann Vollständigkeit auch nur erstrebt 
werden.

I I .  Das Wesen des Zinses — 
Kapitalrückforderung bei Wucher

Auszugehen ist vom Wesen des Zinses. M it ihm 
hat sich erst kürzlich der GrZivSen. des RG. im 
Beschluß v. 30. Juni 1939 (RGZ. 161, 52 [56] =  DR. 
1939, 17491 2 *) beschäftigt. Dort ist im wesentlichen 
folgendes ausgeführt worden: „Beim Darlehen wird 
Geld oder werden andere vertretbare Sachen dem 
Empfänger mit der Verpflichtung zur Rückerstat
tung, also nur zu zeitlich begrenzter Nutzung des 
darin steckenden Werts überlassen (§ 607 BGB.). 
Zwar ist das rechtstechnische Mittel dazu die 
Übertragung des vollen Eigentums; aber dieses 
bleibt doch immer belastet mit der Verpflichtung 
zur demnächstigen Rückgewähr. Die dingliche 
Übertragung und die damit verbundene Verpflich
tung des Empfängers zur Rückgabe bilden eine 
Einheit, die bei der Anwendung des §817 Satz 2 
nicht auseinandergerissen werden darf, sondern nur 
in ihrer Verbundenheit als die Leistung betrachtet 
werden kann, über deren Rückforderung sich jene 
Vorschrift verhält. Der Sinn der Darlehnshingabe 
ist nicht der, das Vermögen des Empfängers 
dauernd um das Kapital zu vermehren; ihm soll viel
mehr nur dessen vorübergehende Nutzung zuge
wendet werden. Für diese zeitweilige Kapital
nutzung wird als Gegenleistung der Zins oder wer
den sonstige Vorteile vereinbart. Die spätere Rück
zahlung eines gleichen Geldbetrages ist keine Ge
genleistung für den Empfang der Darlehnssumme, 
vielmehr nur die notwendige Folge davon, daß dem 
Darlehnsnehmer das Kapital von vornherein nicht 
endgültig zufließen, sondern ihm nur vorüber
gehend überlassen werden sollte. Die Kapital
nutzung in ihrer zeitlichen Begrenzung und die 
Nutzungsvergütung (zumeist Zins) sind die Lei
stungen, die gegeneinander ausgetauscht werden,

nicht die Darlehnssumme auf der einen Seite und 
ein gleicher Geldbetrag, vermehrt durch die Ver
gütung, auf der anderen.“

Zwar bezieht sich dieser Beschluß nur auf den 
Darlehenszins. Trotzdem gibt er das Wesen des 
Zinses nach bisherigem Recht schlechthin richtig 
wieder, und zwar in Übereinstimmung mit der 
älteren Entscheidung RGZ. 86, 399 =  JW. 1915, 
6984, wo insbesondere herausgearbeitet ist, daß sich 
der Zins von der Dividende unterscheidet und daß 
die Dividende nicht dadurch zum Zins wird, „daß 
man mit großer und größter Sicherheit auf ein gün
stiges Ergebnis rechnen kann“  — in Übereinstim
mung ferner mit der im Schrifttum herrschenden 
Lehre1).

Diese Begriffsbestimmung ist keineswegs eine 
müßige Spielerei, sondern sie hat praktischen Wert. 
So hat der GrZivSen. a. a. O. aus ihr mit Recht die 
Schlußfolgerung gezogen, daß bei einem wuche
rischen Darlehen die Rückforderung der Darlehns
summe nicht schlechthin verwehrt ist; denn nicht 
die Kapitalhingabe als solche, vielmehr nur die zeit
liche Nutzungsüberlassung ist das, was geleistet 
wird, um den unsittlichen Gewinn zu erzielen. Dar
aus folgert der GrZivSen. weiter, „daß der Dar
lehnswucherer dem Bewucherten diese zeitweilige 
Ausnützung des Kapitals trotz Nichtigkeit des Dar
lehnsgeschäfts nicht entziehen darf; und zwar muß 
er ihm das Kapital so lange belassen, wie es bei 
Gültigkeit des Geschäfts der Fall sein sollte, also 
bei einem auf bestimmte Zeit vereinbarten Dar
lehn für diese Zeit, sonst mit Einhaltung der ver
einbarten oder der gesetzlichen Kündigung“ . Dem 
ist durchaus zuzustimmen2).

Zeigt sich also, daß die vom GrZivSen. vertretene 
Auffassung vom Wesen des Zinses für die rechts
wissenschaftliche Erkenntnis fruchtbar ist, so er
scheint es dennoch zweifelhaft, ob sie als ein ab
schließendes Ergebnis hingenommen werden kann. 
Jene Begriffsbestimmung hat trotz aller ihrer Vor
züge den Mangel, daß sie ausschließlich auf ge
wisse technische Funktionen des Zinses abstellt und 
ihn nur in seinem Verhältnis zu den Vertragsteilen 
bestimmt. Über die gliedhafte Stellung des Zinses 
in der Volksgemeinschaft, über die Aufgaben des 
Zinses in der Volkswirtschaft besagt sie nichts. 
Diese Beziehungen gehören aber zum Wesen des 
Zinses. Der umfassende und lebendige Begriff des 
Zinses ist keineswegs abstrakt =  zeitlos; er ist nur 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Volkswirt
schaft zu verstehen, in die er hineingestellt ist. 
Wer wirklich Entscheidendes über das Wesen des 
Zinses aussagen will, darf an diesen Beziehungen 
nicht achtlos Vorbeigehen. Gerade seit der Macht
übernahme durch den Nationalsozialismus hat der 
Zins einen beispiellosen und revolutionären Sinn- 
und Aufgabenwandel erlitten. Die weltanschaulichen 
und wirtschaftlichen Grundlagen des Zinses haben 
sich von Grund auf geändert, die bisherige Lehre 
vom Zins ist überholt. Die Rechtswissenschaft kann 
das auf die Dauer nicht unbeachtet lassen. Daß sie 
noch keine neue Begriffsbestimmung des Zinses 
gegeben oder auch nur versucht hat, kann ihr frei
lich nicht zum Vorwurf gereichen. Denn diese 
Dinge sind zu neu und auch nach der volkswirt
schaftlichen Seite hin bislang fast gar nicht er-

')  Vgl. S t a u d i n g e r - W e r n e r ,  Bd. II 1 (9) S. 106 
Vorbem. 1 vor §§ 246—248 BGB., sowie RG.: DR. 1940, 
79512.

2) Vgl. H e r s c h e l :  DR. 1939, 1752 zu 2a; B e r n 
h a r d t :  AkadZ. 1939, 680.
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forscht; eine neue Zinslehre ist erst noch zu er
warten 3).

Demgemäß muß man sich mit der Begriffsbestim
mung. des OrZivSen. vor der Hand begnügen, 
aber im Auge behalten, daß zur Erkenntnis des 
■Wesens des Zinses auch das Wissen um die Stel
lung des Zinses im Volksganzen gehört. Denn nur 
von dieser Warte aus lassen sich die einschlägigen 
Rechtsfragen des Zinses lösen.

I I I .  Die Zinsvereinbarung
Soweit der Zins — sei es dem Grunde, sei es der 

Höhe nach — rechtsgeschäftlich ausbedungen wird, 
ist er Gegenstand freier Übereinkunft. An den in 
den Gesetzen, z. B. in § 246 BGB., § 352 HGB. ge
nannten Zinsfuß sind die Beteiligten beim Abschluß 
einer Vereinbarung keineswegs gebunden. Das er
gibt sich aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. 
Zwar kann der Grundsatz der Vertragsfreiheit im 
liberalen Sinne heute nicht mehr als geltendes Recht 
angesehen werden; aber die nationalsozialistische 
Rechtsordnung kennt die freie Selbstverantwortung 
der Volksgenossen, und diese läßt ihnen einen 
großen Spielraum zur gewillkürten Gestaltung ihrer 
Beziehungen, so daß man von Vertragsfreiheit im 
gemeinrechtlichen Sinne sprechen kann. Innerhalb 
dieses Spielraums der Selbstverantwortung liegt 
auch die Vereinbarung über den Zins.

Allerdings findet dieser Spielraum an den Rechts
normen seine Grenzen. Dazu gehören insbesondere 
die vom Reichskommissar für allgemeinverbindlich 
erklärten Mehrheitsbeschlüsse der Spitzenverbände 
der Kreditinstitute (§, 38 KreditwesenG. v. 5. Dez. 
1934 [RGBl. 1, 1203]). Hierüber handelt neuerdings 
ausführlich LG. Wuppertal: DR. 1940, 164022 mit 
Anm. von Mü l l e r .  Dort ist auch folgender bemer
kenswerter Grundsatz aufgestellt: „Der Schuldner 
berücksichtigt bei seinem Verlangen nach weiterer 
Ermäßigung der Zinssätze nicht, daß die Gläu
bigerin gewerbsmäßig, d. h. um damit Geschäfte 
zu machen und Gewinne zu erzielen, Kredit gibt, 
und daß sie das Geld, daß sie ausleiht, selber 
wieder von anderen leihen und selber diesen da
für Zinsen zahlen muß. Solche Kreditinstitute kön
nen deshalb naturgemäß Darlehn nicht so billig 
geben wie Privatdarlehnsgeber, die eigenes Geld 
ausleihen. Das geht ebensowenig, wie man von 
einem Kaufmann eine Ware ebenso billig verlangen 
kann, wie von dem Erzeuger der Ware“ . Abge
sehen davon, daß man. Gewerbsmäßigkeit nicht mit 
Geschäftemachen gleichsetzen sollte, verdient das 
grundsätzlich Zustimmung. M it Rücksicht darauf,

,dcu Beschluß des LG. Wuppertal mit einer aus
führlichen Begründung erst kürzlich hier veröffent
licht worden ist, kann von einer weiteren Erörte- 
IUI]^  r̂ er, r r aK9 Abstand genommen werden, inwie
weit Kreditinstitute bei der Zinsvereinbarung recht
lich gebunden sind.

Eine andere sehr wichtige gesetzliche Grenze für 
die Zinsvereinbarung ist das in § 138 BGB ent
haltene Verbot des Wuchers. Hierüber läßt sich 
allgemein nicht viel sagen, da bei der Feststellung, 
ob Wucher vorliegt, stets auf alle Umstände des 
konkreten Falles abzustellen ist. Dabei ist jeweils 
namentlich zu erwägen, daß der Zins als Preis für 
die gewährte Möglichkeit der Kapitalnutzung unter 
sonst gleichen Verhältnissen dennoch sehr verschie
den bemessen werden darf im Hinblick auf das 
mehr oder weniger große Wagnis (Risiko), das mit 
der Hergabe des Kapitals verbunden ist.

3) Hoh l f e l d :  BankArch. 1940, 341 ff.

Rechtlich besonders interessant, aber noch wenig 
geklärt ist in diesem Zusammenhang die Frage 
nach den Tatbestandsmerkmalen des Wuchers. Die 
herrschende Meinung und mit ihr die schon mehr
fach erwähnte Zinsentscheidung des GrZivSen. hal
ten .streng daran fest, daß der Wucher neben 
einem gegenständlichen (objektiven) auch einen 
persönlichen (subjektiven) Tatbestand erfordert, 
nämlich eine verwerfliche Gesinnung des Wu
cherers. Ohne auf diese Frage näher einzugehen, 
sei bemerkt, daß man schwerlich bei dieser Lehre 
stehenbleiben darf. Denn auch das bloß gegen
ständlich wucherische 'Rechtsverhältnis steht mit 
der Idee des Rechts in Widerspruch und deshalb 
muß es als Unrecht erkannt und behandelt wer
den. Mag sich auch der andere Teil beim Abschluß 
des Geschäfts von einer einwandfreien Gesinnung 
haben leiten lassen, so handelt er zum mindesten 
ohne Recht (sog. unrichtige bzw. unzulässige 
Rechtsausübung), wenn er aus dem gegenständ
lich wucherischen Geschäft für sich etwas herzu
leiten sucht. Es ist hier ähnlich wie bei der „nach
träglichen Sittenwidrigkeit“  eines Rechtsgeschäfts4). 
Diese entscheidet sich nicht nach 8 138 BGB., son
dern nach § 242 BGB.

IV . Rechtsdynamik und Zins
Die zuletzt angeschnittene Frage der „nachträg

lichen Sittenwidrigkeit“  leitet zur Beeinflussung 
des Zinses durch die natürliche, selbsttätige Rechts
dynamik über. Diese ist heute von besonderer 
Wichtigkeit. Denn einerseits sind zur Zeit unan
gemessene Neuvereinbarungen von Zinsen verhält
nismäßig selten, und sie werden noch seltener 
werden. Die Lage des Kapitalmarktes, die national
sozialistische Wirtschaftsgesinnung, die weitgehende 
Steuerung der Wirtschaft durch den Staat, der 
Wandel der wirtschaftspolitischen Stellung und 
Aufgabe des Zinses — alles das wirkt der Neuver
einbarung eines untragbaren Zinsfußes so sehr ent
gegen) daß diese alte Sorge des Rechtswahrers mehr 
und mehr an Bedeutung einbüßen wird. Anderer
seits hat die neuere wirtschaftliche, weltanschau- 
... poetische und rechtliche Entwicklung zwangs
läufig dazu geführt, daß w ir heute manche Zins
vereinbarung als ungerecht empfinden, die ur
sprünglich — eben aus den damaligen Zeitverhält
nissen heraus — entweder nicht beanstandet oder 
doch nicht mit Erfolg bekämpft werden konnte. Sol- 
Jen. sich die Zinssätze aus der Infiations- und Sta
bilisierungszeit wie eine ewige Krankheit forterben? 
— das ist heute die Frage. Sie ist ein Teilstück der 
umfassenden Frage, wie die Dynamik, die den 
Dingen selbst innewohnt, früher ausbedungene Zin
sen beeinflußt. Hierher gehören in erster Linie die 
Zinssenkung, aber auch sonstige Zinsverände
rungen.

aj z i n s s e n K u n g
1. A l l g e m e i n e s
In allen Fällen, bei denen eine Zinssenkung in 

Rede steht, scheint mir der methodisch richtige Weg 
der zu sein, zunächst einmal zu prüfen, ob der Zins
fuß von vornherein zu Bedenken Anlaß gibt Hier
RC,iJ StRi2aoChdrÜCki iCu zv betonen- daß, soweit aus § 138 BGB. zu entscheiden ist, dieser auch auf noch 
mcht abgewickehe Rechtsgeschäfte aus früherer Zeit
^ o l in T is e t  WHtUWennden iSt’ den ihm d ^  national! sozialistische Weltanschauung gegeben hat (RGZ

des obfe'ktivin T ' l ^ ’ 1774 F ~  Für das Ausreichen des objektiven Tatbestandes bei Nichtigkeit aus § 138
BGB. auch Suss: DRechtswissensch. 1936, 359ff.
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150, 4 =  JW. 1936, 1281x) . Insbesondere ist dabei 
den Punkten 10 S. 2, 11, 18 und 24 des Parteipro
gramms Rücksicht zu tragen. Diese sind nicht etwa 
bloß beispielhaft heranzuziehen, sondern als gelten
des positives Recht unmittelbar anzuwenden. Die 
herrschende Meinung will das allerdings m^ tun 
„unter Beachtung der tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse zur Zeit der Entstehung des in Frage 
kommenden Rechtsgeschäfts“ 5). Was darunter im 
einzelnen zu verstehen ist, ist nicht ganz klar. Das 
mag hier dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall dür
fen solche Erwägungen nicht dazu führen, die rest
lose Auswirkung der nationalsozialistischen Weltan
schauung in diesen Dingen zu hemmen. Trotzdem 
wird das Ergebnis der Nachprüfung oft negativ und 
daher unbefriedigend sein. Dann muß versucht wer
den, mit den unten zu besprechenden Mitteln zu 
helfen.

Bevor hierauf eingegangen wird, seien noch drei 
Sonderfragen erörtert, die in diesen Zusammenhang 
gehören.

1. Es mag sein, daß man zu dem Ergebnis ge
langt, der Zinssatz sei damals — etwa im Jahre 
1924 — nicht unangemessen gewesen. Trotzdem 
kann der Tatbestand des § 138 BOB. gegeben sein, 
und zwar unter dem Gesichtspunkte einer über
mäßig langen zeitlichen Bindung. Gewiß boten die 
Jahre 1923/24 wenig Aussicht auf eine wirtschaft
liche Normalisierung. Aber jeder verständige 
Mensch mußte damals ein künftiges Abgleiten des 
Zinses zum mindesten als etwas betrachten, was 
innerhalb des Rahmens des Möglichen lag. Wenn 
er dessenungeachtet unter Ausnutzung der da
maligen Lage des Kapitalmarktes den anderen Ver
tragsteil für alle Fälle auf die außergewöhnlich 
hohen Zinsen für lange Zeit festlegte, so kann darin 
unter Umständen sehr wohl ein Verstoß gegen 
§ 138 BGB. liegen. Es scheint mir, daß dieser be
sondere Gesichtspunkt bisher zu kurz gekommen ist.

2. in vielen Fällen ist eine Überprüfung unter 
dem Gesichtspunkt des Verschuldens beim Ver
tragsabschluß oder unter dem Gesichtspunkte der 
Offenbarungspflicht geboten. Das vor allem dann, 
wenn die beiden Vertragsteile in einem gewissen 
Vertrauensverhältnis zueinander stehen. Die Pflicht 
zu anständigem Geschäftsgebaren kann es erfor
dern, unverzüglich den Partner von einer außer
gewöhnlichen Zinsgestellung zu unterrichten. „Wenn 
z. B. . . .  die Sparkasse ausgerechnet vom Tage der 
Stabilisierung der Mark an ihre Zinsen um 4°/o 
täglich erhöht hat, so ist das doch zum mindesten 
ein Vorgang, mit dem der durchschnittliche Volks
genosse weder rechnen konnte noch mußte. Es 
hätte Treu und Glauben entsprochen, den Kunden 
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen, anstatt 
ihn zunächst durch Schweigen geradezu in Sicher
heit zu wiegen und ihn nachher mit einer er
schreckenden, wirtschaftlich für ihn untragbaren 
Zinsforderung zu überfallen“ 6). M it Rücksicht auf 
meine früheren Darlegungen mag diese Bemerkung 
genügen.

3. Als Hemmnis einer gerechten Entscheidung er
weist sich oft ein mehr gefühlsmäßiges Bedenken, 
wenn es sich, wie so oft, um aufgelaufene Zins
rückstände handelt. Man sagt, hätte der Schuldner 
seine Zinsschuld regelmäßig getilgt, so könnte er 
sich jetzt nicht auf das gewandelte ihm günstige 
Rechtsbewußtsein stützen. Die pünktlichen Schuld
ner würden benachteiligt, die unpünktlichen zögen

*> RGRErl B B d .l (9) S. 283 Anm. 1 zu §138. 
G) H e r s c h e l :  DR.1940, 534.

aus dem neuen Rechtsdenken einen ungerecht
fertigten Vorteil. Das verletze auf das krasseste die 
Forderung nach Gleichheit vor dem Gesetz. Dar
auf ist zu erwidern: „Nicht der Schuldner steckt 
einen ungerechtfertigten Gewinn ein, sondern (an
derenfalls) müßte der Richter unter Umständen 
gegen ^ ine  Rechtsüberzeugung um schematischer 
Gleichheit willen dem Gläubiger etwas zusprechen, 
was dieser nicht fordern kann. Daß früher zugun
sten anderer Gläubiger rechtsirrtümlich entschieden 
worden ist oder daß andere Schuldner rechtsirrtüm
lich gezahlt haben, gibt unserem Gläubiger keinen 
Anspruch darauf, daß diese verfehlte Übung ihm 
zuliebe fortgesetzt werde. Dies wäre nur möglich, 
wenn man die absurde Auffassung hegte, Rechts- 
irrtümer der Systemzeit vermöchten subjektive 
Rechte für alle Zeiten zu begründen, subjektive 
Rechte, die sogar im nationalsozialistischen Staate 
unabänderlich wären“ 7)! Auch hierauf kann nicht 
näher eingegangen werden.

2. G e s e t z l i c h  g e r e ge l t e  Z i n s s e nk u n g .
Der Abbau überhöhter Zinsen wurde nach der 

Stabilisierung zu einer vordringlichen Aufgabe, ln 
der Systemzeit fehlte es an der Kraft, sie gesetz
geberisch beherzt anzufassen. Erst im Anschluß an 
die große Bankenkrise des Jahres 1931 erfolgten 
einige Maßnahmen im Wege der NotVO. Einen ent
scheidenden Umschwung brachte die Machtüber
nahme durch A d o l f  H i t l e r .  Jetzt begann ein 
Sammelangriff auf den zu hohen Zins, wobei sich 
das sonstige wirtschaftspolitische und gesetzgebe
rische Vorgehen Hand in Hand vollzogen. Einen 
guten zusammenfassenden Überblick über die recht
lichen Eingriffe bis Ende 1936 bietet P ä t z o l d  in 
dem Sammelwerk von V o l k m a r - E I s t e r - K ü -  
c h e n h o f f ,  „Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 
bis 1935/36“  S. 887. Auf diese Abhandlung sei Be
zug genommen, ferner auf Haas:  JW. 1936, 547.

Seit 1936 ist noch manches hinzugekommen, be
sonders im Kriege. Es sei nur an das stark ausge
baute Recht der richterlichen Vertragshilfe erinnert, 
das zwar nicht schlechthin, aber doch in manchen 
Fällen eine Herabsetzung überhöhter Zinsen er
möglicht (vgl. auch Vo g e l s ,  „SchuldBereinG.“
S. 111 Anm. 31 zu § 1 und S. 167 Anm. 5 zu § 9).

Die Fälle der gesetzlichen Zinssenkung im ein
zelnen zu erörtern, kann nicht Aufgabe dieser Zei
len sein. Es würde sogar zu weit gehen, aber auch 
überflüssig sein, hier eine bloße Bestandsaufnahme 
der einzelnen Fälle zu biefPn. Daher mag es bei 
diesem allgemeinen Hinweis bewenden.

3. F r e i e  Z i n ss e nk u n g .
Obgleich die gesetzliche Regelung der Zins

senkung insgesamt ihre Grenzen keineswegs eng 
spannt, lehrt doch die Erfahrung, daß sie eine Fülle 
von Tatbeständen unberührt läßt, die dringender 
Abhilfe bedürfen und in denen sich die Zinssenkung 
schon aus § 242 BGB. ergibt. Damit tr itt neben die 
gesetzlich geregelte die freie Zinssenkung.

Das wird allerdings von anderer Seite grundsätz
lich bestritten. Da der Gesetzgeber — so behauptet 
man — für einige bestimmt umgrenzte Tatbestände 
Zinserleichterung angeordnet habe, könne der Rich
ter in sonstigen Fällen überhöhte Zinsen nicht min
dern8). Das ist, wie ich in meiner Anmerkung zu 
jenem Urteil unter Berufung auf meine Ausfüh

7) H e r s c h e l :  DJ. 1940, 869.
8) So vor allem KG.: JW. 1937, 14054. Gegen KG. vgl. 

auch R o q u e t t e :  JW. 1937, 1940; P a l a n d t - F r i e -  
s e c k e ,  „BGB.“  (3) S. 211 Anm. 3b zu §246.
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rungen: JW. 1937, 679* bereits dargelegt habe, ein 
verfehlter Umkehrschluß. In Wahrheit hat der Ge
setzgeber mit seinen Sonderregelungen auf verschie
denen Gebieten einem allgemeinen Rechtsgedan
ken feste und ausgeprägte Gestalt verliehen. Dafür, 
daß er hiermit jenen allgemeinen Rechtsgedanken 
im übrigen habe ausschließen wollen, kann nicht 
der mindeste sachliche Grund vorgetragen werden. 
Durch die Sonderregelungen ist die freie Zins
senkung ebensowenig gehindert wie die freie Auf
wertung durch die gesetzliche Aufwertung und wie 
die freie Ruhegehaltssenkung (nach § 242 BGB.) 
durch die gesetzliche Ruhegehaltssenkung. Etwas 
anderes wäre mit der totalen Herrschaft des Ge
botes von Treu und Glauben schlechterdings un
vereinbar, und der Gedanke, der Gesetzgeber habe 
durch die einzelnen Zinssenkungsvorschriften be
stimmt, in anderen Fällen solle es bei den bisheri
gen Zinsen verbleiben, auch wenn das Festhalten 
an dem Zinsfuß gegen Treu und Glauben verstoße, 
wäre geradezu widersinnig. Vgl. zur ähnlichen 
Frage des Schadenersatzes bei Verletzung der Zeu
genpflicht H e r s c h e l :  JW. 1939, 41 21 zu 1; S ie-  
ger t :  JW. 1937, 312240; ferner meine Bemerkung: 
AkadZ. 1940, 378, zu 1 b.

Demgemäß ist festzustellen, daß die Vorschriften 
über die gesetzliche Zinssenkung lediglich Vor
posten einer allgemeinen Anwendung des § 242 
BGB. in der Zinsfrage sind. Sie haben dem Gedan
ken einer Herabsetzung überhöhter Zinsen die 
Bahn geebnet und dürfen keineswegs als Hemm
nisse freier Zinsermäßigung angesehen werden.

Selbstverständlich ist es nicht Sache des Richters, 
jeden Zinssatz, der ihm nicht genau das Richtige 
zu treffen scheint, im Streitfälle zu berichtigen. Er 
muß sich bei der Zinssenkung auf Fälle beschrän
ken, bei denen unter Würdigung der Gesamt
umstände die Zinshöhe außerhalb des Rahmens 
liegt, der uns heute rechtlich möglich erscheint. 
Dabei ist folgender Gesichtspunkt zugrunde zu 
legen: es mag sein, daß der vereinbarte Zinsfuß 
seiner Zeit durchaus angemessen war; vgl. auch 
oben zu IV a 1. Inzwischen können sich die tat
sächlichen, insbesondere die wirtschaftlichen Ver
hältnisse sowie die sittlich-politischen und recht
lichen Maßstäbe geändert haben. T rifft das zu, so 
verstößt es gegen Treu und Glauben, den Schuld
ner dennoch an der ursprünglichen Vereinbarung 
festzuhalten. Wer es tut, mißbraucht seine formale 
Rechtsstellung oder — besser gesagt — er handelt 
ohne Recht. Insoweit ist seine Zinsforderung un
begründet9) — Fall der sog. nachträglichen Sitten
widrigkeit.

4. E n t g e g e n s t e h e n d e  V e r g l e i c h e  und  
r e c h t s k r ä f t i g e  U r t e i l e .

Erkennt man die Dringlichkeit der Frage an, über
höhte Zinsen zu senken, so wird man ohne weiteres 
zugeben, daß es rechtspolitisch höchst unerwünscht 
wäre, hierbei einen Unterschied zu machen, ob die 
überhöhten Zinsen durch Vergleich bzw. rechtskräf
tiges Urteil noch besonders festgelegt sind oder ob 
das nicht der Fall ist. Gewiß ist sowohl einem Ver
gleich wie einem rechtskräftigen Urteil eine beson
dere Bedeutung beizumessen, namentlich auch un
ter dem Gesichtspunkte der Rechtssicherheit. Beide 
sind aber bestimmungsgemäß Werkzeuge der Ge
rechtigkeit und wahrhaftig nicht dazu bestimmt, zu 
rechtsrremden Zwecken mißbraucht zu werden. Und 
nur das steht hier in Frage. Es handelt sich nicht 
etwa darum, an dem Vergleich oder an dem Urteil

9) H e r s c h e l :  JW. 1938, 1774.
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als solchem zu rütteln, sondern nur darum, einer 
mißbräuchlichen Verwertung von Vergleich und 
Urteil entgegenzutreten.

Bezüglich des Vergleichs bedarf es nur weniger 
Worte. Denn in RGZ. 152, 403 =  JW. 1937, 6781 
ist in überzeugender Weise ausgesprochen, daß 
auch einem Vergleich gegenüber § 242 BGB. zum 
Zuge kommt. Das muß auch für den Fall gelten, 
daß der Vergleich Zinsen von einer Höhe vorsieht, 
die nach den heutigen tatsächlichen oder recht
lichen Verhältnissen untragbar sind. Grundsätz
liche Schwierigkeiten dürften in dieser Hinsicht 
wohl kaum entstehen, so daß es sich erübrigt, der 
Frage nachzugehen.

Weit schwieriger und zugleich praktisch wich
tiger ist die Rechtslage bei rechtskräftigen Urteilen. 
Typisch ist folgende Fragestellung: der Schuldner 
ist im Jahre 1924 verurteilt worden, laufend 12 
oder gar 15 oder noch mehr v. H. Zinsen zu ent
richten. Muß es zufolge der Rechtskraft des Urteils 
hierbei heute und für viele weitere Jahre bewen
den? Welche Möglichkeiten hat der Schuldner, seine 
berechtigten Belange trotz der Entscheidung zu 
wahren? Folgende Wege kommen in Betracht:

1. Das V o l l s t r e c k u n g s m i ß b r a u c h s g e s e t z .  
Seine Verwertbarkeit zur Herabsetzung überhöhter 
Zinsen ist umstritten, aber grundsätzlich zu be
jahen. Jonas:  JW. 1936, 169530, der als damaliger 
hoher Ministerialbeamter der Schaffung des Ge
setzes nahestand, hat sich ebenfalls für seine An
wendbarkeit ausgesprochen, neuerdings auch LG. 
Wuppertal: DR. 1940, 164022 mit weiteren Hin
weisen. Das ernsthafteste Bedenken hiergegen scheint 
mir zu sein, daß — worauf K r u p p :  JW. 1938, 
3079 zu II unter Anführung von Schrifttum auf
merksam gemacht hat —■ den Streitteilen „das grö
ßere Garantien gewährende ordentliche Verfahren 
offenstehen“  müsse. Es wird Sache des Voll
streckungsgerichts sein, die Streitteile hierauf zu 
verweisen oder gar den Antrag aus dem Voll
strMißbrG. wegen mangelnden Rechtsschutzes ab
zuweisen, da dem Antragsteller geeignetere Behelfe 
an die Hand gegeben sind. Das ändert aber nichts 
daran, daß das VollstrMißbrG. grundsätzlich hilfs
weise (subsidiär) anwendbar ist. Das weitere Be
denken K r u p p s ,  das VollstrMißbrG. setze einen 
subjektiven Härtefall voraus, während Sittenwidrig
keit ein objektiver Begriff sei, vermag ich nicht zu 
teilen. Ob diese Gegenüberstellung in solcher Form 
überhaupt berechtigt ist, erscheint mir zweifelhaft. 
Das sei jedoch dahingestellt. Denn sicher ist es 
stets auch ein subjektiver Härtefall, „eine gesun
dem Volksempfinden gröblich widersprechende 
Härte“ , wenn gegen einen Schuldner in sittenwid
riger Weise vollstreckt wird.

2. Eine andere Möglichkeit der Hilfe gewährt die 
A b ä n d e r u n g s k l a g e  des § 323 ZPO. Sie steht 
ohne weiteres zur Verfügung, da Zinsen „künftig 
fällig werdende wiederkehrende Leistungen“  sind.

3. Das Hauptverteidigungsmittel des bereits 
rechtskräftig verurteilten Zinsschuldners ist die 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e  aus § 767ZPO 
(RGZ. 124, 146 [152] =  JW. 1929, 1577). Sie wird 
zweckmäßigerweise mit einem Einstellungsantrao- 
(§ 769 ZPO.) verbunden. Die Vollstreckungsgegen
klage ist deshalb zulässig, weil nach der Rechts
kraft des Urteils zufolge der Dynamik eine Ände
rung des streitbefangenen sachlich-rechtlichen An- 
spruchs eingetreten ist und weil somit der Abwehr- 
klager rechtsvernichtende Einwendungen geltend 
macht, die den durch das Urteil festgestellten An-
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Spruch selbst betreffen und im Vorverfahren nicht 
geltend gemacht werden konnten. •

4. Die Vollstreckungsgegenklage ist allerdings 
manchmal mit verfahrensrechtlichen Schwierigkei
ten verbunden. „Für sie gilt das Prozeßgericht er
ster Instanz als ausschließlicher Gerichtsstand 
(§§ 767 Abs. 1, 802 ZPO.), für sie gilt die notwen
dige Einredenhäufung: der Kläger muß alle Ein
wendungen geltend machen, die er zur Zeit der 
Klagerhebung geltend zu machen imstande ist, für 
sie gilt schließlich die Beschränkung der Klage
gründe nach §767 Abs. 2 ZPO.“ 10). Deshalb ist es 
wichtig, daß hinter der Vollstreckungsgegenklage 
noch die A r g l i s t k l a g e  (§826 BGB.) steht. Aller
dings vermag ich entgegen R o q ue t t e  nicht an
zuerkennen, daß dem Zinsschuldner gegenüber 
einem rechtskräftigen Urteil nur die Arglistklage 
helfen könne (S. 1940 r.Sp.). Vielmehr möchte ich 
umgekehrt meinen: die Arglistklage ist ein so 
außergewöhnlicher Behelf, daß er nur äußerstennot- 
falls herangezogen werden darf. Solange mit der 
Vollstreckungsgegenklage ein gerechtes Ergebnis 
bewirkt werden kann, ist ein Bedürfnis für die Arg
listklage zu verneinen. Ich möchte ihre Anwendung 
daher auf die — nicht zahlreichen — Fälle be
schränkt wissen, in denen die Vollstreckungsgegen
klage den rechtskräftig verurteilten Schuldner über
höhter Zinsen im Stich läßt.

b) Son s t i g e  Z i n s ä n d e r u n g e n
1. Soz i a l e  Z i n s e r h ö h u n g ?
Die zwingende Rechtsdynamik führt aber auch zu 

anderen Zinsänderungen. Man könnte versucht sein, 
hierbei daran zu denken, daß die Zinssenkung der 
letzten Jahre manchen Gläubiger in eine schwierige 
Lage gebracht hat und daß für diese Gläubiger eine 
Wiedererhöhung des Zinsfußes angemessen sei. In 
der Tat darf man diese Seite der Zinssenkung nicht 
übersehen, und sie ist mit Recht schon zum Gegen
stand von Erörterungen gemacht worden11 * * * * §).

Wie die Soziale Praxis a. a. O. Sp. 521 bemerkt, 
besteht Einmütigkeit darüber, „daß sich das grau
same Geschick der Inflationsgeschädigten nicht auf 
einem anderen Gebiete, und sei es auch nur in we
sentlich eingeschränkteren Grenzen, wiederholen 
darf“ . Dem ist durchaus zuzustimmen. Indessen 
darf der Vergleich mit den Inflationsgeschädigten 
— auch die Soziale Praxis wird dem gerecht —- 
nicht dahin mißverstanden werden, als sei hier ein 
allgemeiner Eingriff möglich — etwa in dem Sinne, 
daß die vollzogene Zinssenkung durch den Gesetz
geber oder durch den Richter rückgängig gemacht 
werden könne. Davon kann gar keine Rede sein. 
Die Zinssenkung ist ein vom Gemeinnutz gebotenes 
Erfordernis, und die angeführten — an sich gewiß 
außerordentlich beachtlichen — sozialen Gründe sind 
nach Lage der Dinge nicht stark genug, um ein 
Abweichen von der klaren Linie der neueren Zins
politik zu rechtfertigen. Ein Ausgleich kann nur 
auf anderem Wege gefunden werden. „Alles, wor
auf der Staat zu sehen hat, ist, daß diejenigen, die 
schon alt sind und von ihren Zinsen leben müssen, 
nicht durch die Zinssenkung Nachteile erleiden. Das 
aber wird sich, wie schon die Vergangenheit ge
zeigt hat, unschwer durch entsprechende Harte
beihilfen vermeiden lassen. Die Rückwirkungen 
aut die Altersversorgung insbesondere dürften dann 
um so weniger von Bedeutung sein, wenn, wie 
Dr. Ley erst neuerdings ankündigte, ein neues

10) R o q u e t t e :  JW. 1937, 1941 zu III.
u ) Streiflichter: SozPraxis 1940, 330 f .; 519 ff.

Altersversorgungswcrk aufgebaut wird, das nicht 
mehr über Kapital und Zins die Rente anspart, son
dern sie unmittelbar durch Umlage nach den je
weiligen Bedürfnissen erhebt“ 12).

Für den Rechtswahrer besteht Anlaß, sich über 
diese politische und rechtliche Gegebenheit klarzu
werden. Insbesondere der Rechtsanwalt ist mit da
für verantwortlich, daß einerseits die Wünsche der 
Beteiligten nicht eine falsche Blickrichtung nehmen 
und daß andererseits nicht Befürchtungen entstehen, 
die angesichts der umfassenden Fürsorge des na
tionalsozialistischen Staates für alle Volksgenossen 
unbegründet sind.

Diese Fälle müssen also für unseren Aufsatz bei
seitegelassen werden. Es bleiben aber noch einige 
Sachverhalte übrig, in denen die dynamische Zins
veränderung ęine Rolle spielt. Dafür seien im fol
genden zwei Beispiele angeführt.

2. Z i n s b e i  e i n g e f r o r e n e m  Kr ed i t .
In einem unveröffentlichten Bescheid des Reichs

aufsichtsamts für das Kreditwesen v. 9. Sept. 1940 
(Tgb. Nr. 21157/40 V) heißt es, „daß sich der Cha
rakter des Kredites für das kreditgebende Institut 
nicht dadurch ändert, daß der Schuldner seine Zah
lungen einstellt. Aus der Eröffnung des Konkurs
verfahrens kann somit auch nicht gefolgert werden, 
daß das Kreditinstitut nicht weiterhin die für einen 
in laufender Rechnung bewilligten Kredit zulässigen 
Kosten berechnen darf, wie sie im allgemeinver
bindlichen Sozialabkommen festgelegt sind; denn 
ein Kontokorrentkredit wird nicht dadurch zu einer 
langfristigen Festschuld, daß er eingefroren ist. Es 
ist selbstverständlich möglich, daß eine ursprüng
liche Kontokorrentforderung, die dinglich gesichert 
ist, später in einen langfristigen Bodenkredit um
gewandelt wird. Hierzu bedarf es aber naturgemäß 
der Einigung der Parteien, die nach den Grund
sätzen des Bürgerlichen Rechts auch stillschwei
gend zustande kommen kann. Auf eine derart voll
zogene Umwandlung wird jedoch nur beim Vor
liegen besonderer Umstände geschlossen werden 
können. Wird der Schuldbetrag nach wie vor ent
sprechend den Gepflogenheiten des Bankverkehrs 
abgerechnet, so spricht dies dafür, daß eine solche 
Einigung nicht stattgefunden hat“ .

Diesem Bescheid kann man nicht vorbehaltlos zu
stimmen. Es ist mit der herrschenden Meinung da
von auszugehen, daß die Laufrechnung durch die 
Konkurseröffnung ohne weiteres ihr Ende findet18), 
liieraus ergibt sich die Notwendigkeit, von der 
Konkurseröffnung ab die Zinsen anderwärts fest
zusetzen. Das gilt nicht bloß für das nunmehr in 
Wirksamkeit tretende Verbot der Zinseszinsen 
(§ 248 BGB.), sondern auch für die Höhe des Zins
satzes selbst. Dieser muß nunmehr, wenn keine 
Einigung erfolgt, neu nach billigem Ermessen aus
gemittelt werden, weil ja das vereinbarte Laufrech
nungsverhältnis als Ganzes sein Ende gefunden hat.

Ähnlich wird man häufig bei anderen eingefrore
nen Krediten die Rechtslage beurteilen müssen. 
Das Einfrieren kann auf Umständen beruhen und 
zugleich Folgen zeitigen, die ein Festhalten am 
alten Zinsfuß als nicht mehr vertretbar erscheinen 
lassen. Das muß von Fall zu Fall unter Abwägung 
sämtlicher Umstände sorgfältig geprüft werden.

12) Monatshefte für NS.-Sozialpolitik 1940, 195 r. Sp. 
(Leitaufsatz).

*s) Vgl. statt vieler J ä g e r ,  „KO.“  Bd. 2 (6/7) S.223L
Anm. 8 zu § 65; H e y  m a n n - K ö t t e r ,  „HOB.“  S. 241
Amn.7 zu §355; R i t t e r ,  „HOB.“  (2) S. 483 Anm. 8 zu
§ 355; ROZ. 149, 19 (25).
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Sind alle Beteiligten einsichtig, so wird sich leicht 
ein billiger Ausgleich finden lassen. Notfalls muß 
der neue angemessene Zins richterlich bestimmt 
werden, sei es durch Urteil, sei es durch Beschluß 
in einem Vertragshilfeverfahren.

3. D e v i s e n r e c h t l i c h e  U n m ö g l i c h k e i t  der  
K a p i t a l z u r ü c k z a h l u n g .

Dem eingefrorenen Kredit ist der Fall verwandt, 
daß ein fälliger Kredit wegen Verweigerung der De
visengenehmigung nicht zurückgezahlt werden kann. 
Das RQ. steht auf dem Standpunkte, dann seien 
„Vertragszinsen über den Fälligkeitszeitpunkt hinaus 
bis zur tatsächlichen Rückzahlung oder bis zum Ein
tritt des Gläubigerverzugs durch ordnungsmäßiges 
Angebot der Kapitalrückzahlung zu entrichten“ 11). 
Diese Lösung dürfte zu starr und wenig praktisch 
sein. Demgegenüber bedeutet es einen Fortschritt, 
wenn H a r t e n s t e i n * * 16) auf §818 BGB. verweist. 
Er will dem „Gläubiger in der Regel den im 
Schuldnerland landesüblichen Zins“  zusprechen und 
glaubt, man könne „dieses Ergebnis ohne Ver
gewaltigung des Wortlauts auch aus der Fassung 
des § 818 BGB. ableiten, der den Schuldner zur 
Herausgabe der gezogenen Nutzungen verpflich
tet“ . Das dürfte in vielen Fällen ergebnismäßig das 
Richtige treffen. Noch zweckmäßiger und gerechter 
scheint es mir zu sein, zu lehren, daß der Kredit
nehmer seinem Gläubiger nach Sperrkontoangebot 
für die Zeit der Devisenbewirtschaftung denjenigen 
Zins schuldet, auf den er sich anständigerweise 
hätte einlassen müssen, wenn die Beteiligten diese 
Schwierigkeiten vorausgesehen und deshalb beim 
Vertragsschluß eine diesbezügliche Vereinbarung 
getroffen hätten16).

V. Außerordentliche Kündigung 
des Darlehens und Zinsausfall

Zum Schlüsse sei noch folgender häufige Fall ge
streift. Ein Darlehnsnehmer gibt seinem Darlehns
geber schuldhaft berechtigten Grund zur außer
ordentlichen und vorzeitigen Kündigung des Dar- 
lehns. Hierdurch erleidet der Darlehnsgeber einen

u ) RG.; JW. 1936, 2858*.
16) H a r t e n s t e i n :  JW. 1936, 2835 r. Sp.
16) Vgl. Näheres H e r s c h e l :  DevArch. 1937, 7 ff. (14).

Zinsausfall. Ist der Darlehnsnehmer insoweit scha
denersatzpflichtig?

Das OLG. Naumburg: DR. 1940, 97610 hat die 
Frage verneint. Es unterscheidet beim Darlehen 
Haupt- und Nebenansprüche und bezeichnet die 
Zinsverpflichtung als eine Schuld mit „grundsätz
lich rein akzessorischem Charakter, denn sie stellt 
im Grunde nur ein Entgelt für die Stundung der 
Hauptschuld dar . . .  Fiel die Stundung fort und 
erfolgte Auszahlung des Restkaufpreises, so war 
auch für weitere Zinszahlung kein Raum mehr“ . 
Diese Ausführungen verfehlen ihr Ziel. Abgesehen 
davon, daß es fraglich ist, ob hier wirklich mit der 
Unterscheidung von Haupt- und Nebenanspruch 
gearbeitet werden kann, muß berücksichtigt wer
den: der Darlehnsgeber verlangt ja keine Ver
tragserfüllung und darum auch keine Zinsen; er 
verlangt Schadenersatz, und nichts spricht dafür, daß 
die Schadenersatzforderung derart angelehnt (ak
zessorisch) an die angebliche Hauptforderung sei, 
daß sie ohne diese nicht bestehen könne. Im Ge
genteil, nicht obgleich, sondern weil das eigent
liche Darlehnsverhältnis erloschen ist, besteht der 
Darlehnsgeber auf Schadenersatz, und zwar mit 
Recht.

Man kann dem auch nicht mit dem OLG. a. a. O. 
entgegenhalten: „Der Schaden, den der KL . . .  er
litten haben will, ist mithin lediglich auf die eigene 
Entschließung des Gläubigers zurückzuführen, der 
es vorzog, von dem vertraglichen Recht zur Kün- 
digung der Restkaufpreisforderung und der diese 
sichernde Hypothek Gebrauch zu machen, statt das 
durch die Stundung des Restkaufgeldes begrün
dete Kreditverhältnis fortbestehen zu lassen.“  Auch 
dem kann nicht beigetreten werden. Die „eigene 
Entschließung des Gläubigers“  ist doch alles an
dere als ein Willkürakt, sondern nach Lage der 
Dinge eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie ist 
durch das schuldhafte Verhalten des Darlehnsneh
mers veranlaßt worden und daher diesem zuzu
rechnen.

Der Sachverhalt liegt in tatsächlicher und recht
licher Hinsicht ganz ähnlich wie der der §§ 628 
Abs. 2, 1298 BGB. Eine solche Schadenersatzpflicht 
entspricht „allgemeinen Rechtsgrundsätzen (§ 276 
BGB.)“ , wie schon in RGZ. 89, 3*)8 (400) =  JWi 
1917, 36110 dargelegt ist.

Der Begriff des Entgelts im Preisrecht
Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Hanswerner  M ü lle r , Justitiar beim Reichskommissar für die Preisbddung

dieses Gesetzes gehört. Im Privatversicherungsrecht 
verdeutscht man das, was das Gesetz über den Ver- 
versicherungsvertrag, z. B. in seinem § 1 Abs. 2 
,¿Prämie“  nennt, neuerdings mit „Entgelt . Auch 
im Steuerrecht kommt der Entgehbegriif vor (z. B. 
für Einkommensteuer RG. v. 29. Aug. 1939: DR. 
1940, 756).

Es wäre sehr erfreulich, wenn man für die ge
samte Rechtsordnung einen einheitlichen Entgelts
begriff feststellen könnte. Leider geht das, wie 
schon diese unvollständige Zusammenstellung zeigt, 
nicht. Vielmehr ist für jedes Rechtsgebiet unter Be
rücksichtigung der jeweiligen besonderen Ziel
setzung und Erfordernisse der Begriff besonders zu 
bestimmen. Das gilt auch für das Preisrecht, das 
sich in kurzer Zeit zu einem eigenen weitläufigen, 
schwer übersehbaren Rechtsgebiet entwickelt hat. 

Der Begriff des Entgelts kommt im Preisrecht an

Über den Begriff des Entgelts, dieses Angel
punktes im Preisrecht, besteht vielfach noch Unklar
heit. Es erscheint deshalb der Versuch angebracht, 
diesen Begriff zu bestimmen und damit seinen wei
ten Wirkungsbereich, aber auch seine Grenzen, auf
zuzeigen.

Auch außerhalb des Preisrechts kommt der Be
griff „Entgelt“  nicht selten vor. So spricht z. B. das 
BGB. in §§516 Abs. 1, 598, 690, 988 von „unent
geltlicher“  Zuwendung (Schenkung), Gebrauchs- 
Bestattung (Leihe), Verwahrung, Besitzerlangung. 
Das StGB, sagt in §27c Abs. 2, die Geldstrafe solle 
„das Entgelt, das der Täter für die Tat empfangen 
hat“ , übersteigen, und behandelt in § 9üi den Lan- 
desverrat eines Deutschen, der „fü r eine Handlung, 
die das Wohl des Reiches gefährdet, ein Entgelt 
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt . Die 
RVO. bestimmt in § 160, was zum Entgelt im Sinne
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vielen Stellen vor. Zunächst findet er sich mehrfach 
in dem grundlegenden Gesetz zur Durchführung 
des Vierjahresplanes — Bestellung eines Reichs
kommissars für die Preisbildung — v. 26.Okt.1936 
(RGBl. I, 927) (kurz: PreisbildungsG.). Dort lautet 
die Hauptvorschrift in § 1 Abs. 1: „Zu r Überwachung 
der Preisbildung für Güter und Leistungen jeder 
Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen 
Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerb
liche und industrielle Erzeugung und für den Ver
kehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie für 
sonstige Entgelte wird ein Reichskommissar be
stellt.“  Demzufolge heißt es in § 2 Abs. 1: „Der 
Reichskommissar ist ermächtigt, die zur Sicherung 
volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und Ent
gelte erforderlichen Maßnahmen zu treffen“  und in 
Abs. 2: „Der Reichskommissar für die Preisbildung 
hat die den obersten Reichsbehörden auf dem Ge
biet der Genehmigung, Festsetzung, Überwachung 
oder Bildung von Preisen und Entgelten zugewie
senen Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen." 
Ferner wird der Begriff des Entgelts in vielen Tei
len des Preisrechts verwendet, insbesondere im all
gemeinen Preisstoprecht. So sagt die VO. über das 
Verbot von Preiserhöhungen v. 26. Nov. 1936 (RG
Bl. I, 955) (kurz: PreisstopVO.) in § 1 Abs. 1 Satz 1: 
„Preiserhöhungen für Güter und Leistungen jeder 
Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen 
Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, ge
werbliche und industrielle. Erzeugung und für den 
Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie 
für sonstige Entgelte sind verboten." (§ 4, in dem 
Abs. 1 Satz 2 von der Einziehung des erzielten Ent
geltes handelte, ist durch §38 Abs. 3 VO. über 
Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen 
gegen Preisvorschriften v. 3. Juni 1939 [RGBl. I, 
999] aufgehoben worden.) Die 1. AusfVO.v.30. Nov. 
1936 (RGBl. I, 956) spricht in Ziff. 1 ebenso wie die 
2. AusfVO. v. 3. Mai 1937 (RGBl. I, 576) von „Prei
sen und Entgelten“ , während Ziff. IV  der 1. Ausf
VO. lautet: „Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften, 
bleiben Schiffsfrachten und -Passagen sowie Ge
bührenfestsetzungen und Entgelte des Post- und 
Fernmeldewesens, die auf zwischenstaatlichen Ver
trägen beruhen, von der VO. v. 26. Nov. 1936 un
berührt.“  Dagegen bedient sich der erläuternde 
Runderlaß (kurz: RdErl.) 1/37 v. 30. Jan. 1937 mehr
fach der Ausdrucksweise „Preise (Entgelte)“ . Für 
einzelne der neu eingegliederten Reichsteile be
stehen daneben besondere PreisstopVO. Die VO. 
über das Verbot von Preiserhöhungen im Lande 
Österreich v. 29. Mäfz 1938 (RGBl. I, 340) lautet in 
§ 1 Abs. 1: „Erhöhungen von Preisen und Entgelten 
jeder Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des 
täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaft
liche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und 
für den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art 
sind innerhalb des Landes Österreichs und im Ver
kehr von Österreich nach dem übrigen Reichsgebiet 
verboten.“  Von „Preisen und Entgelten“  sprechen 
auch deren § 2 Abs. 2 und Abs. 3, ebenso § 1 Abs. 1 
und § 2 Abs. 2 VO. über das Verbot von Preis
erhöhungen im Reichsgau Sudetenland v. 22. Mai 
1939 (RGBl. I, 959). Auch in Fachgebieten des Preis
rechts kommt der Begriff „Entgelt“  vor. So sagt 
die VO. über die Bildung von Preisen und Ent
gelten auf dem Gebiet der Lederwirtschaft vom
29. April 1937 (RGBl. I, 553) (LederprcisVO.) in §1 
Abs. 1: „Die Preise und Entgelte auf dem Gebiet 
der Lederwirtschaft werden für den inländischen 
Geschäftsverkehr durch diese VO. geregelt.“  Auch 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 spricht von „Preisen und Ent

gelten“ . In der VO. über Wochenschaupreise vom
28. Okt. 1938 (RGBl. I, 1520) heißt es in § 1 Abs. 1: 
„Fiimtheaterbesitzer haben als Entgelt (Leihmiete) 
für die Überlassung von Aufführungsrechten an 
Filmwochenschauen für jede Vorstellung künftig 
3 °/'o der nach Abzug der Vergnügungssteuer ver
bleibenden Einnahmen aus Eintrittskarten zu ent
richten. Dieses Entgelt darf weder über- noch 
unterschritten werden.“  Vom „Entgelt“  sprechen 
auch §§ 2 und 4.

Im preisrechtlichen Schrifttum finden sich statt 
einer Begriffsbestimmung des Entgelts meist nur 
Umschreibungen und Aufzählungen. So liest man 
b e i W o h l h a u p t - R e n t r o p - B e r t e l s m a n n ,  „Die 
gesamten Preisbildungsvorschriften“  unter I, 9 auf
S. 21 als Anm. 1 zu § 1 PreisbildungsG.: „(Der 
RfPr. hat) die Preisbildung der gesamten deutschen 
Volkswirtschaft einschl. der Gebiete zu überwachen, 
auf denen nur immaterielle Bedürfnisse befriedigt 
werden. Hiernach unterliegen alle irgendwie denk
baren ,Entgelte4 seiner Aufsicht und Einwirkungs
möglichkeit. Der Begriff .Entgelt4 geht, wie sich 
aus der dem Wortsinn Rechnung tragenden Formu
lierung des Gesetzes für .sonstige Entgelte4 ergibt, 
weiter als der des Preises, der nur im Recht des 
Kaufvertrags üblich ist — vgl. §433 BGB. —. Mit 
den Worten: insbesondere für alle Bedürfnisse des 
täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaft
liche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und 
für den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art4 
gibt das Gesetz lediglich eine beispielhafte Erläute
rung des Begriffs Güter und Leistungen jeder Art, 
um dadurch die weite Ausdehnung dieses Begriffes 
auch gesetzlich klarzustellen.44 Es folgt dann eine 
lange Reihe von Beispielen. Bei P f u n d t n e r - N e u -  
b e r t ,  „Das neue deutsche Reichsrecht“  schreibt 
R e n t r o p  zum PreisbildungsG. (III e 13) auf S. 43 
als Anm. 2 zu § 1: „Der Begriff .sonstige Entgelte4 
ist in Vergleich gesetzt zu den Preisen für Güter 
und Leistungen jeder Art; das bedeutet, daß der 
RfPr. auch alle sonstigen Entgelte in den Be
reich seiner Tätigkeit einbeziehen soll und muß. 
Der Begriff .Entgelt4 geht weiter als der des Prei
ses. Es fehlt ihm der unmittelbare Zusammen
hang mit dem kaufmännischen Leben, der dem 
Preisbegriff innewohnt. Z. B. wird im Gebiet des 
Verkehrs nicht von Verkehrspreisen, sondern von 
Verkehrsentgelten gesprochen und ebenso werden 
die in der Versicherungswirtschaft gezahlten Prämien 
nicht als Preise für eine Versicherung, sondern als 
Versicherungsentgelt bezeichnet44 und als Anm. 2 
zu § 2 auf S. 44: „Unter Entgelt sind auch Beiträge 
zu verstehen, die von den verschiedenen Organi
sationen erhoben werden.“  Im Wirtschaftskartei
handbuch sagt derselbe Verfasser unter IV b zum 
PreisbildungsG. in Abschnitt II Abs.3: „Der Begriff 
Entgelt geht dabei außerordentlich weit. Er erstreckt 
sich auf jeglichen Leistungsaustausch. Dabei fehlt 
dem Entgeltbegriff der unmittelbare Zusammen
hang mit dem täglichen Leben, der dem Begriff 
des Preises innewohnt.44 Auch hier folgt eine lange 
Aufzählung. Scho l l ,  „Das neue Preisrecht44 äußert 
sich als Anm. 2 zu § 1 PreisbildungsG. folgender
maßen: „Preise oder Entgelte können privatrecht
licher oder öffentlich-rechtlicher Art sein, beschrän
ken sich also nicht auf Kauf-, Miet- und Pacht
preise, sondern umfassen auch z. B. Darlehnszinsen, 
Eintrittspreise, Garderobengebühren, Vereinsbei
träge, Honorare für höhere Dienstleistungen sowie 
Gebühren für Inanspruchnahme öffentlicher Ein
richtungen (Schulgeld, Schlachthausgebühr) oder für 
die Vornahme von Amtshandlungen (Gerichts-,
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Notar-, Verwaltungsgebühren); auch Enteignungs- 
entschädigung und Versteigerungserlös ist Preis im 
Sinne des Gesetzes. Kein Entgelt sind Steuern, weil 
ihnen das Merkmal der Gegenleistung fehlt.“

Man sieht, häufig werden Preise und Entgelte 
nebeneinander genannt, also wie gleichwertig be
handelt, während in den Hauptvorschrifte'h des 
Preisrechts, nämlich in § 1 Abs. 1 PreisbildungsG. 
und in § 1 Abs. 1 PreisstopVO. von „sonstigen 
Entgelten“  gesprochen wird, allerdings in einer 
Fassung, die man als „Preise für sonstige Ent
gelte“  lesen könnte. Das ist aber offensichtlich 
als „Preise sowie sonstige Entgelte“  zu verstehen. 
Das „Entgelt“  erscheint also als Oberbegriff, der 
„Preis“  als eine Unterart, und zwar als Haupt
anwendungsfall. So rechtfertigt es sich, hier nur 
den Begriff des Entgelts auseinanderzusetzen und 
diesen als Angelpunkt des Preisrechts zu bezeichnen. 
Die Anwendung des Gesagten auf den Unterbegriff 
„Preis“  ergibt sich dann von selbst.

Preisrechtlich wird man den Begriff wie folgt be
stimmen dürfen: E n t g e l t  i s t  d i e  G e g e n 
l e i s t u n g  des e i nen  f ü r  d ie L e i s t u n g  des 
ande ren ,  ausgenommen (nach ausdrücklicher Vor
schrift in § 1 Abs. 2 PreisbildungsG.) Löhne und 
Gehälter.

Die einzelnen Begriffsmerkmale sind im folgen
den gesondert zu untersuchen.

Ein Leistungsaustausch setzt zunächst zwei einan
der G e g e n ü b e r s t e h e n d e  voraus. Im allge
meinen werden das zwei selbständige Rechtspersön
lichkeiten sein. Es fragt sich aber, ob das unbedingt 
der Fall sein muß. Oder darf man preisrechtlich 
auch dann noch von Entgelt sprechen, wenn sich 
nur zwei rechtlich getrennte Vermögensmassen der
selben Rechtspersönlichkeit gegenüberstehen, aus 
deren jeder etwas in die andere hinüberfließt? Die 
Frage hat Bedeutung insbesondere für Geschäfte 
zwischen sog. stationes fisci. Überläßt etwa die 
Reichspost an die Reichsbahn ein Grundstück, so 
liegt streng rechtlich, auch wenn dabei ein sog. 
Wertausgleich geleistet werden soll, weder ein 
Kaufvertrag vor, noch kommt es zu einem Eigen
tumsübergang. In seiner Auswirkung auf dem 
Grundstücksmarkt braucht sich aber solch Geschäft 
kaum von einem etwa zwischen dem Reich und 
einem Land oder einer Gemeinde zu unterscheiden, 
das, da zwischen zwei verschiedenen Rechtspersön
lichkeiten geschlossen, unzweifelhaft einen regel
rechten Kaufvertrag wie einen Eigentumsübergang 
bedeutet, also mit einem als Entgelt zu bezeichnen
den Kaufpreis. Energieversorgungsunternehmen pfle
gen an Gemeinden für die Erlaubnis, deren .Wege 
für ihr Leitungsnetz benutzen zu dürfen, eine sog. 
Konzessionsabgabe zu leisten, und zwar ohne Rück
sicht darauf, ob das Unternehmen der Gemeinde 
völlig fremd gegenübersteht, ob die Gemeinde an 
ihm irgendwie geldlich beteiligt ist oder ob es gar 
bloß ein Sondervermögen der Gemeinde bildet. Daß 
die Höhe der Konzessionsabgabe sich auf die Preise 
auswirkt, die das Versorgungsunternehmen seinen 
Abnehmern berechnet, liegt in jedem Falle nahe, 
auch dort, wo man bei einem gemeindeeigenen 
iWerk streng rechtlich nicht von einem Vertrag 
zwischen zwei verschiedenen Rechtspersönlichkeiten 
sprechen kann. Preisrechtlich darf man deshalb so
wohl solch sog. Wertausgleich bei Geschäften ver
schiedener Zweige desselben Gemeinwesens wie 
solch sog. Konzessionsabgaben gemeindeeigener 
Werke als Entgelt betrachten (zu vgl. RdErl. 133/38 
MB!. 1 Nr. 39 S. 14). Nur muß es sich um verschie
dene Vermögensmassen handeln, die wirklich recht

lich getrennt sind. Kein Entgelt im Sinne des Preis
rechts wären z. B. reine Buchungsvorgänge zwischen 
verschiedenen Teilen desselben Unternehmens, an
gestellt etwa, um die Wirtschaftlichkeit einzelner 
Betriebszweige zu prüfen. Bei den heutigen Kon
zernbildungen mag es zwar oft mehr oder weniger 
dem Zufall überlassen bleiben, ob ein in die Er
zeugung eingeschaltetes Werk als rechtlich und 
wirtschaftlich unselbständiger Teil des Gesamtunter
nehmens betrieben wird, so daß die Berechnung, 
mit der es sein Erzeugnis weitergibt, nach Vor
stehendem kein Entgelt im Sinne des Preisrechts 
darstellen würde, oder als rechtlich selbständiges, 
wenn auch wirtschaftlich abhängiges Tochterunter
nehmen, so daß der Annahme eines Entgelts preis
rechtlich nichts im Wege stände.

L e i s t u n g  ist hier ganz allgemein zu verstehen, 
d. h. es fallen darunter Lieferungen und Leistungen 
jeder Art (ausgenommen lediglich nach ausdrück
licher Gesetzvorschrift die durch Lohn oder Gehalt 
abzugeltenden Dienste), auch wenn das Geld selbst 
zur Ware wird, wie beim Wechseln fremder Geld
sorten gegen Vergütung. Es ist preisrechtlich gleich
gültig, wie das Geschäft bürgerlich-rechtlich ein
zuordnen ist, ob als Kauf, Werklieferungsvertrag, 
Werkvertrag, Tausch, Miete, Pacht, Darlehn, Ver
wahrung, Geschäftsbesorgung oder wie sonst. Es 
gehören hierin also nicht nur die Barkäufe des täg
lichen und die Handelskäufe des Wirtschaftslebens, 
sondern auch der Vertrag mit dem Handwerker auf 
Fertigung oder Instandsetzung von Sachen, der Ver
trag zwischen Bauherrn und Bauunternehmer auf 
Errichtung eines Gebäudes, der Vertrag zwischen 
Bauherrn und bauleitenden Architekten oder In
genieur, der Vertrag zwischen Rechtsuchendem und 
Rechtsanwalt, der Vertrag zwischen Krankem und 
Arzt, der Vertrag zwischen Lichtspielbühne und 
Werbcunternehmer über Vorführen der von jenem 
nach Sammeln der Werbeaufträge zusammengestell
ten Werbefolgen, die mannigfachen Verträge im 
Verkehrs-, im Versicherungs-, im Bankwesen usw. 
usw. Es ist ferner hier gleichgültig, ob es sich um 
bewegliche oder unbewegliche Gegenstände oder 
um Rechte handelt. So befaßt sich das Preisrecht 
z. B. nicht nur mit der Miete von beweglichen 
Sachen wie Maschinen aller Art, Fernsprechanlagen 
(Rundschreiben v. 12. Febr. 1932) und Wagendecken 
(Erlaß v. 20. Juli 1940, V III 426 -  6166 MB1. I
S. 560) oder mit der Raum- und Platzmiete und 
-pacht, sondern auch mit der Jagd- und Fischerei
pacht (RdErl. 113/37, 152/37, 113/38), dem Vergeben 
von Lizenzen aus Patenten (Erlaß v. 25. Sept. 1940, 
III 631 -  11655 MB1. I S. 708), der Abtretung von 
Ansprüchen gegen Geld (Erl. v. 15. Febr. 1939, 
III A 231 -  15512 MB!. I S. 64) oder dem Verzicht 
auf Ansprüche gegen Gewährung einer■ Abstands
summe (Erl. v. 2. Jan. 1940, III 100 -  16283 MB1.1
S. 22).

Dagegen haben selbstverständlich nicins hiermit 
zu tun sog. g e s e t z l i c h e  S c h u i a v e r h ä l t -  
n i sse,  also die Fälle der Herausgabe, der Er
stattung und des Schadensersatzes bei ungerecht
fertigter Bereicherung, unerlaubter Handlung und 
ähnlichen Tatbeständen. Hat jemand nach gesetz
licher Vorschrift das Erlangte herauszugeben oder 
dessen Wert zu erstatten oder einen Schaden zu 
ersetzen, so bestimmt das Gesetz unmittelbar auch 
den Umfang dieser Leistung. Das Preisrecht ist 
hierbei nur mittelbar beteiligt, nämlich insofern es 
darauf ankommt, wie der Inhaber solcher An
sprüche bei regelrechtem Verlauf der Dinge unter 
Beachtung der Preisvorschriften dastehen würde.

4*



28 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Die G e g e n l e i s t u n g  besteht im allgemeinen in 
Ge l d  oder Geldeswert, mag sie nach bürgerlichem 
Recht als Kaufpreis, Werklohn, Mietzins, Pachtzins, 
Maklerlohn oder sonstwie zu bezeichnen sein. Das 
Gesamtentgelt kann sich aus mehreren Bestand
teilen zusammensetzen. So können neben das eigent
liche Entgelt Aufschläge (Spannen) oder Sonder
zuschläge treten oder Abschläge (Nachlässe, Ra
batte) von ihm abzuziehen sein. Beim Darlehen ist 
der Zins nebst etwaigen Nebenleistungen (Schätz
gebühr usw.) das Entgelt, dagegen nicht die T il
gungszahlung, weil sie lediglich eine Form der 
Rückgewähr darstellt. (Wenn der RfPr. sich doch 
auch mit der Tilgungsweise von Darlehen be
schäftigt -  z. B. Erl. v. 14. Aug. 1940, V III 206 -  
1401 MBL II S. 223 —, so liegt das daran, daß er 
neben dem Entgelt selbst auch die Vertragsbedin
gungen [zu vgl. § 1 Abs. 2 PreisstopVO.] in seinen 
Wirkungsbereich einbezieht.) Als Arten des Ent- 
gelts unterscheidet man: Höchstentgelt, das nicht 
überschritten, Mindestentgelt, das nicht unterschrit
ten, Festentgelt, das weder über- noch unterschrit
ten werden darf, endlich Richtentgelt, das lediglich 
empfohlen wird, ohne daß die Nichtbeachtung- 
Rechtsfolgen zu haben braucht.

Die Gegenleistung kann auch ihrerseits in Sach
w e r t e n  mit oder ohne Zuzahlung bestehen, so 
beim Viehtausch, beim Tausch von Rohwolle gegen 
Wollgarn oder bei der Lohnverarbeitung von Er
zeugnissen, wenn die Vergütung in einem Teil der 
angelieferten Erzeugnisse besteht (z. B. Lohn
müllerei).

Leistung und Gegenleistung müssen im Z u 
s am m e n h a n g  zueinander stehen, ja voneinander 
abhängig sein.

Kann selbstverständlich dort überhaupt nicht von 
einem Entgelt die Rede sein, wo, wie bei reinen 
Geschenken ,  jede Gegenleistung fehlt, so muß 
man doch recht vorsichtig darin sein, einen Vor
gang etwa als Geschenk mit Auflage an den Be
schenkten zu einem bestimmten Verhalten aufzu
fassen. Ebensowenig darf man es gleich als einen 
Kaufvertrag mit danebenstehender Schenkung an- 
sehen, wenn der Kunde neben der Ware noch eine 
Zugabe erhält; hier stellt vielmehr der Kaufpreis 
das Entgelt für Ware nebst Zugabe dar.

Daß Leistung und Gegenleistung in angemessenem 
Verhältnis zueinander stehen müßten, ist indes 
nicht unbedingtes Erfordernis für den preisrecht
lichen Entgeltsbegriff. Auch wo, wie bei den sog. 
Anerkennungsgebühren, die auch im Privatrecht 
Vorkommen, ein gewisses Mißverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung nicht zu verkennen ist, 
liegt preisrechtlich ein Entgelt vor.

Kein Entgelt ist mangels jeden Gegenleistungsh 
verhältnisses die Steuer  (zu vgl. RdErl. des MdL 
v. 7. Juli 1937 MBliV. S. 1114 =  MBL RfPr. 1937 
Nr. 10/11 S. 23; RdErl. RfPr. 85/40 v. 19. Juli 1940, 
MB1.I S. 541). Als solche wird jede öffentliche Ab
gabe bezeichnet, die der Pflichtige unabhängig da
von schuldet, ob und in welchem Maße ihm die 
öffentliche Verwaltung oder die von ihr unter
haltenen öffentlichen Einrichtungen Nutzen oder 
Vorteile bringen. Wohl aber ist Entgelt im Gegen
satz dazu die zweite Art der öffentlichen Abgabe: 
die dem Betroffenen für besondere Inanspruch
nahme der öffentlichen Verwaltung (Verfahrens-, 
z; B. Gerichts-, sowie Verwaltungsgebühren: z. B. 
für Ausstellen von Bescheinigungen, für Erteilen 
von Genehmigungen, für Beglaubigen von Unter
schriften u. dgl.) oder einer öffentlichen Anstalt

(Benutzungsgebühren: z. B. Schulgeld, Brückenzoll, 
Straßenreinigungsgebühr, Wasserzins) auferlegte 
Gebühr .  So ist das Wesen des Zoll-Lagergeldes 
als preisrechtliches Entgelt anerkannt (Erl. V III 426 
— 4279 MBL 1940, II S. 139). Ebenso ist Entgelt die 
dritte Art der öffentlichen Abgaben: der den an 
einer öffentlichen Anstalt besonders Beteiligten auf
erlegte B e i t r a g  (wie die mannigfachen Beiträge 
zu den Trägern der Sozialversicherung — Berufs
genossenschaften, Krankenkassen, Landesversiche
rungsanstalten usw. —, zu den Pflichtorganisationen 
des Wirtschaftslebens — Reichsnährstand, Reichs
wirtschaftskammer, Reichsstand des deutschen Hand
werks [vgl. RdErl. 177/37], Fremdenverkehrsverbän
den [RdErl. 136/37, 169/37], Wasser- und Boden
verbänden [RdErl. 105/39] usw. —, und des Berufs
lebens — Kammern der Rechtswahrer: Rechts
anwaltskammer usw.; der Heilberufe: Ärztekammer 
usw.; der Kulturberufe: Theaterkammer usw.), mag 
er als Regelbeitrag, Sonderbeitrag, Umlage oder 
wie sonst bezeichnet werden. Entscheidend dafür, 
ob preisrechtlich Entgelt oder nicht, ist nicht so 
sehr die vorgeschriebene oder übliche Benennung 
als vielmehr das Wesen der öffentlichen Abgabe. 
So ist der preußische Berufsschulbeitrag, weil er 
seinem Wesen nach zu den Steuern zu rechnen ist, 
kein Entgelt im Sinne des Preisrechts (RdErl. des 
MdI. v. 15. Juni 1938: MBliV. S. 1002 =  MBL RfPr. 
1938, II Nr. 10 S. 1).

M i t g l i e d s c h a f t s l e i s t u n g e n  von Mitglie
dern stellen Entgelte im Sinne des Preisrechts dar, 
soweit sie Gegenleistungen für eine Leistung, näm
lich für die dem Mitglied aus der Zugehörigkeit er
wachsenden Vorteile sind. So unterliegt der Beitrag 
zu irgendeinem Gesangs- oder Sportverein, mag der 
Verein rechtsfähig (EV. im Sinne des BGB.) sein 
oder nicht, dem Preisrecht; ebenso der Beitrag zu 
freiwilligen Zusammenschlüssen wirtschaftlicher Art 
(Hersteller- oder Händlerverbände, -karteile, -Syn
dikate). Als Gegenleistung für dem Mitglied zu
fließende Vorteile kann man m. E. aber nur den 
laufenden (Jahres-) Beitrag auffassen, nicht aber 
auch etwa ein einmaliges Beitrittsgeld, das später 
beitretende Mitglieder zu erlegen haben, weil solch 
Beitrittsgeld an die Stelle der Gründerleistungen 
tritt, durch die der Verein erst entstanden ist. Ein
lagen aber, wie der Geschäftsanteil bei der eingetra
genen Genossenschaft (§ 7 Nr. 2, Geschäftsguthaben 
§§19ff. GenG.), die Stammeinlage bei der Gesell
schaft mit beschränkter Haftung (§ 5, Geschäftsanteil 
§ 14 GmbHG.), die Aktie bei der Aktiengesellschaft 
(§§ 1, 6, 8 ff. AktG.) entziehen sich m. E. dem Preis
recht, so daß z. B. weder deren Erhöhung noch die 
Gewinnausschüttung auf sie dem Preiserhöhungs
verbot unterliegt. Der RfPr. befaßt sich nach seinem 
Amtsbrauch allerdings auch mit Erhöhung von Ge
schäftsanteilen bei Genossenschaften (z. B. V III 212 — 
7095/40) (RdErl. 55/39 MBL II S. 157 betrifft nur 
Veräußerung von Aktien, GmbH.-Anteilen und Ge
sellschaftsrechten, also deren Umsatz).

Die gesetzliche Ausnahme in § 1 Abs. 2 Preis- 
bildungsG. — Löh n e  und G e h ä l t e r  — w irft 
eine Reihe von Abgrenzungsfragen auf. Voraus
zuschicken ist, daß zum Lohn oder Gehalt natürlich 
auch alle Nebenleistungen zu rechnen sind, mögen 
sie in Geld (Weihnachtszuwendung, Urlaubsabgel
tung, Dienstaufwandsentschädigung, Reisespesen, 
Trennungszulage, Umzugskosten usw.) oder in Sach
bezügen (Nahrungs- und Genußmittel, Kleidung, 
Feuerung, Freifahrt usw.) bestehen. Wird indes 
Wohnung oder Landnutzung gegen Rückrechnung 
eines Teiles des Lohnes gewährt, so muß das
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Ganze als gemischter Vertrag angesehen werden, 
der insoweit dem Preisrecht unterliegt (zu vgl. Erl. 
v. 19. Febr. 1940, IX 310 -  185 MB1. II S.43). Auch 
hier kommt es nicht so sehr auf die übliche oder 
vereinbarte Bezeichnung an, weil diese, wie z. B. 
„Honorar“  oder „Provision“ , oft durchaus unklar 
sind, sondern auf das Wesen der Sache. Der 
„Maklerlohn“  (§ 652 BGB.) ist preisrechtliches Ent
gelt. Bezeichnet sich jemand als „Handelsvertreter“  
und seine Einnahmen als „Provision“ , so greift das 
Preisrecht ein, wenn er als Handlungsagent im Sinne 
des § 84 HGB. selbständiger Kaufmann ist, was 
sich auch darin auszudrücken pflegt, welcher w irt
schaftlichen Organisation er angehört, dagegen 
nicht, wenn er Handlungsgehilfe im Sinne des § 59 
HGB. ist und als solcher Provision bezieht (§ 65 
HGB.) (zu vgl. RdErl. 192/37). An der Ordnung 
der Vergütungen im Musikwesen (Anordnung zur 
Überwachung der Honorare auf dem Gebiet des 
Konzertwesens v. 28. Juni 1940, erlassen vom Son
dertreuhänder der Arbeit für die kulturschaffenden 
Berufe, RArbBl. I, 387 =  MB1. RfPr. II S. 242) hat 
sich der RfPr. beteiligt, da dort im Einzelfall oft 
sehr schwer festzustellen ist, ob ein Arbeitsver
hältnis oder ein Werkvertrag vorliegt. Während das 
Spenden wirklich freiwilliger Trinkgelder natur
gemäß außerhalb des Preisrechts bleibt, unterfällt 
ihm der aus deren Ablösung entstandene Be
dienungszuschlag (Erl. v. 27. Aug. 1940, II 92 — 
33318 MB1. II S. 237). Ähnlich ändert die in Kranken
häusern übliche gesonderte Berechnung von Sonder
leistungen, z. B. besonderer Nachtwachen, mögen 
sie mit dem genauen Betrag der Selbstkosten (sog. 
Auslagen) oder abweichend eingesetzt werden, 
nichts daran, daß es sich hier wie bei den gewöhn
lichen Pflegekosten um preisrechtliches Entgelt 
handelt (Erl. v. 16. Sept. 1940, V III 416 — 5349). 
Die zwischen einem Krankenschwestern-Mutterhausi 
und dem Träger einer Krankenanstalt üblichen Ver
träge über Gestellen von Pflegepersonen, mag die 
Vergütung darin je Kopf der Pflegeperson abge
stellt sein oder anders (zu vgl. Erl. v. 19. April 1940, 
V III4 2 3 -2 4 9 5 M B l.il S.91), fallen unter das Preis
recht, da hier kein Dienstvertrag zwischen der 
Krankenhausverwaltung und der einzelnen Pflege
person geschlossen wird. Ebenso sind die zwischen 
einer Strafanstalt und einem Unternehmer üblichen 
Verträge über Gestellen von Strafgefangenen als 
Arbeitskräfte zu behandeln (RdErl. 5/40). Entspre

chendes muß für Verträge zwischen Wehrmachts
verwaltung und Unternehmern über Gestellen an 
Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte gelten.

N i c h t  e n t s c h e i d e n d  dafür, ob ein preisrecht
liches Entgelt vorliegt, sind die nachstehend er
örterten Umstände, mit denen manchmal das Ein
greifen des Preisrechts abzuwehren versucht wird.

Unerheblich ist, ob das Verhältnis, in dem sich 
Leistung und Gegenleistung gegenüberstehen, dem 
P r i v a t r e c h t  o de r  dem ö f f e n t l i c h e n  Rech t  
zuzurechnen ist. Den Verbraucher, dessen beson
derer Schutz dem RfPr. anvertraut ist, belastet in 
seinem Haushaltsplan eine Erhöhung gleich schwer, 
mag sie sö oder so hergeleitet werden. Für das 
Preisrecht kann deshalb durchweg die oft recht 
schwierige Untersuchung als gleichgültig unter
bleiben, ob etwas auf privatrechtlicher oder auf 
öffentlich-rechtlicher Grundlage ruht, z. B. die sog. 
Konzessionsabgabe.

Unerheblich ist auch, ob die sich mit Leistung 
und Gegenleistung Gegenüberstehenden auf g l e i 
c h e r  o d e r  a u f  v e r s c h i e d e n e r  R e c h t s 
e b e n e  miteinander verkehren. Dem Preisrecht 
unterfällt sowohl der Vertrag wie die sog. ein
seitige Hoheitshandlung, z. B. der Zuschlag in der 
Zwangsvollstreckung (zu vgl. VO. über die Zurück
weisung von Geboten in der Zwangsversteigerung 
v. 6. April 1938 [RGBl. I, 374]) oder die Enteignung 
(Erl. v. 26. März 1938, IV 252 -  2078 MB1.1 Nr. 8 
S. 3; Einzelentscheidung RfPr. v. 24. Mai 1939, 
IV 258 -  4955 MB1.1 S. 248).

Unerheblich ist ferner die F o r m des U m 
satzes.  Es kann sich niemand dadurch dem Preis
recht entziehen, daß er seine Ware oder seine Habe 
statt durch gewöhnlichen Verkauf im Wege der 
freiwilligen Versteigerung veräußert (RdErl. 108/40), 
oder wo das Gesetz, wie bei Konkurs-, Nachlaß- 
und Gemeinschaftsgrundstücken es besonders ge
stattet (§§ 172ff., 175ff,, 180 ZwVerstG.), im Wege 
der Zwangsversteigerung.

Unerheblich ist endlich, nach welchem Maß-  
s tab die Geldleistung bemessen wird. Das Preis
recht bleibt einschlägig, ob sie, wie meist, in festen 
Währungsbeträgen ausgedrückt, oder als Wert von 
Sacheinheiten (z. B. Wert von x Zentnern Roggen, 
Kohle, Kali) oder nach Bruchteilen oder Hundert
sätzen weiterer Entgelte umschrieben wird (z. B. der 
sog. Abbauzins bei Bergwerksgerechtsamen nach 
einem Teil des Erlöses des geförderten Minerals).

Die Anwendung der Lohnpfändungsverordnung 1940
auf Beamtenbezüge

Von Ministerialrat Dr. W i t t l a n d ,  Berlin

Ob und inwieweit ein Beamter durch Abtretung 
oder Verpfändung über die ihm auf Grund des 
Beamtenverhältnisses zustehenden Bezüge im vor
aus verfügen darf und ob und innerhalb welcher 
Grenzen der öffentliche Dienstherr mit Forderun
gen gegenüber den Bezügen seiner Beamten auf
rechnen kann, ist im DBG. selbst unter Anwendung 
von Grundsätzen geregelt worden, die mit den für 
Angestellte und Arbeiter geltenden Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts nicht durchweg übereinstim
men. Dagegen beantwortet sich die Frage, ob und 
in welchem Umfang der Gläubiger eines Beamten 
gegen diesen die Zwangsvollstreckung durch Pfän
dung von Beamtenbezügen betreiben kann, nach 
denselben Vorschriften des Lohnpfändungsrechts,

die auch für nichtbeamtete Kräfte innerhalb und 
außerhalb des öffentlichen Dienstes maßgebend 
sind. Die Neugestaltung des Lohnpfändungsrechts 
durch die VO. zur einheitlichen Regelung des 
Pfändungsschutzes für Arbeitseinkommen vom
30. Okt. 1940 (RGBl. I, 1451) — LohnpfändungsVO. 
1940 — hat auch für die Pfändung von Beamten
bezügen die Rechtslage nicht unerheblich geändert.

i. u e i r u n g s o e r e i c l
Die LohnpfändungsVO. ist an die Stelle der Re

gelung getreten, die bisher in den §§ 850, 850 a 
bis 850 h RZPO. und in den entsprechenden Vor- 
Schriften der in der Ostmark, im Reichsgau Su
detenland und im Protektorat Böhmen und Mäh
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ren geltenden Exekutionsordnungen enthalten war. 
Da somit die LohnpfändungsVO. einheitlich im 
ganzen Reichsgebiet anzuwenden ist, hat sie auch 
für die Zulässigkeit der Pfändung von Beamten
bezügen einheitliches Recht geschaffen und hier
durch Abweichungen und Verschiedenheiten besei
tigt, die ungeachtet der Vereinheitlichung des Be
amtenrechts durch das DBG. und seine Einführung 
in den in das Reich neu eingegliederten Gebieten 
bisher unverändert fortbestanden haben.

Die LohnpfändungsVO. versteht unter „Bezügen“  
den A n s p r u c h  auf Auszahlung von Bezügen und 
erstreckt sich daher nicht auf die Pfändung von 
Geldbeträgen, die zur Erfüllung eines solchen An
spruchs bereits ausgezahlt worden sind. Demgemäß 
sind für die P f ä n d u n g  von  G e l d b e t r ä g e n ,  
die einem Beamten auf die ihm zustehenden Bezüge 
hin schon ausgezahlt worden sind, §811 Nr. 8 
ZPO. und die entsprechenden Vorschriften der für 
die Ostmark, den Sudetengau und das Protektorat 
Böhmen und 'Mähren geltenden Exekutionsordnun
gen in Kraft geblieben; insoweit ist daher auch 
jetzt noch eine vollkommene Rechtseinheit nicht er
zielt worden. Die im Geltungsbereich der RZPO. 
und der Exekutionsordnungen jeweils anzuwen
denden Vorschriften über die Pfändung von Geld
beträgen behalten ihre Bedeutung auch weiterhin 
für die Pfändung der auf ein Bank- ,  Poist -  
scheck-  o d e r  P os t sp a r k as s en  k o n t o  ode r  
ein Spa r buch  überwiesenen Beamtenbezüge, da 
ein solches Guthaben wirtschaftlich einem baren 
Geldbetrag gleichzustellen ist.

Neben der LohnpfändungsVO. ist die VO. über 
die Pfändbarkeit von. Einbehaltungsbeträgen vom 
24. April 1937 (RGBl. I, 553) weiterhin anzuwen
den, die Bestimmung darüber trifft, wann und in 
welcher Höhe E i n b e h a l t u n g s b e t r ä g e  gepfändet 
werden können, die preuß. Beamten auf Grund der 
preuß. VO. v. 8. Juni 1932 (GS. 199) und des preuß. 
Ges. v. 26. März 1934 (GS. 230) von ihren Dienst
bezügen abgezogen worden sind und unter be
stimmten Voraussetzungen ausgezahlt werden. Diese 
VO. ist als Sondervorschrift durch das Inkraft
treten der LohnpfändungsVO. nicht berührt worden.

II. B e g r i f f  des A r b e i t s e i n k o m m e n s
Der in der LohnpfändungsVO. vorgesehene Pfän

dungsschutz wird nach § 1 Abs. 1 allem in Geld 
zahlbaren Arbeitseinkommen zuteil. Dabei ist unter 
Arbeitseinkommen im allgemeinen jede Vergütung 
für eine Dienstleistung zu verstehen. Der Begriff 
des Arbeitseinkommens erstreckt sich daher sowohl 
auf f o r t l a u f e n d e  Bezüge  wie auf e i n m a l i g  
z ah l ba r e  E i n k ü n f t e .  Der Pfändungsschutz ist 
jedoch für beide Gruppen von Arbeitseinkommen 
verschieden: Fortlaufende Bezüge sind der Pfän
dung völlig entzogen, nur bedingt pfändbar oder 
unterliegen der Pfändung nur bis zu einer be
stimmten Grenze (unten III und IV);  einmalig zahl
bare Vergütungen sind grundsätzlich der in § 11 
der VO. für Sonderfälle getroffenen Regelung un
terworfen (unten V), doch gehören bestimmte Ein
künfte dieser Art auch zu den unpfändbaren Be
zügen.

Ob ein Rechtsanspruch auf Zahlung des Arbeits
einkommens besteht oder die Bezüge rein tatsäch
lich gewährt werden, ist für den Begriff des Ar
beitseinkommens nicht von Bedeutung; deshalb er
faßt die LohnpfändungsVO. auch die Bezüge, die 
auf Grund eines n i c h t i g e n  Be amten  V e r h ä l t 
n i sses (§§ 32—34 DBG.) gezahlt werden. Schließ
lich sind als Arbeitseinkommen die nach dem einst

weiligen oder dauernden Ausscheiden aus dem Be
amtenverhältnis gewährten Bezüge anzusehen.

§ 1 Abs. 2 LohnpfändungsVO. zählt ausdrücklich 
die D i e n s t -  und V e r s o r g u n g s b e z ü g e  d e r  
Beamten  dem Begriff des Arbeitseinkommens zu. 
Dabei geht die LohnpfändungsVO. jedoch von 
einem anderen Begriff der Dienstbezüge als dem 
beamtenrechtlichen aus. Denn Nr. 1 der Durchf- 
VO. zu § 38 DBG. kennzeichnet als Dienstbezüge 
solche Geldbezüge, auf deren Gewährung ein Be
amter einen Rechtsanspruch hat, und nimmt geld
liche Leistungen, die auf Kannvorschriften beruhen, 
wie z. B. Unterhaltszuschüsse, ausdrücklich aus. Für 
die Anwendung der LohnpfändungsVO. muß der 
Begriff der Dienstbezüge in einem weiteren Sinne 
verstanden werden, so daß'auch die U n t e r h a l t s -  
zuschüsise der  Beamt en  im V o r b e r e i 
t u n g s d i e n s t  als Arbeitseinkommen zu behandeln 
sind. Im übrigen erstreckt sich dieser Begriff außer 
auf die eigentliche Besoldung der planmäßigen und 
nichtplanmäßigen Beamten noch auf das Wartegeld, 
das Ruhegehalt, das Witwen- und Waisengeld so
wie die Sterbemonatsbezüge und das Sterbegeld. 
Z u l a ge n  zu den Dienstbezügen, wie Ausgleichs
zulagen, Ministerialzulagen, die kreiskommunalen 
Bezüge der Landräte oder die Gebührenanteile der 
Gerichtsvollzieher sind ebenfalls als Arbeitseinkom
men anzusehen. Dasselbe gilt für widerrufliche und 
unwiderrufliche U n t e r h a l t s  b e i t  r age ,  wobei es 
nicht darauf ankommt, ob sie auf Grund von Vor
schriften des DBG. (vgl. § 137) oder des § 64 
RDStO. gewährt werden oder einem ausgeschiede
nen oder strafweise entfernten Beamten durch einen 
Gnadenerweis bewilligt worden sind.

In aller Regel unterliegen auch die mit einer 
N e b e n t ä t i g k e i t  verbundenen Bezüge dem Be
griff des Arbeitseinkommens. Zwar bestimmt § 1 
Abs. 2 LohnpfändungsVO., daß „sonstige Vergütun
gen für Dienstleistungen aller Art“  nur dann als 
Arbeitseinkommen anzusehen sind, „wenn die 
Dienstleistung die Erwerbstätigkeit vollständig oder 
zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nimmt“ . 
Diese Voraussetzung wird aber bei Nebenämtern 
und Nebenbeschäftigungen der Beamten regelmäßig 
erfüllt sein. Selbst wenn ein Beamter durch eine 
Nebentätigkeit nur unwesentlich in Anspruch ge
nommen sein sollte, bleibt zu bedenken, daß die 
mit der Tätigkeit verbundene Vergütung nur dann 
außerhalb des Pfändungsschutzes stehen würde, 
wenn der Beamte sonstiges Arbeitseinkommen über
haupt nicht beziehen sollte. Im übrigen müssen 
Haupt- und Nebenamt zusammen berücksichtigt 
werden, wenn, zu beurteilen ist, ob eine Dienst
leistung den Beamten vollständig oder zu einem 
wesentlichen Teil in Anspruch nimmt.

Wie sich schließlich aus der Aufzählung gleich
artiger Bezüge in der LohnpfändungsVO. ergibt, 
müssen dem Begriff des Arbeitseinkommens be
amtenrechtliche Bezüge zugerechnet werden, die 
nicht unmittelbar mit ihm im Zusammenhang stehen. 
So gehören Dienstaufwandsentschädigungen, Not
stands- und Schulbeihilfen, Beschäftigungsvergü
tungen und Trennungsentschädigungen hierher.

III. Uri p f ä n d b a r e  und b e d i n g t  p f ä n d b a r e  
Bezüge

In der Reihe der nach § 3 LohnpfändungsVO. 
u n p f ä n d b a r e n  Bezüge sind von Beamtenbezügen 
nach §3  Nr.3 zunächst alle D i e n s t a u f w a n d s -  
e n t s l c h ä d i g u n g e n  anzuführen, darunter auch 
solche anderweit benannten Bezüge, die kraft ge
setzlicher Vorschrift, wie z. B. ein Teil der kreis
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kommunalen Bezüge der Landräte (VO. v. 8. Juni 
1938 [RGBl. I, 620]), oder kraft Verwaltungsanord- 
nung, wie die Ministerialzulage oder die Aufbau
zulage in den eingegliederten Ostgebieten und die 
Protektoratszulage im Protektorat Böhmen und 
Mähren (Erlaß des RFM. v. 25. Okt. 1940 [RBB. 
267 u. 268]), als Aufwandsentschädigung gewährt 
werden. Aber auch die Reise-  und U m z u g s 
k o s t e n v e r g ü t u n g e n  der Beamten müssen als 
Aufwandsentschädigungen i. S. des § 3 Nr. 3 Lohn- 
pfändungsVO. angesehen werden, da sie nur eine 
Erstattung des tatsächlichen oder des vermuteten 
Aufwandes darstellen; auch sie sind somit, wenn
gleich sie nicht wiederkehrend zahlbar sind, ihrer 
Art nach der Pfändung entzogen. Nach derselben 
Bestimmung sind ferner als „soziale Zulagen für 
auswärtige Beschäftigung“  die B e s c h ä f t i g u n g s 
v e r g ü t u n g e n  und  T r e n n u n g s e n t s c h ä d i 
g un g en  sowie sonstige aus Anlaß der Verwen
dung außerhalb des dienstlichen Wtfinsitzes ge
währte Vergütungen unpfändbar. Aur Grund des 
§ 3 Nr. 8 LohnpfändungsVO. gehört die durch den 
RdErl. des RFM. v. 12. Sept. 1940 (RBB. 240) ein
geführte S c h u l b e i h i l f e  zu den unpfändbaren 
Bezügen, da sie eine Erziehungsbeihilfe im Sinne 
der genannten Vorschrift darstellt, und nach § 3 
Nr. 9 der VO. ist - in Übereinstimmung mit § 96 
Abs. 1 DBG. — das S t e r b e ge l d  unpfändbar, 
während die Sterbemonatsbezüge ihren Charakter 
als Dienst- oder Versorgungsbezüge beibehalten, 
den sie bis zum Todestage hatten, und daher als 
solche der Pfändung unterliegen.

Wenn in der Reihe der b e d i n g t  p f ä n d b a r e n  
Bezüge in § 4 Abs. 1 Nr. 1 LohnpfändungsVO. die 
Renten aufgeführt werden, die „wegen einer Ver
letzung des Körpers oder der Gesundheit zu ent
richten sind“ , so gehören von den Beamtenbezügen 
das R u h e g e h a l t ,  das ein vom D L e n s t u n f a l l  
betroffener Beamter nach § 111 DBG. erhält, und 
der U n t e r h a l t s b e i t r a g  hierher, der nach §120 
und § 121 DBG. einem Beamten gewährt werden 
kann, wenn er nach erlittenem Dienstunfall ohne 
Versorgungsansprüche aus dem Beamtenverhältnis 
entlassen wird. Für diese Bezüge haben bisher von 
den sonstigen Versorgungsbezügen abweichende 
Vorschriften nicht gegolten. Noch § 125 DBG. sieht 
von allen auf Grund eines Dienstunfalls erwachsen
den Beamtenbezügen allein die Unpfändbarkeit der 
Ansprüche auf Erstattung der Kosten eines Heilver
fahrens und der Pflege (§§ 109, 110, 111 Abs. 4 
DBG.) vor. Diese ist auch bei Anwendung der Lohn
pfändungsVO. anzunehmen, da die bezeichneten 
Ansprüche Aufwandsentschädigungen zum Gegen
stand haben. Während aber im übrigen durch § 125 
DBG. Pfändungsbeschränkungen anderer Art aus
geschlossen waren, ist jetzt auf Grund der Lohn
pfändungsVO. eine Erweiterung des Pfändungs
schutzes zugunsten der Dienstunfallrenten selbst 
eingetreten. Dagegen unterliegen Hinterbliebenen
bezüge, die wegen eines Dienstunfalls gewährt wer
den, weiterhin den allgemein für Bezüge dieser Art 
geltenden Pfändungsvorschriften.

Als „fortlaufende Einkünfte, die auf Grund der 
Fürsorge und der Freigebigkeit eines Dritten ge
währt werden“  (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Lohnpfändungs
VO.) sind die einem Beamten oder seinen Ange
hörigen bewilligten N o t s t a n d s b e i h i l f e n  sowie 
solche U n t e r h a l t s  b e i t r a g e  anzusehen, die einem 
infolge straf- oder dienststrafgerichtlicher Verurtei
lung aus dem Beamtenverhältnis entfernten Be
amten oder seinen Hinterbliebenen im  G n a d e n 
wege gewährt werden. Dagegen liegt den nach

§ 64 RDStO.  b e w i l l i g t e n  U n t e r h a l t s b e i 
t r ä ge n  eine dienststrafgerichtliche Entscheidung 
zugrunde, die dem Beamten einen Rechtsanspruch 
auf Gewährung des Unterhaltsbeitrags verschafft; 
deshalb werden Unterhaltsbeiträge dieser Art nicht 
auf Grund der Freigebigkeit und Fürsorge des 
Dienstherrn gewährt. Sie sind wie Dienst- oder 
Versorgungsbezüge pfändbar1). Bei Beamten, die 
auf Grund gesetzlicher Anordnung oder auf ver
traglicher Grundlage einer Krankenversicherung an
gehören, sind nach §4 Abs. 1 Nr. 4 Lohnpfändungs
VO. fortlaufend gewährte V e r s i c h e r u n g s l e i 
s t un g en  bedingt pfändbar.

IV.i P f änd ' ungs i g r enze
Soweit es sich um Beamtenbezüge, handelt, die 

nicht schon ihrer Art nach unpfändbar sind oder es 
an den Voraussetzungen für die Unpfändbarkeit be
dingt pfändbarer Bezüge fehlt, finden die Vor
schriften des § 5 LohnpfändungsVO. über die Fest
setzung einer Pfändungsgrenze Anwendung. Hier
bei ist im allgemeinen von den bei Auszahlung des 
Arbeitseinkommens f ü r  M o n a t e  bestimmten 
Sätzen auszugehen; stehen jedoch die an sich für 
einen Kalendermonat zahlbaren Bezüge einem Be
amten in einem bestimmten Monat nur für einen 
Teil seiner Dauer zu oder handelt es sich um Be
züge, die nicht für den Monat ausgezahlt werden, 
so sind die bei Auszahlung fü r  Ta ge  festgesetzten 
Sätze zugrunde zu legen.

Soll für die Anwendung des § 5 Lohnpfändungs
VO. auf Beamtenbezüge d ie  P f ä n d u n g s g r e n z e  
f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  so sind hierfür nur die 
Beträge in Betracht zu ziehen, die dem Beamten 
nach Abzug der auf Grund der allgemeinen Ge- 
haltskürzüngsverordnungen einzubehaltenden Teile 
verbleiben. Bei den zum Wehrdienst einberufenen 
Beamten bleibt auch der A u s g l e i c h s b e t r a g  
unberücksichtigt, der von den, Dienstbezügen ab
gezogen wird, wenn der Beamte Wehrsold bezieht. 
Werden hierüber hinaus weitere Beträge einbehal
ten, so ist zu prüfen, ob sie auch wirtschaftlich 
gesehen dem Beamten vorenthalten werden oder 
ihm zugute kommen. Ist dem Beamten das Auf
steigen im Gehalt nach § 21 DBG. versagt worden, 
ruht eine Dienstalterszulage nach § 4 Abs. 1 RBe- 
soldG. während der Dauer eines strafgerichtlichen 
oder eines förmlichen Dienststrafverfahrens, ist im 
Zusammenhang mit einem förmlichen Dienststraf
verfahren die vorläufige Einbehaltung eines Teils 
der Dienstbezüge, des Wartegeldes oder des Ruhe
gehalts angeordnet worden (§ 79 RDStO.), werden 
diese Bezüge in Vollstreckung eines auf Gehalts
oder Ruhegehaltskürzung (§§ 7, 9 Abs. 3 RDStO.) 
lautenden Diensstrafurteils gekürzt oder ist der Ver
lust der Dienstbezüge wegen unerlaubten Fernblei
bens vom Dienst für bestimmte Dauer eingetreten 
(§ 17 Abs. 2 DBG.), so fließen dem Beamten auch 
wirtschaftlich gesehen nur die tatsächlich ausgezahl
ten Beträge zu; deshalb sind in den bezeichneten 
Fällen auch nur diese der Pfändungsgrenze zu
grunde zu legen. Beruht jedoch ein Abzug an den 
Beamtenbezügen darauf, daß der Dienstherr mit 
einer Gegenforderung a u f r e c h n e t  oder einem

P Für das bisherige Pfändungsrecht a. A. B e h n k e ,  
Anm. III zu §64 RDSCL, S. 493. Die von B e h n k e  
a. a.O. vertretene Auffassung, daß der Unterhaltsbeitrag, 
als zur Sicherung des notdürftigen Lebensunterhalts be
stimmt, unpfändbar sey erscheint unzutreffend, weil die
sem Zweck die Dienst- und Versorgungsbezüge der Be
amten allgemein dienen, die LohnpfändungsVO. sie aber 
gleichwohl in ihren Geltungsbereich einbezieht.



32 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Beamten den zu früherer Zeit gewährten G e h a l t s 
v o r s ch uß  in Raten von den laufenden Bezügen 
e i n b e h ä l t ,  so ist der einbehaltene Betrag dem 
Beamten wirtschaftlich zugute gekommen und muß 
daher bei Ermittlung der Pfändungsgrenze berück
sichtigt werden.

Int übrigen ist § 7 LohnpfändungsVO. bei Er
mittlung des pfändbaren Teils von Beamtenbezügen 
unverändert anzuwenden. Da nach § 7  Nr. 2 der 
VO. mehrere Arbeitseinkommen zusammenzurech
nen sind, müssen bei Beamten auch die Bezüge 
aus e i nem H a u p t a m t  und e i ne r  N e b e n - 
t ä t i g k e i t  z u s a m m e n g e r e c h n e t  werden, wo
bei es nicht von Bedeutung ist, ob sämtliche Bezüge 
von demselben oder von verschiedenen Dienstherren 
gewährt werden oder ob es sich bei der Nebentätig
keit überhaupt um eine solche im öffentlichen Dienst 
oder im Beamtenverhältnis handelt.

Die neue Regelung über die Pfändungsgrenze 
weicht, soweit Beamtenbezüge in Betracht kommen, 
in verschiedenen Punkten von den bisherigen Vor
schriften ab. So hatte § 850 ZPO. den unpfändbaren 
monatlichen Grundbetrag auf 150 M i  festgesetzt 
und von dem Mehrbetrag zwei Drittel der Pfändung 
entzogen. Nach § 850 Abs. 2 ZPO. waren ferner 
die Kinderzuschläge weder der Pfändung unter
worfen noch bei Berechnung des pfändungsfreien 
Betrages mitzurechnen. Da aber bei Feststellung der 
Pfändungsgrenze bisher das Bruttoeinkommen, jetzt 
die Nettobezüge zugrunde zu legen sind und die 
Unterhaltsleistungen eines Beamten jetzt über die 
bisherige Unpfändbarkeit der Kinderzuschläge hin
aus zu seinen Gunsten ins Gewicht fallen, bedeutet 
die Neuregelung im ganzen genommen für die Be
amten keine Verschlechterung.

V. E i n m a l i g  z a h l b a r e  Bezüge
Für die nicht wiederkehrend zahlbare Arbeits

vergütung tr if f t  § 11 LohnpfändungsVO. den Pfän
dungsschutz in der Weise, daß das Vollstreckungs
gericht dem Schuldner auf, seinen Antrag von den 
gepfändeten Bezügen soviel zu belassen hat, als 
er während eines angemessenen Zeitraums für sei
nen, seines jetzigen oder eines früheren Ehe
gatten, eines unterhaltsberechtigten Verwandtem 
oder eines unehelichen Kindes notwendigen Un
terhalt bedarf. Diese Vorschrift ist auch auf ein
malig zahlbare Beamtenbezüge anzuwenden, so
weit sie nicht nach §i§ 3 oder 4 Lohnpfändungs
VO. unpfändbar sind. Insbesondere gilt § 11 der 
VO. für das Ü b e r g a n g s g e l d ,  das nach §62 
DBG. einem durch Widerruf entlassenen Beamten 
gewährt wird, und die A b f i n d u n g ,  die ein im 
Zusammenhang mit der Eheschließung entlassener 
weiblicher Beamter auf Grund des § 64 DBG. er
hält. Für die Pfändung der in einem Betrage nach
zuzahlenden preuß.  E i n  b e h a l t u n g s b e t  rage  
gilt dagegen nicht § 11 LohnpfändungsVO., son
dern die besondere Regelung der VO. v. 26. März 
1937 (RGBl. I, 553).

Die beamtenrechtlichen Vorschriften sehen in 
einer Reihe weiterer Fälle vor, daß einem Beamten 
zunächst einbehaltene Teilte der ihm zustehenden 
Bezüge spä t e r  n a c h g e z a h l t  werden, so wenn 
der Verlust der Dienstbezüge wegen unerlaubten 
Fernbleibens vom Dienst, nachdem er zur Ein
behaltung von Dienstbezügen geführt hat, von der 
Dienststrafkammer für ungerechtfertigt erklärt wird, 
wenn nach dem Ergebnis eines förmlichen Dienst
strafverfahrens auf Grund des § 79 RDStO. vor
läufig einbehaltene Teile der Dienstbezüge, des 
Wartegeldes oder des Ruhegehalts nachzuzahlen

sind (§ 82 Abs. 2 RDStO.) oder wenn ein straf- 
oder dienststraf gerichtliches Verfahren so endigt, 
daß die nach § 4  RBesoldG. ruhenden Dienstalter
zulagen an den Beamten nachgezahlt werden müs
sen. Einmalige Nachzahlungen kommen ferner vor, 
wenn Bezüge infolge unrichtiger Berechnung in 
zurückliegender Zeit niedriger als den Bestimmun
gen entsprechend ausgezahlt worden sind oder 
wenn nachträglich Umstände eintreten, die mit 
einer rückwirkenden Erhöhung der dem Beamten 
zustehenden Bezüge verbunden sind. In diesen Fäl
len konnte bisher zweifelhaft sein, ob die nicht wie
derkehrend zahlbaren Beträge überhaupt an einem 
Pfändungsschutz teilnahmen. Wenn diese Frage 
nunmehr auch zu bejahen ist, so werden die Vor
aussetzungen dafür, daß einem Beamten auf Grund 
des § 11 LohnpfändungsVO. ein Teil der gepfän
deten einmalig zahlbaren Bezüge belassen werden 
kann, doch nur selten vorliegen, weil der Beamte 
im allgemeken seinen notwendigen Unterhalt aus 
den laufenden Bezügen decken kann. Die Anwen
dung der Vorschrift auf Beamtenbezüge kommt da
her in der Regel nur in Betracht, wenn laufende 
Bezüge wegen Beendigung des Beamtenverhältnisses 
oder aus sonstigen Gründen nicht mehr gewährt 
werden.

VI. U m f a n g  der  W i r k u n g  e i ne r  P f ä n d u n g  
Da die LohnpfändungsVO. Einkünfte verschiede

ner Art unter dem Begriff des Arbeitseinkommens 
zusammenfaßt, hat sie es für erforderlich gehal
ten, anzuordnen, daß die Pfändung des in Geld 
zahlbaren Arbeitseinkommens ohne Rücksicht auf 
die Benennung und Berechnungsart alle Vergütun
gen umfaßt, die dem Schuldner auf Grund der Ar- 
beits- oder Dienstleistung zustehen (§ 1 Abs. 3). 
Die Vorschrift w ill sicherstöllen, daß selbständig 
neben der eigentlichen Arbeitsvergütung gewährte 
WohnungS-, Familien- und sonstige Zuschüsse so
wie Beträge, die in anderen Zeiträumen als die 
Hauptbezüge fällig werden, von einer Pfändung 
des Arbeitseinkommens mit erfaßt und daher nicht 
besonders gepfändet zu werden brauchen. Für die 
Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten hat 
die Vorschrift zunächst schon deshalb keine be
sondere Bedeutung, weil der Wohnungsgeldzuschuß, 
die Kinderzuschläge und örtliche Sonderzuschläge 
zusammen mit dem Grundgehalt (Diäten) einheit
lich die Dienst- oder Versorgungsbezüge darstellen 
und daher auch ohne die Vorschrift des § 1 Abs. 3 
der VO- von einer Pfändung der Dienst- oder Ver
sorgungsbezüge mit ergriffen würden. Es kommt 
hinzu, daß die Vorschrift nur für die Fälle Bedeu
tung hat, in denen einem Antrag des Gläubigers 
entsprechend das Arbeitseinkommen als solches ge
pfändet w ird; auch in diesen Fällen sind die un
pfändbaren Bezüge ausgenommen. Hat dagegen 
der Gläubiger die Pfändung bestimmter, zum Ar
beitseinkommen gehöriger Einkünfte beantragt, et
wa der einem Beamten von einem bestimmten Zeit
punkt ab zustehenden Dienstbezüge oder den An
spruch auf Nachzahlung der im Zusammenhang 
mit einem Dienststrafverfahren vorläufig einbehal
tenen Gehaltsteile, so kann die Pfändung nur hin
sichtlich dieser Bezüge angeordnet werden und 
demgemäß beschränken sich auch ihre Wirkungen 
auf die vom Gläubiger bezeichneten Bezüge.

VII. B e s c h r ä n k u n g e n  f ü r  die A b t r e t u n g ,  
V e r p f ä n d u n g  und A u f r e c h n u n g  

Der durch die LohnpfändungsVO. gewährte 
Pfändungsschutz ist auf dem Gebiete des Beamten-
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rechts noch insofern von Bedeutung, als sich nach 
ihm bestimmt, ob und in welcher Höhe ein Be
amter seine Bezüge abtreten oder verpfänden und 
der Dienstherr gegen sie aufrechnen kann. Denn 
wenn in § 39 DBG. vorgesehen ist, daß Abtretung, 
Verpfändung und, falls nicht ein vollstreckbarer An
spruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher uner
laubter Handlung vorliegt, auch Aufrechnung nur 
insoweit zulässig sind, als die Bezüge der Pfän
dung unterliegen, so wird die hiernach und auf 
Grund des § 126 Abs. 3 und § 137 Abs. 1 DBG. zu
gleich für Versorgungsbezüge und Unterhaltsbei
träge maßgebliche Grenze vom Inkrafttreten der 
LohnpfändungsVO. ab in ihr geregelt. Dabei sind 
insbesondere die Vorschriften über die P f ä n 
d un g s g r en z e  und ihre Berechnung bestimmend. 
Ebenso wie bei der Pfändung von Arbeitseinkom
men verliert jedoch die Pfändungsgrenze auch für 
die Abtretung und Verpfändung ihre Bedeutung, 
wenn die Bezüge an einen kraft Gesetzes unter
haltsberechtigten Angehörigen (§ 6 Lohnpfändungs- 
IVO.) abgetreten oder verpfändet werden sollen. Die 
ihrer Natur nach u n p f ä n d b a r e n  Bezüge (§3 
LohnpfändungsVO.) sind der Abtretung, Verpfan
dung und Aufrechnung völlig entzogen. Dagegen 
war eine b e d i n g t e  P f ä n d b a r k e i t ,  wie sie jetzt 
in §4 LohnpfändungsVO. vorgesehen ist, den bei 
Erlaß und Inkrafttreten des DBG. geltenden Vor
schriften nicht bekannt. Deshalb muß fraglich er
scheinen, ob der bedingten Pfändbarkeit Bedeutung 
für die Zulässigkeit der Abtretung und Verpfän
dung von Beamtenbezügen sowie der Aufrechnung 
gegen Beamtenbezüge beigemessen werden darf. 
Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, bliebe 
zu bedenken, daß die Tätigkeit eines Vollstrek- 
kungsgerichts, wie sie § 4 Äbs. 2 Lohnpfändungs
VO. bei der Entscheidung über die Frage vorsieht, 
ob bedingt pfändbare Bezüge gepfändet werden 
können, bei der Abtretung, Verpfändung oder Auf
rechnung ausscheidet. Ebensowenig kann ein Voll
streckungsgericht im Falle der Abtretung, Verpfan

dung oder Aufrechnung mit der Frage befaßt wer
den, ob und in welcher Höhe einem Beamten Teile 
nicht wiederkehrend zahlbarer Bezüge zu belassen 
sind (§11 LohnpfändungsVO.). Für die Aufrech
nung wäre es im besonderen noch sinnwidrig, wenn 
man ihre Zulässigkeit davon abhängig machen 
wollte, ob der Dienstherr sich aus dem sonstigen 
beweglichen Vermögen befriedigen kann oder nicht. 
Deshalb können die Vorschriften der Lohnpfän
dungsVO. über die bedingte Pfändbarkeit und die 
Pfändung nicht wiederkehrend zahlbarer Bezüge 
nicht ohne weiteres für die Zulässigkeit und die 
Grenzen einer Abtretung, Verpfändung oder Auf
rechnung maßgebend sein. Bedingt pfändbare Be
züge können vielmehr bis zur allgemeinen Pfän
dungsgrenze des § 5 LohnpfändungsVO. abgetreten 
oder verpfändet werden; eine Aufrechnung gegen
über diesen Bezügen muß innerhalb derselben Gren
zen zulässig sein, auch wenn die in § 4 Abs. 2 Lohn
pfändungsVO. vorgesehenen Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Grundsätzlich sind ferner Abtretung, Ver
pfändung und Aufrechnung auch bei einmalig zahl
baren Bezügen Beschränkungen nicht unterworfen. 
Die Gründe jedoch, die nach §11 Abs. 1 Lohnpfän
dungsVO. den Schuldner zu dem Antrag berechtigen, 
ihm einen Teil der nicht wäederkehrend zahlbaren 
Bezüge zu belassen, können gegenüber einer Auf
rechnung zu dem Einwand führen, daß die Auf
rechnung in voller Höhe der Bezüge mit Sinn und 
Zweck des §11 nicht in Einklang zu bringen und 
deshalb unzulässig sei. Hierüber würde im Streit- 
falle das in vermögensrechtlichen Ansprüchen aus 
dem Beamtenverhäitnis zuständige Gericht zu ent
scheiden haben.

Dienststrafrechtliche Vorschriften, nach denen der 
Dienstherr Dienststrafen in Geld und Verfahrensr 
kosten von den Bezügen eines Beamten ohne Rück
sicht auf die Pfändungsgrenze einbehalten kann 
(§§97 Abs. 1, 101 Abs.2 Satz3, 102 Abs.4 RDStO.), 
sind durch die LohnpfändungsVO. nicht berührt 
worden.

Blick in die Zeit
Aus dem Generalgouvernement

1. Ä n d e r u n g  von  G e m e i n d e g r e n z e n  
Am 1. Jan. 1941 tr itt eine VO. des Generalgouverneurs 

in Kraft, die Gebietsänderungen bei Gemeinden und Ge
meindeverbänden behandelt. Nach dieser VO. können 
Grenzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus 
Gründen des öffentlichen Interesses geändert werden. 
Dabei können Gemeinden aufgelöst oder neu gebildet, es 
können aber auch Gemeinden vereinigt oder einer be
reits b e s t e h e n d e n  G e m e i n d e  eingegliedert werden. 
Über die N a m e n s f ü h r u n g  neugebildeter Ortschaften 
entscheidet der Generalgouverncur.

2. G e w e r b l i c h e  S c h u t z r e c h t e  
Als Vergeltungsmaßnahme des Generalgouvernements 

gegen das britische Ausnahmegesetz über Patente, Muster, 
Urheberrechte und Handelsmarken v. 21.Sept. 1939 wurde 
durch Anordnung des Leiters der Abteilung Justiz im 
Amt- des Generalgouverneurs v. 16. Okt. 1940 (ausge
geben VOBGNr. 71 v. 3. Dez. 1940)„ bestimmt, daß an 
den im Generalgouvernement wirksamen Patent- und 
Musterrechten, die Angehörigen von Großbritannien und 
Dominien zustehen, zur Wahrung allgemeiner Belange 
Ausübungsrechte erteilt werden können; dies g ilt auch 
dann, w&nn dneni anderen au dem Patent ein Recht zur 
ausschließlichen Benutzung der geschützten Erfindung 
zusteht.

Der Gebrauch eines im Generalgouvernement geschütz
ten Warenzeichens, das einem Angehörigen der in der 
VO. aufgeführten Staaten zusteht, kann gleichfalls zur 
Wahrung allgemeiner Belange einem anderen gestartet 
werden, soweit es erforderlich erscheint, um die Art 
einer Ware zu kennzeichnen, die nach ihrer Beschaffen
heit der bisher unter dem Warenzeichen vertriebenen 
Ware entspricht.

3. G e w i n n u n g  v o n  E r d ö l
Nach der VO. des Generalgouverneurs v. 29. Nov. 1940 

(VOB1.1, 345) über die Pflicht zur Anmeldung von Be
rechtigungen zur Gewinnung von Erdöl oder Erdgas an 
Generalgouvernement hat jeder zur Aufsuchung oder 
Gewinnung von Erdöl oder Erdgas Berechtigte unvei zug
lich nach Inkrafttreten dieser VÖ., d. h. nach dem 10. Dez. 
1940, spätestens jedoch bis 31. März 1941, dem zustän
digen B e r g  a mt  seine Berechtigung anzumelden. Die 
Anmeldung hat ungeachtet dessen zu geschehen, daß die 
Gewinnungsrechte an Erdöl und Erdgas im General
gouvernement gemäß der VO. über Bergwerksgerecht
same und Bergwerksanteile im Generalgouvernement 
v. 14. Dez. 1939 beschlagnahmt worden sind. Die Pflicht 
zur Anmeldung g ilt auch für Grundeigentümer, denen 
auf eigenem Grund und Boden die Berechtigung zur Erd
öl- und Erdgasgewinnung zusteht. Berechtigungen und 
Verträge, für welche die Anzeigepflicht nicht rechtzeitig
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oder nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, erlöschen mit 
Ablauf des 31. März 1941.

4. R e g e l u n g  de r  V o r k r i e g s s c h u l d e n  
Die Regelung der V o r k r i e g s s c h u l d e n  für die 

treuhänderisch verwalteten Betriebe der Privatwirtschaft 
befindet sich in Vorbereitung. Die BeschlagnahmeVO. 
v. 24. Jan. 1940 sah im Interesse der Aufrechterhaltung 
des gemeinnützigen Zweckes der Beschlagnahme ein 
Ruhen der Forderungen und sonstigen Rechte Dritter 
vor. 1

5. E r r i c h t u n g  e i nes  B a u d i e n s t e s  
Durch VO. des Qeneralgouverneurs ist zur Durchfüh

rung gemeinnütziger und staatspolitisch bedeutsamer Ar
beiten sowie zum Einsatz bei Katastrophen der „Bau
dienst im Generalgouvernement“  errichtet worden. Zum 
Einsatz im Baudienst werden die Jahrgänge oder Teile 
von Jahrgängen einberufen, die der Generalgouverneur 
bestimmt. Die Dauer der im Baudienst abzuleistenden 
Arbeitspflicht bestimmt der Generalgouverncur.

Die Zusammenfassung der Baudienstpflichtigen erfolgt 
getrennt nach Volkszugehörigkeit im Polnischen Bau
dienst, Ukrainischen Heimatdienst und Goralischen Hei
matdienst. Juden werden zum Baudienst nicht einberufen.

Aus Norwegen
1. A l t e r s g r e n z e  f ü r  Be a mt e  

ln einer VO. v. 5. Dez. 1940 hat das Sozialdepartement 
die höchste Altersgrenze für öffentliche und kommunale 
Beamte auf 65 Jahre festgesetzt. Die VO. trat sofort in 
Kraft. Die Altersgrenze für Beamte, die der Staatspen
sionskasse angehören, betrug bisher 70 Jahre, einige 
Gruppen hatten jedoch etwas niedrigere Grenzen.

2. H e r a b s e t z u n g  d e r  M i e t e n  
Eine VO. über die Herabsetzung der Mieten um 10o/o 

wird in allernächster Zeit veröffentlicht werden. Die VO. 
wird sämtliche Wohnungsmieten ab 1. Jan. 1941 umfas
sen, so daß die Mieter von diesem Tage ab eine gegen
über der vom 8. April 1940 um 10o/0 herabgesetzte Miete 
zu zahlen haben.

3. V e r m e h r u n g  d e r  V e r r e c h n u n g s a b k o m m e n  
Die Reihe der norwegischen V6rrechnungsabkommen 

hat sich in letzter Zeit beträchtlich vermehrt. Gegenwär
tig erstrecken sich diese auf neun europäische Länder, 
und zwar auf Deutschland, Schweden, Dänemark, Finn
land, Italien, Griechenland, die Schweiz, Spanien und die 
Türkei. Es besteht Grund zur Annahme, daß in nächster 
Zeit mit dem Abschluß weiterer Verrechnungsabkommen 
zu rechnen sei; hierbei sei besonders an die N i e d e r 
l a n d e ,  Belgien und Frankreich zu denken. M it diesen 
Ländern war ehedem der norwegische Warenaustausch 
nicht unerheblich.

Aus den Niederlanden
1. V e r g ü t u n g  v o n  K r i e g s s ' c h ä d e n  

Die seit langem erwartete KriegsschädenVO. ist nun
mehr erschienen (s. DR. 1940, 1875). Danach wird der 
Schaden an gewerblichen Sachen, Schiffen, Betriebshan- 
delsvorräten und Betriebsausrüstungen bis zu einem Be
trag von 50 000 Gulden zu 100o/o ersetzt, während für 
Schäden über 50 000 Gulden bis zu 90»/o vergütet werden. 
Der Schaden am Hausrat einschließlich Kleidungsstücken 
wird voll vergütet und nach Richtlinien bemessen, die 
noch bekanntgegeben werden. Von dieser Entschädi
gungssumme werden die Beiträge abgezogen, die an die 
Geschädigten bereits ausbezahlt worden sind; für die 
Kriegsschädenversicherungen gelten besondere Bestim
mungen. Danach ist der Versicherer grundsätzlich von 
seiner Leistungspflicht befreit. Die Feststellung des 
Schadens erfolgt im allgemeinen auf der Grundlage des 
Verkaufswertes v. 9. Mai 1940.

2. F lohei t l i che Regelung der A r b e i t s 
verhä l t n i sse

Der Reichskommissar hat unter dem 28. Nov. 1940 
eine VO. über die Gestaltung der Löhne und Gehälter 
erlassen, die für die Sicherung des Arbeitslebens in den 
Niederlanden weitreichend sein wird. Wenn auch an dem

Grundsatz des Gesetzes über Tarifverträge v. 29. Nov. 
1927 lestgehalten wird, wonach nur die im Gesetz be
sonders bezeichneten Parteien, in der Regel die Arbeit
geber- und Arbeitnehmerorganisationen, Tarifverträge ab
schließen dürfen, wurde durch die VO. die völlige Frei
zügigkeit der Lohngestaltung im gewissen Umfange von 
Staats w’egen beschränkt. Tarifverträge sind demnach, 
soweit sie Lohn- und Gehaltserhöhungen betreffen, ge
nehmigungspflichtig. Außerdem ist es untersagt, Bestim
mungen aufzunehmen, welche Lohn-und Gehaltserhöhun
gen automatisch von Voraussetzungen abhängig machen, 
die das Arbeitsverhältnis nicht unmittelbar berühren, z. B. 
also von der Entwicklung der Preise. Auch neue Tarif
verträge sowie Änderungen bestehender Tarifverträge be
dürfen der Genehmigung, soweit sie Bestimmungen tref
fen, die eine Erhöhung der bestehenden Löhne und Ge
hälter vorsehen.

3. S i c h e r u n g  des B a u e r n l a n d e s  
Durch eine VO. über den Verkehr mit landwirtschaft

lichen Grundstücken ergeht über einen augenblicklichen 
Notstand hinaus, den es zunächst zu beseitigen gilt, eine 
neue; Regelung auf agrarischem Gebiet, die sich auch für 
die Zukunft der holländischen Landwirtschaft von größ
ter Bedeutung und höchstem Nutzen erweisen wird. 
Diese VO. unterwirft jeden Eigentumswechsel in einem 
landwirtschaftlichen Grundstück einer Genehmigung.

Der Eigentumsübergang wird nur genehmigt, wenn die 
Gegenleistung unter Berücksichtigung der gesamten son
stigen Bedingungen den Preisstand von 1933 nicht über
steigt und wenn der zukünftige Erwerber selbstwirtschaf
tender Landwirt ist; außerdem dürfen durch den Grund
stücksübergang die allgemeinen und besonderen Inter
essen der Landwirtschaft nicht geschädigt werden. Es 
sind also alle preissteigernden Faktoren ausgeschaltet, 
und es ist vor allem unmöglich gemacht, • daß Bauern
land Spekulationsobjekt wird. Vor allem aber - r  und 
darin liegt die Neuheit für die Niederlande — sind 
grundsätzlich Nichtlandwirte vom Erwerb von Grund 
und Boden ausgeschlossen.

Aus Belgien
1. E i g e n e s  V o l k s r e c h t  f ü r  d i e  F l a m e n  

Im Mittelpunkt der feierlichen Eröffnungssitzung des 
Verbandes der flämischen Rechtsanwaltschaft, die am 
30. Nov. 1940 in Antwerpen stattfand, stand die Forde
rung, das bisher geltende französisch-römische Recht 
durch ein flämisch-germanisches Recht zu ersetzen. Der 
Präsident erklärte, die Verbindung Flanderns mit dem 
französischen Recht müsse endgültig gebrochen werden. 
Im Rahmen des neuen Europa müsse das flämisch-nieder
ländische Volk sich auch sein eigenes Volksrecht schaf
fen.

2. Änderung in der  M i l i t ä r v e r w a l t u n g s 
o rgan i sa t i on

Der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich 
bedient sich zur Ausführung seiner Aufgaben der Ober
feldkommandanturen, Feldkommandanturen und Orts
kommandanturen. Vom 1. Dez. 1940 ab wurde nun den 
Oberfeldkommandanturen und den Feldkommandanturen, 
soweit sie mit Verwaltungsstäben ausgestattet sind, je 
eine Provinz als Verwaltungsbezirk zugewiesen. Die 
Feldkommandanturen, die bisher den Oberfeldkomman- 
danturen unterstanden, sind dabei in Verwaltungsange
legenheiten unmittelbar dem Militärbefehlshaber — M ili
tärverwaltungschef — unterstellt worden. Die Unterschei
dung zwischen Oberfeldkommandanturen und Feldkom
mandanturen hat daher auf dem Gebiete der V e r w a l 
t u n g  keine Bedeutung mehr.

3. N e u o r d n u n g  des B u c h h a n d e l s  
Nach einer VO. des Militärbefehlshabers müssen in 

Belgien die Inhaber von Buch- und Zeitschriftenverlagen 
sowie von Buchhandels- oder Buchvertriebsgeschäften 
Mitglieder anerkannter Berufsverbände sein. M it dieser 
Maßnahme, deren Wortlaut im Verordnungsblatt des M i
litärbefehlshabers v., 26. Nov. festgelegt ist, wird der 
belgische Buchhandel organisatorisch auf eine klare 
Grundlage gestellt, und es ist zugleich dafür gesorgt, 
daß künftig nur noch derjenige mit Büchern und Zeit-
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Schriften handeln darf, der die Gewähr bietet, daß er im 
Sinne eines gesunden Buchhändlertunis zu arbeiten im
stande ist.

4, N e u e r l i c h e r  R ü c k g a n g  .der A r b e i t s 
l o s i g k e i t

Die Arbeitslosenzahl ist neuerlich beträchtlich gesun
ken, und zwar belief sie sich am 30. Nov. auf 230 470. 
In der Woche vom 11. bis 16. Nov. war bereits ein Rück
gang von 270228 auf 249261 Arbeitslose zu verzeichnen 
gewesen.

Aus Frankreich
1. Z u l a s s u n g  d e u t s c h e r  V e r s i c h e r e r  

Zum Geschäftsbetrieb in Frankreich ist eine Reihe 
deutscher Versicherer zugelassen worden. Die Regelung 
soll so getroffen sein, daß an dem industriellen Feuer
geschäft die deutschen Gesellschaften mindestens 50o/o 
Beteiligung erhalten. Für das Haushaltgeschäft, bei dem 
ja meistens nur kleine Summen in Frage kommen, be
steht eine solche Vorschrift nicht. Dieses Geschäft wird 
voraussichtlich auch in der Zukunft hauptsächlich von 
den einheimischen Unternehmungen übernommen werden.

Aus Luxemburg
1. Ü b e r n a h m e  d e r  E i s e n b a h n v e r w a l t u n g  f ü r  

d i e  D e u t s c h e  R e i c h s b a h n  
Nachdem die Deutsche Reichsbahn am l.Sept. d. J. die 

Verwaltung der Wilhelm-Luxemburg-Bahn übernommen 
hatte, übernahm sie mit 1. Dez. auch die Verwaltung der 
Prinz-Heinrich-Bahn mit allen Nebenbetrieben. In Aus
führung dieser VO. des Chefs der Zivilverwaltung ist der 
Präsident der Reichsbahndirektion Saarbrücken als Kom
missar für das luxemburgische Eisenbahnwesen eingesetzt 
worden. Es ist damit zu rechnen, daß jetzt die Tarife 
der luxemburgischen Normalspurbahnen vereinheitlicht 
werden.

2. E i n f ü h r u n g  v o n  f ü r s o r g e r e c h t l i c h e n
V o r s c h r i f t e n

Durch VO. des Chefs der Zivilverwaltung v. 18. Nov. 
1940, in Kraft getreten am 1. Dez. 1940, wurden im 
wesentlichen die fürsorgerechtlichen Vorschriften des

Deutschen Reiches eingeführt. Die Zuständigkeiten der 
Reichsregierung bzw. der Reichsminister nimmt der Chef 
der Zivälverwaltung wahr. Er ist auch Aufsichtsbehörde 
im Sinne der FürsPflVO. für den Landesfürsorgeverband 
und der Bezirksfürsorgeverbände.

Aus Lothringen
1. G au W e s t m a r k

Durch Verschmelzung Lothringens mit der Saarpfalz 
wurde der Gau Westmark gegründet. Damit ist eine ge
schichtliche Entwicklung abgeschlossen und ein Land be
freit worden, das seit urdenklicher Zeit deutsch war.

2. H a n d e l s  - und  H a n d w e r k s k a m m e r  
Der Chef der Zivilverwaltung in Lothringen hat durch 

Anordnung in Metz eine Industrie- und Handelskammer 
errichtet. Ferner wird in Metz eine Handwerkskammer 
geschaffen. Die neuen Kammern nahmen ihre Tätigkeit 
bereits am 1. Dez. 1940 auf.

Aus dem Elsaß
1. S c h u t z  der  B e z e i c h n u n g  „ O b e r r h e i n “  

Durch VO. des Chefs der Zivilverwaltung ist die Ver
wendung der Bezeichnung „Oberrhein“  in jeder Form zu 
geschäftlichen und gewerblichen Zwecken aller Art un
tersagt. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Chefs 
der Zivilverwaltung.
2. Z u l a s s u n g  v o n  P e r s o n e n  und  F a h r z e u g e n  

zum S t r a ß e n v e r k e h r
Durch VO. des Chefs der Zivilverwaltung über die Zu

lassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenver
kehr gelten mit Wirkung v. 1. Jan. 1941 im wesentlichen 
die reichsrechtlichen Vorschriften. Die amtlichen Kenn
zeichen werden IV ST, IV T, IV U, IV X und IV Z für 
die einzelnen Landkommissariate lauten.

3. W e i t e r e s  S i n k e n  d e r  A r b e i t s l o s e n z a h l  
Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich am 30. Nov. 

auf 8248 Männer und 10304 Frauen, zusammen also auf 
18552. Sie ist demnach gegenüber dem Stand v. 15. Nov. 
(s. DR. 1940, 2154) um 3288 gesunken.

(Abgeschlossen 12. Dezember 1940.)

M itte il ungen
Neuordnung der Berufshaftpflichtversiche

rung für Beamte der Justizverwaltung
Nachdem vor einigen Jahren die Berufshaftpflichtver

sicherung für Rechtsanwälte und Notare neu geregelt 
worden ist, konnte nunmehr in Zusammenarbeit mit der 
Allianz-Versicherungs A.G. in Stuttgart auch für Beamte 
der Justizverwaltung (Richter, Staatsanwälte, Rechts
pfleger) ein eigener Tarif für den Abschluß von Berufs- 
haftpflichtversicherungsvertragen geschaffen werden. Der 
neue Tarif ist den besonderen Bedürfnissen dieser Be
rufsgruppen angepaßt und kommt ihnen in der Prämien
gestaltung weitgehendst entgegen.

Ebenso wie der Tarif für Rechtsanwälte und Notare 
baut die Neuregelung auf einer Regeldeckungssumme 
von 25 000 3UI auf und bietet die Möglichkeit einer Er
höhung oder Herabsetzung der Regelversicherungssumme 
bis auf 5000 31M, Mindestsumme gegen entsprechende 
prozentuale Zu- oder Abschläge auf die für die Regel
versicherungssumme berechnete Prämie.

Im Interesse einer Vereinheitlichung und einer größe
ren Übersichtlichkeit ist der bisher auf Grund des Emp
fehlungsvertrages mit dem NSRB. gewährte Sonderrabatt 
auf die Prämie in den neuen Tarif eingearbeitet worden, 
so daß die nachstehend genannten Prämiensätze Netto
prämiensätze darstellen.

Die Grundprämie für die Regelversicherungssumme 
von 25000 ¡UM beträgt:

a) für Richter, die auch in freiwilliger Ge
richtsbarkeit tätig s i n d .................................

b) für nur in streitiger Gerichtsbarkeit tätige
Richter sowie für Rechtspfleger..................

40 M l 

20 M l

Bei Erhöhung der Regelversicherungssumme für je 
weitere 5000 M l beträgt der Zuschlag 5«/o aus der Grund
prämie für die Regelversicherungssumme.

Bei Herabsetzung der Regelversicherungssumme auf 
2 0 0 0 0 beträgt der Abschlag 5%, auf 15000MI !0o/o, 
auf 10000MM 2Ö0/0, auf 7500.91.41 30»/o, auf 5000 31M 40o/o 
aus der Grundprämie für die Regelversicherungssumme.

Als Tätigkeit in streitiger Gerichtsbarkeit g ilt auch die 
Tätigkeit als Staatsanwalt.

Zur Tätigkeit in streitiger Gerichtsbarkeit zählen 
jedoch nicht Konkurs-, Vergleichs- und Aufwertungs
verfahren sowie Zwangsversteigerungen, Zwangsverwal
tungen, Entschuldungssachen, Erbhofsachen und Justiz
verwaltung.

Die Versicherung kann rückwärts genommen werden. 
Es sind dann einmalig zu zahlen

für 1 Jahr zurück • 70o/o
„  2 Jahre „  120»/o
„  3 „  „  150<%

und für jedes weitere Jahr zurück
bis zu 10 Jahren weitere 10o/0

«uii im v kji vvui u>vci:>iL.iicrungen zu
berechnenden Jahresprämie, wobei angefangene Jahre 
voll berechnet werden.

Nebengebühren entstehen — außer den gesetzlichen 
Abgaben — durch Ausfertigung des Versicherungsscheins 
und in verschiedener Höhe je nach dem Betrag der 
Jahresprämie, durch Anfertigung von Nachträgen und 
als Hebegebuhr für die Folgeprämien.

Die auf Grund der neuen Tarife eingetretene, über 
den verhagsmaßigen Rabatt hinausgehende Senkung der

5*
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Prämien, namentlich bei höheren Versicherungssummen 
ats der Regeiversicherungssumme, ist beachtlich.

Die Neuregelung ist für neu abzuschließende Ver
sicherungsverträge mit dem l.O kt. 1940 in Kraft getreten. 
Sie wird auf die bereits bestehenden Verträge am näch
sten Prämienfälligkeitstermin angewandt, falls nicht die 
Ausfertigung von Nachträgen schon eine frühere Inkraft
setzung "herbeiführt. «

Ober alle Einzelfragen gibt die Allianz Versicherungs 
A.Q. in Stuttgart Auskunft.

Berlin, den ll.N o v . 1940.
Dr. H e u b e r ,  

Reichsgeschäftsführer.

Verpflichtung zur Rückzahlung des Über
preises bei Verstoß gegen Preisvorschriften

Nach der Entscheidung des RO. v. 29. März 1939 (DR. 
1939,1633) g ilt ein Vertrag, in dem die Zahlung eines den 
Preisvorschriften widersprechenden Preises vereinbart

worden ist, als zum zulässigen Preise abgeschlossen. 
Soweit ein Lieferant den Überpreis bereits vereinnahmt 
hat, ist er also ohne rechtlichen Grund bereichert und 
nach §§ 812ff. BGB. unter den übrigen gesetzlichen 
Voraussetzungen zur Rückzahlung verpflichtet. An dieser 
bürgerlich-rechtlichen Verpflichtung wird weder durch 
eine Bestrafung des Abnehmers noch durch eine Be
strafung des Lieferanten etwas geändert; umgekehrt wird 
auch der staatliche Strafanspruch durch das Bestehen 
dieser Verpflichtung nicht berührt. Die Verpflichtung 
wird höchstens bei der Bemessung der Höhe der Strafe 
Berücksichtigung finden können, und zwar auch nur 
dann, wenn sie bei der Verhängung der Ordnungsstrafe 
bereits von dem Lieferanten durch Rückzahlung des Über
preises erfüllt worden ist. Eine Einziehung des Über
preises durch den Staat kommt neben der Bestrafung 
regelmäßig nicht in Frage.

(III — 160 — 15 629 v. 22. Nov. 1940) 
(MittBI. des Reichskomm. f. d. Preisbildung 1940, 

Teil I, S. 817.)

Rechtspolitik und Praxis
Rassegebundene Rechtsprechung

S c h m i d t - K l e v e n o w  berichtete in DR. 1940, 1266 
über ein Urteil des AG. Bielefeld. Der Tatbestand war 
folgender:

Ein deutschblütiger Kl. war vor der Machtübernahme 
von seiner jüdischen Ehefrau geschieden und damals zur 
Unterhaltszahlung verurteilt worden. Er steht jetzt an der 
Front und klagt auf Wegfall der Rente. Das AG. hatte 
die Klage abgewiesen, weil die Tatsache, daß die Bekl. 
Jüdin sei, die Klage nicht begründen könne und weil in 
dem neuen EheG, die Unterhaltspflicht des schuldigen 
Ehegatten ohne rassische Ausnahmen vorgesehen sei.

Nunmehr liegt eine Entscheidung des AG. Potsdam 
vor, dem folgender Tatbestand zugrunde liegt:

Die Mischehe eines Deutschen mit einer Jüdin war vor 
der Machtergreifung (1931) geschieden worden. Der Ehe
mann war als schuldiger Teil verurteilt, der Jüdin Unter
halt zu zahlen. Er ist am 12. Nov. 1939 verstorben. Die 
Zwangsvollstreckungsklausel aus dem Unterhaltsurteil war 
auf den deutschblütigen Erben des Verstorbenen, einen 
Sohn aus erster Ehe mit einer deutschblütigen Frau, um
geschrieben worden.

In der Vollstreckungsgegenklage verlangte der Erbe 
als KL Unzulässigkeitserklärung der Zwangsvollstreckung. 
Er stützte sich auf die Ausführungen von S c h m i d t -  
K l e v e n o w ,  in denen dargelegt ist, daß bei der Frage 
der Alimentierung der jüdischen Ehefrau durch den ge
schiedenen deutschblütigen Ehemann zu unterscheiden ist, 
ob die Mischehe bereits vor der Machtübernahme oder 
erst nach Kriegsausbruch geschieden worden ist.

Das Gericht hat erkannt:
Die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des AG. 

Potsdam mit der gegen den Kl. umgeschriebenen Voll
streckungsklausel wird für die Monate . . .  mit der 
Maßgabe für unzulässig erklärt, daß die Bekl. monat
lich nicht mehr als 25 M l verlangen kann. Im übrigen 
wird die Klage abgewiesen.
Zur Begründung wird angeführt, daß der Grundge

danke der Ausführungen S c h m i d t - K l e v e n o w s ,  die 
in diesem Fall der KL zu den seinigen gemacht hatte, 
gesund sei, uffcl daß das Gericht sich deshalb mit einer 
Abweichung den Ausführungen anschließen müsse. Die 
Abweichung müsse jedoch nach Ansicht des Gerichts 
deshalb vorgenommen werden, weil durch das Schei
dungsurteil in der Regel die familienrechtlichen Bezie
hungen der Eheleute zueinander nicht endgültig gelöst 
seien, wie die Fortdauer der Unterhaltspflicht des für 
schuldig Geschiedenen beweise. Solange also der Gesetz
geber bei der Scheidung einer Mischehe nicht die An
ordnung getroffen habe, daß der jüdische Ehegatte über
haupt keinen Unterhaltsanspruch mehr habe, werde man 
es nicht darauf abstellen können, wann die Ehe ge
schieden sei, sondern darauf, wann der Unterhaltspflich

tige die erforderlichen Folgerungen aus dem Wechsel der 
Anschauungen und dem Eingreifen des Nationalsozialis
mus gezogen habe. Wer seine Unterhaltspflicht gegen
über der jüdischen geschiedenen Frau unverändert trotz 
aller Ereignisse, die das Judentum so ungeheuer belastet 
haben, weiter erfüllt habe (wie es in diesem Fall der 
verstorbene Ehemann getan hat), und wer damit zu er
kennen gegeben habe, daß die Gedankengänge des deut
schen Volkes ihn nicht beeindruckt haben, sei nicht an
ders hinzustellen als derjenige, der trotz aller dieser Er
eignisse seine Ehe mit der Jüdin fortgesetzt habe.

Der Erblasser habe nun die Unterhaltszahlungen an die 
Bekl. auch nach dem Pariser Mord vom Jahre 1938, auch 
nach Kriegsausbruch bis zum Nov. 1939 fortgesetzt. Er 
würde sich deshalb nach Ansicht des Gerichts grundsätz
lich nicht mehr darauf berufen können, daß die Bekl. 
Jüdin sei. Es könne aber die Tatsache, daß nach dem 
Tode des Erblassers heute nicht mehr dieser, sondern 
sein Sohn der Bekl. gegenüberstehe und ihr Unterhalt 
leisten soll, nicht unberücksichtigt bleiben. Von den 
deutschblütigen Erben könne man nicht verlangen, daß 
sie persönlich der jüdischen Frau des Erblassers irgend
welche Opfer bringen. Wenn daher § 78 Abs. 1 EheG, 
bestimmt, daß sich der Berechtigte die Herabsetzung auf 
einen Betrag gefallen lassen müsse, der bei Berücksich
tigung der Verhältnisse des Erben und der Ertragsfähig
keit des Nachlasses der Billigkeit entspricht, so müsse 
sich das bei einem jüdischen Unterhaltsberechtigten dahin 
auswirken, daß es nur noch auf die Ertragsfähigkeit des 
Nachlasses ankomme.

Im übrigen hat das Gericht den Nachweis als erbracht 
angesehen, daß die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 Satz 2 
EheG, vorliegen und kommt deshalb zu obigem Er
gebnis.

Das Urteil des AG. Potsdam bedeutet im rassischen 
Ergebnis gegenüber dem Urteil des AG. Bielefeld einen 
bedeutenden Fortschritt, obwohl es nicht bis zur letzten 
Konsequenz folgerichtig ist. Denn wenn es zu dem Er
gebnis gekommen ist, daß von dem deutschblütigen 
Erben nicht verlangt werden könne, der jüdischen Frau 
des Erblassers irgendwelche Opfer zu bringen, so mußte 
es die Klage völlig abweisen. Dem Erben, der sofort 
bei dem Erbanfall die richtige weltanschauliche Stellung 
eingenommen hatte, kann es unmöglich zur Last fallen, 
daß der Erblasser diese nicht gehabt hat. Wohl übernimmt 
der Erbe mit dem Nachlaß die Rechte und Pflichten, aber 
nicht ein weltanschauliches Vermächtnis. Wenn der Ge
setzgeber die Unterhaltspflicht im EheG, regelt, ohne 
rassische Unterschiede zu machen, so folgt daraus nicht 
ohne weiteres, daß er diese nicht gewollt hat. Das EheG, 
v. 6. Juli 1938 gab dem Richter große Möglichkeiten zu 
vollbewußter rechtsschöpferischer Tätigkeit und damit 
eine Machtfülle, die im alten Recht nicht vorhanden war. 
In den Händen des Richters liegt es daher, die Recht
sprechung im rassischen Sinne, gemessen an den poli-
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tischen Verhältnissen, zu entwickeln. Eine äußerst zutref
fende Begründung für diese Oedankengänge gibt I d e I : 
DR. 1940, 1932 aus Anlaß eines anderen Falles. Dort wird 
folgendes ausgeführt:

Wenn die nationalsozialistische Gesetzgebung in frühe
ren Jahren rassische Unterschiede bei einzelnen Pflichten 
nicht machte, so braucht dasselbe nicht unbedingt heute 
noch Rechtens zu sein. Wohl wurzelten alle nach dem 
Umbruch erlassenen Vorschriften in der heutigen Welt
anschauung, doch sei damit noch nicht gesagt, daß diese 
Vorschriften auch jederzeit im gleichen Sinne anzuwen
den seien. Es handele sich eben nicht um die Frage der 
Vereinbarkeit mit der nationalsozialistischen Weltanschau
ung als solcher, sondern um ihre Vereinbarkeit mit dem 
jeweiligen Orad der Verwirklichung dieser Weltanschau
ung.

Diese Anschauungen zeichnen eine klare Linie ab für 
eine rassegebundene Rechtsprechung, die nicht jeweils 
am Buchstaben hängt, sondern Schritt hält mit den poli
tischen Ereignissen und den Schlußfolgerungen, die der 
Gesetzgeber daraus gezogen hat. Es ist dabei nicht not
wendig, daß der Gesetzgeber nun alle seine Vorschriften 
daraufhin umändert, sondern die Rechtsprechung hat sich 
der fortschreitenden Durchsetzung der nationalsozialisti
schen Weltanschauung anzupassen und ihr den Weg zu 
bereiten.

Oberamtsanwalt 0 1 c z e w s k i ,
Referent im Rassenpolitischen Amt — RL. — der NSDAP.

Gedanken zu § 4 der Volksschädlings
verordnung

Nachdem die in der Rspr. vorherrschende und von 
amtlicher Stelle vertretene Auffassung von § 4 Volks- 
schädlVO.: Kein Strafschärfungsgrund, sondern selbstän
dige Straftat, folgerichtig in neuen Entscheidungen der 
Sondergerichte Essen1) und Elbing2) dazu geführt hat, 
die Überschreitung des Strafrahmens einer „Grundtat“  
nicht als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 4 
anzusehen, soll nun einmal auf die Rechtsprechung 
zweier Sondergerichte hingewiesen werden, die sich in 
zahlreichen Entscheidungen von der allgemeinen Ent
wicklung abgesetzt hat. Es handelt sich um die Recht
sprechung der beiden S o n d e r g e r i c h t e  in Posen.

Niemand wird behaupten, daß diese Gerichte, die nun 
beide schon über ein Jahr bestehen, nicht mit großem 
Erfolg für die Reinigung des Warthelandes von allen 
verbrecherischen Existenzen, und zwar nicht nur auf dem 
Gebiet politisch bedingter Greueltaten, sondern auch auf 
dem rein krimineller Straftaten gearbeitet hätten. Den
noch haben diese Gerichte seit Beginn ihrer Tätigkeit 
die A u f f a s s u n g  von § 4  al s  e i n e m b e s o n d e r e n  
S t r a f s c h ä r f u n g s g r u n d ,  wie sie noch in der Ent
scheidung des RG. v. 30. Mai 1940, 2 D 196/403) vertreten 
ist, nicht verlassen.

Dieses kommt schon äußerlich in der Fassung der U r
teilsformel zum Ausdruck, die z. B. lautet: A. wird 
w e g e n  s c h w e r e n  D i e b s t a h l s  als V o l k s s c h ä d 
l i n g  zum T o d e  v e r u r t e i l t .  Dabei ist §4 VO. bis
her nie ausdrücklich in der Urteilsformel angeführt, son
dern immer nur in den Urteilsgründen herangezogen 
worden. Dies mag seinen Grund hauptsächlich darin 
haben, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen im 
Bezirk der Posener Sondergerichte die Anwendung der 
§§ 2 und 3 VolksschädlVO. noch nicht praktisch gewor
den ist.

Es zeigt sich aber, daß die hier übliche Fassung den 
in der Rechtsprechung vorgeschlagenen Formeln'1) an 
Volkstümlichkeit überlegen ist. Die Anführung von Para
graphen in der Urteilsformel ist immer unschön, theore- 
tisierend und unvolkstümlich und sollte auf solche Gesetze 
beschränkt bleiben, bei denen — bei gleichzeitigem Fehlen 
einer Überschrift im Gesetz— eine Übereinkunft über eine 
allgemeinverständliche Bezeichnung in der Rechtspraxis 
nicht zu erzielen ist. Bei folgerichtiger Fortführung der

>) DJ. 1940, 1195.
2) DJ. 1940, 1271.
3) AkadZ. 1940, 321. S. auch N a g l e r :  ebda. S.219. 
') Vgl.u.a. RG.: DR. 1940, 1231, 1421.

bisherigen Versuche käme man schließlich in einer Ur
teilsformel zu Bezeichnungen wie: Verbrechen gegen §4 
VolksschädlVO. in Verbindung mit § 243 Abs. 1 Ziff. 2 
und 6 StGB. Wieviel besser w irk t demgegenüber obige 
Fassung oder — für § 2 VolksschädlVO. — z. B.: Raub 
bei Fliegergefahr usw.

Die bisherige Praxis der Posener Sondetjgehchte kann 
auch vom Strafmaß her nicht beanstandet werden. Der 
Umstand, daß die Gerichte bei der Feststellung der Schuld
frage von der „Grundtat“  z. B. des StGB, aüsgehen, hat 
in keinem Fall dazu geführt, daß die Urteile es an der 
erforderlichen Strafmaßhärte fehlen ließen. Man sollte 
das gleiche indessen auch von allen anderen Gerichten, 
die mit der Ahndung von Volksschädlingstaten zu tun 
haben, vor allem von den Sondergerichten, erwarten, 
ohne daß es zur Beseitigung gefühlsmäßiger Hemmungen 
bei der Strafzumessung einer rechtsdogmatischen Unter- 
bauung bedürfte, wie sie in der Postulierung des § 4 als 
selbständiger Straftat zu finden ist.

Auf der von den Sondergerichten einmal beschrittenen 
Bahn wird auch die logisch unangreifbare Entscheidung 
des RG. v. 18. Juni 1940/), die die Anwendung, des § 4 
auch von dem Erfordernis der Notwendigkeit der Über
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens abhängig macht, 
einfach beiseite geschoben. Dabei kommt es zu so selt
samen Äußerungen, wie der bedauernden Feststellung, 
daß bei der Zugrundelegung der reichsgerichtlichen An
sicht ein Mörder nicht als Volksschädling verurteilt wer
den könne1). Demgegenüber muß man sich fragen, was 
denn die Verurteilung eines Mörders als Volksschädling 
noch für eine Bedeutung haben soll. Der Mörder ist 
Verbrecher von höchstem Unwert. Und dasselbe g ilt von 
dem Gewaltverbrecher und allen sonstigen Verbrechern, 
deren Taten vom Gesetz ausschließlich mit der Todes
strafe bedroht sind. Sie sind — auch in der Volksmei
n u n g — durch eine neue Typenbezeichnung schlechter
dings nicht mehr zu überbieten. Sie lediglich der Kenn
zeichnung wegen auch noch als Volksschädlinge verurtei
len zu wollen, bedeutet eine Häufung von Superlativen, 
die hier — wie überall — nur zu einer Entwertung der 
Begriffe führen kann.

Die Unanwendbarkeit des § 4 VolksschädlVO. in Ver
bindung mit Strafvorschriften, die eine absolute Todes
drohung enthalten, liegt hiermit klar zutage6). Für den 
Fall, daß ein gegebener Strafrahmen nicht überschritten 
werden soll, ergibt sie sich mit logischer Folge aus 
Fassung und Überschrift des § 4. Der Hinweis auf das 
schnelle Zustandekommen des Gesetzes, dessen „Fassung 
nicht so gründlich erwogen und ausgefeilt sein könne 
wie die anderer Gesetzeswerke“ 1), schlägt demgegenüber 
nicht durch. Maßgebend für die Auslegung eines Gesetzes 
sind nicht die in seiner Entstehungsgeschichte hervorge
tretenen Absichten und Vorschläge, die im Gesetze selbst 
keinen Niederschlag gefunden haben, sondern der im Ge
setz zum Ausdruck gekommene Sinngehalt, und der lautet 
bei § 4: „Strafschärfung“ . Jede andere Auffassung be
deutet nicht Auslegung, sondern Abwandlung. Das zeigt 
die Entscheidung des Sondergerichts Elbing2) deutlich, 
indem sie die Voraussetzungen des § 4 bejaht, nicht weil 
das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Ver
werflichkeit der Straftat — unter Überschreitung des 
regelmäßigen Strafrahmens — eine Zuchthausstrafe bis 
zu 15 Jahren, lebenslängliches Zuchthaus oder die Todes
strafe erfordert, sondern weil wegen der besonderen Ver
werflichkeit der Straftat „die Bestrafung als Volksschäd
ling“  erforderlich ist.

Die Ansicht, daß die Anwendung des § 4 — ohne Über
schreitung der Höchststrafe einer „Grundtat“  — nur die 
Anwendung eines anderen, außergewöhnlichen Straf
r a h m e n s  bedeute und damit gerechtfertigt sei1), ist 
wenig einleuchtend. Die Schaffung des neuen größeren 
Strafrahmens dürfte kaum in anderer Erwartung ge
schehen sein, als daß von seinen Besonderheiten gegen
über einem Verbrecher, der als Typ des Volksschädlings 
erkannt wird, auch Gebrauch gemacht werde Um so be
fremdlicher ist es daß ein Gericht die Anwendung des 
| 4  für unbedmgt erforderlich hält, obwohl es auf eine 
1 leiheitsstrafe erkennt, die noch nicht einmal die Hälfte

••) DR. 1940, 1523.
r>) S. auch N a g l e r  a.a. O. S.22Q,
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des Strafrahmens der „Grundtat“  erreicht1). Und aus den 
Urteilsgründen, in denen es heißt: „andernfalls wären die 
Gerichte gezwungen, eine noch höhere Strafe zu ver
hängen, nur, um einen Angeld, als Volksschädling cha
rakterisieren zu können, obwohl nach der Überzeugung 
des Gerichts auch eine geringere Strafe zur Sühne der 
Tat ausgereicht hätte2), liest man geradezu die Furcht, 
eine zu hohe Strafe verhängen zu müssen, wenn man der 
Auslegung ¿es § 4 im Sinne des RG. folgen würde. Hier 
wird der Zvteck der Auffassung von § 4 als selbständiger 
Straftat, nämlich die notwendige Strafmaßhärte zu schaf
fen und das Strafniveau nicht absinken zu lassen, ge
radezu in sein Gegenteil verkehrt.

M it der Kennzeichnung als Volksschädling, die in 
obigen Entscheidungen als besonders wichtig hingestellt 
wird und die in der Tat der einzige Erfolg dieser Er
kenntnisse zu sein scheint, ist es allein nicht getan. Oder 
glaubt man wirklich, in der Volksmeinung werde ein mit 
zwei Jahren Zuchthaus bestrafter „Volksschädling“  als 
größerer Verbrecher angesehen denn ein — ohne diese 
Kennzeichnung — zu 15 Jahren Zuchthaus Verurteilter?

M ir scheint, als ob jetzt die Gelegenheit da sei, s i ch  
e i n m a l  a u f  d i e  s c h on  d u r c h  das S t r a f g e s e t z 
buch  und a n d e r e  Ge s e t z e  g e g e b e n e n  S t r a f 
r a h m e n  zu b e s i n n e n ,  von denen man heute nur zu 
leicht glaubt, sie müßten durch etwas Neues ersetzt wer
den, während man sich bei der Strafzumessung — heute 
wie früher — oft nur allzu schwer zu ihrer Ausschöpfung 
entschließen kann.

Es macht nicht den Eindruck einer besonders glück
lichen Wahl unter den gegebenen Mitteln, wenn man bei 
Vorliegen eines Verbrechens als Grundtat unter Heran
ziehung des § 4 VoIksschädlVO. schließlich doch nur aitf 
eine mäßige Zuchthausstrafe erkennt. Und Ähnliches g ilt 
für manchen Fall, in dem bei einem Vergehen als Grund
tat gemäß § 4 statt einer längeren Gefängnisstrafe und 
entsprechendem Ehrverlust eine kurze Zuchthausstrafe 
verhängt wird. Welche bescheidenen Erfolge der Recht
sprechung gemessen an der gesetzgeberischen Energie, 
die in der Verordnung zum Ausdruck kommt!

Solche Entscheidungen werden der Bedeutung der 
VoIksschädlVO. nicht gerecht. Ihre Anwendung muß viel
mehr erkennen lassen, daß es sich hier um ein Mittel der 
Strafrechtspflege handelt, das nicht im alltäglichen Ge
brauch abstumpft, sondern mit dem in letzter und un
erbittlicher Schärfe zugeschlagen wird.

Staatsanwalt Dr. T h i e m a n n ,  Posen.

Vertragshilfe bei Lieferverträgen und 
ordentliche Gerichtsbarkeit

Die Abwicklung von Lieferverträgen nach der VO. v. 
20. April 1940 beschäftigt die Vertragshilfe-Senate der 
OLG. in zunehmendem Maße. Dabei wird nicht selten 
die Abwicklung eines Vertrags verlangt, über dessen Be
stand schon im ordentlichen Rechtsstreit gestritten wor
den ist, wie es andererseits auch immer wieder vor
kommt, daß im Prozeß über einen Liefervertrag der 
Schuldner geltend macht, ihm sei die Vertragserfüllung 
durch die Kriegsereignisse wesentlich erschwert oder un
möglich gemacht worden. Dieses Neben- und Nachein
ander von ordentlichem und Vertragshilfeverfahren läßt 
eine kurze Untersuchung darüber angezeigt erscheinen, 
in welchem Verhältnis beide zueinander stehen.

Bei der Anwendung der eigentlichen Vertragshilfe- 
VÖ. v. 30. Nov. 1939 konnten keine solchen Zweifel auf
tauchen, weil dort im §12 Abs. 2 bestimmt wird, daß 
Vertragshilfe nur für Ansprüche gewährt wird, die der 
Schuldner bei Antragsstellung anerkennt, und weil § 24 
Abs. 2 u. 3 jener VO. es weiter zuläßt, daß der Prozeß
richter selbst in gewissem Umfang Vertragshilfe gewährt. 
Hier ist also klar bestimmt, daß der Schuldner seine 
Pflicht zur Leistung nicht bestreiten darf, wenn er Ver
tragshilfe in Anspruch nehmen will. Der Vertragshilfe- 
richter muß — wie V o g e l s  in seinem Erläuterungs
buch zur VO. v. 30. Nov. 1939 (§3 Bern. 16) es aus
drückt — bei der Gewährung von Vertragshilfe für einen 
gegenseitigen Vertrag davon ausgehen können, daß der 
Vertrag selbst gültig zustande gekommen ist. Entspre
chende Bestimmungen fehlen für das Abwicklungsver

fahren nach der VO. v. 20. April 1940. In ihm sind weder 
§ 12 Abs. 2 noch § 24 Abs. 2 u. 3 anwendbar. Aus diesem 
Schweigen der VO. wird man nun sicher soviel schließen 
können, daß der Prozeßrichter nie Vertragshilfe nach 
der AbwicklungsVO. gewähren kann. Hierfür sind die 
OLG. in der Besetzung mit zwei Berufsrichtern und 
einem Laien allein zuständig. Im übrigen aber muß man 
die Fragen, die hier auftauchen können, aus dem Wesen 
■und den Grundgedanken der Vertragshilfe einerseits und 
des Prozesses andererseits entscheiden.

Ausgangspunkt der Überlegung muß sein, daß im or
dentlichen Prozeß darüber entschieden wird, ob An
sprüche einer Partei bestehen, daß in ihm also die 
Rechtslage k l a r  gestellt wird, während im Vertragshilfe
verfahren die Rechtslage vom Richter neu g e s t a l t e t  
werden soll. Der Streit darüber, was rechtens i s t ,  ge
hört mithin in den ordentlichen Prozeß, der Streit dar
über, wie die vom Krieg hervorgerufenen Schwierig
keiten beseitigt, wie die Rechtslage ihnen angepaßt wer
den soll, dagegen vor den Vertragshilferichter. Daraus 
folgt, daß die Entscli. darüber, ob ein Liefervertrag 
gültig zustande gekommen ist oder noch besteht, dem 
ordentlichen Richter zusteht. Hat er sein Urteil dahin 
erlassen, daß der Vertrag nicht zustande gekommen oder 
wieder aufgehoben worden ist oder daß er nicht mehr 
besteht, weil der Gläubiger wegen Verzugs des Schuld
ners von ihm wirksam zurückgetreten ist oder weil die 
Leistung unmöglich geworden ist, dann bindet diese Ent
scheidung den Vertragshilferichter. Für ein Abwicklungs
verfahren ist dann kein Raum mehr. Der Schuldner kann 
auch nicht etwa verlangen, daß ein Schadensersatzan
spruch, den das Gericht dem Gläubiger nach § 325 oder 
§ 326 BGB. zugesprochen hat, im Vertragshilfeverfahren 
herabgesetzt wird. Das alles ergibt sich auch daraus, 
daß die §§ 1 u. 2 der VO. v. 20. April 1940 einen (be
stehenden) Liefervertrag zur Voraussetzung haben.

Hat dagegen der ordentliche Richter den Verkäufer 
zur Lieferung oder den Besteller zur Abnahme verurteilt 
oder hat er eine Klage auf Feststellung, daß der Vertrag 
ni'cht — oder nicht mehr — besteht, abgewiesen, dann 
muß sich — wenn Vertragshilfe begehrt wird — an 
diesen Prozeß ein Abwicklungsverfahren anschließen, 
denn allein in ihm kann die Anpassung der Vertrags
pflichten an die Kriegseinwirkungen vorgenommen wer
den. Der normale Gang ist also der, daß zunächst ein 
Prozeß und im Anschluß daran ein Abwicklungsverfah
ren durchgeführt werden, wenn der Bestand des Liefer
vertrags streitig ist und gleichzeitig seine Abänderung 
begehrt wird. Sind Prozeß und Abwicklungsverfahren 
gleichzeitig anhängig, etwa weil der Verkäufer die Klage 
auf Lieferung mit einem Vertragshilfeantrag beantwortet 
hat, dann kann das Gericht sein Verfahren nach dem 
hier entsprechend anzuwendenden § 24 Abs. 1 der VO. 
v. 30. Nov. 1939 aussetzen. Das wird es aber nur dann 
tun, wenn es sonst zu einer Verurteilung des Verkäufers 
kommen würde. Wird in einem solchen Falle Vertrags
hilfe gewährt, dann erledigt sich damit der Prozeß. Es 
ist nur noch über die Kosten zu entscheiden (§ 9 Abwickl- 
VO.). Allein von der Befugnis zur Aussetzung kann in 
der Praxis nur in bescheidenem Umfang Gebrauch ge
macht werden, denn ausgesetzt werden kann nur, wenn 
das Vertragshilfeverfahren schon anhängig ist (vgl, V o - 

e l s ,  VhVO. §24 Bern. 4), es genügt nicht, daß der 
chuldner nur geltend macht, er wolle einen Vertrags

hilfeantrag stellen. Am anhängigen Abwicklungsverfah
ren fehlt es aber in der Regel der Fälle. Erkennt näm
lich der Schuldner seine Verpflichtung aus dem Vertrag 
an und w ill er sie nur den Kriegsauswirkungen ange
paßt haben, dann macht er in so gut wie jedem Falle 
ein Abwicklungsverfahren anhängig, ehe die Klage 
gegen ihn erhoben wird. Läßt er sich aber auf eine 
Klage ein, dann bestreitet er gewöhnlich seine Leistungs
pflicht überhaupt. Der Prozeß muß dann doch erst 
durchgeführt werden, damit Klarheit darüber geschaffen 
wird, ob der Anspruch des KI. überhaupt besteht oder 
nicht. Daß beide Verfahren hintereinander durchgeführt 
werden, läßt sich also in allen den Fällen, in denen der 
Anspruch selbst streitig ist, nicht vermeiden.

Schwierigkeiten können nun vor allem dann auftreten, 
wenn das ordentliche Gericht die Klage auf Lieferung 
nach den §§ 275, 323 BGB. deshalb abweisen w ill, weil
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es entsprechend der Rspr. des RO. (vgl. etwa RQZ. 146, 
66) annehmen w ill, die infolge des Kriegs eingetretene 
zeitweilige Unmöglichkeit der Leistung müsse der 
dauernden gleichgeachtet werden, da die Erreichung des 
Vertragszwecks in Frage gestellt sei und da deshalb dem 
Vertragsgegner nach Treu und Glauben unter billiger 
Abwägung der beiderseitigen Belange das Einhalten des 
Vertrages nicht zugemutet werden könne. Ähnlich liegt 
der Fall auch, wenn das Gericht die Schwierigkeiten, 
die der Vertragserfüllung entgegenstehen, als so schwer 
ansieht, daß dem Schultiner ihre Überwindung nicht zu
gemutet werden kann, wenn es also meint, es liege eine 
„überobligationsmäßige Schwierigkeit“  vor (vgl. etwa 
RGZ. 103, 134). Kommt es aus einem dieser Gründe zur 
Abweisung der Lieferungsklage, dann ist es freilich 
zweifelhaft, ob der Gläubiger auch nach Rechtskraft 
dieses Urteils noch Vertragshilfe begehren und mit ihr 
Abänderung des Vertrags (etwa Hinausschieben der 
Fälligkeit bis nach Kriegsende) oder wenigstens Verur
teilung des Schuldners .zu einer billigen Entschädigung 
(§2  Abs. 2) erreichen kann.

Ich bin aber der Meinung, daß dieses Problem gar 
nicht auftreten kann, wenn die Rechtsprechung aus dem 
Erlaß der AbwicklungsVO. die einzig mögliche Folge
rung zieht, nämlich die, daß sie für alle, der Abwick
lungsVO. unterliegenden Verträge die Gleichsetzung der 
zeitweiligen Unmöglichkeit und der überobligations
mäßigen Schwierigkeit mit der endgültigen Unmöglich
keit aufgibt, daß sie also von der bisherigen Notlösung 
angesichts der nunmehr erfolgten gesetzlichen Regelung 
des Problems Abstand nimmt. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Rechtsprechung diese Folgerung zieht. Tut sie es 
nicht, dann wird man wohl in Fällen der besprochenen 
Art ein Vertragshilfeverfahren auch noch nach Abwei
sung der Klage zulassen müssen.

Zu betrachten bleiben schließlich noch die Fälle, in 
denen ein Abwicklungsverfahren eingeleitet wird, ohne 
daß gleichzeitig oder vorher ein Prozeß anhängig ist 
oder war. Auch hier können ähnliche Fragen auftauchen, 
wenn eine der Parteien vorm Vertragshilferichter gel
tend macht, es habe niemals ein gültiger Liefervertrag 
bestanden oder er sei aufgehoben, sei es durch gütliche 
Vereinbarung oder durch wirksamen Rücktritt. Macht 
der Antragsteller das selbst geltend, dann wird sein 
Antrag abzuweisen sein, denn für die Gewährung von 
Vertragshilfe ist ja ein gültiger Vertrag erste Voraus
setzung. Der Schuldner, der „Aufhebung“  des Vertrags 
nach § 2 der VO. verlangt in erster Linie, weil der Geg
ner auf Lieferung verzichtet habe, und hilfweise, weil 
ihm die Erfüllung nicht mehr zuzumuten sei, setzt sich 
mit sich selbst in Widerspruch. Er kann nur entweder

geltend machen, der Vertrag bestehe nicht mehr — dann 
ist für' ein Abwicklungsverfahren kein Raum — oder, er 
bestehe noch, solle aber geändert werden. Man wird 
den Schuldner in einem solchen Fall — und ähnliche 
haben mir schon mehrfach Vorgelegen — darauf hin- 
weisen müssen, daß er entweder die Behauptung, der 
Vertrag bestehe nicht mehr, fallen lassen oder Ausset
zung des Abwicklungsverfahrens beantragen muß, damit 
zunächst im Prozeß über den Bestand des Vertrags ent
schieden wird.

Etwas anders liegen die Dinge, wenn der Antrags
gegner geltend macht, er sei aus dem Vertrag nicht 
(oder nicht mehr) verpflichtet. Das kommt vor, wenn der 
Schuldner etwa Verschiebung des Liefertermins begehrt 
und der Besteller geltend macht, er brauche überhaupt 
nicht abzunehmen, . oder wenn auf einen Antrag des 
Bestellers, der etwa Lieferung nach Kriegsende ange
ordnet haben w ill, der Verkäufer erklärt, der Vertrag sei 
längst aufgehoben. Auch hier muß der Vertragshilfe
richter grundsätzlich aussetzen, damit zunächst im 
ordentlichen Prozeß über diese Einwendungen entschie
den wird, denn wenn er den Bestand des Liefervertrages 
prüft und bejaht, dann bindet diese Entscheidung andere 
Stellen nicht (vgl. S c h ö n k e ,  „Zivilprozeßrecht“  S. 51 
und für die gleiche Frage im Aufwertungsrecht M ü g e l ,  
„AufwG.“ , 5. Aufl., § 71). Der Unterlegene hat also die 
Möglichkeit, über dieselbe Frage noch einen Prozeß an
hängig zu machen, dessen Ausgang unter Umständen dem 
Spruch des Vertragshilferichters den Boden entziehen 
kann. Immerhin wird man nur dann aussetzen* wenn 
nicht auf der Hand liegt, daß gegen die Gültigkeit des 
Vertrags keine ernsten Bedenken bestehen, und wird das 
Abwicklungsverfahren fortsetzen, wenn die Einwendun
gen gegen den Anspruch selbst nur aus Verschlcppungs- 
absient vorgebracht worden sind.

Dieses Nebeneinander von zwei gerichtlichen Verfah
ren über ein- und denselben Anspruch ist nicht erfreu
lich. Es hätte vielleicht vermieden werden können, wenn 
man dem Vertragshilferichter das Recht gegeben hätte, 
im Einverständnis mit beiden Parteien an Stelle des 
ordentlichen Gerichts über den Anspruch selbst zu ent
scheiden, ähnlich wie nach § 71 AufwG. die Zustän
digkeit der Aufwertungsstelle über den Grund des An
spruchs begründet werden konnte. Da es an einer 
solchen Bestimmung fehlt, müssen die geschilderten Un
ebenheiten mit in Kauf genommen werden. Sie werden 
aber dann fallen, wenn — womit ich rechne (vgl. Fest
schrift für Deinhardt S. 128ff.) — über kurz oder lang 
der ordentliche Richter selbst für befugt erklärt wird, Ver
träge neu zu gestalten und so Vertragshilfe zu gewähren.

OLGR. Dr. L ö w i s c h ,  Jena.

S c h r i f t t u m
Das G e n e r a l g o u v e r n e m e n t ,  1. Jahrg., Okt. 1940, 

Folge 1, Krakau 1940. Zeitungsverlag Krakau-War
schau GmbH. 72 S. Preis brosch. 4 M l.
Ein Jahr nach der Eroberüng Polens durch die Wehr

macht ist im Zeitungsverlag Krakau-Warschau die erste 
Folge einer Zeitschrift erschienen, die, wie der General
gouverneur Reichminister Dr. F r a n k  in seinem Geleit
wort richtig bemerkt, schon durch ihr bloßes Erscheinen 
einen eindringlichen Beweis dafür liefert, daß die bisher 
im Aufträge des Führers geleistete Aufbauarbeit im 
Generalgouvernement eine erfolgreiche war.

Der Generalgouverneur hat in seinem Geleitwort auch 
für die neue Zeitschrift den Aufgabenkreis Umrissen, der 
in erster Linie darin besteht, die Arbeitsergebnisse der 
im ehemaligen Polen eingesetzten Deutschen zu behan
deln, darüber hinaus aber auch Land und Leute eines 
bisher noch wenig bekannten Gebietes zu schildern und 
die vielfältigen Spuren deutscher Leistung in der ge
schichtlichen Vergangenheit des Ostgrenzenraumes auf
zuzeigen.

Die sowohl in ihrer äußeren Form als auch in ihrem 
ganzen Aufbau überaus geschmackvoll gestaltete und den 
verwöhntesten Anforderungen an eine moderne Zeit
schi itt in jeder Weise gerecht werdende erste Folge des

„Generalgouvernement“  kommt den ihr gestellten Auf
gaben voll und ganz nach. Sie wird ein Künder des 
Einsatzes von Pionieren sein, die dem Rufe des Führers 
gefolgt sind, um dieses durch das Schwert wiederge
wonnene Land zu lenken. Der einführende Teil von 
W i l h e l m  Z a r s k e  schildert in großen Zügen die Be
deutung des Generalgouvernements, zeigt den Aufbau 
seiner verwaltungspoiitischen Führung, seine Stellung 
innerhalb des großdeutschen Raumes, den Platz der 
NSDAP, in der politischen Willensgestaltung, weist die 
Voraussetzungen für die Wirtschaft nach, die Reaktion 
der Polen auf die deutschen Maßnahmen und die Dauer
haftigkeit der Eingliederung des Generalgouvernements 
in den großdeutschen Machtbereich.

Ein mit sehr gutem Bilderschmuck ausgestatteter Auf 
satz von B r u n o  H . H i r c h e  über Krakau hebt den Ein
fluß deutscher Kultur in dieser alten deutschen Stadt an
schaulich hervor, eine ebenfalls reich bebilderte Skizze 
von A l f r e d  L e m k e  über Warschau veranschaulicht 
den Wandel dieser Stadt im letzten Jahr eransctlaullcht

ülLer unsf e Luftwaffe, über die Stellung der 
NSDAI. im Generalgouvernement und über die vSolks-
S r it i  emi inSCha'lt Ii ekbci1 dic erste Nummer der Zeitschi itt nach veischiedenen Interessenrichtungen. Ein
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besonders breiter Raum ist den kulturellen Belangen, so 
dem deutschen Theater in Krakau, aber auch dem Som
mertheater in Warschau gewidmet. Soldatische Erinne
rungen aus den Kampftagen rücken die Heldentaten un
serer Feldgrauen, die im rasenden Ablauf der ganz gro
ßen Ereignisse nur allzu leicht vergessen werden, wieder 
in den Vordergrund. Ein Aufsatz von B e r n h a r d  W i t -  
t e k  über die teuflischen Quälereien, denen verschleppte 
Volksdeutsche durch die polnische Soldateska ausgesetzt 
waren, zeugt von den Leiden der Deutschen unter der 
Herrschaft des polnischen’ Untermenschentums.'

Nach einer kurzen, aber sehr eindrucksvollen Betrach
tung von Dr. D r e s c h e r  über den Einfluß Goethes auf 
die polnische Literatur wird in einem sehr gut bebilder
ten Bericht von K r a f t  die Messetätigkeit des «General
gouvernements geschildert. Ein wissenschaftlich tiefschür
fender, überaus anschaulicher, bevölkerungsstatistischer 
Artikel von Prof. Dr. O b e r l ä n d e r ,  der in Karten
skizzen und Tabellen die Dichte der polnischen Bevöl
kerung im Vergleich zur Größe und den Erträgnissen der 
landwirtschaftlichen Betriebe aufzeigt, beschließt die 
reiche Fülle ausgezeichneter Fachbeiträge der ersten 
Folge der neuen Zeitschrift.

Es ist bestimmt anzunehmen, daß „Das Generalgou
vernement“ , diese erfreuliche Neuerscheinung, nicht nur 
in den Kreisen, die mittelbar oder unmittelbar an dem 
Wirtschafts- und Kulturleben des Generalgouvernements 
interessiert sind, sondern bei allen Deutschen, die den 
wunderbaren Aufstieg ihres Vaterlandes miterleben dür
fen, beste Aufnahme finden wird.

Dr. v. M e d e a z z a ,  Berlin.

Dr. O t t m a r  B ü h l  er ,  Prof. d. Rechte a. d. Univ. Mün
ster: N e u t r a l i t ä t ,  B l o c k a d e  und  U - B o o t 
k r i e g  i n d e r  E n t w i c k l u n g  des m o d e r n e n  
V ö l k e r r e c h t s .  (Schriften des Deutschen Instituts 
für Außenpolitische Forschung und des Hamburger 
Instituts für Auswärtige Politik, Heft 55.) Berlin 1940. 
Junker und Dünnhaupt Verlag. 78 S. Preis brosch. 1 ¡UM. 
Die vorstehende kleine Schrift gibt einen in großen 

Zügen gehaltenen Überblick und eine allgemein verständ
liche Darstellung der seekriegsrechtlichen Regeln. Ihr 
Wert ist in erster Linie darin zu sehen, daß sie der A ll
gemeinheit die Erkenntnis für die Bedeutung dieser ge
rade jetzt wieder sehr aktuellen Fragen erleichtert.

Der Verf. nimmt Stellung zu der grundsätzlichen Frage 
der Geltung des Völkerrechts im Kriege, gibt einen Über
blick über die einzelnen Bestimmungen der internatio
nalen Abkommen und behandelt die seekriegsrechtliche 
Entwicklung der Nachkriegszeit unter besonderer Hervor
hebung der amerikanischen Neutralitätsgesetzgebung.

Als allgemein verständliche Darstellung ist die Schrift 
zu begrüßen. Für den mit der Materie vertrauten Wis
senschaftler und Praktiker bringt sie nichts Neues. 

Marinekriegsgerichtsrat Dr. vo n  T a b o u i l l o t ,  Kiel.

G e o r g  K l a u e r ,  Präsident des Reichspatentamts: D ie  
V e r e i n h e i t l i c h u n g  des P a t e n t w e s e n s  im A lt
reich und in der Ostmark, nebst kurzer Übersicht über 
die Rechtslage in den wiedervereinigten Gebieten. Er
gänzungsheft zum Patentgesetz-Kommentar Klauer- 
Mohring. Berlin 1940. Verlag Franz Vahlen. 130 S. 
Preis kart. 4 3iM.
Die Vereinigung der Ostmark mit dem Altreich und 

die Erstreckung des Reichsrechts auf das Gebiet der 
Ostmark führten auch auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes zu einer Anpassung der Rechtsverhält
nisse in den beiden Teilen. In zwei grundlegenden Ver
ordnungen, nämlich der VO. über den gewerblichen 
Rechtsschutz im Lande Österreich v. 28. April 1938 und 
der VO. über das Patent- und Gebrauchsmusterrecht aus 
Anlaß der Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Deut
schen Reich v. 27. Juli 1940, ist diese Anpassung vor
genommen und in der zuletzt genannten VO. ausführlich 
und abschließend geregelt worden. Obwohl zwischen dem 
deutschen und dem österreichischen Patentgesetz weit
gehende Übereinstimmung bestand, war die Regelung der 
patentrechtlichen Verhältnisse zwischen dem Altreich und 
der Ustmark doch nicht ganz einfach, und so sind schon 
unmittelbar nach dem Erscheinen der Verordnungen Fra

gen aufgevvorfen worden, deren Beantwortung sich aus 
der gesetzlichen Regelung nicht so ohne weiteres ergab. 
Diese Fragen werden in dem Ergänzungsheft zum Patent
gesetz-Kommentar Klauer-Möhring ausführlich und trotz 
der Schwierigkeit des Stoffes in klarverständlicher Weise 
behandelt.

Neben den obenerwähnten zwei Verordnungen und 
ihren Erläuterungen enthält das Buch noch eine Über
sicht über die Rechtslage in den übrigen wiedervereinig
ten Gebieten (Danzig, Memelgebiet, Sudetengebiete, Ge
biete von Eupen-Malmedy und Moresnet, eingegliederte 
Ostgebiete, Protektorat Böhmen-Mähren und besetzte 
polnische Gebiete [Generalgouvernement]) sowie einen 
Abdruck von gesetzlichen Bestimmungen, durch die der 
Wert des Buches noch erhöht wird.

Infolge all dieser Vorzüge ist das „Ergänzungsheft“  
für alle an der Neuordnung auf dem Gebiete des ge
werblichen Rechtsschutzes interessierten Kreise ein un
entbehrliches Hilfsmittel.

PatAnw. Dr. A r t Ji u r U11 r i c h , Berlin.

K r a f t  V e r k e h r s  r e c h t  v o n  A—Z. Handlexikon in 
Loseblattform, herausgegeben unter Mitarbeit führen
der Verkehrsrechtler von Dr. jur. W e i g e l t .  Berlin 
1940. Deutsche Verlagsgesellschaft mbH. Abt. Kraft
verkehrsrecht. Nachträge 66- 70. Preis je Blatt 8%?.
Die Nachträge 66—70 setzen in der bisherigen Weise 

und Ausstattung das zuletzt DR. 1940,1768 besprochene 
Werk fort und bringen neben zahlreichen einschlägigen 
Verordnungen und Erlassen eine Reihe von Abhandlun
gen, von denen die nachstehenden erwähnt seien: 

Reichsanwalt F l o e g e l :  „Die Geschwindigkeit im 
öffentlichen Straßenverkehr“ ; LGR. Dr. F i s c h e r :  
„Grundstückseinfahrten im Straßenverkehr“ ; LGR. Dr. 
F i s c h e r :  „Grundstücksausfahrten im Straßenverkehr“ ; 
Reichsanwalt F l o e g e l :  „Die Höchstgeschwindigkeiten 
im Verkehrsrecht“ ; Reichsanwalt F l o e g e l :  „Die bevor
rechtigten Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr“ ; 
LGR. Dr. F i s c h e r :  „Jugendliche im Straßenverkehrs
recht“ ; LGR. Dr. F i s c h e r :  „Kinder im Straßenver
kehrsrecht“ ; Reichsanwalt F l o e g e l :  „Die Schreck
sekunde“ ; LGR. Dr. F i s c h e r :  „Tiere im Verkehrs- * 
recht“ .

H e n s e n.

Dr. J o s e f K ö l b l e ,  Berlin: G r u n d z ü g e  d e r  Neu en  
D e u t s c h e n  W i r t s c h a f t s o r d n u n g .  2. vollkom
men umgearb. Auflage. (Neugestaltung von Recht und 
Wirtschaft, 15. Heft 3. Teil.) Leipzig 1941. Verlag 
W. Kohlhammer, Abt. Schaeffer. 141 S. Preis kart. 
3,25 M i.

G e s e t z  ü b e r  d i e  E r r i c h t u n g  von  T e s t a m e n 
ten und  E r b v e r t r ä g e n  v. 31. Juli 1938 mit der 
amtlichen Begründung, den Bestimmungen über Not-, 
Wehrmachts- und Konsulatstestamente und den an
deren einschlägigen Vorschriften. Textausgabe mit 
Verweisungen und Sachverzeichnis. 2. Aufl. München 
und Berlin 1940. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. 
98 S. Preis kart. 1,20 ¡UM.

V e r s i c h e r u n g s v e r t r a g s g e s e t z  m i t  E i n f ü h 
r u n g s g e s e t z .  Textausgabe mit Verweisungen und 
Sachverzeichnis. 5. durchgesehene Aufl. München u 
Berlin 1940. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung! 
81 S. Preis kart. \,'20Ml. b

J u r i s t i s c h e r  S c h r e i b t i s c h k a l e n d e r  1941 für 
Handel, Gewerbe und Rechtswahrer. 15. Jahrg. Her
ausgegeben von RA. und Notar Dr. P f e i f f e r ,  
Hirschberg i. Rsgb. Berlin 1941. Preußische Druckerei- 
und VerlagsAG. Preis Ausg.I 1,25 M i,  Ausg. II 1,10.Aff. 
Der Juristische Schreibtischkalender, vielen Rechts- 

vyahrern und Kaufleuten seit langem ein Freund und täg
licher Ratgeber, liegt in seinem 15. Jahrgang vor. Eine 
Anzahl wichtiger Tabellen machen den Kalender für den 
Gebrauch geeignet.

D.S.

✓
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[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Strafrecht S. 41 f f  N r. 1—5 ; Eherecht S. 52 N r. 8 ; Bürgerliches Gesetzbuch S. 53f f .  N r. 11 und 13;

Versicherungsrecht S. 61 N r. 16

Strafrecht

**  i .  r g . — § 2 VolksschädlVO.
1. Unter „Begehung“  der Tat f. S. des § 2 Volks

schädlVO. ist ebenso wie beim Begriffe „bei Unter
nehmung einer strafbaren Handlung“  i. S. des 8 214 
StGB, der gesamte Geschehensablauf zu  verstehen (RG- 
Urt. v. 27. Mai 1940, 3 D 228/40; v. 28. Mai 1940, 4D 
264/40; v. 25. Juli 1940, 3 D 327/40).

2. Zur Annahme, der Täter habe die Verdunkelungs
maßnahmen „bewußt“  ausgenutzt, genügt es, daß er den 
Entschluß der Ausnutzung erst nach Beginn der Aus- 
führungshandiungen, jedenfalls aber vor V o l l e n d u n g  
der Tat gefaßt ha t

3. Nach ständiger Rspr. des RG. ist eine Verurteilung 
nach §2 VolksschädlVO. nur zulässig, wenn der Tater 
dem Typ des Volksschädlings entspricht (DR. 1940,1420-, 
1422°). t )

Die Rev. des Angekl. rügt nur die Verurteilung aus 
§2 VolksschädlVO., da der Angekl. aber „wegen s c h e 
ren Diebstahls in Verbindung mit § 2 VolksschädlVO 
verurteilt worden ist, also nur wegen einer einzigen Tat, 
ergreift die Rev. das Urteil in vollem Umfange. Die Rev.

iStl b Sowdteder Angekl. wegen schweren Diebstahls ver
urteilt worden ist, ergeben sich ailerdmgs keine recht- 
lichen Bedenken. Insoweit ist auch keine Rüge erhoben

U°2d Rechtlich nicht bedenkenfrei ist aber die Feststel
lung daß der Angekl. sich des schweren Diebstahls „in 
Verbindung mit §2 VolksschädlVO.“  schuldig gemacht

'a) Das LG. hat eine Ausnutzung der zur Abwehr von 
Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen nicht für das Be
treten des Fabrikgrundstücks, wo der Diebstahl verübt 
worden ist, sondern nur für das Veriassen dieses Grund
stücks festgestellt. Es ist sich auch bewußt gewesen daß 
die Ausführung der Tat nur unter Ausnutzung der na u - 
lichen Dunkelheit für den Tatbestand des % ^ Volks
schädlVO. nicht genügt (vgl. RGUrt. v. 28. Mai , 140, 4 b  
968/40) und daß auch nicht die Ausfuhiung nur w ah  
r end der Verdunkelung, d. h. in deren W a U gsb e ru ch  
für § 2 VolksschädlVO. ausreicht (vgl. RGSt. 74. 62 t., 
RGUrt v. 30. Mai 1940, 2 D 196/40: DR. 1940, 1422 ), son
dern daß für den Begriff der „Ausnutzung mehr ejR?r" 
derlich ist. Nach dieser Richtung ist zwar nicht notig 
daß die Tat ohne die Verdunkelung nicht ausgefuhit 
worden wäre, vielmehr erforderlich, aber auch aus
reichend, daß die Ausführung durch die Verdunkelung 
irgendwie erleichtert worden ist (vgl. RGSt. 74 62 tt., 
RGUrt v. 19. März 1940, 4 D 116/40: DR. 1940, 905 i 
_  D f 1940, 485; v. 28. Mai 1940, 4 D 264/40, v. 30. Mai 
1940 2 D 196/40: DR. 1940, 1422«). Das hat das LG. aber 
in ausreichender Weise festgestellt.

hl Keine rechtlichen Bedenken bestehen auch dagegen, 
daß das LG. eine Begehung des Diebstahls unter Aus
nutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr geti offenen 
Maßnahmen als rechtlich möglich erst für einen Zeit- 
minkt angenommen hat, in dem nach der offensichtlichen 
Annahmegdes LG. der schwere Diebstahl durch Erbrechen 
der K sie Aneignung der 17 HtM und Teilung dieser Beute 
Jn e den beidfn Mittätern bereits v o l l e n d e t  war da 
damit alle Tatbestandsmerkmale des schweren Diebstahls 
bereits erfüllt gewesen seien; denn unter der „Begehung“  
der Tat i. S. des § 2 VolksschädlVO. ist ebenso wie beim

Begriffe .bei Unternehmung einer strafbaren Handlung“  
i.S des §214 StGB. (vgl. RGSt. 58, 154 und S.226; 60, 
67/69 und S. 265/266; 66, 95/99) der gesamte Geschehens
ablauf zu verstehen, also nicht nur bereits etwaige Vor
bereitungshandlungen, sondern auch noch der Rückweg 
vom Tatort sowie die Wegschaffung und Sicherung der 
Beute (vgl. RGUrt. v. 27. Mai 1940, 3 D 228/40; v. 28. Mai 
1940, 4 D 264/40: HöchstRRspr. 1940 Nr. 1096; v. 25. Juli 
1940’ 3 D 327/40). In Übereinstimmung hiermit hat das 
LG.,’ wenn auch nur zum äußeren Tatbestand, einwand
frei festgestellt, der Täter habe „die Verdunkelungsmaß
nahmen in dem Augenblick ausgenutzt, als er nach der 
Wegnahme des Geldes sich und seine Beute durch das 
Werktor in der H.straße in Sicherheit brachte“ .

Das LG. spricht freilich an dieser Stelle auch davon, 
der Angekl. habe die Verdunkelungsmaßnahmen in die
sem Augenblicke „bewußt“  ausgenutzt; hiervon kann 
aber nur die Rede sein, wenn der Angekl. sich im Be
wußtsein, daß die Verdunkelungsmaßnahmen seine Tat 
erleichtern, zu ihr entschlossen hat. Dazu genügt zwar, 
daß er den Entschluß der Ausnutzung erst nach Beginn 
der Ausführungshandlungen, jedenfalls aber v o r  V o l l -  
e n d u n g  der Tat gefaßt hat, er muß sich mindestens bei 
der Ausführung der Tat selbst bewußt gewesen sein, daß 
die Verdunkelung die Beendigung der Tat irgendwie er
leichtere (vgl. RGUrt. v. 27. Mai 1940, 3 D 228/40, vom 
25. Juli 1940, 3 D 327/40). An die abweichende Beurtei
lung dieser Rechtsfrage durch das erst nach dem Urteil 
3 D 228/40 ergangene RGUrt. v. 28. Mai 1940, 4 D 264/40, 
ist der Senat nicht gebunden. Die Frage allerdings, wann 
der Diebstahl v o l l e n d e t ,  also der fremde Gewahrsam 
gebrochen und der Gewahrsam des Diebes begründet ist, 
hat der Tatrichter zu entscheiden (vgl. RGSt. 52, 75; 66, 
394. 396). Ob im vorl. Falle die für den inneren Tatbe
stand nach den vorstehenden Ausführungen erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, hat das LG. nicht festge
stellt. Es ist möglich, daß der Angekl. erst nach Voll
endung des Diebstahls, die das LG. anscheinend^ in der 
Aneignung und Teilung der 17 ¡JIM gesehen hat, sich ent
schlossen hat, die Tat unter Ausnutzung der Verdunke
lung zu beendigen; das würde für den inneren Tatbe
stand des § 2 VolksschädlVO. nicht ausreichen.

c) Eine Verurteilung nach §2  VolksschädlVO. ist fer
ner nach ständiger Rspr. des RG. nur zulässig, wenn der 
Täter dem Typ des Volksschädlings entspricht (vgl. hier
zu RGUrt. v. 20. Mai 1940, 2 D 174/40: DR. 1940, 1420« 
=  AkadZ. 1940, 225; RGUrt. v. 30. Mai 1940, 2 D 196/40: 
DR. 1940,1422«; Da l i m  in der Bern, zu DR. 1940,14206; 
F r e i s l e r :  DJ. 1939, 1450/1452). In dieser Beziehung 
reichen die nur beim Strafmaß gemachten Ausführungen 
nicht aus.

(RG., 5. StrSen. v. 26. Sept. 1940, 5 D 478/40.) [R.]

Anmerkung: Die Entsch. entwickelt zu § 2 Volks
schädlVO. vier Rechtsgrundsätze, von denen jeweils zwei 
den äußeren bzw. inneren Tatbestand angehen.

I. Soweit der Senat zur Auslegung des objektiven Tat
bestandes

1. der Auffassung ist, für die „Ausnutzung der zur 
Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen“  sei 
es erforderlich, aber auch genügend, daß die Ausführung 
(besser: Begehung, s. u.) der Tat durch die Verdunke
lung „irgendwie erleichtert“  sei, fußt er auf einer festen 
gleichförmigen Rspr., die eine einschränkende Auslegung 
gegenüber manchen früheren Urteilen der Sondergerichte 
bedeutet. Weniger gefestigt erscheint dagegen

2. der Satz, wonach die „Begehung“  der Tat nicht 
der Vollendung im technischen Sinne gleichzusetzen



42 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

sei, sondern den „gesamten Geschehensablauf“  umfasse, 
„also nicht nur etwaige Vorbereitungshandlungen, son
dern auch noch den Rückweg vom Tatort sowie die 
Wegschaffung und Sicherung der Beute“ . Zwar kann 
sich der Senat für diese Meinung auf zwei unveröffent
lichte Entsch. des 3. Senats und das Urteil HöchstRRspr. 
1940 Nr. 1096 des 4. Senats berufen. Aber mag diese Aus
legung auch im Ergebnis zutreffen, so'bedarf sie doch, 
schon weil sie den durch die VO. erfaßten Bereich er
weitert, einer sorgfältigen Begründung. Darin Läßt das 
Urteil des 4. Senats ganz im Stich; die vorl. Entsch. des
5. tut es in anfechtbarer Weise: der Vergleich mit § 214 
StGB., auf den sich der Senat stützt, ist verfehlt. Abge
sehen davon, daß es sich bei § 214 um einen Strafer
höhungsgrund handelt, während dies für die Tatbestände 
der VO. mindestens sehr streitig ist; abgesehen auch da
von, daß dort von „Unternehmung“ , hier von „Be
gehung“  die Rede ist, so sind doch die beiden zum Ver
gleich gestellten Tatbestände völlig verschieden kon
struiert, insofern § 214 nur zur Anwendung kommt, wenn 
bei der Unternehmung eine zweite selbständige, also in 
Realkonkurrenz stehende Tat mit besonderem Vorsatz 
verübt wird ( K o h l r a u s c h  zu §214 Anm. 4 m. Rspr ), 
während im Fall der §§ 2, 4 VO. der Täter e i ne  Hand
lung vornimmt, sich e i nes  Delikts schuldig macht 
(gleichartig insoweit eher § 252, vgl. RGSt. 71, 63). Die 
Begründung kann m. E. also nur davon ausgehen, ob der 
Begriff „Begehung“  einer derartigen Auslegung fähig ist 
und diese durch Sinn und Zweck der VO. getragen wird.

Obwohl das StGB, vielfach von der Begehung der Tat 
spricht, hat der Begriff m. W. bisher keine überschauende 
Betrachtung erfahren; sie kann auch hier nur andeutungs
weise gegeben werden. Dabei bleiben Tatbestände, die 
das Wort nicht verwenden, außer Erörterung, auch wenn 
sie wegen ihrer abnormalen Formung in Betracht zu 
kommen scheinen: neben ■§ 214 noch § 252, aber auch 
§ 139, für den die Rspr. ebenfalls von einem „Vorhaben“  
trotz formeller Vollendung der Tat sprechen w ill (RGSt. 
14 214; 63, 105; noch weitergehend LpzKomm. zu § 139 
Anm. 2). Andererseits sollen auch Delikte ausgeschieden 
werden, die ihrer besonderen Natur nach für die in Rede 
stehende Frage exzeptionell liegen, die sog. Dauer- und 
Sammelstraftaten, obwohl es am Rande des Themas 
interessiert, daß das RG. etwa bei der Konterbande den 
Unterschied von juristisch-formeller „Vollendung“  und 
tatsächlich-materieller „Beendigung“  seit alters verwen
det (RGSt. 49, ¿08), und daß es z. B. beim schweren 
Hausfriedensbruch nach § 123 Abs. 2, wo das Gesetz 
selbst von „begangener“  Handlung spricht, darunter den 
„ganzen tatsächlichen Vorgang“  versteht (RGSt. 12, 183• 
16, 23; 30, 78. Ob diese alte Rspr. für die Sammeltat 
[RGSt. 17, 227; 58, 13] nach ihrer „Aufspaltung“  durch 
die neuere Praxis [vgl. K o h l r a u s c h  vor § 73II 3a] 
noch gilt, kann offen bleiben). |

Prüft inan die Verwendung des Begriffes nun näher 
nach, so sollte man meinen, daß er am ehesten im Allg. 
Teil technisch zu verstehen sei, also den Bereich des 
Strafbaren in Vollendung und Versuch abstecke, ln der 
Tat kann dies z.B. für §2a Abs. 3, §3 (Ort und Zeit 
der Verubung) angenommen werden. Und sollte etwas 
Anderes gelten, wenn § 59 einem Irrtum „bei Begehung 
einer strafbaren Handlung“  strafbefreiende Wirkung zu
schreibt? Doch hat die Rspr. dem Begriff bei anderen 
Vorschriften schon eine Erweiterung gegeben: Wenn es 
unter die zur Begehung eines Delikts verwendeten, der 
Einziehung gern. § 40 (§ 295) unterliegenden Gegenstände 
auch die .Transportmittel zum Wegschaffen der Beute 
rechnet, weil zwar das Vergehen „schon rechtlich kon- 
summiert, aber noch nicht zum Abschluß gelangt war“  
(RGSt. 12, 305 und neuestens 73, 104; dagegen F r a n k  
zu §40 Anm. II 2a); wenn für die Verjährung die Tat 
nicht schon „begangen“  ist (§ 67), wenn sie „vollendet“ , 
sondern erst wenn sie „beendet“  ist (RGSt. 62, 418; 71 
60); wenn Beihilfe gern. §49 zur „Begehung“  eines Ver
brechens oder Vergehens auch nach der tatbestandsge- 
maßen Vollendung durch den Haupttäter möglich sein 
o°J- Jw - *944, 837 mit zust. Anm. v. M e z g e r ;
RGSt. 71, 194; zust. K o h l r a u s c h  zu §49 Anm. 5, ab!.

w rSii A*<ad^- 1937, 439). Und wenn das „gemein- 
schaft liehe Begehen“  eines Delikts,1 das manchmal den 
I atbestand ausmacht, z. B. bei § 119, manchmal eine

Straferhöhung bewirkt, so bei §§123 Abs. 2, 223a, 293, 
als eine Mittäterschaft i. S. von § 47 verstanden wird, 
diese aber auch Vorbereitungshandlungen mit Täterwillen 
genügen läßt, so ist hier auch der Bereich der „Be
gehung“  ... zwar nicht für Akte nach der Vollendung
(dagegen RG.: JW. 1922, 1584 mit zust. Anm. v. Kern) ,  
aber doch für solche vor dem Versuch — weitergesteckt.

Damit ist schon der Blick auf den Bes. Teil gerichtet. 
Auch hier zeigt sich die Doppelsinnigkeit des Begriffes. 
Vielfach kann er sprachlich und sinngemäß dem Aus
führen der Tat oder einfach dem Verüben oder Ge
schehen gleichgesetzt werden, wenn etwa von der be
gangenen Tat für die Rückfallvorschriften der §§ 244, 
261 oder für §330a die Rede ist oder von der fahrläs
sigen Begehung, z. B. in § 326, gesprochen wird. Das
selbe mag gelten,_ wo das Begehen gegen ein bestimm
tes Objekt, etwa in §§221a, 247, oder in gewisser Ab- 
sicht, z. B. in § 236 (§ 235: „geschehen“ ), §§ 268, 307, 
349, in Frage steht. Problematischer liegt es schon dort, 
wo das Gesetz das Begehen der Handlung mit gewissen 
Modalitäten der Begehungsweise verknüpft, z. B. Tat
mitteln, räumlichen und zeitlichen Beziehungen, Eigen
schaften des Täters usw. Solange diese Verknüpfung im 
Sinne eines kausalen, inneren Zusammenhanges mit der 
Ausführungshandlung geschieht, mag darin nichts Auf- 
fälliges liegen, wie z. B. in dem Begehen mittels einer 
Waffe, § 223 a, durch Bedrohung oder Gewalt usw., 
§§ 254, 255, in Ausübung des Amtes, §§ 340, 342 (vgl. 
aber RMG. 16, 23 für den Diebstahl „in  Ausübung des 
Dienstes“  nach § 138 MilStGB.: es komme nicht auf die 
begriffliche Trennung von Versuch und Vollendung än, 
sondern auf die „Ta t als Ganzes“ ). Fehlt es jedoch an 
dieser besonderen Form der Verknüpfung, dann nimmt 
auch der Begriff der Begehung einen anderen, weiteren 
Inhalt an. Das hat eine alte Entsch. des RG. (R 5, 554) 
für den bewaffneten Diebstahl gern. § 243 Ziff. 5 treff
lich ausgeführt: es könne hier nicht auf das „juristische 
Moment der vollendeten Aneignung des Diebstahls
objekts“  ankommen; die größere Gefährlichkeit, die das 
Gesetz ahnden wolle, sei die gleiche, ob der Dieb schon 
beim Akte der Wegnahme bewaffnet sei, oder ob er die 
Waffe erst zur Hand nehme, wenn er das gestohlene Gut 
fortschaffe und auf frischer Tat verfolgt werde; gerade 
diese Modalität des Verlaufs pflege auch der Dieb im 
Auge zu haben. „Deshalb erscheint es geboten, das Merk
mal ,bei Begehung der Tat* in weiterem Sinne aufzu
fassen und darunter die ganze Tätigkeit einzubegreifen, 
welche der Dieb im unmittelbaren Zusammenhänge mit 
dem Akt der Aneignung tatsächlich entwickelt, um seine 
Tat nicht nur juristisch zu vollenden, sondern sie prak
tisch auszuführen, das ist vor allem, um sich den Besitz 
des gestohlenen Gutes zu sichern und die Aneignung zu 
verwirklichen“  (vgl. auch RGSt. 29, 228; 55, 17 sowie 
B in  d i n g ,  Lehrb. 1, 303 und LpzKomm. zu § 243 Nr, 5). 
Die gleiche Auslegung wird der Begriff dann auch fin
den nächtlichen Diebstahl nach1 § 243 Ziff. 7 erfahren 
müssen: kann dabei das Einschleichen auch bei Tage er
folgen (h. L .; vgl. F r a n k  zu § 243 Anm. V I I I3), so 
muß umgekehrt auch ein Wegsclileichen zur Nachtzeit 
darunter fallen, wenn der Grund für die erhöhte Strafe 
hier darin liegt, daß die Dunkelheit nicht nur „dem Dieb 
die Ausführung der Tat erleichtert, sondern auch die 
Entdeckung, Verfolgung und Ergreifung des Diebes so
wie die Verteidigung und den Schutz der Bewohner er
schwert“  (RGSt. 3, 209; R 2, 667 und 3, 12 für § 293).

Zieht man das Resümee aus diesen Betrachtungen so 
ergibt sich: Hat der Gesetzgeber im Bau der Tatbestände 
und in den allgemeinen Regeln meist aus dem Ge
schehensablauf, in dem sich ein rechtsbrecherischer Wille 
verwirklicht, mit einer gewissen Souveränität um be
stimmter kriminalpolitischer Ziele willen ein gewisses 
Stück herausgeschnitten und die Grenzpunkte mit Anfang 
und Ende der Ausführung fest fixiert, so hat er doch in 
viel stärkerem Maße, als es zunächst den Anschein hat, 
hier wie dort aus anderen rechtspolitischen Rücksichten 
auch die Einbeziehung von jenseits dieser Punkte liegen
den Akten vorgenommen und dafür — vielfach, wenn 
auch nicht einheitlich (vgl. „Unternehmung“ , „Vor- 
haben ) - von „Begehung“  der Tat gesprochen. Die
eLnf  J  !*!erun£ a*s. „juristisch“ , die andere als bloß „tat
sächlich zu bezeichnen, ist demnach nicht nur verfehlt,
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sondern auch gefährlich; denn sie trübt den Blick für die 
Notwendigkeit, nun auch für den weitergesteckten Be
reich der Tatbegehung die erforderlichen Grenzen zu 
ziehen. Maßgebende Fragestellung mag dabei sein — wie 
cs RGSt. R 5, 554 ausdrückt —, ob und wieweit „die Tat 
sich als ein natürliches Ganze äußerlich ungetrennt ab
spielt“ . Das umfaßt als Akte nach der tatbestandhchen 
Vollendung; Fortschaffen der Beute, Beseitigen des Op
fers, Ausbeuten des Schadens, Sicherung des Taters, iui 
die vor dem Versuch liegenden Tätigkeiten wird es eine 
Auswahl nach den letzten, „nahen“  Vorbereitungshand-
lungen notwendig machen............. „  .. . .__  „

Damit ist endlich auch begründet, daß die Auslegung, 
die das vorl. Urteil dem § 2 VolksschädlVO. gibt, mög
lich ist. Die Parallele zum Diebstahl unter Fuhren von 
Waffen und zur Nachtzeit ist offenbar. Deutlicher käme 
das noch zum Ausdruck, wenn §2 formuliert hatte: „wer 
bei Begehung . . .  die . . .  Maßnahmen ausnutzt ; aber 
sachlich liegt darin kein Unterschied. Darüber hinaus ist 
diese Auslegung auch rechtspolitisch geboten; jene Pa
rallele kann wieder herangezogen werden: Die Verdun
kelung erleichtert nicht nur die Ausführung der Tat im 
eigentlichen Sinne, sondern erschwert sowohl die Ver
hinderung wie die Entdeckung; die Gefährlichkeit des 
ganzen Geschehens ist also erhöht, die Verwerflichkeit

*Uri 13 Das^ührt ̂ f o r t ^ u r  Betrachtung der subjektiven 
Erfordernisse, und zwar soweit das RG. . ,

1 die Auffassung vertritt, der Täter müsse sich mm- 
destens bei der Ausführung, also vor Vollendung der 
Tat, bewußt gewesen sein, daß die Verdunkelung deren 
Beendigung erleichtere. Diese Meinung, die eine Ein
schränkung auf subjektivem Gebiet gegenüber dei Er
weiterung auf objektivem bedeutet, ist aus .^ w e n n 0 be" 
und praktischen Erwägungen zu billigen (auch wenn be 
sonders hier der Vergleich mit § 214 nicht paßt.)._ Thieo- 
reiisch gesehen wäre es ^ lh g  exzeptionell, emen erst 
nach der tatbestandsgemäßen Ausführung der Tat ge
faßten Entschluß gleichsam als,. l ol£S fc h V lf f t to n d -  n¡ip-en zu lassen. Das Gesetz spaltet ja nicht das uruna
deHkt und die Ausnutzung der Verdunkelung m zwei
Handlungen auf, sondern fügt je" e^ . ^ mAaraktCT der lunmsmodalität hinzu, die den einheitlichen Charakter der 
Straftat unangetastet läßt. Deshalb muß auch der Vor
satz hinsichtlich dieser Modalität, mag sie ^ h  außerlich 
über die Vollendung hinausweiseu, doch als Bestandteü 
des auf die Grundtat gerichteten Vorsatzes betrachtet 
und den gleichen Regeln unterworfen werden (vgl. ent
sprechend6 für das Bewußtsein des Waffenfuhrens bei sprecnenu iui Auch wäre es prak-
S „ Ä , 5e 5 ? e fb i 'et » i  d «  i A
nähme der Sache, aber vor der B o ^h a ftu n g  von eln ™ 
Luftalarm bei Tage überrascht, diese Situation ate Er_
leichterung empfindet, nun nach § charakteristi-
schädling zu bestrafen, zuina gerade d es C ha kt t 
kum der Täterperson in solchem fa lle  fehlen durfte.

Da2m ge2gt“ daß auch der letzte, einer gefestigten Praxis

tenUunrgeCiusn §e2 nur den T n f  deV V^lksschädling' treffen 
darf, Billigung verdient. prof ß r Bo I d t >  KieI.

*
* *  o RG. — 8 4 VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939; VO. 
z u m ' Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 
4 Okt 1939 (RGBL 1, 2000). Voraussetzungen für die An
wendbarkeit cta VolksschädlVO gegenüber jugendlichen

VCDie£ am ebr. 1922 geborene Elisabeth K. ist durch 
Urteil des Sondergerichts K. v. 20. Dez. 1939 wegen Ver- 
hrprhens nach §4 VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939 als 
iunendliche Schwerverbrecherin zu zehn Jahren Zucht- 
LauS unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
•uif öle Dauer von fünf Jahren verurteilt worden. Gegen 
das rechtskräftige Urteil hat der ORA. beim RG. am 
g  Aug. 1940 die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. Zur

BeEifwanafre\btseien 'die^ Tatbestände des Betruges und 
der sdhwe/en Urkundenfälschung festgestellt; das Son
dergericht habe auch mit Recht angenommen, daß die

Verurteilte die Lebensmittelknappheit und damit die 
durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen 
Verhältnisse ausgenutzt habe; es fehle aber eine Erörte
rung über die weitere Voraussetzung des § 4 Volks
schädlVO., daß das gesunde Volksempfinden die Über
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens wegen der be
sonderen Verwerflichkeit der Tat erfordere; bei dem 
Lebensalter und der bisherigen Unbestraftheit der Ver
urteilten habe eine ausdrückliche Beantwortung dieser 
Frage zur rechtlichen Würdigung gehört. Noch weniger 
erschöpfend sei, was zur Anwendung der VO. gegen 
jugendliche Schwerverbrecher gesagt sei; das Urteil be
schränke sich darauf, auszuführen, daß die Verurteilte 
köiTerlich voll entwickelt sei und geistig nach ihrem Ver
halten in der Hauptverhandlung und der bei den Straf
taten gezeigten Gerissenheit ebenfalls so entwickelt sei 
.wie eine Achtzehnjährige; das Sondergericht habe damit 
den Grundgedanken der VO. v. 4. Sept. 1939 verkannt, 
der nicht in einer allgemeinen Herabsetzung der Alters
grenze des JGG. je nach dem Entwicklungsgrad des 
Täters liege, sondern in der Heraushebung eines Täter
typs, nämlich des frühreifen jugendlichen Kriminellen, 
den eine besonders verwerfliche verbrecherische Gesin
nung kennzeichne, „dem auf die Stirne geschrieben sei, 
daß er zu einem ausgewachsenen Asozialen werden 
werde“  (vgl. F r e i s l e r :  DJ. 1940, 41/53; G r a f  G l e i s -  
pach :  DR. 1939, 1964; ders.: „Kriegsstrafrecht“ . Teil I,
S. 48, 51). Es habe eines gründlichen Eingehens auf das 
Vorleben des Jugendlichen bedurft. In den Mängeln der 
Begründung liege ein Fehler in der Anwendung des 
Rechts; die Möglichkeit, daß sie zu einer ungerechten 
Strafe geführt habe, liege nahe (vgl. Entsch. des l.S tr- 
Sen. in C 38/40/1 St S 6/40 v. 5. Juli 1940).

Der Senat tr itt den Ausführungen des ORA. bei.
Die Anwendung des § 4 VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939 

(RGBl. I, 1679) setzt neben der vom Sondergericht fest
gestellten Ausnutzung der durch den Kriegszustand ver
ursachten außergewöhnlichen Verhältnisse weiterhin vor- 
aus, daß wegen der besonderen Verwerflichkeit der Tat 
das gesunde Volksempfinden c|Äe dort vorgesehene Über
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens erfordert (RG
St. 74, 182). Über das Vorliegen dieser Voraussetzung hat 
das Sondergericht sich nicht ausdrücklich ausgesprochen. 
Was in dem angef. Urteil über den Lebensgang der Ver
urteilten, ferner über die große Verwerflichkeit der Tat, 
die Hinterhältigkeit der Ausführung, die große Zahl der 
Geschädigten und über die von der Verurteilten aus
gehende Gefahr für die Allgemeinheit gesagt ist, kann 
der Begründung einer erheblichen Strafe im Rahmen 
des § 263 StGB, dienen, offenbart aber nicht, weshalD 
das gesunde Volksempfinden die Überschreitung des weit- 
gespannten gewöhnlichen Strafrahmens erfordert. Bei 
einer bisher unbescholtenen siebzehnjährigen Täterin und 
einem Gesamtschaden von etwa bedarf es schon
eines näheren Eingehens auf die persönlichen Anlagen, 
das Verhalten gegenüber erzieherischen Maßnahmen, 
die allgemeine Einstellunng zur Mit- und Umwelt und 
dergleichen mehr, um die Verurteilte als Volksschad 1mg 
zu kennzeichnen. In derselben Richtung liegen die Be
denken, die sich gegen die Anwendung der VO. zum 
Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher v. 4. Okt. 
1939 (RGBl. I, 2000) ergeben. Hierbei kam es, wie der 
ORA. zutreffend ausführt, nicht entscheidend darauf an, 
ob die Verurteilte zur Zeit der Tat in ihrer körperlichen 
und geistigen Entwicklung einer Achtzehnjährigen gleich- 
kam, sondern darauf, ob die Frühreife der Jugendlichen 
bei der Tat sich in stark entwickelter sittlicher Verderbt
heit und besonders verwerflicher verbrecherischer Ge
sinnung offenbarte. Für eine derartige Annahme reichen 
die Feststellungen des Sondergerichts nicht aus. Die Be
trügereien, wie die Verurteilte sie verübt hat, sind er
fahrungsgemäß nichts Ungewöhnliches bei Jugendlichen, 
die aus dem erzieherischen Einfluß der. Familie losgelöst 
und vorübergehend auf eigene Füße gestellt in Verhält
nisse geraten, die ihnen das Verlassen des rechten Weges 
leicht machten. Die Anwendung des Rechts auf den nur 
lückenhaft festgestellten Sachverhalt erscheint hiernach 
fehlerhaft und das Urteil des Sondergerichts demgemäß 
ungerecht.

Die gern. § 35 Abs. IV des Art. V der Zuständigkeits-
6*
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VO. v. 21. Febr. 1940 (RGB!. I, 405) gebotene Verweisung 
zu neuer Verhandlung und Entsch. geschah, wie es auch 
der ORA. beantragt, zweckmäßig an eine StrK., da die 
Notwendigkeit einer beschleunigten Aburteilung nach 
Lage des Falles nicht mehr besteht. Die Verurteilte hat 
die Betrugsfälle im wesentlichen zugegeben. Die Beweis
aufnahme \vird_ sich in der Hauptsache auf die Ermitte
lungen über die Persönlichkeit der Täterin erstrecken. 
Aus diesem Grund verdient der Gerichtsstand des Wohn
sitzes der Verurteilten den Vorzug.

(RG., 5. StrSen. v. 10. Okt. 1940, C 110/1940, 5 St 4/1940.)
[He.]

Anmerkung: Wohl selten ist bisher die Berechtigung 
der Einführung der Nichtigkeitsbeschwerde überhaupt 
und bei der gegenwärtigen Rechtslage in ihrer Funktion 
als alleiniges M ittel einer rechtlichen Korrektur der Ur
teile von Sondergerichten durch den höchsten Gerichts
hof so deutlich hervorgetreten wie im vorliegenden Falle. 
Zwar ist gerade dort, wo die materielle Gerechtigkeit 
einer Entsch. in Frage steht, eine wirkliche Beurteilung 
bloß an Hand des durch ein Erkenntnis des Rechtsmittel
gerichts gebotenen Materials nicht möglich. Doch scheint 
bei einem Urteil, das ein bisher unbestraftes, nicht mehr 
unter Erziehung stehendes 17jähriges Mädchen für einige 
Betrügereien mit einem Schaden von insgesamt 100M i  
nicht nur auf 10 Jahre ins Zuchthaus steckt, sondern 
auch als Schwerverbrecher und Volksschädling brand
markt und damit das Schicksal dieses jungen Menschen 
besiegelt, ohne daß exzeptionelle Gründe dies recht- 
fertigen, die Fehlentscheidung wirklich mit Händen zu 
greifen. Der Zustimmung vorzüglich der an der Jugend
strafrechtspflege interessierten Rechtswahrer darf" des
halb der 5. Senat vor allem gewiß sein.

}■ Zunächst sei Einiges zu der verfahrensrechtlichen 
Seite bemerkt. Die erste Voraussetzung der Nichtigkeit 
gemäß § 34 ZustVO. — das Vorliegen eines Fehlers bei 
der Anwendung des Rechts auf die festgestellten Tat
sachen — erblickt der Senat offenbar in einer solchen 
Lückenhaftigkeit der Feststellungen, daß diese nicht ge
eignet sind, den^ darauf gegründeten rechtlichen Schluß 
zu tragen. Zugleich läßt die Entsch. aber auch erkennen, 
daß das Sondergericht überdies das Gesetz unrichtig an
gewendet hat, insofern es die für eine Verurteilung aus 
§1 JugSchwVerbrVO. und §4 VolksschädiVO. zii for
dernden Voraussetzungen infolge fehlerhafter Auslegung 
dieser Vorschriften falsch beurteilt hat. Daß das RG. mit 
beiden Gründen auf der Rspr. zur Rev. wegen Verlet
zung eines Strafgesetzes fußt, begegnet keinen Beden
ken (vgl. F r  e is  l e r :  DJ. 1940, 349; N i e t h a m m e r ,  
„Neues Strafverfahrensrecht“ , 1940, zu § 34 ZüstVO. 
Anrn. 4).

Auch die zweite Voraussetzung — die Ungerechtigkeit 
der Erstentsch. — stellt der Senat eindeutig fest, ohne 
hier in eine Erörterung der Frage eintreten zu müssen, 
ob und in welchem Maße diese Voraussetzung einer 
graduellen Abstufung zugängig ist (vgl. dazu N i e t 
h a m m e r  a. a. O. Anm. 5; weitergehend F r e i s  l e r  
a. a. O. S. 345), ohne aber auch zu sagen, worin vorlie
gend die Ungerechtigkeit besteht. Damit war es zugleich 
der Entsch. der durch den ObRA. unter Berufung auf 
ein anscheinend leider unveröffentlichtes Urteil des 
1. Senats aufgeworfenen Frage überhoben, ob auch die 
bloße Möglichkeit ungerechter Bestrafung ausreiche (da
für F r e i s l e r  a. a. O. S.349; dagegen (?) N i e t h a m 
m e r  zu §35 ZustVO. Anm. 7). Eine Bejahung der Frage 
aus der grundlegenden Vorschrift des § 34 herzuleiten, 
ist m. E. unmöglich, sie über die Verfahrensvorschriften 
des §35 Abs. 4 (so F r e i s l e r )  dort hineinzuinterpre
tieren, ziemlich gekünstelt. Die Erfahrung wird zeigen 
müssen, ob wirklich ein Bedürfnis nach einer derartigen 
Aufweitung dieses Erfordernisses besteht; allenfalls läßt 
es sich für solche, sicher und hoffentlich außergewöhn
liche Fälle denken (denen allerdings eventuell die neue 
Regelung des Beweisantragsrechts durch § 24 VereinfVO. 
Vorschub leisten kann; vgl. dazu B r u n s :  DR. 1940, 
2041), wo die tatsächliche Urteilsgrundlage so wider
spruchsvoll oder lückenhaft ist, daß ein sicheres Urteil 
über die Gerechtigkeit für das RG. nicht zu gewinnen 
ist. (Sollte dann nicht aber die Ungerechtigkeit des Ur
teils allein schon daraus folgen, daß es unbeschadet einer

evtl. „Richtigkeit“  der Endentsch. eben wegen jener 
allen Anforderungen gerechter Urteilsfindung hohnspre
chender Unbegründetheit „ungerecht“  ist? Oder liegt 
darin eine unzulässige Ausdehnung der Nichtigkeitsbe
schwerde auf Verfahrensfehler? Vgl. dazu Graf G l e i s 
pach ,  „Das Kriegsstrafrecht“ , Teil II S. 60, 61). Jeden
falls sollte das Ziel die eindeutige Feststellung der Un
gerechtigkeit bleiben; andernfalls ist die Gefahr einer 
unerwünschten Ausdehnung des Anwendungsbereiches 
der neuen Urteilsschelte nicht von der Hand zu weisen.

Auch der Zusammenhang zwischen Fehlerhaftigkeit 
und Ungerechtigkeit, den das Gesetz mit der Formulie
rung „Fehler b e i Anwendung des Rechts“  im Sinne 
„lockerster Kausalität“  ( F r e i s l e r  a. a. O. S. 345) auf
gefaßt wissen will, stellt der Senat eindeutig fest. Daß' 
liier die Grundsätze der Rspr. zur Frage nach dem Be
ruhen des angefochtenen Urteils auf der Gesetzesverlet
zung gemäß § 337 StPO, anwendbar sind, es also aus
reicht, wenn der Rechtsfehler wenigstens e i ne  Ursache 
der Ungerechtigkeit bildet, ist danach gewiß (vgl. 
N i e t h a m m e r  zu §34 ZustVO. Anm. 6). Wenn aller
dings der Senat sich im vorliegenden Fall mit der Fest
stellung begnügt, daß die Rechtsanwendung fehlerhaft 
und das Urteil „demgemäß“  ungerecht sei, so reicht dies 
— vor allem im Zusammenhang mit dem Mangel einer 
näheren Erörterung darüber, worin die Ungerechtigkeit 
des Urteils liegt — im allgemeinen nicht aus, da ja die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß das Urteil 
wohl Rechtsfehler enthält, die Fehlerhaftigkeit aber die 
Gerechtigkeit nicht in Mitleidenschaft zieht. Daß diese 
Möglichkeit im vorliegenden Fall ausgeschaltet ist, kann 
aber nicht bezweifelt werden.

Daß das RG. endlich (übrigens nach dem nicht abge
druckten Teil der Entsch. unter Aufhebung nicht nur des 
Urteils, sondern auch der ihm zugrunde liegenden tat
sächlichen Feststellungen) nicht an das Sondergericht, 
sondern an die örtlich zuständige Strafkammer zurück
verwiesen hat, entspricht dem ihm in § 35 Abs. 4 einge
räumten Ermessen, wird auch noch besonders begründet. 
M it dieser Verweisung an die, Strafkammer (natürlich als 
Erwachsenen-, nicht als Jugendgericht) ist zugleich auch 
die Möglichkeit gegeben, die strafprozessualen Vor
schriften des Jugendgerichts anzuwenden, deren Beach
tung für das Sondergericht durch § 17 Abs. 2 ZustVO. 
ausgeschlossen ist (vgl. aber den Aufsatz v. K e ß l e r :  
DR. 1940, 273). Denn mit K o h l r a u s c h ,  zu § 1 Jug
SchwVerbrVO. Anm. V und N i e t h a m m e r ,  zu § 3  
ZustVO. Anm. 6 (anders Graf G l e i s p a c h  a. a. O., 
Teil I, S. 51) möchten w ir eine Berücksichtigung dieser 
Vorschriften auch beim Erwachsenengericht, soweit es 
nicht das Sondergericht ist (diese Einschränkung fehlt 
bei K o h l r a u s c h ) ,  für geboten erachten. Denn §1 
JugSchwVerbrVO. gehört materiell ins Jugendstrafrecht, 
und vor Erlaß des Urteils steht ja noch gar nicht 
fest, ob es sich um einen jugendlichen Schwerverbrecher 
oder um einen nach den Bestimmungen des 1. Teils 
des JGG. abzuurteilenden Jugendlichen handelt. Würde 
das Gericht in einem Falle etwa zu dem zweiten Ergeb
nis auf Grund der HV. gelangen, ohne die Vorschriften 
des JGG. beachtet zu haben, so hätte es, da eine 
dem § 17 Abs. 2 ZustVO. entsprechende Vorschrift fehlt, 
also falsch prozessiert. (Ob es in solchem Falle über
haupt zuständig ist, so P f u n d t n e r - N e u b e r t  I I c 21 
Anm. 8, wohl auch N i e t h a m m e r  a. a. O., oder die 
Sache an das JugGer. verweisen muß, so K o h l r a u s c h  
a. a. O. Anm. 4, ist eine andere Frage.) Der Antrag der 
Staatsanwaltschaft, durch den die Sache an jenes Gericht 
kommt, kann einen solchen Mangel nicht decken, und 
die prozessuellen Sondervorschriften des JGG. gelten zu
dem auch für die Staatsanwaltschaft, mindestens bis zur 
Anklageerhebung. Entscheidet hier der 5. Senat diese 
Frage auch nicht, so weist er doch die Strafkammer auf 
die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen über die Per
sönlichkeit der Täterin hin, um deren Sicherstellung jene 
Sondervorschriften gerade bemüht sind.

2. Die Besonderheit des sachlich-rechtlichen Teils 
der Entsch. liegt darin, daß das Sondergericht die ju
gendliche Angeklagte auf Grund zweier Kriegsgesetze 
einer doppelt schweren Beurteilung unterwirft, das RG. 
aber beide Typisierungen der Angeklagten als jugend
lichen Schwerverbrecher und als Vofksschädling für
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nicht genügend begründet erachtet. Dabei stellt sich so
fort die Frage, in welchem Verhältnis diese Bestimmun
gen zueinander stehen, oder genauer und allgemeiner 
gesagt, in welcher Reihenfolge § 1 JugSchwVerbrVO. 
und das jeweils anzuwendende materielle Strafgesetz zu 
prüfen sind. Es überrascht, daß der Senat die Erörterung 
des § 4 VolksschädlVO. voranstellt, wahrend man ein 
umgekehrtes Vorgehen erwartet hätte.

In der Tat liegt hier ein gewisses Dilemma vor: Ist 
nach §1 Abs. 2 die Anwendung der Strafen und Maß
nahmen des Erwachsenenrechts an die Voraussetzung 
der Frühreife des Jugendlichen und eine bestimmte 
Tatgesinnung oder Tatschwere geknüpft, so ist doch 
das Vorliegen sicher des zweiten Erfordernisses, häufig 
aber auch der Frühreife gar nicht zu prüfen, ohne daß 
die Charakterisierung eben der Tat erwogen wird; und 
umgekehrt: w ill die VO. sicherstellen, daß im Bereich der 
schwersten Kriminalität der Täter ohne Rücksicht auf 
die sonst vorgeschriebene Altersgrenze als das ange
sprochen und bestraft wird, als was er nach den allge
meinen Bestimmungen gilt, so macht sie dies aber nicht 
von einem außerhalb dieser Zielsetzung liegenden for
malen Erfordernis, etwa einer einfachen Verschiebung 
jener Altersgrenze, sondern von einer materiellen Be
wertung der Täterperson abhängig, die diesen eben als 
solchen — wenn auch jugendlichen — Schwerverbrecher
erweisen muß.

Diese Schwierigkeiten sind in der Rechtsnatur der 
Vorschrift begründet. Diese zu bestimmen, ist nicht 
leicht. Sicher ist nur negativ, daß sie keinen materiellen 
Tatbestand im üblichen Sinne, aber auch keine bloße 
Strafzumessungsregel darstellt. Positiv mag man sie, da 
das Jugendstrafrecht äußerlich und innerlich, nicht nut 
für die Bestimmung der Rechtsfolgen, sondern auch für 
die Bewertung der Straftaten selbst vom Erwachsenen
strafrichter eine Ablösung erfahren hat, die sich unter 
einem Täterstrafrecht noch vertieft (vgl. , t:
ZStW. 59, 336 und DR. 1940, 2033) als eme Rechts
anwendungsvorschrift (entsprechend _ gg 3 Ir. Muts.) Be
trachten, deren Ort das JCiG. ist. Wie dieses den jungen 
Rechtsbrecher besonderer Behandlung unterwirft und da
bei neben der völligen Ausschaltung bestimmter Alters
klassen vom Strafbereich (der Strafunmiiudigen, § 2) ge
wisse an sich erfaßte Jugendliche davon ausnimmt (oie 
Unreifen, § 3), gestattet es gemäß § 1 JugSchwVerbr
VO. andere jugendliche (die Frühreifen) m der Bewer
tung ihrer Taten wie für die anzuwendenden Rechts
folgen den allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu unteiwei
fen, wenn und soweit ihre Artung sie nic.it mehr als 
Jugendliche ausweist. (Ich sehe dabei davon ab, ob 
nicht der Gesichtspunkt des „Schutzes des Volkes 
diesen Gedankengang stört.) ; .

Daraus folgt aber eindeutig, daß in solchen Fallen 
nicht zunächst die Charakterisierung der Fat vorzuneh
men ist, sondern zu allererst die Voraussetzungen, vor 
allem die Frühreife, zu prüfen sind, die es überhaupt ei- 
lauben, die Maßstäbe des Erwachsenenstrafrechts anzu
legen. Kann dies, wie vorhin gezeigt, auch nicht ohne 
Einbeziehung der Tat erfolgen, weil § 1 insofern eine 
ausfüllungsbedürftige Rahmenvorschrift ist, so hat sich 
doch jene Erörterung zunächst bloß im Rahmen einer 
vorläufigen Prüfung zu halten, ruid eine abschließende 
rechtliche Einordnung in einen bestimmten Tatbestand 
kann erst erfolgen, wenn jene Voraussetzungen bejaht 
sind. Ließe man umgekehrt zu, daß der Richter zunächst 
nach einem bestimmten Strafgesetz endgültig wertet, 
also etwa feststellt, daß der Jugendliche ein Volks- 
schädling ist, um dann zu fragen, ob er auch als solcher 
bestraft werden kann, so würde das_ nichts Anderes be
deuten wie der dem gemeinrechtlichen Satz „malitia 
supplet aetatem“  zugrunde liegende Gedankengang. Daß 
dies gerade nicht der Sinn der Vorschrift sein soU, ist 
unbestritten (vgl. bes. Graf G l e i s pac h  a a. O Teil I 
S 51) und wird auch vom vorliegenden urte il betont. 
Darum ist auch die eben angestellte Erwägung nicht 
bloße theoretische Spielerei, sondern von eminent prak
tischer Bedeutung. , .. , ,

Im übrigen hat sich der .Senat darauf beschrankt 
und mußte es angesichts der mangelhaften Begründung 
der Erstentsch. tun —, die Grundgedanken der beiden 
fraglichen Vorschriften kurz zu umreißen. Dies geschieht

in durchaus zutreffender und vollständiger Weise, wenn 
man nicht noch hervorheben w ill, daß das vom RG. 
neuerdings mit Schärfe betonte Herausheben des Täter
typs „Volksschädling“  seine tatbestandseinschränkende 
Funktion gegenüber jugendlichen allgemein äußern wird.

Prof. B o 1 d t , Kiel.
*

** 3. RG. — §185 StGB.; §4 VolksschädlVO.
1. Die „Verführung“  als solche, d. h. die bewußte 

Einwirkung auf den Willen einer Frau durch Überredung 
und Erregung sinnlicher Begierden, rechtfertigt noch 
nicht die Annahme einer Beleidigung, wenn die Frau 
dem Willen des Verführers entspricht, ohne hierzu von 
ihm durch verwerfliche Mittel oder durch eigene W il
lensschwäche veranlaßt worden zu sein.

2. Da die Bestrafung des Ehebruchs nicht nur des be
teiligten Ehegatten, sondern auch des Dritten, nur dann 
zugelassen wird, wenn wegen des Ehebruchs die Ehe ge
schieden ist, ist beim Fortbestand der Ehe die Verfol
gung des Ehebruchs als solchen als Beleidigung ausge
schlossen.

3. Ob die „Verführung“  der Ehefrau eines Einberufe
nen den Tatbestand des § 4 VolksschädlVO. erfüllt, 
hängt auch davon ab, wie die Beziehungen des Täters 
zu der Ehefrau sich vor der Einberufung des Ehemannes 
gestalteten, wie sich das Ehepaar dazu stellte und wel
chen Ruf die Ehefrau genoß, f )

Der BeschvvF. ist wegen 'Beleidigung der beiden Ehe
leute B. nach § 185 StGB. i. Verb. m. § 4 VolksschädlVO. 
verurteilt worden. Die Beleidigung der Ehefrau B. wird 
darin gefunden, daß der Angekl. sie durch anzügliche 
Reden, Umarmung und Betastung zum Geschlechtsver
kehr mit ihm zu bestimmen versucht und in der Zeit 
vom Okt. 1939 bis März 1940 — während der Ehemann B. 
zum Heeresdienst einberufen war — sechsmal mit ihr den 
Beischlaf vollzogen hat. Das LG. weist die Verteidigung 
des Angekl. zurück, Frau B. habe sich ihm freiw illig 
hingegeben. Es erachtet auf Grund der Aussage der 
Frau B., die einen schwächlichen Eindruck mache, für 
erwiesen, daß der Angekl. „stets, immer wieder von 
neuem durch Worte und Betasten“  auf Frau B., zu der 
er — als ihr Schichtmeister — in einem Überordnungs
verhältnis gestanden habe, eingewirkt habe, sich ihm 
hinzugeben. Frau B. habe sich dieser Einwirkung zwar 
entziehen wollen, aber infolge ihrer Schwäche und Ar
beitsüberlastung nicht entziehen können. Das LG. kommt 
in der rechtlichen Würdigung zu dem Ergebnis, der An
gekl. habe die Geschlechtsehre der Frau B. bewußt miß
braucht. Frau B. sei durch die festgestellten Äußerungen 
und später durch Verführung zum Geschlechtsverkehr 
„fortlaufend herabgesetzt worden“ .

Diese Darlegungen sind unklar und lassen bezweifeln, 
ob das LG. den Sachverhalt rechtlich zutreffend be
urteilt hat. Für die Frage, ob er eine Beleidigung der 
Ehefrau B. enthält, kommt es entscheidend darauf an, 
ob Frau B. in den Geschlechtsverkehr eingewilligt hat. 
Hat sie sich, wenn auch nach anfänglichem Wider
streben, dem Verlangen des Angekl. gefügt, dann ist s ie  
durch den geschlechtlichen Verkehr nicht beleidigt wor
den. Sie hat dann ihre Frauenehre preisgegeben. Der An
gekl. hat, wenn er mit ihrem Einverständnis handelte, ihr 
gegenüber nicht seine Mißachtung bekundet. Die Merk
male einer Beleidigung der Frau B. wären also insoweit 
nicht gegeben. Das gleiche müßte für die Äußerungen 
und Handlungen gelten, die dem Geschlechtsverkehr vor
angegangen waren, ihn einleifen und Frau B. dazu ge
neigt machen sollten. Denn ihre enge Verknüpfung mit 
dem Geschlechtsverkehr läßt es bei dem festgestellten 
Sachverhalt nicht zu, die nach natürlicher Auffassung 
einheitlichen Vorgänge hinsichtlich der strafrechtlichen 
Würdigung auseinanderzureißen und einer gesonderten 
Beurteilung zu unterstellen.

Eine zu berücksichtigende Einwilligung läge nicht vor 
wenn Frau B. das volle Verständnis für das, was der 
Angekl. von ihr verlangte, nicht gehabt hätte (RGSt. 60, 
34, 36, 71, 49, 350). Davon kann bei einer urteilsfähigen 
Ehefrau wohl keine Rede sein. Das LG. hat nach dieser 
Richtung auch keine Bedenken geäußert. Das LG w ill 
erkennbar den Tatbestand der Notzucht (§177 StGB)



46 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

ausschalten. Es w ill offenbar auch einen willenlosen Zu
stand der Frau B. nicht annehmen, denn der Tatbestand 
des §176 Abs. 1 Nr. 2 StGB, oder seine entsprechende 
Anwendung wird nicht in Betracht gezogen. Der Ge
dankengang des LG., der allerdings in den Urteilsgrün
den nicht zum Ausdruck kommt, scheint danach der 
gewesen zu sein: Frau B. sei dem Angekl. zwar „fre i
w illig “  gefolgt; darin dürfe nach den Umständen, unter 
denen es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei, nicht 
der wirkliche innere Wille der Frau B. gesehen werden; 
eine rechtlich beachtliche Einwilligung liege deshalb 
nicht vor. Solche Fälle sind möglich (vgl. RGSt. 73, 358). 
Ihre Feststellung wird aber namentlich dann besondere 
Vorsicht erheischen, wenn die Anwendung verwerflicher 
Mittel zur Einwirkung auf den Willen der Frau, wie 
etwa arglistige Täuschung oder Zwang, nicht vorliegt. 
Körperliche Schwäche und Arbeitsüberlastung lassen nicht 
ohne weiteres den Schluß auf Willensschwäche zu. Ein 
Erschöpfungszustand mag geeignet sein, eine Frau in 
ihrer Willenskraft so zu schwächen, daß sie gegen ihren 
Willen sich in einem Einzelfall preisgibt. Es mußle aber 
hier berücksichtigt werden, daß es sich um sechs Fälle 
geschlechtlichen Verkehrs handelt. Damit hat sich das 
LG. in der rechtlichen Beurteilung überhaupt nicht be
faßt. Abhängigkeitsverhältnisse haben dem Gesetzgeber 
nur in besonderen) hier nicht in Betracht kommenden 
Fällen (§§ 174, 175a Nr. 2 StGB.) zu einem besonderen 
Schutz des Abhängigen Veranlassung gegeben. Der be
sondere Schutz jugendlicher Gefolgschaftsmitglieder läßt 
sich auch nicht in entsprechender Anwendung des Ge
dankens des § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, allgemein auf das 
Verhältnis zwischen Betriebsführer (oder seinem Stell
vertreter) und weiblichen Gefolgschaftsangehörigen aus
dehnen (RGSt. 72, 392, 396). Das LG. sagt zwar, der An
gekl. habe seine Vorgesetzteneigenschaft zur Erreichung 
des Geschlechtsverkehrs mit Frau B. mißbraucht. Den 
Urteilsgründen ist aber nicht zu entnehmen, worin dieser 
Mißbrauch gefunden wird (wird i. e. ausgeführt). Ent
gegen der Auffassung des LG. rechtfertigt die. „Verfüh- 

a'? solche, d. h. die bewußte Einwirkung auf den 
Willen einer verheirateten Frau durch Überredung und 
Erregung sinnlicher Begierden noch nicht die Annahme 
einer Beleidigung, wenn die Frau dem Willen des Ver
führers entspricht.

Die innere Tatseite der Beleidigung hat das LG. nicht 
besonders geprüft. Sie bedurfte aber einer um so gründ
licheren Prüfung, wenn Frau B. dem Angekl. mindestens 
äußerlich freiw illig  an den Ort des jeweiligen Ge
schlechtsverkehrs gefolgt ist, und wenn sie, wie beim 
Fehlen einer entgegenstehenden Feststellung angenom
men werden muß, dem Angekl. auch nach dem ersten 
Geschlechtsverkehr nicht erklärt hat, er sei gegen ihren 
Willen vom Angekl. erreicht worden. Die — wenn auch 
irrige — Annahme des Einverständnisses der Frau B. von 
seiten des Angekl. konnte zur Verneinung des inneren Tat
bestandes einer objektiv feststellbaren Beleidigung füh
ren (RGSt. 71, 349, 350; RGUrt. 2 D 298/16 v. 28 Sept. 
1916: Recht 1916 Nr. 2160):

Eine schlüssige Feststellung der Beleidigung der Ehe
frau B. ist hiernach bis jetzt nicht getroffen. Aber auch 
die Darlegungen zur Frage der Beleidigung des Ehe
manns B. sind nicht einwandfrei. Eine Ehrenkränkung, 
die der Ehefrau widerfährt, tr ifft nach gesunder Volks
auffassung auch den Ehemann als solchen, unabhängig 
davon, ob durch 'den Angriff auch ihm persönlich Miß
achtung bekundet wird (RGSt. 70, 94, 97 u. §073, 175). 
Ist auch diese Voraussetzung erfüllt, so ist der Ehemann 
in doppelter Beziehung getroffen. Daß der Ehebruch mit 
der Frau in aller Regel zugleich die persönliche Ehre des 
Mannes verletzt, bedarf keiner weiteren Ausführung 
(RGSt. 65, 1 und die beiden zuletzt genannten Entsch.). 
Müßte im vorl. Falle angenommen werden, der BeschwF. 
habe im Einverständnis der Frau B. gehandelt, und läge 
deshalb eine strafbare Kränkung i h r e r  Ehre nicht vor, 
so bliebe doch die persönliche Beleidigung des Ehe
manns B. übrig. Das LG. hat aber völlig außer acht ge
lassen, daß der Ehebruch zur Scheidung der Ehe keinen 
Anlaß gegeben hat. Hier hätte aber die' Bestimmung des 
§172 StGB, beachtet werden müssen. Er tr ifft im Inter
esse der Aufrechterhaltung der Ehe eine Sonderregelung

dahin, daß die Bestrafung des Ehebruchs, nicht nur des 
beteiligten Ehegatten, sondern auch des Dritten, nur dann 
zugelassen wird, wenn wegen des Ehebruchs die Ehe 
geschieden ist. Damit ist beim Fortbestand der Ehe zu
gleich die Verfolgung des Ehebruchs als solchen als Be
leidigung ausgeschlossen. Es würde dem Zweck des § 172 
StGB. (vgl. auch §§ 170, 238 StGB.) widerstreben, wenn 
der Ehebruch während des Bestehens der Ehe aus einem 
anderen rechtlichen Gesichtspunkte bestraft werden dürfte 
(RGSt. 65, 1, 2). Wenn der Ehebruch nach dem Willen 
des Gesetzgebers auch als Beleidigung bestraft werden 
müßte, dann wäre nicht zu verstehen, warum das Gesetz 
den Ehebruch mit Strafe, und zwar mit einer milderen 
Strafe als die Beleidigung, besonders bedroht hat.

Wie der erk. Senat in RGSt. 65, 1, 2 ausgeführt hat, 
ist trotz des §172 StGB, die Bestrafung wegen Beleidi
gung in den Fällen möglich, in denen der Geschlechts
verkehr eines Ehegatten mit einem Dritten dem verletz
ten Ehegatten keinen Scheidungsgrund mangels Ver
schuldens des am Ehebruch beteiligten Ehegatten gibt. 
Daran ist durch die Einführung des EheG, nichts ge
ändert worden. Auch nach ihrn (§ 47 EheG.) ist nur der 
schuldhafte Ehebruch ein Scheidungsgrund. Nach den 
Ausführungen zur Frage der Beleidigung der Ehefrau B. 
ist bis jetzt ungeklärt, ob Frau B. an dem Ehebruch mit 
dem Angekl. schuldig ist.

Auch die Darlegungen des Urteils zur Anwendung des 
§ 4 VoIksschädlVO. sind zu beanstanden. Richtig sind 
zwar die allgemeinen Ausführungen des Urteils über die 
Verwerflichkeit einer unter Ausnützung der durch den 
Krieg verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse be
gangenen Straftat. In ihrer Anwendung auf den vorl. 
Fall läßt aber das LG. seine eigene Feststellung im Ein
gang des Urteils außer acht, der Angekl. habe schon vor 
der Einberufung des Ehemanns B. zum Heeresdienst 
Annäherungsversuche an Frau B. gemacht. Diese Tat
sache konnte nicht nur für die Frage der Ausnützung der 
Kriegsverhältnisse von Belang sein; die Stellung der Ehe
frau B. und ihres Ehemanns dazu konnten auch für die 
Beurteilung der weiteren Vorgänge Bedeutung erlangen 
insofern, als sich daraus ihre Bewertung durch die Ehe
leute B. erkennen ließ. Hätten die Eheleute B. sich selbst 
in ihrer Ehre nicht schwer gekränkt gefühlt, hätten sie 
etwa sogar selbst eine Geldentschädigung als Schweige
geld verlangt, so hätte das nicht unberücksichtigt bleiben 
dürfen. Den Urteilsgründen ist weder etwas über die 
eigene Beurteilung der Vorgänge durch die Eheleute B. 
noch über ihr eheliches Verhältnis und ihren Ruf zu ent
nehmen, auch nichts über den Ruf der Ehefrau B. Es ist 
nicht einmal festgestellt, ob sie die erste Gelegenheit 
wahrgenommen hat, ihre Erfahrungen mit dem Angekl. 
ihrem Ehemann zu offenbaren.

Ebensowenig hat sich das LG. mit der Person des 
Angekl. befaßt. Die Frage, ob er ein Volksschädling ist, 
ist keinesfalls ausreichend geprüft. Insoweit kann statt 
weiterer Ausführungen auf die Urteile des Senats RGSt. 
74, 199 und 2 D 196/40 v. 30. Mai 1910: DR. 1940, 1422 
verwiesen werden (vgl. F r e i s l e r :  DJ. 1940, 885 ff. und
S. 917 ff.; G r a f  G 1 e i s p a c h , „Kriegsstrafrecht“ , I 
17ff., 22ff.; D a h m ,  „Der Tätertyp im Strafrecht“ ). Das 
angef. Urteil mußte daher aufgehoben und die Sache zur 
neuen Verhandlung und Entsch. an die Vorinstanz zu
rückverwiesen werden.

(RG., 2. StrSen. v. 26. Sept. 1940, 2 D 406/40.) [R.j

Anmerkung: 1. Den Ausführungen des Urteils zur 
Frage der Beleidigung der Ehefrau ist durchweg zuzu
stimmen. Der „schwächliche Eindruck“  der Ehefrau und 
das „Überordnungsverhältnis als Schichtmeister“  erschei
nen ebenso wie die Arbeitsüberlastung nach Lage der 
Sache nicht geeignet, die Tatsache zu beseitigen, daß sich 
die Ehefrau unter bewußter Preisgabe ihrer Frauenehre 
hingegeben hat. Hierbei ist der Hinweis auf die wieder
holte Gewährung des Geschlechtsverkehrs von beson
derer Bedeutung. Die in der Entsch. herangezogenen Ur
teile, die sich mit der Frage der Einwilligung beschäf
tigen, betrafen anders gelagerte Fälle, bei denen in dieser 
Hinsicht Bedenken gerechtfertigt erscheinen konnten. 
Man sollte sich aber hüten, insoweit die eigene Verant
wortlichkeit der Frau für die Wahrung ihrer eigenen
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Ehre zu gering zu veranschlagen. Bedenken, daß die 
Ehefrau dem Angekl. „fre iw illig “  gefolgt ist, bestehen 
offenbar nicht. Sie ist nach dein Sachverhalt seinen an
züglichen Reden, Umarmungen und Betastungen auch 
nicht entgegengetreten. Inwieweit überhaupt das Vorge
setztenverhältnis eine Rolle gespielt hat, ist nicht ersicht
lich. M ir erscheint es unangebracht, bei dieser Sachlage 
von einer „Verführung“  zu reden. Dem Begriffe haftet 
die Ausnützung einer geschlechtlichen Unerfahrenheit 
und die Anwendung besonderer Mittel an, was hier nicht 
vorliegt. Die geschilderten Annäherungsversuche an die 
Ehefrau sind beleidigender Natur und wären als solche 
strafbar. Haben sie jedoch Erfolg, und gibt die von ihnen 
Betroffene ihnen nach, so verlieren sie ihren beleidigen
den Charakter und können nicht mehr unabhängig von 
dem späteren Geschehen einer besonderen strafrechtlichen 
Wertung unterzogen werden. Der Hinweis auf die innere 
Tatseite der Beleidigung entspricht den in der Rspr. ent
wickelten und zutreffenden Grundsätzen.

2. ln Rspr. und Schrifttum wird überwiegend die Auf
fassung vertreten, daß ein Ehebruch in aller Regel auch 
eine Ehrenkränkung und Mißachtung des verletzten Ehe
gatten darstellt (vgl. Dah r n ,  „Der strafrechtliche Ehren
schutz der Familie“ : JW. 1936, 2497; Entsch.: JW. 1938, 
3053 mit Lit.-Angabe und Anm. Da hm). Dieser Auffas
sung ist zu folgen. Sie berücksichtigt den Gemeinschafts
gedanken der Ehe, der jede Beleidigung durch Antastung 
ihres im gegenseitigen Treueverhältnis wurzelnden Wer
tes als gegen jeden der Partner gerichtet ansieht. Die ob
jektive Tatsache eines Ehebruchs mit seiner Ehefrau 
schädigt die Ehre des verletzten Ehemannes, weil 'sie sein 
Persönlichkeitsbild mit der Vorstellung eines Minder
wertes behaftet. Diese Meinung entspricht der richtigen 
Auffassung der Familiengemeinschaft und wird auch von 
der allgemeinen Volksanschauung getragen.

M it der Feststellung des Vorliegens einer Beleidigung 
des verletzten Ehemannes ist jedoch wenige gewonnen. 
Die Beleidigung erschöpft sich hier in der 1 atsache des 
Ehebruchs, besondere begleitende Umstände, die eine 
Ehrenkränkung des verletzten Ehegatten bedeuten, sind 
nicht vorgebrafht. Der Ehebruch gab auch offenbar dem 
verletzten Ehegatten einen Scheidungsgrund. Dann ist 
zumindest während des Bestehens der Ehe die Verfol
gung der Beleidigung ausgeschlossen, weil die Sonder
regelung des § 172 StGB, g ilt (vgl. zu § 172 StGB, die 
Komm, von S c h w a r z ,  E b e r m a y e r ,  O h l s  h au s en ,  
K o h l  rausch) .  Es entspricht nicht dem Willen des Ge
setzgebers, die Ehebruchshandlung unter dem anderen 
rechtlichen Gesichtspunkte der Beleidigung in diesem 
Falle zum Gegenstände einer Aburteilung zu machen. 
Nimmt der verletzte Ehegatte den Ehebruch nicht zum 
Anlaß, .die mögliche Scheidung durchzuführen, so soll 
jede Erörterung des Ehebruchs unterbleiben. Man w ill es 
vermeiden, die ohnehin erschütterten Grundlagen solcher 
Ehe durch Erörterung der Vorfälle in weitere Gefahr zu 
bringen. Die Tatsache, daß die Bestimmungen des g 172 
und des § 185 verschiedene Rechtsgüter schützen, recht
fertigt keine andere Beurteilung (a. M. LG.: JW. 1938, 
305 ä). Mag man die Ehrenkränkung des verletzten Ehe
mannes in besonderem Maße in dem Verhalten des Dut
ten finden, der das eheliche Verhältnis mißachtet und 
stört, so ist doch zweifellos der Schuldanteil der durch 
das Treuegelöbnis gebundenen Ehefrau nicht geringer. 
Nimmt der Ehemann diese Treueverletzung in Kauf, so 
wird er sich auch mit der Ehrenkränkung durch den 
Dritten abzufinden haben. Die Beleidigung ist nun ein
mal insoweit von dem Ehebruch nicht zu trennen. Wenn 
das Urteil die Beleidigungsklage im Hinblick auf § 172 
StGB, nicht ziiläßt, so wird damit nicht die Ehre des be
trogenen Gatten schutzlos .gelassen (vgl. KG.: JW.1920, 
984), sondern werden lediglich die Grenzen dieses Ehren
schutzes dargelegt.

3. Nützt der Täter die durch Einberufung zum Heere 
verursachte Abwesenheit des Ehemannes aus, um sich 
der Ehefrail in unsittlicher Weise zu nähern, so bleibt zu 
prüfen, ob ein Verbrechen gegen § 4 VolksschädlVO. vor
liegt Als sonstige Straftat“  kommt zwar der Ehebruch 
(§ 172 StGB.) nicht in Frage. Er muß auch für diesen 
Fall von der vorangegangenen Scheidung abhängig blei
ben, um als strafbare Handlung abgeurteilt zu werden.

Eine andere Auffassung würde den im § 172 StGB, nie
dergelegten Grundgedanken widersprechen. Auch müßte 
sonst die Verfolgung der Ehefrau zugelassen werden. 
Dagegen kann die Beleidigung als „Grundstraftat“  heran
gezogen werden. Daß ein evtl, fehlender Strafantrag die 
Verfolgung nicht ausschlicßt, ist bereits in der Rspr. an
erkannt (vgl. DR. 1940, 1231 2 mit Anm. des Verf.). Die 
Gründe, welche im Hinblick auf § 172 StGB, eine Ver
folgung nicht zuließen, können für die Anwendung des 
§ 4 VO. nicht maßgeblich sein. W ir sehen die Beleidigung 
des Ehemannes hier nicht mehr in ihrer Angriffsrichtung 
gegen seine persönliche Rechtssphäre, sondern betrachten 
die in ihr zutage tretende Gesinnung, welche den Fami
lienfrieden des Mannes angreift, der seinem Vaterlande 
Kriegsdienst leistet, und sich damit gegen die innere 
Widerstandskraft des Volkes wendet. Gerade der Einsatz 
des Ehemannes nahm ihm die Möglichkeit, seiner Ehe
frau den Schutz zu gewähren, den sie bei seiner An
wesenheit genoß. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß 
jeder Ehebruch mit der Frau eines eingezogenen Volks
genossen unter § 4 VO. fällt. Die Straftat muß in ihrer 
Angriffslichtung gegen die Volksgemeinschaft betrachtet 
und gewertet werden. Dabei sind aber weitere Momente 
zu beachten, die allein erst das Vorgehen als zuchthaus
würdig erscheinen lassen. Das Urteil weist bereits mit 
Recht darauf hin, daß zu prüfen ist, wie die Verhältnisse 
vor der Einberufung des Ehemannes zum Heeresdienst 
lagen und in welcher Weise die Eheleute auf das Vor
gehen des Angekl. reagiert haben. Das eheliche Verhält
nis, der Ruf der Eheleute — insbes. der Ehefrau — ge
winnen maßgebliche Bedeutung. Getroffen werden sollen 
vor allen Dingen Fälle, in denen hinterlistige M ittel an
gewendet worden sind, um einen Einbruch in das ehe
liche Verhältnis vorzunehmen. Nur in solchen Fällen wird 
das gesunde Volksempfinden die Tat als „besonders ver
werflich“  ansehen und die schwere Bestrafung fordern. 
Maßgebliche Bedeutung kommt immer dem Verhalten 
der Ehefrau zu. Zieht der Mann ins Feld, so überläßt er 
ihr Heim und Familie und setzt in sie das Vertrauen, daß 
sie sein Haus und die Ehre ihrer Person und ihrer ge
meinsamen Ehe reinhalten wird. Unter diesen Umständen 
fällt auch auf sie die Hauptverantwortlichkeit für Vor
fälle, wie sie den Gegenstand des vorl. Verfahrens bilden. 
Wo die Frau bei Erfüllung dieser ihrer Aufgaben wie 
hier versagt, verlangt das gesunde Volksempfinden nicht, 
mit besonders drakonischen Strafen gegen den vorzu
gehen, dem in dieser Weise eatgegengekommen wurde.

Das RG. folgt der neuerdings entwickelten Lehre, wo
nach neben der Feststellung der objektiven und subjek
tiven Tatbestandsmerkmale weiterhin zu prüfen bleibt, ob 
deb Täter dem Typ des „Volksschädlings“  entspricht (vgl. 
RG.: DR. 1940, 14237 m. Anm. d. Verf.). Ich halte es 
nicht für richtig, diese Feststellung in jedem Falle aus
drücklich zu verlangen. Die Lehre kann gute Dienste 
leisten, wenn sie mit Maß angewandt wird. Es besteht 
jedoch augenblicklich durchaus die Gefahr einer Ober
wertung des Tätertyps in Rspr. und Schrifttum. Die im 
Urteil angeführten Zitate finden sich schon in früheren 
Entsch., eine Auseinandersetzung mit der gegenteiligen, 
z. B. von N a g l e r  (vgl. „Kriegsstrafrecht“ ) vertretenen 
Auffassung lassen sie vermissen. Für das vor!. Urteil 
dürfte schon der Maßstab der gesunden Volksauffassung 
die Annahme eines Verbrechens nach § 4 VolksschädlVO. 
ausschließen.

Dem Urteil ist insoweit zu folgen, als der Sachverhalt 
noch nicht völlig geklärt erscheint, die von ihm hervor
gehobenen Gesichtspunkte sind beachtlich.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.

*

** 4. RG. — §316 StGB. Durch die Pflicht der Straßen
benutzer, während ihrer Annäherung an einen Eisenbahn
übergang auch bei geöffneten Schranken besondere Auf
merksamkeit auf die Gefahren der Kreuzung mit der 
Eisenbahnstrecke zu verwenden, wird die Pflicht der 
Bahnbeamten zur Sorgfalt in der Bedienung der Eisen
bahnschranken nicht eingeschränkt oder erleichtert, f ) 

Die Rev. meint, die Schranken an einem Straßenüber
gang über die Eisenbahn dienten nur dazu, den Straßen
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verkehr vom Bahnkörper fernzuhalten, um dem Zugfreie 
Bahn zu schaffen; daher seien die Schranken im Sinne 
der Dienstvorschrift der Reichsbahn für den Bahnüber- 
wachungsdienst noch „rechtzeitig“  vor der Vorbeifahrt 
eines Zuges geschlossen, wenn sie gerade noch im letzten 
Augenblick heruntergelassen seien, bevor der Zug die 
Straße berühre. Dieser Standpunkt ist unrichtig. Die für 
den Eisenbahnverkehr geltenden Sondervorschriften (vgl. 
hier insbes. § 13 Abs. 5 und § 45 RStraßVerkO. sowie 
den § 79 EisBBetrO.) befreien die Eisenbahn nicht von 
der Pflicht, dort, wo sie öffentliche Straßen berührt, ent
sprechend der Grundregel der Gemeinschaft aller Ver
kehrsteilnehmer (§ 1 RStraßVerkO.), sich so zu ver
halten, daß der Verkehr nicht gefährdet werden kann 
und daß kein anderer geschädigt oder mehr, als nach 
den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt 
wird. Die Schranken der Eisenbahnübergänge dienen da
her nicht einseitig dem Eisenbahnverkehr, sondern eben
sosehr gleichzeitig dem Straßenverkehr und müssen da
her nicht nur, um der Eisenbahn freie Bahn zu schaffen, 
sondern in der Weise unterhalten und bedient werden, 
daß der Straßenverkehr dadurch vor den Gefahren des 
Eisenbahnverkehrs geschützt wird. Das Errichten und 
Bedienen der Eisenbahnschranken hat hiernach die Be
deutung, daß — vergleichbar den Farbzeichen, die zur 
Regelung des Verkehrs an Straßenkreuzungen von der 
Polizei gegeben werden (§ 2 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 
RStraßVerkO.) — die Eisenbahnverwaltung durch die 
Schrankenstellung dem Verkehr Zeichen gibt, nach denen 
sich die Verkehrsteilnehmer auf der Straße richten sollen 
(RGZ. 157, 193, 195 =  JW. 1938, 1651 ;2). „Rechtzeitig“  
müssen daher die Eisenbahnschranken in dem Sinne ge
schlossen werden, daß sich der Straßenverkehr danach 
einrichten kann.

Allerdings haben die Benutzer der Straße die Pflicht, 
auch schon auf das Läutewerk zu achten, dessen Ertönen 
der Bewegung der Schranken voranzugehen und sie zu 
begleiten pflegt, auch im vorl. Fall an der Unfallstelle 
vor dem Schließen der Schranken einsetzte. Aber er
fahrungsgemäß kann das Läutewerk im starken Geräusch 
des Straßenverkehrs, namentlich von den Führern schwe
rer Lastkraftwagen, nicht immer gehört werden. Daher 
darf sich der Angestellte der Eisenbahn, der die Schran
ken zu bedienen hat, nicht darauf verlassen, daß schon 
das Läutewerk den Straßenverkehr zum Stillstand brin
gen wird, sondern die Schranken sind „rechtzeitig“  so 
zu bewegen, daß schon ihre aus einiger Entfernung sicht
bare Steilung den Führern sich nähernder schnell fahren
der Fahrzeuge als Verkehrszeichen dienen kann; das 
Läutewerk ist infolge der Entwicklung, die der Kraft
fahrzeugverkehr genommen hat, im wesentlichen eine zu
sätzliche Sicherung, die namentlich dazu dienen soll, zu 
verhüten, daß jemand mit einer fallenden Schranke zu
sammenstößt oder von fallenden Schranken eingeschlos
sen wird. Ferner sind allerdings die Benutzer der Straße 
während ihrer Annäherung an einen Eisenbahnitb^rgang 
auch bei geöffneten Schranken nicht davon befreit, be
sondere Aufmerksamkeit auf die Gefahren der Kreuzung 
mit der Eisenbahnstrecke zu verwenden; entsprechend 
der allgemeinen Pflicht zur Sorgfalt im Verkehr dürfen 
sie sich daher nicht ohne jede Rücksicht auf die örtlichen 
Verhältnisse stets blindlings darauf verlassen, daß sich 
bei geöffneten Schranken kein Eisenbahnzug nähern 
könne (vgl. §§ 1, 9, 13 RStraßVerkO., § 79 EisBBetrO. 
— Fassungen v. 20. Nov. 1934 [RGBl. II, 10511 und vom 
21. Febr. 1940 [RGBl. II, 43] - ;  RGZ. 157, 193, 196; RG- 
St.72, 286 =  JW. 1938, 2334s). Aber durch diese Sorg
faltspflicht der Straßenbenutzer wird die Pflicht zur Sorg
fa lt in der Bedienung der Eisenbahnschranken nicht ein
geschränkt oder erleichtert; sie vermindert insbes. nicht 
die Voraussehbarkeit eines Unfalls, den ein verspätetes 
Schließen der Schranken zur Folge haben kann.

M it diesen Rechtsgrundsätzen sind die Ausführungen 
der Rev. nicht vereinbar, nach denen der Angeld, die 
Schranken noch rechtzeitig geschlossen habe, obwohl 
nach den eigenen Berechnungen der Rev. trotz beson
derer Beschleunigung des Schließens der Eisenbahnzug 
den Straßenübergang vielleicht schon 10—11 Sekunden 
nach dem völligen Schrankenschluß erreicht hat. Viel
mehr geht das LG. zutreffend davon aus, daß der Angeld.

die Schranken zu spät, wenn auch wohl nicht viel zu 
spät, geschlossen hat.

(RG., 1. StrScn. v. 5. Nov. 1940, 1 D 453/40.) [He.]

Anmerkung: Das Urteil ist ein erfreulicher Beweis da
für, wie sich der Vertrauensgrundsatz als der ideelle Kern 
des Gedankens der Verkehrsgemeinschaft im Straßen
verkehrsrecht immer allgemeiner und stärker durchsetzt.

Schon im Urt. v. 12. Jan. 1938: DJ. 1938, 913 hat das RG. 
die wiederholt in einseitiger Überspitzung aus § 79 EisB
BetrO. i. d. Fass. v. 20. Nov-1934 (RGBl. 11,1051) abgelei
teten übertriebenen Anforderungen an die „besondere 
A u f m e r k s a m k e i t “  d e r  S t r a ß e n v e r k e h r s t e i l 
n e h m e r  vor schienengleichen Eisenbahnübergängen auf 
das rechte Maß zurückgeführt. Dort heißt es:

„Bei Annäherung an einen als beschrankt gekennzeich
neten Bahnübergang hat sich die Aufmerksamkeit des 
Fahrers in erster Linie und fortgesetzt bis zur Über
querung darauf zu richten, ob die Schranken offen sind, 
ob sie offen bleiben, oder ob sie im Begriffe sind, sich 
zu senken. Daneben hat er die vor ihm liegende Strecke 
auf eine mögliche Verengung der Straßenbreite zwischen 
den Schrankenpfosten, auf Bodenwellen, Gegenverkehr 
usw. zu beobachten. Nach diesen Erfordernissen bestimmt 
sich seine Annäherungsgeschwindigkeit und seine Pflicht, 
nötigenfalls zu halten. Eine Pflicht zur Beobachtung, ob 
ein Zug trotz Offenstehens der Schranken den Übergang 
überfahren w ill, kann nur aus § 276 BGB. und § 25 
RStraßVerkO. (jetzt-§1 StraßVerkO.) gefolgert werden. 
Sie entspringt der allgemeinen Pflicht zur Verhütung jeder 
vermeidbaren Schädigung im Verkehr. Sie wird aber auf 
die Beobachtungsmöglichkeiten beschränkt, die dem Fah
rer - -  gemäß seiner Sicht- und Hörmöglichkeit vom 
fahrenden Fahrzeug aus — bei Erfüllung seiner oben 
wiedergegebenen, vorgehenden und seine Fahrweise be
stimmenden Pflichten verbleiben. Unübersichtlichkeit in 
dieser Hinsicht geht nicht zu seinen Lasten; denn sonst 
würde das Vorhandensein von Schranken, die u. a. die 
aus der Unübersichtlichkeit herrührenden Gefahren aus- 
gleichen sollen, umgekehrt zu einer Vermehrung der 
Pflichten des Straßenbenutzers, nämlich zur Beobachtung 
des Querverkehrs und der Schrankenbewegung, führen. 
Bei offenstehenden Schranken ist der Kraftfahrer sonach 
zu Gegenmaßnahmen erst verpflichtet, sobald er in die
sem Rahmen Umstände bemerken mußte, die eine freie 
Überfahrt in Frage stellten.“

F r i t s c h  (KVR. „Eisenbahnübergang mit Schranken, 
Erläuterungen 1“  III 2) bemerkt im Anschluß hieran mit 
Recht, daß die so bestimmte Pflicht zur Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt vor einem Bahnübergang mit Schranken im 
Einklang stehe mit dem im modernen Verkehrsrecht be
tonten Grundgedanken des gegenseitigen Vertrauens.

Im vorliegenden Urteil untersucht das RG. die Kehrseite, 
nämlich die S o r g f a l t s p f l i c h t e n  der  E i s e n b a h n  
am Bahnübergang mit Schranken. Es geht dabei von der 
zutreffenden Auffassung aus, daß die Eisenbahn dort, 
wo sie öffentliche Straßen berührt, zur Gemeinschaft der 
Straßenverkehrsteilnehmer gehört und demzufolge auch 
der Grundregel dieser Gemeinschaft, nämlich dem § 1 
StraßVerkO., unterworfen ist (vgl. hierzu G ü 1 d e, „Straß
VerkO.“ , 2. Aufl., Anm. 8 zu § 9 StraßVerkO.). Hieraus 
ergibt sich folgerichtig, daß die Schranken nicht nur dem 
Eisenbahnverkehr, sondern ebensosehr dem Schutz des 
Straßenverkehrs dienen. Dabei spielt die Frage, ob die 
Schranken „Verkehrszeichen“  sind, eine untergeordnete 
Rolle (vgl. hierzu M ü l l e r ,  „StraßenverkeHrsrecht“ , 
13. Aufl., S. 1050; F r i t s c h  a. a. O. III; F l o e g e l ,  „Stra
ßenverkehrsrecht“ , 7. Aufl., Anm. 5 zu § 9 StraßVerkO.). 
Zwar sind die Schranken keine Verkehrszeichen i.S. des 
§ 3 StraßVerkO., aber, wie es im vorliegenden Urteil 
richtig heißt, die Eisenbahn gibt dem Verkehr durch die 
Schrankenstellung Zeichen. Die offenstehende Schranke 
zeigt an, daß die Bahn den Übergang nicht in Anspruch 
nehmen w ill, daß sie den Übergang dem Straßenverkehr 
freigibt. Nach der Schrankenstellung soll sich der Straßen
verkehr richten, und auf sie soll er — im Rahmen 
der aus der Zugehörigkeit beider Verkehrspartner zur 
Verkehrsgemeinschaft sich ergebenden Pflichten und 
Rechte — vertrauen dürfen.

Dieses R e c h t  des V e r t r a u e n s  au f  d i e  Z u v e r 
l ä s s i g k e i t  der  S c h r a n k e n s t e l l u n g  macht die
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durch die Neufassung des § 79 EisBBetrO. auch bei offe
nen Schranken geforderte „besondere Aufmerksamkeit“  
nicht überflüssig. Hierauf weist das RG. im Urt. v. 12. Jan. 
1938 (s. oben) und im vorliegenden Urt. in überzeugender 
Weise hin. Vor allem gilt es, aufzupassen, ob das der Be
wegung der Schranken vorangehende Ertönen des Läute
werks einsetzt, und ob die Schranken niederzugehen be
ginnen. Damit muß der Kraftfahrer, der sich dem Übergang 
nähert, rechnen und darauf vor allem muß er seine „be
sondere Aufmerksamkeit“  richten. Diese Aufmerksamkeit 
verliert aber ihren Sinn, wenn das Ertönen des Läute
werks und das Niedergehen der Schranken zu rasch auf- 
einanderfolgen, und insbesondere, wenn die Schranken 
so schnell niedergehen, daß der Kraftfahrer tm tz seiner 
vorherigen „besonderen“  Aufmerksamkeit von den fallen
den Schranken gewissermaßen „gefangen“  wird. In sinn- 
voller und wirklichen Schutz bietender Weise kann sich 
der Kraftfahrer nach der Schrankenstellung nur dann 
richten, wenn zwischen dem Ertönen des Läutewerks und 
dem Niedergehen der Schranken eine genügende Zeit
spanne hegt, und wenn das Niedergehen der Schranken 
langsam erfolgt. Beiden Erfordernissen läßt sich aber 
von seiten der Bahn wiederum nur dann genügen, wenn 
bis zur Vorbeifahrt des Zugs noch Zeit ist, oder an
ders ausgedrückt — wenn nicht die Zeit drangt, weil 
Läutewerk und Schranken nicht zur rechten Zeit in 1 atigr 
keit gesetzt worden sind.

Deshalb fordert das vorliegende Urteil „rechtzeitiges 
Schließen der Schranken in dem Sinne, daß sich der
Straßenverkehr danach richten kann. .

Die zuverlässige Bedienung der Schranken, insbes. ihr 
rechtzeitiges Schließen, ist ein wertvoller, aber auch un
entbehrlicher Beitrag, den die Bahn zur Herstellung der 
„echten Gemeinschaft aller Verkehrsteilnehmer i . S. des 
Vorspruchs zur StraßVerkO. zu leisten hat (vgl. hierzu 
R i n d e r m a n n ,  „Zur Neugestaltung des Verkehrsrechts , 
Heft 9 der Beiträge zur Rechtserneuerung, S.92).

RA. und Notar Dr. G ü l d e ,  
z. Z. im Amt des Generalgouverneurs 

in K r a k a u .

5, RG. -  6 359 StGB. Angestellte von Privateisen- 
bahnen, die m it bahnpolizeilichen Aufgaben betraut sind, 
sind nur insoweit als Beamte i.S. §359 StGB, anzusehen, 
als sie innerhalb der Grenzen der ihnen übertragenen 
Bahnpolizeigewalt handeln, nicht aber auch im übrigen, 
z. B. bei der Fahrkartenausgabe. Die von einer privaten 
Eisenbahngesellschaft ausgestellten Fahrkarten sind p r i 
v a t e  Urkunden L S. § 267 StGB, t )

(RG., 1. StrSen. v. 20. Sept. 1940 1 D 335/40.) fHe.] 
Abgedr. DR. 1940, 2062“ .
Anmerkung: Die Entsch. bestätigt — abgesehen von 

der eingangs erörterten, zutreffend entschiedenen und be- 
oriindeten Fraire der G e w a h r s a m s v e r h a l t n i s s e  in der
K p lfa c h «  S .  &  1883/84 (ROS. 8, « J ;,1 0 ,3 » ) kon- 
sequent durchgehaltene Rspr. des RG. (a“ ®eJ0d^ . g o iy 
ten vgl. noch für § 359: RGSt. R. L  565 u. 57,19, für § 267 
die b fi G o l f e r  man n ,  „E V O “ , 1939 zu § 10 Anm. 1 a 
und zu § 27 Anm. 5 aufgeführten Entsch.).

1. Es fragt sich nicht nur, ob die vor!. Entsch. die Lime 
der Vorentscheidung hält, sondern auch, ob die ganze 
Rspr. mit Rücksicht auf die neuzeitliche Entwicklung des 
Eisenbahnrechts haltbar ist. . ,,

a) Die F r a g e  nach der  B e a m t e n e i g e n s c h a t t  
des^ A n g e k l .  liegt ganz auf dem Felde der Erweite
rung, die der sog. strafrechtliche gegenüber dem sog. 
staatsrechtlichen Beamtenbegriff erfahren hat (s. K o h l - 
r a u s c h  zu § 359 Anm. 1). Wenn das RG. Angestellte 
von Privatbahnen strafrechtlich als Beamte anspricht, so- 
we tsie mit bahnpolizeilichen Aufgaben betraut sind so 
scheint diese Annahme durch das Eisenbahnrecht selbst 
geboten- §74 Abs. 2 der auch für Bahnen des allgemei
ne«! Verkehrs in Privatbesitz geltenden EisBBetrO. vom 
17 luli 1928 (RGBl. II, 541) (vgl. Komm, von Besser ,
4 Aufl 1934 S 4) erkennt den Bahnpohzeibeamten „die 
Rechte der öffentlichen Polizeibeamten“  zu (Entsprechen
des ist für die Kleinbahnen einschl. Straßenbahnen in 
Preußin durch §7 Ziff. 9 der VO. v 20. April 1933 [GS.
5 1581 gesagt) Zugleich wird die Anerkennung dieser 
Rechtslage auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten

dadurch erleichtert, daß das Eisenbahnrecht auch ge
wisse formale Anhaltspunkte für die beamtenähnliche 
Stellung des Privatbediensteten gibt: die EisBBetrO. zählt 
in §§45,74 die Personengruppen auf, die als Bahnpolizei
beamte in Betracht kommen, in ihrer Eignung an Hand 
der Bestimmungen über die Befähigung der Eisenbahn
betriebs- und -polizeibeamten v. 30. Okt. 1930 (RGBl. 11, 
1253) geprüft werden und zu vereidigen oder durch 
Handschlag an Eides Statt zu verpflichten sind, wodurch 
ihnen erst ihre Rechte „verliehen“  werden (für die Straßen
bahnen ist durch § 47 der VO. v. 13. Nov. 1937 (RGBl. I, 
1247) eine ausdrückliche Bestellung durch die Landes
polizeibehörde nach Eignungsprüfung vorgesehen).

Sind aber diese Bahnbediensteten derart ausgewählt 
und zu Diensttreue verpflichtet, so fragt sich zunächst, 
ob es angängig und praktisch durchführbar ist, nun im 
Einzelfall zu unterscheiden, ob der Bedienstete gerade 
als Bahnpolizei tätig geworden ist oder eine sonstige 
Dienstverrichtung ausgeführt hat. Das zeigt gerade die 
Entsch. RGSt. 10, 325, die diese Unterscheidung eingeführt 
hat: wenn es dort als versuchte Bestechung angesehen 
wird, daß ein Passagier den Zugschaffner überreden 
wollte, ihn ohne Billett fahren zu lassen, weil es die 
bahnpolizeiliche Aufgabe des Schaffners gewesen wäre, 
einen ohne Billett reisenden Passagier von der Weiter
fahrt auszuschließen (S.329), so geht doch im Grunde 
der Bestechungsversuch darauf aus, dem Passagier den 
Fahrpreis zu erlassen, wendet sich also an den Schaffner 
als Fahrkartenverkäufer und damit an seine angeblich 
rein privatrechtlich zu beurteilende Funktion. Es würde 
doch zum mindesten reichlich lebensfremd sein, im 
gleichen Fall etwa eine vollendete Bestechung abzuleh
nen, falls der Schaffner, auf das Anerbieten des Fahr
gastes eingehend, diesem eine Fahrkarte ohne Bezahlung 
ausgegeben hätte, weil dann der Schaffner als Bahnpolizei
beamter keinen Grund gehabt hätte, den mit einem gül
tigen Fahrausweis versehenen Reisenden auszuschließen.

Damit ist aber auch in Frage gestellt, ob nicht im 
vorl. Fall ebenfalls die Tätigkeit des Angekl. als Fahr
kartenverkäufers als eine „amtliche“  angesprochen wer
den muß. Daß der Angekl. sonst auch als Bahnpolizist 
tätig ist und die formellen Voraussetzungen hierfür er
füllt, kann der Entsch. entnommen werden. Dann steht 
um so weniger im Wege, nun auch unter materieller Be
trachtung seine Funktion als Fahrkartenverkäufer den 
bahnpolizeilichen Aufgaben gleichzustellen. Denn die Aus- 
folgung von Fahrausweisen, mit denen nach § 10 EVO. 
jeder Reisende versehen sein muß, ist auf das engste 
mit der Ausübung der Bahnpolizei verknüpft, insofern 
eben der Mangel des Ausweises zu polizeilichem Ein
schreiten wegen eines Verstoßes gegen die „Ordnung des 
Bahnverkehrs“  (§77 EVO.; auch § 265a StGB.!) berech
tig t und verpflichtet. Man denke etwa an die Verhält
nisse auf kleinen Stationen, wo derselbe Bedienstete die 
Aufgaben eines Fahrkartenverkäufers, Bahnsteigschaff
ners, Schrankenwärters, Bahnhofvorstehers usw. gleich
zeitig wahrnimmt, und es wird klar, daß der Fahrkarten
verkauf nicht eine Art büromäßigen Innendienstes dar
stellt, sondern in den Außendienst eingreift.

Darüber hinaus aber fragt sich, ob es angesichts der 
neueren Entwicklung im Eisenbahnwesen überhaupt noch 
vertretbar ist, die Erfüllung bahnpolizeilicher Aufgaben 
als allein maßgebliches Kriterium für die Zuerkennung 
der Beamteneigenschaft eines Bediensteten der Privat
eisenbahnen anzusprechen. Unverkennbar geht die Ent
wicklung in Richtung auf eine „Verstaatlichung“  der 
Eisenbahnen voran: abgesehen von der unmittelbaren 
Einfügung der RB. in die Reichsverwaltung durch Ges. 
v. 10. Febr. 1937 (RGBl. 1,47) verschwinden nach und nach 
die wenigen Bahnen des allgemeinen Verkehrs in Privat
besitz (vgl. G o l t e r m a n n  a. a. O. zu §1 Anm. 3); und 
auch für die Kleinbahnen bahnt sich eine neue Entwick
lung an, wie die Gründung der Körperschaft des öffent
lichen Rechts „Pommersche Landesbahnen“  durch Ges. 
v. 10. Juni 1940 (RGBl. II, 105) zeigt, wobei zugleich 
sichtbar wird, daß auch hinter den Privatbahnen finan
ziell nicht irgendwelche „Private“ , sondern Reich, Land 
Provinz, Stadt- und Landkreis stehen. Aber auch soweit 
noch Eisenbahnen „in  Privatbesitz“  bestehen, sind diese 
doch in ständig wachsendem Maße derart in das Ge
flecht öffentlich-rechtlicher, für alle Eisenbahnen gleich

7
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geltender Normen eingesponnen, daß von einer privaten 
Betätigung auf diesem Gebiet keine Rede sein kann: die 
neue EVO. v.8. Nov. 1938 (RGBl. II, 663) g ilt jetzt für alle 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen (8 1); 
damit ist zugleich das Anwendungsgebiet der Vorschrif
ten der EisBBetrO. erweitert worden (vgl. G o 11 e r - 
mann  a. a. O. zu § 7 Anm. 7); und das Ges. v. 6. Juli 1938 
(RGBl. II, 239) hat für die Privatbahnen eine erhebliche 
Verschärfung der Aufsichts- und Eingriffsrechte des 
RVerkM. bis zur Festsetzung von Zwangstarifen gebracht. 
Nicht nur die Erfassung des Beförderungsvorganges mit 
Hilfe der Kategorie des privatrechtlichen Vertrages ebenso 
wie die im vorl. Urteil geäußerte Meinung, die Geltung 
der Fahrkarten der Privatbahn für den Bereich der RB. 
beruhe auf „privaten“  Abmachungen, ist danach unhalt
bar, sondern die Devise des PersBefördG. v. 4. Febr. 1934
i.d. Fass. v. 6. Dez. 1937 (RGBl. 1,1369), daß „die Führung 
des Verkehrs zu den Aufgaben des Staates“  gehöre, hat 
von dem Prinzip der Eisenbahnhoheit des Staates her 
schon heute eine derartige Ausprägung erfahren, daß die 
Personen- und Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr 
als eine staatlichen Zwecken dienende Tätigkeit und, 
auch soweit sie von privatrechtlich fundierten Gesell
schaften durchgeführt wird, als eine aus der Staatsgewalt 
abgeleitete, von ihr geregelte Aufgabe anzusprechen ist. 
Nicht zu Unrecht hat das RG. selbst für den Begriff der 
„amtlichen Aufbewahrung“  in § 133 StGB, angenommen, 
daß eine Kleinbahn, der die Erledigung eines Teiles der 
Postbeförderung anvertraut ist, damit „unter staatlicher 
Verantwortung Geschäfte wahrnehme, die den öffent
lichen Nutzen angehen“  und „insoweit einer öffentlichen 
Verkehrsanstalt gieichzuachten“  sei (RGSt. 53, 219; unter 
„A m t“  versteht das RGSt. 29, 321 „die Verwaltung eines 
Kreises gewisser, das öffentliche Interesse angehender 
Geschäfte unter der Autorität des Staates oder diesem 
untergeordneter Korporationen“ !). Mögen*diese Ausfüh
rungen auch durch Wesen und Aufgabe der besonderen 
Vorschrift des § 133 bestimmt sein, so legen sie doch im 
Zusammenhang mit der geschilderten Lage des Eisen
bahnrechts nahe, die Frage der Begrenzung der Beamten
qualifikation i. S. von § 359 für die Bediensteten der 
Privatbahnen neu zu überprüfen.

b) Für die weitere Frage, ob den F a h r k a r t e n  der  
P r i v a t b a h n e n  wie denen der RB. die Eigenschaft 
einer ö f f e n t l i c h e n  U r k u n d  e zuzusprechen ist, lie
gen die Dinge insofern anders, als der strafrechtliche 
Ausgangspunkt ein anderer ist. Lehre und Rspr. haben 
hier wegen der Abstimmung der Urkundendelikte auf die 
Regeln über den Urkundenbeweis in der ZPO. und mit 
Rücksicht darauf, daß es für § 267 entscheidend auf den 
„Ursprung“  einer Urkunde ankommt, stets an dem for
malen Kriterium des Herrührens aus dem Amtsbereich 
einer Behörde festgehalten, und nicht etwa unter einem 
materiellen Gesichtspunkt den Behördenurkunden solche 
gleichgestellt, die die gleiche Beweiskraft haben oder 
denselben öffentlichen Glauben genießen; ein sachliches 
Kriterium wird vielmehr erst dazu verwertet, um aus den 
Behördenurkunden diejenigen auszuscheiden, die nicht 
spezifisch zum Berufskreis der Behörde gehören, wie 
z. B. die Bestellung von Schreibmaterial, oder die ledig
lich den inneren Dienst betreffen, wie z. B. ein Urlaubs
gesuch (vgl. schon P. M e r k e l ,  „Die Urkunde im deut
schen Strafrecht“ , 1902, S. 356 f. u. 367 f. mit Rspr.). 
Wenn das RG. neuerdings dazu übergeht, gewissen von 
der NSDAP, ausgestellten Schriftstücken die Eigenschaft 
öffentlicher Urkunden zuzuerkennen (vgl. z. P» RGSt. 70, 
210; 72, 371; 73, 287), so geht es dabei nur um eine Ein
beziehung der Dienststellen der Partei und ihre Gleich
stellung mit den Staatsbehörden; nicht aber liegt darin 
eine Abkehr von dem den Begriff der öffentlichen U r
kunde tragenden Grundgedanken.

Legt man diese Auffassung zugrunde, so ist insofern 
sicher, daß die Fahrausweise der Privatbahn, für sich be
trachtet, keine öffentlichen Urkunden darstellen können, 
weil die Ausgabestelle kein „ständiges Organ der Staats
gewalt ist, dazu berufen, unter öffentlicher Autorität für 
die Zwecke des Staates tätig zu sein“  (RGSt. 18,246; 54, 
150; 71,101). Gleichwohl ist gerade unter der oben ge
schilderten neueren Entwicklung des öffentlichen Rechts 
die verschiedene Behandlung der Fahrkarten öffentlicher 
Und privater Bahnen prekär. Wenn man früher — frei

lich zu Unrecht — auch den Billetten der Staatsbahn die 
Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde absprechen wollte, 
weil sie einen privatrechtlichen Akt zum Gegenstand habe 
(vgl. die ältere Rspr. bei M e r k e l  a. a.O. S. 168f. ; da
gegen RGSt. 8, 409; 10, 192; 37, 318), so versagt dies 
Argument heute auch gegenüber den Billetten der Privat
bahnen, da, wie betont, die Beförderung auf der Eisen
bahn nicht mehr allein unter der Kategorie des bürger
lich-rechtlichen Vertrages erfaßbar ist. M it Recht hat auch 
schon B in  d i n g ,  Lb.' II 1 S. 213/14 darauf hingewiesen, 
daß beide Arten von Fahrausweisen den gleichen Be
weiswert haben, das gleiche Vertrauen im Verkehr ge
nießen; und der Einwand M e r k e l s  a. a. O. S. 370, daß 
bei den Privatbahnbilletts das Vertrauen auf der Solidi
tät und Glaubwürdigkeit der Aussteller basiere, geht in
sofern fehl, als ja hinter dem Privatunternehmen die Auf
sicht und Kontrolle des Staates stehen, auf deren Funk
tionieren das Publikum vertraut. Der kriminalpolizeiliche 
Gesichtspunkt endlich, der im Interesse der Ordnung und 
Zuverlässigkeit im Eisenbahnverkehr einen erhöhten 
Schutz der Fahrkarten vor Fälschungen fordert (vgl. 
M e r k e l  a. a.O. S. 373), tr ifft ebenfalls ohne Rücksicht 
auf die Art des ausstellenden Unternehmens zu. Deshalb 
wäre es schon zu wünschen gewesen, daß das RG. den 
einzig möglichen, von der Rev. vorgeschlagenen Weg be
schritten hätte, der Fahrkarte der Privatbahn auch vom 
Ursprünge her öffentlichen Charakter um deswillen zu
zuerkennen, weil sie auch von der Behörde der RB, als 
verbindlich angesehen wird. Daß dies auf einer rein „p ri
vaten“  Abmachung der beteiligten Unternehmen beruhe, 
kann nicht anerkannt werden, zumal nach dem oben ge
nannten Ges. v. 6. Juli 1938 von Staats wegen auch eine 
Zwangsregelung getroffen werden kann.

2. Zeigt sich nach alledem, wie die Erörterung der be
handelten Einzelprobleme von der Entwicklung auf dem 
Gebiet des Staats- und Verwaltungsrechts beeinflußt ist, 
so könnte eine wirklich vertiefte Stellungnahme nur von 
einer umfassenden Betrachtung des Verhältnisses des 
Strafrechts zu den Begriffen und Grundsätzen jener 
Rechtsgebiete aus erfolgen. Klagt das RG. schon 1889 
(RGSt. 23, 376), daß „die Grenzen, welche den Beamten 
vom Nichtbeamten unterscheiden, in der modernen Staats
entwicklung äußerlich wie innerlich zusehends uner
kennbarer werden“ , so muß der Kriminalist schier ver
zweifeln, wenn er aus der neuesten Schrift über „die 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts“  von W. W e b e r  (München und Berlin 1940) er
fahren muß, daß hier „eine große Unruhe der Formen“  
vorherrsche, die „bisweilen sogar in völlige Regellosig
keit auszuarten scheine“  (S.9); daß sich zwar ein eigener 
Bereich „mittelbarer Staatsverwaltung“  mit eigenem 
Recht abzeiehne (S. 12, 19), daß aber die Zugehörigkeit 
einer juristischen Person dazu häufig unentschieden sei 
und besonders die Körperschaft nur eine einer mate
riellen Bestimmung unzugängliche Formalkategorie sei 
(S. 35 f., 67 f.) ; daß es endlich „rechtsfähige Orga
nisationen zwischen Privat- und öffentlichem Recht“  
(S. 48 f.) gebe (mit der erstaunlichen Folge: keine vor
beugende Unterlassungsklage gegen eine Fachgruppe 
qua Ausübung von Hoheitsrechten, aber auch^ keine 
Amtshaftung qua privatrechtliche Organisation: RGZ. 158, 
257!).

Angesichts dessen erhält wirklich die viel angefoch- 
tene Schaffung eines eigenen strafrechtlichen Beamten
begriffes durch das RG. seine neuerliche Rechtfertigung, 
und die Devise kann nur weiter lauten: Ablösung von 
den Bildungen des öffentlichen Rechts! Selbstverständ
lich genau wie bei der „Befreiung des Strafrechts vom 
zivilistischen Denken“  (Bruns) ,  nicht im Sinne einer 
völligen Nichtbeachtung jener Rechtsgebiete; im Gegen
teil muß auch das Strafrecht bemüht sein, im Gleich
klang mit der allgemeinen Rechtsentwicklung zu bleiben, 
die Rechtseinheit im ganzen zu wahren (vgl. meine Bespr. 
in ZStW. 59, 234). Aber es gilt im Rahmen der Gesamt
rechtsordnung ohne formale Abhängigkeit von den Be
griffen und Denkformen des Staats- und Verwaltungs
rechts die Eigenständigkeit der strafrechtlichen An
schauungen und Begriffsbiidungen z. B. für den Beamten, 
die Behörde, das öffentliche Amt, die öffentliche Ur
kunde usw. allgemein und jeweils für das einzelne Delikt 
oder eine Deliktsgruppe herauszuarbeiten. Das wäre eine
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lohnende und dringende Aufgabe der Forschung, der 
auch die neueste Rspr. trotz einiger Mißgriffe schon ge
wisse Vorarbeit geleistet hat (vgl. die Bsp. etwa zu 
SS 132, 164, 267, 359 bei Ko h l r a u s c h ) .

’ Prof. Bo Id t ,  Kiel.

«. RG. — § 159 h BranntwMonG.; §396 RAbgO.
1. Die Branntweinzuschlagsteuer ist eine Verbrauchs

steuer und nicht eine Einnahme aus dem Branntwein
monopol; ihre Hinterziehung ist daher nicht nach dem 
BranntwMonG., sondern nach § 396 RAbgO. zu bestrafen.

2. Der bloße „Übergang“  von Branntwein in einem 
Trinkbranntweinherstellungsbetrieb unterliegt der Brannt
weinzuschlagsteuer, wenn der Betrieb am 1. Mai 1933 
bei der Zollbehörde nicht vorschriftsmäßig angemeldet 
ist o d e r  in dem Betriebe in der Zeit vom 1. Okt. 1930 
bis 30. April 1933 kein Trinkbranntwein hergestellt wor
den ist.

I. Die Rüge der beiden BeschwF., das LG. hätte nicht 
auf Grund des § 396 RAbgO. bestrafen dürfen, da seit 
dem 1. April 1939 das Gesetz zur Änderung des Branntw
MonG. v. 25. März 1939 (RGBL I, 604) gelte und die Taten 
der BeschwF. jetzt als „Monopolvergehen“  zu bestraten 
seien, wobei nicht eine Geldstrafe in Hohe von min
destens des Vierfachen der hinterzogenen Steuer voi- 
geschrieben sei, geht fehl. , , . . .

1. Die (unterzogene Branntweinzuschlagsteuer, die 
durch die am 1. Okt. 1938 außer Kraft getretenen Vor
schriften der §§ 159 h ff. BranntwMonG. durch das Ande- 
rungsG. v. 18. Mai 1933 (RGBl, I, 273) eingefuhrt worden 
ist, war nach § 159i BranntwMonG. eine V e r b r a u c h s 
s t e u e r  im Sinne der RAbgO. Wer sie hinterzog, konnte, 
auch als noch die alten Vorschriften der §8 1 9 ■ 
BranntwMonG. v. 8. April 1922 galten nicht nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes verurteilt werden, denn 
8 119 a.a. O. bestrafte wegen „Hinterziehung nur den, 
der „zu eigenem Vorteil oder zum Vorteil eines andeicn 
einen nach dem ersten und vierten Teil dieses Gesetzes 
nicht gerechtfertigten Vorteil erschleicht oder vorsätzlich 
bewirkt, daß E i n n a h m e n  aus dem B r a n n t w e i n 
m o n o p o l e  v e r k ü r z t  werden“ . Da die Branntwen
zuschlagsteuer eine Verbrauchssteuer und keine Ein
nahme aus dem Branntweinmonopole ist, konnte eine 
Hinterziehung von Branntweinzuschlagsteuer nur nach 
den Vorschriften der RAbgO. bestraft werden, also nach

^ 2. Hieran ist auch durch das seit dem 1 rip 'p il. 1 w irm  
Kraft befindliche Gesetz v. 25. Marz 1939 (ROBi. I, 604) 
nichts geändert worden, das msbes. den 11. Abschnitt des 
BranntwMonG., der in den §8 119 bis !49 dm „Strafvor
schriften“  in den beiden Titeln „ strafrecht und ..Straf
verfahren“  enthielt, durch die neuen §8 ” 9 “ 8 13- er
setzte Auch der neue §119 i. Verb. m. § 122 Branntw- 
MonG bestraft wegen „Monopolhinterziehung nur den, 
der in der Absicht, sich oder einen anderen unrechtmäßig 
zu bereichern, durch monopolfeindliches Verhalten „Mono- 
¿oleinnahmen verkürzt“ . Da die Branntweinzuschlag
steuer keine Monopoleinnahme ist, konnte auch bei Be
achtung des Ges. v. 25. März 1939 eine Bestrafung nur 
nach den Vorschriften der RAbgO, erfolgen.

3. Der Umstand, daß die Branntwemzuschlagsteuer 
nach 8 159m BranntwMonG. von vornherein am l. UKt. 
1938 außer Kraft trat, hinderte eine Bestrafung wegen 
Hinterziehung dieser Steuer für die wahrend semei Gel
tung begangenen Straftaten nicht (§2a Abs. 3 StGB.).

4. Durch die neue Fassung der RAbgO. v. 4. Juli 93 J 
CRGB1 I 1181) ist im § 396 der Abs. 1 Satz 3 gestrichen, also 
nüt Wirkung vom 1 Juli 1939 die bisherige Bestimmung 
"u lehoben w o r d e n ,  daß die Geldstrafe bei Zollen und 
Verbrauchsabgaben mindestens aut das Vierfache des 
hinterzogenen Betrages zu bemessen ist, falls der Beti iig 
der S t e u e r v e r k ü r z u n g  oder des Steuervorteils testgestellt
werden kann. Das LG. hatte deshalb bei Fällung des an
gefochtenen Urteils am 17. April 1939 den damals noch 
gültigen Ib s .  1 Satz 3 des § 396 RAbgO. pnzuwenden.
S II Auch gegen die Auslegung des § 159 h Branntw
MonG durch das LG. (vgh Revisionsbegrundung zu 3) 
helehen keine rechtlichen Bedenken. Das LG. sagt nch-

o 1Jim S 159h a .a .o . unterliege der „ Ü b e r g a n g “  
von Branntwein in einem Trinkbranntweiiiherstellungs-

betrieb der Branntweinzuschlagsteuer, „wenn der Betrieb 
am 1. Mai 1933 bei der Zollbehörde nicht vorschrifts
mäßig angemeldet ist o d e r  in dem Betriebe in der Zeit 
vom 1. Okt. 1930 bis 30. April 1933 kein Trinkbranntwein 
hergestellt worden ist“ . Das LG. nimmt also offensicht
lich richtig an, daß Branntwein zuschlagsteuer zu entrich
ten ist, wenn auch nur eine dieser beiden Voraussetzun
gen erfüllt ist (ebenso W e i d n e r - S e y d e l ,  „Komm, 
zum Gesetz über das Branntweinmonopol“ , Bd. 1, Anm. 5 
zu § 159 h.). Das LG. bejaht dann bei den Angekl. zu 3 
bis 14 das Vorliegen sogar beider Voraussetzungen des 
§159h und bei den weiter genannten, nicht angeklagt 
gewesenen Gastwirten und Hökern das Fehlen des Sprit
ausweises, also das Fehlen der vorschriftsmäßigen An
meldung bei ,der Zollbehörde am 1. Mai 1933. Auch wenn 
es zutreffen würde, was tatsächlich aber nicht zutrifft, 
daß der ersteren Feststellung die weiteren Feststellungen 
widersprächen, daß die Angekl. zu 3 bis 14 überhaupt 
gewerbsmäßig Trinkbranntwein aus Sprit hergestellt hät
ten, da sie dies dann nicht erst seit dem 1. Mai 1933, 
sondern auch schon vorher getan hätten,. so wäre das 
unerheblich, da jedenfalls die Angekl. zu 3 bis 14 und 
auch die weiter genannten Gastwirte und Höker ihren 
Trinkbranntweinherstellungsbetrieb „am 1. Mai 1933 bei 
der Zollbehörde nicht vorschriftsmäßig angemeldet“  hat
ten. Dann aber waren sie auf alle Fälle zur Entrichtung
der Branntweinzuschlagsteuer verpflichtet.

III. Rechtlich nicht zu beanstanden ist auch die An
nahme des LG., daß die Branntwemzuschlagsteuer auch 
hinsichtlich der Mengen von Sprit zu entrichten gewesen 
sei, die entweder von den Abnehmern der beiden 
BeschwF., also von den Angekl. zu 3 bis 14 und den 
weiter genannten Gastwirten und Hökern, unverarbeitet 
weiterveräußert oder für ihren Privatgebrauch zu Trink
branntwein verarbeitet wurden; denn nach § 159 h 
BranntwMonG. unterliegt der Branntweinzuschlagsteuer 
der bloße „Übergang von Branntwein in einen Trink
branntweinherstellungsbetrieb“  ohne Rücksicht darauf, ob 
der Branntwein in diesem Betriebe auch tatsächlich zur 
gewerbsmäßigen Herstellung von Trinkbranntwein ver
wendet worden ist (ebenso W ei dn er -S eyd e I, „Komm, 
zum Gesetz über das Branntweinmonopol“ , Bd. 1, Anm. 2 
und 4 zu § 159 h). Die abweichende Annahme der Re
visionsbegründung findet im Gesetz keine Stütze. Die 
Vorschriften der § § 159 h bis 159 m BranntwMonG. ver
folgten den Zweck, mit Rücksicht auf die große Zahl der 
vorhandenen Trinkbranntweinherstellungsbetriebe und den 
zurückgegangenen Trinkbranntweinverbrauch eine wei
tere Überfüllung des Trinkbranntweingewerbes hintan
zuhalten; sie schafften für derartige Betriebe einen ge
wissen numerus clausus (vgl. W e i d n e r - S e y d e l ,  
„Komm, zum Gesetz über das Branntweinmonopol“ , Bd. 1, 
Anm. 1 zu § 159 h). Die beiden Voraussetzungen, an die 
die Verpflichtung zur Zahlung von Branntweinzuschlag
steuer im §159h geknüpft ist, sollten möglichst klare 
Verhältnisse schaffen; jeder Trinkbranntweinherstellungs- 
betrieb, bei dem eine der Voraussetzungen des § 159 h 
vorlag, sollte für den „Übergang von Branntwein in einen 
Trinkbranntweinherstellungsbetrieb“  Branntweinzuschlag- 
steuer zahlen. Diese klaren Verhältnisse würden aber 
nicht vorliegen, wenn es beim Übergang von Branntwein 
an den Inhaber eines Trinkbranntweinherstellungsbetrie- 
bes, wie das der Verteidiger geltend gemacht hat, darauf 
ankommen könnte, ob der Branntwein von dem Inhaber 
des Trinkbranntweinherstellungsbetriebes zur Verwen
dung in diesem Betriebe oder etwa zum eigenen Ver
brauch oder zum unveränderten Weiterverkauf erworben 
worden ist. Schon daraus folgt, daß beim Übergang von 
Branntwein an den Inhaber eines zur Entrichtung von 
Branntweinzuschlagsteuer verpflichteten Trinkbranntwein
herstellungsbetriebes der übergegangene Branntwein in 
vollem Umfange mit der Branntweinzuschlagsteuer zu 
versteuern» ist, also auch insoweit, als er etwa für den 
eigenen Verbrauch des Inhabers oder zum unveränderten 
Weiterverkauf bezogen und verwendet worden ist.

(RG., 5. StrSeh. v. 28. Okt. 1940, 5 D 867/39.) [R.]
* *

. 7- .RG: ~  7’ ,8 ?tPO' ; § § 52ff- östStPO. Kommt
eine in der Ostmark begangene Straftat vor einem Ge
richt des Altreichs zur Aburteilung, dann ist auf die Tat
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grundsätzlich das österreichische Strafrecht anzuwenden, 
ohne Unterschied, ob sie vor oder nach der Vereinigung 
Österreichs mit dem Reich begangen worden ist. Der
3. StrSen. schließt sich hiermit der Auffassung des 
1. StrSen. im Urteil v. 18. Juni 1940, 1 D 290/40 == 
RGSt. 74, 219 =  DR. 1940, 1525 ^  an.

(RG., 3. StrSen. v. 7. Nov. 1940, 3 D 595/40.) [He.)

Zivilrecht

Ehegesetz
**  8. RG. — §37 EheG. Der Wille zur Fortsetzung 
der Ehe i. S. des § 37 Abs. 2 EheG, ist nicht vorhanden, 
wenn der Ehegatte nach Entdeckung des Irrtums zwar 
zu erkennen gibt, daß er von der Herbeiführung einer 
Lösung des Ehebandes (Aufhebungsklage) absehen, je
doch eine wirkliche eheliche Gemeinschaft nicht fort
setzen w ill. (Ob auf das Aufhebungsrecht durch Verein
barung verzichtet werden kann, bleibt in dem zur Ent
scheidung stehenden Fall dahingestellt.) f )

(RG., IV. ZivSen., U. v. 29. Mai 1940, IV 662/39.)
Abgedruckt: DR. 1940, 2241.

Anmerkung: 1. Die Frage, ob der aufhebungsberech
tigte Ehegatte nach Entdeckung des Irrtums oder der 
arglistigen Täuschung „zu erkennen gegeben hat, daß 
er die Ehe fortsetzen w ill“ , wird vor dem Tatrichter 
immer wieder Streitstoff bilden.

In r e c h t l i c h e r  Beziehung muß die richtige Aus
legung des Gesetzes zu der vom RG. in obiger Entsch. 
gebilligten Auffassung führen, daß es sich bei der Ehe
bestätigung i. S. der §§ 22,. 37, 38 EheG, nicht um den 
Willen handeln kann, die Ehe etwa n u r  dem Bande 
nach aufrechtzuerhalten, sondern um den Willen, die 
Ehe als r i c h t i g e  Ehe, d. h. als eine „allseitige Le
bensgemeinschaft“  fortzusetzen.

Diese Unterscheidung bietet in tatsächlicher Beziehung 
keine Schwierigkeit, wenn etwa der aufhebungsberech
tigte Ehegatte — wie im vorliegenden Fall — den W il
len zu erkennen gegeben hat, die Ehe n u r  r e i n  
ä u ß e r l i c h  weiter bestehen zu lassen, da gerade in 
dem Umstand, daß er sich die bloße äußere Weiter
führung der Ehe und die Freiheit „seine Wege zu 
gehen“  ausbedungen hat, die Weigerung, seine Ehe 
i. S. des Gesetzes fortzusetzen, erblickt werden muß. 
Das Schrifttum (vgl. V o l k m a r ,  Komm. S. 104, Anm.3 
Abs. 1 zu § 22) beurteilt die eherechtliche Bestätigung 
„als erneute Form der Eheschließung“  und wendet da
her § 17 Abs. 2 EheG, entsprechend an, wonach die 
Setzung einer B e d i n g u n g  ausgeschlossen ist. Schon 
aus diesem Gesichtspunkt, weil der KI. im vorliegenden 
Falle die Ehe nur unter der Bedingung der rein äußer
lichen Weiterführung, wie auch unter der Bedingung sei
ner Freiheit von der ehelichen Treupflicht fortsetzen 
wollte, ist hier der in § 37 Abs. 2 EheG, vorausgesetzte 
Fortsetzungswille zu verneinen.

2. Weit s c h w i e r i g e r  läge der Fall, wenn die Ehe
gatten schon b e v o r  der Mann den Irrtum entdeckt hat, 
die Ehe nicht mehr als Vollehe geführt hätten, wenn 
z. B. — wie in dem interessanten Fall RG.: DR. 1940, 
2001 — schon während der ganzen vorausliegenden 
Zeit ehelicher Verkehr zwischen den Gatten nicht statt
gefunden hätte. Das RG. hat in jenem Fall trotz Fehlens 
des wichtigen Indizes fortgesetzten Geschlechtsverkehrs 
den Willen zur Fortsetzung der Ehe als solcher ange
nommen, umgekehrt aber in dem der Entsch. RG.: DR. 
1940, 9106 zugrunde liegenden Fall die Fortsetzungs
bereitschaft verneint, obwohl der aufhebungsberechtigte 
Ehegatte noch etwa 5 Wochen regelmäßig (zwei- bis 
dreimal wöchentlich) mit dem anderen Gatten geschlecht
lich verkehrt hatte.

So stark auseinanderfallende Ergebnisse zeigen, daß 
die Frage, ob der Ehegatte nach der Entdeckung seines 
Aufhebungsrechtes die Ehe fortsetzen wollte und ob er 
diesen Willen zu erkennen gegeben hat, stets nur nach 
den sehr genau abzuwägenden Umständen des einzelnen 
Falles entschieden werden kann.

M it Recht mißt dabei das RG. Handlungen, die an 
s i ch  auf eine noch bestehende Zuneigung schließen 
lassen, keine Bedeutung zu, wenn solche Handlungen, 
wie z. B. der Austausch des Morgen- und Abendkusses, 
nur mit Rücksicht auf das Kind der Parteien vorgenom
men wurden.

3. Die Frage, ob ein Ehegatte auf sein Aufhebungs
recht wirksam durch Rechtsgeschäft verzichten kann, 
scheint das RG. g r u n d s ä t z l i c h  zu b e j a h e n ,  nur 
im vorliegenden Fall wegen der mit dem Verzicht ver
bundenen sittenwidrigen Vorbehalte a u s n a h m s w e i s e  
zu verneinen.

Die Richtigkeit dieses Standpunktes des RG. ergibt 
sich aus der in der Rspr. feststehenden Zulässigkeit eines 
vertraglichen Verzichtes auf die Geltendmachung von 
Scheidungsgründen (KG.: JW. 1933, 181), zumal sich 
heute das Aufhebungsrecht — nach den starken Verän
derungen, die es gegenüber dem Anfechtungsrecht des 
BGB. durch das neue EheG, erfahren hat — sehr stark 
dem Scheidungsrecht nähert.

4. Daß der Verzichtsvertrag v. 13. Okt. 1938 wegen 
Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig war und ist, 
unterliegt keinem Zweifel. Trotzdem könnte (wohl 
auch nach der Auffassung des RG.) die Revisionsführe
rin sich auf die durch diesen Vertrag erwiesene Bereit
schaft des Ehemannes zur Fortsetzung der Ehe berufen, 
wenn sich nicht aus dem Vertrag lediglich der Wille zur 
rein äußerlichen Ehefortsetzung ergeben würde. M. a. 
W. auch durch einen, nichtigen Vertrag kann ein Ehe
gatte unter Umständen „zu erkennen geben“ , daß er die 
Ehe fortsetzen w ill; denn n i c h t  die R e c h t s  W i r k 
s a m k e i t  des Verzichtsvertrages ist in diesem Zusam
menhang entscheidend, sondern das allein schon in der 
Tatsache seines Abschlusses liegende B e w e i s a n z e i 
chen für den Willen des aufhebungsberechtigten Gatten, 
seine Ehe trotz des ihm an sich zustehenden Aufhebungs
rechtes weiterzuführen. Geht dieser Wille nicht — wie 
im vorliegenden Falle — eindeutig nur dahin, in Zukunft 
das bloß" ä u ß e r e  Bild einer Ehe, d. h. eine reine 
Scheinehe,  beizubehalten, so wird man an die A r t ,  
w i e  die Ehe im einzelnen fortgesetzt werden w ill, an
gesichts der zit. Entsch. RG.: DR. 1940, 2001 nicht allzu 
strenge Forderungen stellen können; denn nicht den 
Willen zur Fortsetzung einer V o l l  ehe im i d e a l e n  
Sinne hat der Gesetzgeber im Auge, sondern eher — 
negativ ausgedrückt — den Willen, aus der Erkenntnis 
des Aufhebungsrechtes nicht die Konsequenzen der 
Eheauflösung zu ziehen, sondern lieber die Ehe — wenn 
auch nicht gerade als Muster einer allseitigen Lebens
gemeinschaft — aufrechtzuerhalten.

RA. Dr. v. S c a n z o n i ,  München.
*

**  fl. RG. -  §§58 Abs. 2, 113 EheG.
1. Die Scheidung einer vor dem I.A ug. 1929 geschlos

senen Ehe wegen Unfruchtbarkeit ist auch in Österreich 
möglich, wenn der klagende Ehegatte bis zum 31. Juli 
1939 von der Unfruchtbarkeit des anderen oder dem 
Wegfallen eines Ausschließungsgrundes Kenntnis erlangt 
hat, auch wenn der klagende Gatte das 30. Lebensjahr 
vollendet hat. Bei Kenntnis nach diesem Zeitpunkt aber 
nur, wenn er das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

2. Die Fristen des § 58 müssen nicht im Zeitpunkt des 
Scheidungserkenntnisses, sondern der Klageeinbringung 
noch offen sein.

Die Scheidung der Ehe wegen vorzeitiger Unfruchtbar
keit des anderen Ehegatten ist ausgeschlossen, wenn der 
klagende Ehegatte das 30. Lebensjahr vollendet hat und 
seit Eingehung der Ehe zehn Jahre verstrichen sind 
(§ 58 Abs. 2 EheG.). Die amtliche Begründung zum EheG. 
(DJ. 1938,1102 ff.) weist darauf hin, wie diese Gesetzes
stelle zu verstehen ist, indem sie sagt: „Durch diese 
doppelte Voraussetzung für den endgültigen Untergang 
des Scheidungsrechts wird einerseits gewährleistet, daß 
langdauernde Ehen, . . .  die in einer mehr als zehnjähri
gen Bewährung bestanden haben, erhalten bleiben, an
dererseits mußte einem gesunden Ehegatten, der in sehr 
jungen Jahren geheiratet hat, wenigstens bis zur Voll
endung seines 30. Lebensjahres die Möglichkeit erhalten 
werden, sich von einem unfruchtbaren Ehegatten zu tren
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nen und eine neue Ehe zu begründen.“  Für einen Ehe
gatten, der das 30, Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
g ilt zwar die Ausschlußfrist von einem Jahre, die mit 
seiner Kenntnis der Unfruchtbarkeit oder des Wegfallens 
eines der in §53 EheG, angegebenen . Ausschließungs
gründe beginnt, aber die zehnjährige Frist ist nicht an
zuwenden; er hat das Klagerecht, auch wenn die Ehe 
mehr als zehn Jahre gedauert hat, weil er „in  sehr 
jungen Jahren geheiratet hat“ . Ist der klagende Ehegatte 
über das 30. Lebensjahr hinaus, so gewinnt auch bei ihm 
das zehnjährige Bestehen der Ehe Bedeutung. Die Be
stimmung bedeutet also nicht, daß nach der Vollendung 
des 30. Lebensjahres dem klagenden Ehegatten das Schei
dungsrecht wegen vorzeitiger Unfruchtbarkeit des anderen 
Ehegatten nicht mehr zustehe. Die Scheidungsklage muß 
innerhalb der zehnjährigen Frist erhoben werden, es sei 
denn, daß der klagende Ehegatte bei Ablauf der Frist 
das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat ( V o l k m a r ,  
„Großdeutsches Eherecht“  S. 227). Die Fassung des 
Gesetzes, daß die „Scheidung“  ausgeschlossen ist (§ 58 
Abs. 2 EheG.), ist nicht dahin zu verstehen, daß im Zeit
punkte des Scheidungserkenntnisses die Frist noch nicht 
verstrichen sein darf, sondern maßgebend ist die Zeit der 
Klagerhebung, da sonst in unbilliger Weise die Dauer 
des Scheidungsstreits das Scheidungsrecht des an der 
Dauer unschuldigen KL vernichten könnte, was nicht 
dem Gedanken des Gesetzes entspräche.

Bei den vor Inkrafttreten des EheG, geschlossenen 
Ehen greift für das Gebiet des österreichischen Rechts 
die Übergangsvorschrift des § 113 EheG, ein, wonach die 
Fristen — das Gesetz spricht wohl mit .Absicht von einer 
Mehrheit von Fristen — des § 58 Abs. 1 EheG, frühestens 
ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes enden. Die Auf
fassung, daß sich diese,Vorschrift auf die Jahresfust des 
§ 58 Abs. 1 EheG, bezöge, nicht aber für den Zehnjahres
zeitraum des §58 Abs. 2 gehe, findet weder im Wort
laute noch im Sinne der Vorschrift eine Stutze. Abgesehen 
davon, daß das Gesetz von den Fusten des § 58 EheG, 
spricht, ist das Wort „Frist“  mit Zeitraum“  gleich
bedeutend und kann im §113 EheG, nicht anders als 
im § 95 EheG, verstanden werden, der a lerdings für 
Österreich nicht gilt. Bei den Vorschriften liegt ersicht
lich der Gedanke zugrunde, daß auch bei den vor In
krafttreten des EheG, geschlossenen Ehen die nach dem 
neuen Oesetz zeitlich beschränkten Möglichkeiten cinci 
Lösung der Ehe den Ehegatten jedenfalls für eine ge
wisse Zeitspanne eröffnet werden sollen. Diese Aus
legung entspricht nicht nur dem im Altreiche bestehen
den Sprachgebrauch des Ausdruckes „Frist , sondern 
widerspricht auch nicht dem Fristbegriffe des österreichi
schen Rechtskreises. Andernfalls würde sich eine vom 
Gesetzgeber gewiß nicht gewollte und auch abzulehnende 
Verschiedenheit in der Anwendung der sachlich-recht
lichen Bestimmung des § 58 EheG, im Altreich und in 
Österreich ergeben.

Danach ist auch in Österreich die Scheidung einer vor 
dem l.Aug. 1929 geschlossenen Ehe wegen Unfruchtbar
keit möglich, wenn der Ehegatte noch innerhalb der Zeit 
bis zum 31. Juli 1939 von der Unfruchtbarkeit oder dem 
Wegfallen eines Ausschließungsgrundes Kenntnis erlangt 
und geklagt hat, auch sofern der Ehegatte das 30. Le
bensjahr vollendet hat. Bei Kenntnis nach diesem Zeit
punkt g ilt das allerdings nur, wenn er das 30. Lebens
ahr noch nicht vollendet hat, weil dann die zehnjährige 

Frist für ihn keine Bedeutung hat.
(RG , Beschl. v. 29. Febr. 1940, IV 553/39.)

< J  RGZ. 164, 290.)

10. RG- — §61 Abs. 2 EheG.; §§482,483 ÖstZPO. 
i nie Stellung des Antrags nach § 61 Abs. 2 EheG, 

im Berufungsverlahren ist durch das Neuerungsverbot 
der §8 482, 483 ÖstZPO. nach der Rspr. des RG. (RG. 
v 3 Okt 1940, IV 190/40) nicht m Frage gestellt.
' 2 ict -mf Grund des Antrags der beklagten Partei nach 

8 61 Abs 2 das Verschulden der klagenden Partei zu er- 
cA ist die Erörterung nach dem Gegenantrag der 

k agenden Partei auch auf das Verschulden der beklagten 
Partei luszudehnen. Bei Richtigkeit von Einwendung und 
Gegeneinwendung kann es daher zur Scheidung unter Fest

stellung des beiderseitigen Verschuldens kommen, sowie 
auch zu einer Abwägung des gegenseitigen Verschuldens 
und einer Feststellung des Uberwiegens auf einer Seite.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 17. Okt. 1940, IV 238/40.) [R.]

Bürgerliches Gesetzbuch
11, RG. _  §§ 133, 157 BGB. Die Bestimmungen 

eines Vertrags, in welchem ein Fabrikunternehmen in 
einheitlicher unter Verwendung eines Vordrucks getrof
fener Regelung an bestimmte Personen das Alleinver
kaufsrecht hinsichtlich seiner Erzeugnisse in umgrenzten 
Teilen des ganzen Reichsgebietes überträgt (Generalver
treter), sind typisch und der Auslegung durch das Re
visionsgericht zugänglich, f )

Die OHG. FL, Verkaufsstelle Berlin, W. Sch-& Co. in 
Berlin (in folgendem „Firma W. Sch. & Co.“ ), deren Ge
sellschafter die Bekl. waren, war gern. Vertrag v. l.Jan. 
1937 Generalvertreterin der H. AG. in Bremen (in folgen
dem „Aktiengesellschaft“ ) für Berlin und den westlichen 
Teil der Provinz Brandenburg. Der Kl. ist durch Vertrag 
v. 1./19. Jan. 1937 die Generalvertretung des gleichen 
Werkes für den Bezirk Dortmund übertragen worden. 
Die Verträge sind in ihren allgemeinen Bestimmungen 
gleichlautend. Der Generalvertreter erhält danach das 
Aßeinverkaufsrecht bestimmter Erzeugnisse der Aktien
gesellschaft in dem ihm zugewiesenen Verkaufsgebiet. 
Über den Schutz dieses Verkaufsgebiets („Gebietsschutz“ ) 
bestimmt Ziff. 2 des Vertrags:

„Sie verpflichten sich, außerhalb Ihrer Gebietsgrenzen 
keine Werbe- und Verkaufstätigkeit zu entfalten. Sollte 
es sich ergeben, daß die Lieferung eines von Ihnen ver
kauften Fahrzeuges in fremdes Gebiet erfolgt, so sind 
Sie zur Auszahlung einer Abwanderungsgebühr von 5o/o 
an den zuständigen Händler verpflichtet. Durch diese 
Bestimmung erlangt der Händler, dessen Gebietsschutz 
verletzt ist, einen unmittelbaren Anspruch gegen Sie ge
mäß § 328 BGB.

Ebenso genehmigen Sie derartige Lieferungen von 
Nachbarhändlern in Ihr Gebiet bei Vergütung von 5<>/o 
an Sie.

Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen.
Die Vorschrift der vorstehenden Absätze bezieht sich 

nicht auf die in Ziff. 3 (Ausnahmen vom Gebietsschutz) 
aufgeführten Fälle.

Sie haben keinen Anspruch auf eine Abwanderungs
gebühr, wenn w ir ein Verkaufsrecht der unter Ziff. 6 be- 
zeichneten Typen für das Verkaufsgebiet noch einem 
weiteren Händler übertragen haben oder wenn die Ver
gütung nicht innerhalb von zwei Monaten, gerechnet vom 
Tage der Zulassung des in Frage kommenden Fahrzeugs 
ab, geltend gemacht wird.

Für Weiterverkauf seitens der Privatkundschaft in ihr 
Gebiet kann ein Anspruch nicht erhoben werden, und 
auch w ir können nicht dafür einstehen.“

Unter dem Stichwort „Ausnahmen vom Gebietsschutz“  
ist in Ziff. 3 des Vertrages weiter bestimmt:

„Ausgenommen vom Gebietsschutz sind Lieferungen 
des Werkes:

a) an Behörden; hierunter fallen alle Verkäufe von 
Vertragsware an Reichs-, Staats- oder Kommunalbehör
den und an die NSDAP, und die in ihrem Geltungsbe
reich liegenden Organisationen . . .

b) an Spezialaufbaufirmen, die selbst Untergestelle von 
uns kaufen und als fertige Wagen Weiterverkäufen 
(Kommunalfahrzeuge, Sprengwagen, Feuerwehrfahrzeuge, 
Waschmaschinen, Sattelschlepper und Möbelwagen),

c) zum Zwecke der Beteiligung an Zuverlässigkeits
und ähnlichen Prüfungsfahrten,

d) an unsere Lieferanten zu deren eigenem Gebrauch,
e) zum Zwecke des Exportes,
f) in Ausnahmefälien an solche Kunden, die aus wich

tigen Gründen es ablehnen, einen Händler in Anspruch 
zu nehmen oder auf Ausstellungen kaufen. In einem sol
chen Falle wird Ihnen unter Anrechnung der Lieferung 
auf Ihren Umsatz der volle Rabatt abzüglich der handels
üblichen Varkaufsunkosten sowie etwa gezahlter Zwi
schenprovisionen gutgeschrieben, es sei denn, daß ein 
zwingender Grand für eine abweichende Regelung vör- 
liegt.“
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Im Frühjahr 1938 kaufte der Reichsarbeitsführer unter 
Mitwirkung der Firma W. Sch. & Co. eine Anzahl H.- 
Kraftwagen für den Arbeitsdienst. Die Kl. behauptet, die 
Firma W. Sch. & Co. habe diesen Lieferungsvertrag in 
ihrer Eigenschaft als Generalvertreterin der Aktiengesell
schaft abgeschlossen. 89 der gelieferten Lastkraftwagen 
und 2 .Omnibusse seien dem Arbeitsgau 20 Westfalen zu
geteilt und in Dortmund polizeilich zugelassen worden. 
Für diese Lieferungen in ihr Verkaufsgebiet sei gemäß 
Ziff. 2 des Vertrags der Firma W. Sch. & Co. mit der Ak
tiengesellschaft die Abwanderungsgebühr von 5o/o an sie 
zu entrichten. Von dem ihr nach ihrer Meinung gegen
über den Bekl. als Gesellschaftern der inzwischen aufge
lösten OHG. zustehenden Anspruch hat die Kl. einen 
Teilbetrag von 6100 M i  nebst 4<y<> Zinsen seit Klag
erhebung eingeklagt.

Die Bekl. haben, Abweisung dieser Klage beantragend, 
bestritten, daß die Firma W. Sch. & Co. den Vertrag mit 
dem Reichsarbeitsführer als Generalvertreterin geschlos
sen habe. Sie sei, so behaupten sie, als besonders be
stellte Behördenvertreterin der Aktiengesellschaft tätig 
geworden. Abgesehen davon entfalle der Anspruch auf 
die Abwanderungsgebühr auch deshalb, weil der Ver
kauf an Behörden vom Gebietsschutz ausgenommen sei. 
Die Lieferung der Kraftwagen sei im übrigen an den 
Reichsarbeitsführer in Berlin, nicht in das Verkaufsgebiet 
der Kl., erfolgt; dort sei nur ein kleiner Teil der Fahr
zeuge erstmalig eingesetzt worden. Die Kl. habe auch 
keine Einbuße erlitten, da sie den Vertrag mit dem 
Reichsarbeitsführer nicht habe schließen können.

Das LG. hat der Klage entsprochen. Der Berufung 
der Bekl. gegen dieses Urteil hat sich die Kl. mit einer 
Erhöhung der Klagesumme um 4000 M i,  also auf ins
gesamt 10000 M i,  angeschlossen. Das OLG. hat die 
Klage abgewiesen.

Die Rev. wurde zurückgewiesen.
Das KG. unterstellt, daß die Firma W. Sch. & Co. den 

Vertrag mit dem Reichsarbeitsführer als Generalvertreterin 
im eigenen Namen abgeschlossen habe, und daß die in 
diesem Vertrage verkauften Fahrzeuge, entsprechend der 
Behauptung der Kl., in deren Bezirk geliefert worden 
seien. Es weist indessen die Klage ab, weil es sich um 
den Verkauf an eine Behörde handele, der nach Ziff. 3 a, 
Ziff. 2 Abs. 4 des Vertrags der Firma W. Sch. & Co. mit 
der Aktiengesellschaft vom Gebietsschutz ausgenommen 
sei.

Die Rev. wendet sich gegen die Auslegung, die der ’ 
BerR. den einschlägigen Bestimmungen des Vertrages 
v. 1. Jan. 1937 gegeben hat. Unstreitig ist dieser Vertrag 
in seinen allgemeinen, vordrucksmäßig festliegenden Be
stimmungen gleichlautend mit allen Verträgen, die die 
Aktiengesellschaft mit ihren Vertretern im ganzen Reichs
gebiet in jener Zeit geschlossen hat. Der Geltungsbereich 
dieser Einheitsverträge geht also über den Bezirk des 
BG. weit hinaus. Die in Betracht kommenden Bestim
mungen müssen daher als typische, nach der feststehen
den Rspr. des RG. (RGZ. 81, *117; 83, 322; 86, 284 und 
oft) der freien Auslegung des RevG. unterliegende an
gesprochen werden.

Der Auslegung des BG. muß im Ergebnis beigetreten 
werden. Ob die Bestimmungen der Ziff. 3 des Vertrags 
(„Ausnahmen vom Gebietsschutz“ ) ganz allgemein den 
Gebietsschutz einengen oder nur für Eigenverkäufe des 
Werkes in den dort aufgeführten Fällen zu gelten haben, 
ist nicht ohne weiteres und einheitlich in ersterem Sinne 
zu entscheiden. Die im Eingangssatz gebrauchte Wen
dung „Lieferungen des Werkes“  klärt nach richtiger Auf
fassung des BerR. diesen Zweifel nicht im Sinne der Kl. 
Sooft die Aktiengesellschaft in den übrigen Bestimmun
gen des Vertrages als Vertragspartei hervortritt und an 
ihre eigenen Handlungen rechtliche Folgerungen knüpft, 
spricht sie, entsprechend dem in der Form eines An
gebotsschreibens gehaltenen Vertragstexte, von sich in 
der ersten Person (wir, uns, unser). Die Abweichung von 
dieser Übung, wie sie in der Wendung „Lieferungen des 
Werkes“  zutage tritt, läßt es naheliegend erscheinen, daß 
darunter nicht Eigenlieferung des Werkes, .sondern all
gemein Lieferung von Erzeugnissen des Werkes begriffen 
werden sollte. Von den aufgeführten Fällen können al
lerdings einige (b, f, wohl auch d und e) ihrer Kejm-

Zeichnung nach nur als Eigengeschäfte der Aktiengesell
schaft in Betracht kommen, wohingegen in den Fällen a 
und c ein Verkauf durch den Vertreter durchaus im 
Bereiche der Möglichkeit liegt. Die Bedeutung der Ziff. 3 
— für sich allein betrachtet — kann indessen auf sich 
beruhen. Entscheidend ist, welcher Sinn der Bezugnahme 
dieser Bestimmungen in Abs. 4 der Ziff. 2 zukommt. 
Dort wird ausgesprochen, daß die Vorschrift der vor
stehenden Absätze sich nicht auf die unter Ziff. 3 aufge
führten Fälle beziehe. Die vorstehenden Absätze (der 
Ziff. 2) befassen sich aber nur mit der Gebietsverletzung 
des Generalvertreters und knüpfen daran, im Sinne eines 
Vertrags zugunsten Dritter, unter Ausschluß eines An
spruchs gegen die Aktiengesellschaft den unmittelbaren 
Anspruch des Verletzten gegen den das Gebiet verletzen
den Vertreter auf Entrichtung der Abwanderungsgebühr. 
Wenn nun gemäß dem darauf folgenden Abs. 4 diese 
Regelung in den unter Ziff. 3 aufgeführten Fällen nicht 
Platz, greifen soll, so kann das nur dahin verstanden 
werden, daß bei Verkäufen dieser Art der in ein fremdes 
Verkaufsgebiet eingreifenden Vertreter zur Zahlung einer 
Gebühr nicht verpflichtet sein soll. Es handelt sich also, 
wenn sich die Bestimmungen der Ziff. 3 etwa nur mit 
Eigenverkäufen des Werkes befassen sollten, um die An
ordnung ihrer entsprechenden Anwendung auf die von 
einem Vertreter abgeschlossenen gebietsfremden Ge
schäfte dieser Art.

Die Rev. glaubt der Bestimmung der Ziff. 2 Abs. 4 
eine andere Deutung geben zu müssen. Sie meint, Ziff. 2 
enthalte bei richtiger, den Rechtsgedanken des §89 HOB. 
berücksichtigender Auslegung die Gewährleistung des 
Gebietsschutzes sowohl gegenüber den anderen General
vertretern als auch gegenüber dem Werke. Letzteres 
habe sich nur für bestimmte Fälle durch die Einfügung 
des Abs. 4 in Ziff. 2 eine Ausnahmestellung sichern 
wollen. Dem kann nicht beigetreten werden. Daß die 
Aktiengesellschaft das dem Generalvertreter vertrags
mäßig übertragene Alleinverkaufsrecht in dem ihm zuge
wiesenen Gebiet grundsätzlich ebenfalls zu beachten hat, 
steht außer Frage. Die Nichtbeachtung dieser Verpflich
tung berechtigt den Generalvertreter zum vollen Scha
densersatz, d. h. zum Ersatz des ganzen ihm entgehenden 
Verkaufsgewinns. Von dieser Ersatzpflicht hat sich die 
Aktiengesellschaft in Ziff. 3, wie sie die Kl. auslegt, für 
bestimmte Geschäfte freigezeichnet. Die Ziff. 2 befaßt 
sich dagegen in ihren wesentlichen Bestimmungen mit 
der Abwanderungsgebühr, d. h. mit der Entschädigung, 
die dem Generalvertreter, dessen Alleinverkaufsrecht 
durch einen anderen Generalvertreter beeinträchtigt wird, 
von diesem unter ausdrücklichem Ausschluß jeden An
spruchs gegen die »Aktiengesellschaft (Abs. 3) zu gewäh
ren ist. ln diesem Rahmen würde die Bestimmung des 
Abs. 4 bei der von der Rev. beanspruchten Deutung sinn- 
und zwecklos sein.

Die Auslegung des BerR. entspricht hiernach dem 
Wortlaut und dem Sinn des Vertrags, wie er sich bei un
befangener Betrachtung unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes von Treu und Glauben ergibt. Sie schließt, 
da es sich hier unstreitig um den Verkauf an eine Be
hörde handelt, den Anspruch auf die Abwanderungsge
bühr aus. Auf Erwägungen über die wirtschaftliche Be
rechtigung und Zweckmäßigkeit der getroffenen Regc- 
lung_ im allgemeinen und für den gegebenen Fall kann 
es nicht ankommen. Die Angriffe, welche die Rev. gegen 
die in dieser Hinsicht aufgestellten Berechnungen des 
Vorderrichters erhebt, bedürfen deshalb keiner Erörte
rung, wobei aber bemerkt werden mag, daß allein schon 
der Umstand, daß beim Verkauf an Behörden der Ge
winn des Generalvertreters sich um 10o/0 verkürzt, die 
Ausnahme dieses Falles vom Gebietsschutz zu recht- 
fertigen geeignet ist.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 22. Okt. 1940, VII 55/40.) [Hc.j

Anmerkung: 1. Das RG. hält sich in ständiger Rspr. 
zu eigener Vertragsauslegung zuständig einmal, wenn 
gesetzliche Auslegungsregeln durch den Vorderrichter 
verletzt sind, und zum anderen bei typischen Vertrags
bestimmungen.

a) Im vorstehenden Falle hat das RG. eine typische 
Vertragsbestimmung angenommen. Das ist nicht un
bedenklich. Die typischen Vertragsbestimmungen liegen
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auf der Grenze zwischen Vertrag und Gesetz. Ihrer Ent- 
stehung nach sind sie zwar reiner Vertrag; denn sie tuben 
auf den Willenserklärungen der Beteiligten. Aber in ihrer 
Bedeutung und Wirkung sind sie so sehr vergegenständ
licht daß sie dem objektiven Recht näher stehen als dem 
subjektiven. Schon die im Urteil angeführte grundlegende 
Entsch. ROZ. Sl, 117 (119) erkennt als typische Vertrags
klauseln nur Bestimmungen an, ,,die als allgemeine Norm 
fcstgestellt sind“ . Glaubt man, dal) eine Vertragsbestun- 
mung in diesem Sinne typisch sei, so empfiehlt es sich, 
die Gegenprobe von der sachlich-rechtlichen Seite hei 
zu machen. Man muß sich fragen: verlangt es die Natur 
der Klausel, daß sie nicht nach den Vorschriften über Ver
tragsauslegung, vielmehr nach den Grundsätzen der Ge
setzesauslegung gedeutet wird? Wenn richtig entschieden 
wird, müssen beide Betrachtungsweisen übereinstimmen.

Hält man sich das vor Augen, so erscheint es zweifel
haft, ob man es hier wirklich mit einer typischen Ver
tragsbestimmung zu tun hat. Aus dem Urteil ergibt sich 
nicht, daß diesen Vertreterverträgen, die auch zahlen
mäßig im Vergleich zu allgemeinen Versieheruiigs-, Lie- 
ferungs-, Speditions- usw. Bedingungen nur eine genng- 
fiigige Rolle spielen dürften und im Gegensatz zu diesen 
kaum „eine Vielheit anderer bereits bestehender oder 
künftiger Vertragsverhältnisse beherrschen oder beheu- 
schen werden“  (RGZ. 81,117 (119]), auch nur annähernd 
die Bedeutung einer Rechtsnorm zukommt.

b) Allerdings ist es verständlich, wenn sich das RG. in 
solchen Fällen bemüht, den Begriff der typischen Ver
tragsbestimmung recht weit auszulegen untl ch
Nachprüfung der Auslegung im Revisionsrechtszuge zu 
ermöglichen. Denn es entspricht einem Pra^t s^e n  Be
dürfnis, ganz allgemein die Auslegung von Willenserklä
rungen weitgehend revisionsnchteriicher Nachprüfung zu
gänglich zu machen. Erkennt man dieses Bedürfnis a 
berechtigt au, so sollte man die Beschränkung auf die 
typischen Vertragsbestimmungen preisgeben und bei jedem 
Vertrag die selbständige Auslegung durch das RevG.zu
lassen. Das ist im Schrifttum mit Recht schon mehrfach 
gefordert worden. Vgl. z. B. J on a s , „  • ■ > ■ f,
Bern. IV B  2 zu § 549; M a m g k :  Z Z r . 60, 351 ff., msbes. 
360. Diese Anregung ist heute aus zwei Gründen in be
sonderem Maße gerechtfertigt. Erstens entspricht sie dein 
allgemeinen Streben nach Rcchtseinheit und zweitens 

gdarauf weTst M a n i g k  überzeugend hin -  tragt sie 
dem Umstande Rechnung, daß nach nationalsozialisti
scher Auffassung auch der Vertrag Wirkungen über die 
unmittelbar Beteiligten hinaus erzeugt. Der Erkenntnis 
von der gliedschaftlichen Stellung des Vertrages inner
halb der Volksordnung entspricht es, daß dci RevR.
selbst den Vertrag auslegt.

Es ist zu wünschen, daß sich das RG. recht bac n i 
diesem Fragenkreis grundsätzlich auseinandersetzt und 
dabei sich das Recht zu selbständiger Vertragsdeutung

/ l l2PDen sachlich-rechtlichen Erörterungen des Urteils ist

Gründen"de'r W irlS a ftlichke it 'S 'R e c h ts jf le g c  muß

b i S Ä S i Ä Ä
muß in der heutigen Zeit von den Volksgenossen er- 
w ten daß sie sich einer so klaren Rechtslage ohne 
weiteres beugen und nicht erst langwierige und kost
spielige Rechtsstreitigkeiten darubei fuhren.

Prof. Dr. W i l h e l m  H c r s c h e I , Frankfurt a. M.
*

OLG -  §197 BGB. Replik der Arglist gegenüber 
der Einrede der Verjährung bei Unterhaltsanspruchen

neu- Kl. ist als Vater des Beld. zur Zahlung von Unter- 
haltsbeiträgen verpflichtet. Wegen rückständiger Beitrage 
betreibt der Bekl. die Zwangsvollstreckung. Der Kl. hat 
die Vollstreckungsgegenklage erhoben und beauflagt, die 
Zwangsvollstreckung^ für unzulässig zu erklären, soweit 
Zwang io*. oA ffljt beigetrieben werden sollen. Er hat 
fü r die in Beta'cht kommenden Raten die Einrede der

VCcierirBekl "a t^ c h ie n  Antrag auf Klageabweisung da- 
mit begründet die Einrede sei arglistig, da der Kl. sich 
S  Unterhaltsverpflichtungen und ihrer Geltendmachung
stets entzogen habe.

Der Kl. hat sich im Aug. 1935 auf einem nach Chile 
auslaufenden Dampfer anmustern lassen in der H off
nung, auf ihm tätig bleiben zu können. Das ist nicht 
möglich gewesen, weil der Dampfer in Chile Küsten- 
schtffahrt betrieben hat und der Kl. infolgedessen nach 
den weitenden Bestimmungen nicht an Bord bleiben 
durfte. Der Kl. hat dann in Chile Arbeit gesucht und ist 
im Mai 1936 nach Deutschland zurückgekehrt.

Das LG. hat die Klage abgewiesen, weil der KL, der 
im Aug. 1935 nach Chile ausgewandert sei und dadurch 
seinen Gläubiger davon abgehalten habe, die Ansprüche 
weiter zu verfolgen, seine Rückkehr nach Deutschland 
nicht hätte verheimlichen dürfen. Das sei mehr als ein rein 
passives Verhalten gewesen. Es bedeute eine Einwirkung 
auf den gesetzlichen Vertreter des Bekl. dahin, auch fer
nerhin untätig zu bleiben. Auf diese Weise sei veranlaßt, 
daß die am 31. Dez. 1936 eintretende Verjährung der 
Unterhaltsansprüche seit 1932 nicht unterbrochen sei. Der 
Kl. dürfe insoweit also Verjährung nicht einwenden.

Das OLG. hat der Klage stattgegeben.
Auch das LG. verkennt nicht, daß der Schuldner nicht 

verpflichtet ist, den Gläubiger auf Möglichkeiten, seine 
Ansprüche beizutreiben, hinzuweisen oder ihn zu veran
lassen eine die Verjährung unterbrechende Handlung 
vorzunehmen. Es steht auch auf dem Standpunkt, daß 
gegenüber der Einrede der Verjährung die Replik der 
Arglist nicht auf ein rein passives Verhalten gegründet 
werden kann, sondern eine aktive Einwirkung auf den 
Gläubiger verlangt werden muß. Eine solche ist aber 
vorliegendenfalls nicht anzunehmen. Zwar braucht die 
Arglist nicht bei der Vornahme der Handlung vorzu
liegen, welche den Gläubiger veranlaßt, von einer Unter
brechung der Verjährung Abstand zu nehmen. Es ge
nügt, wenn es gegen Treu und Glauben verstößt, sich 
auf Verjährung zu berufen, nachdem man, wenn auch 
schuldlos, den Gläubiger durch gewisse Handlungen 
dazu gebracht hat, von Unterbrechungshandlungen abzu
sehen (vgl. JW. 1937, 1057). Es muß sich aber immer 
lim eine Handlungsweise des Schuldners handeln, die den 
Gläubiger verständigerweise zu der Annahme berechtigen 
durfte, der Schuldner werde Einwendungen aus der Klag
erhebung nicht herleiten. Der Gläubiger muß also Grund 
zu der Annahme besitzen, der Schuldner kenne und wür
dige sein Zuwarten oder zum mindesten, der Schuldner 
habe nicht die Absicht, sich seinen Verpflichtungen zu 
entziehen (vgl. auch JW. 1937, 1305). Derartiges wurde 
dann gerade nicht vorliegen, wenn der Schuldner, wie 
hier der Bekl. vermutet hat, beabsichtigt hätte, sich durch 
Auswanderung seiner Verpflichtung zu entziehen. Im 
übrigen hat aber diese Absicht gar nicht bestanden, son
dern der Kl. hatte Deutschland an Bord eines Schittes 
verlassen, auf dem er angemustert hatte und auf dem er 
nur infolge besonderer Umstände nicht verbleiben konnte. 
Es lag mithin auch in den Jahren 1935/36 nicht anders 
als in den vorausgegangenen Jahren, wo der Kl. infolge 
seiner Erwerbslosigkeit nicht gezahlt hatte, und es wäre 
Sache des Vormundes gewesen, sich vor Ablaut der Ver
jährungsfrist nach dem Verbleib und der Zahlungsfähig
keit oder Zahlungshereitschaft des Schuldners zu erkun- 
digen. Eine Anfrage bei der Polizeibehörde würde ihn 
von der Rückkehr des KI. unterrichtet haben. Die un
terbliebene Mitteilung davon seitens des Kl. rechtfertigt! 
mithin nicht die Einrede der Arglist.

(HansOLG., Urt. v. 8. Okf.1940, 3 U 192/40.)
*

* *  18. RG. — § 826 BGB. Die Ausnutzung eines die 
Schuldfrage unrichtig lösenden Scheidungsurteils zur Be
gründung von Unterhaltsansprüchen verstößt nicht ohne 
weiteres gegen die guten Sitten.

§ 74 EheG. Zur Frage, ob die geschiedene Frau, die 
eine eheähnliche Geschiechfsverbindung unterhält, einen 
unsittlichen Lebenswandel führt.

§323 Abs. 4, §66 EheG. Für die Abänderung des Voll
streckungstitels, der den Unterhalt des geschiedenen Ehe
gatten zum Gegenstände hat, ist auch bei Änderung der 
Gesetzgebung der durch — gegebenenfalls ergänzende — 
Auslegung zu ermittelnde Wille der Vertragsparteien 
maßgebend, f )

Die Parteien waren seit dem 9. Mai 1921 kinderlos 
verheiratet. Ihre Ehe wurde auf die am 20. Febr. 1928
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eingereichte Klage durch Urteil v. 28. Febr. 1928 wegen 
eines vom Ehemann zugestandenen Ehebruchs mit Emmy 

fc?CoC” iej? n* ^ as Urteil wurde auf Grund des im An- 
schluß an die Verkündung erklärten beiderseitigen Rechts- 
mittelverzichts rechtskräftig. Noch am selben Tag gab 
der Ehemann vor Notar K. unter Bezugnahme auf das 
acnddungsurteil eine von der Ehefrau angenommene Er
klärung ab, wegen deren er sich der sofortigen Zwangs- 
vo.lstreckung unterwarf und in der es unter anderem 
hieb: „Ich bin als allein schuldiger Teil erklärt . . .  da
her verpflichtet, meiner Ehefrau deren Unterhalt zu ge- 
™ en- Zwecks Erfüllung dieser gesetzlichen Unter- 
naltsyerpfhchtung verpflichte ich mich hierdurch, (ihr) 
em Unterha tsgeld von monatlich 200 9iM, beginnend mit 
dem 1. April 1928, zu zahlen. . .  Ich verzichte ausdrück
lich aut das Recht, wegen etwaiger Veränderungen mei
ner persönlichen Verhältnisse, welche für die Höhe der 
hiermit übernommenen Zahlungsverpflichtungen maß
gebend sind oder sein könnten, eine Herabsetzung dieser 
. . .  Unterhaltssumme zu beanspruchen. Die Verpflichtung 
zur Zahlung des monatlichen Unterhalts von 200 .UM g ilt 
bis zum Lebensende der Frau R. oder aber bis zu ihrer 
Wiederverheiratung.“

l y  Jahre 1932 erhob der Ehemann Klage auf Fest
stellung, daß er nicht verpflichtet sei, auf Grund dieser 
Urkunde einen höheren Unterhalt als monatlich 120 M l  
zu zahlen. Zur Begründung berief er sich auf die Ver
änderung der allgemeinen Wirtschaftslage und die seiner 
persönlichen Verhältnisse, ferner darauf,' daß Frau R. mit 
einem anderen Mann zusammenlebe. Die Klage wurde 
durch Urteil v. 22. Sept. 1932 abgewiesen.'

M it der vorl. Klage beantragt der Ehemann, festzu- 
steüen naß er nicht verpflichtet sei, auf Grund der 
notariellen Urkunde Unterhalt an die Bekl. zu zahlen; 
inltsweise, den angeführten Unterhaltsvergleich dahin ab- 
zuandern, daß der Unterhaltsanspruch entfalle.

.»den in der notariellen Verhandlung 
ir  1 ‘ y ischen den Parteien abgeschlossenen
Unterhaltsvergleich“  dahin ab, daß die Unterhaltsrente 
v. Aug-. 1J3J ab auf monatlich 1 0 0 herabgesetzt 
wurde, wies aber im übrigen die Klage ab.

Die Berufung des KI., der beantragt hatte, nach den 
Anträgen der Klageschrift zu erkennen, wurde zurück
gewiesen und auf die Anschlußberufung der Bekl. die 
Klage im vollen Umfange abgewiesen.

Die Rev. war erfolglos.
1. Die Rev. vermißt die Prüfung, ob nicht der von der 

Bekl. vorgetragene Sachverhalt die Nichtigkeit des Unter
haltsvertrages aus § 80 Satz 2 EheG, zur Folge habe, ob 
also die Ehegatten im Zusammenhang mit der Verein
barung einen nicht bestehenden Scheidungsgrund geltend 
gemacht hatten oder ob sich anderweitig aus dem In
halt der Vereinbarung oder aus sonstigen Umständen des 
*yues ergibt, daß sie den guten Sitten widerspricht. 
Hierfür bietet aber der in Bezug genommene Sachvortrag 
keinerlei Unterlage. Nach ihm entsprach die Scheidung 
dem Wunsche des Ehemanns, der einen langwierigen 
I rozeß vermeiden und von seiner Ehefrau, die sich 
schließlich mit der Scheidung einverstanden erklärt habe, 
so schnell wie möglich loskommen wollte. Er habe des
halb die Schuld auf sich genommen und ihr vor Er
hebung der Scheidungsklage einen Zettel übergeben, auf 
, CE er außer einer Aufstellung der herauszugebenden 
Möbel geschrieben habe: „200 3UL bekommst Du nach 
erfolgtem gewünschtem Ausgang des Ehescheidungs
prozesses Er habe zwar Ehebruch getrieben, aber 
nicht mit der als Zeugin benannten B., die nichtexistiere- 
den Namen des wirklichen Verhältnisses habe er nicht 
preisgeben wollen. Hiernach bestand der angegebene 
Scheidungsgrund des Ehebruchs, wie auch ein Verstoß 
gegen die guten Sitten nicht erkennbar ist. Das BG. 
hatte keinen Anlaß, hierauf einzugehen. Denn eine vor 
^ Scheidung getroffene Abrede war durch den nachher 

163^280 °85)nen UnterhaltsvertraS überholt (vgl. RGZ.

2. Was den Klagegrund des § 826 BGB. anlangt, so 
hat sich das BG. auf die Prüfung beschränkt, ob die 
tnerrau das Scheidungsurteil erschlichen habe, und diese 
Frage ohne Rechtsirrtum verneint. Die Rev. erblickt die 
Sitten widngkeit nicht in der Erlangung des die Alleiu-

schuld des Mannes aussprechenden und insoweit nach 
Behauptung des KI. unrichtigen Titels (auch die Ehefrau 
soll sich des Ehebruchs schuldig gemacht haben), son
dern in ,der sofortigen, geradezu überstürzten Geltend
machung des dem unrichtigen Urteil entsprechenden Un- 
terhaltsanspruchs, den der Kl. zur Vermeidung einer 
Klage habe anerkennen müssen, und in seiner fortge
setzten Durchführung, also in der materiellen Einstel
lung der Bekl. in Verbindung mit dem klaren Bewußt
sein des eigenen Unrechts, das dem Unterhaltsanspruch 
entgegengestanden habe. Das BG. hat hierzu keine Stel
lung genommen. Der zu unterstellende Sachverhalt er
gibt aber, daß auch die Betrachtung der Rev. die An
wendbarkeit des § 826 nicht zu rechtfertigen vermag.

In rechtlicher Beziehung schließt sich der erk. Senat 
der vom Vl.ZivSen. in RGZ. 155, 55 und 163, 287 nie
dergelegten und vom VH.ZivSeu. in RGZ. 156, 265 ge- 
teilten Auflösung an. Die Anwendbarkeit des § 826 be- 
schrankt sich hiernach nicht auf den (hier nicht vorl.) 
ra ll daß die Bekl. das Scheidungsurteil durch unlauteres 
Verhalten herbeigeführt hätte, sondern kann auch in an- 
deren Fallen zu bejahen sein, dann nämlich, wenn die 
Ausnutzung des rechtskräftig gewordenen Urteils gegen 
die guten Sitten verstößt. Ein Solcher Verstoß liegt nicht 
schon deshalb vor, weil (wie zu unterstellen) die Fest
stellung der Alleinschuld des Kl, nachweisbar unrichtig 
walT  Eine so ausgedehnte Anwendung der Bestimmung 
mußte zu einer unerträglichen Rechtsunsicherheit führen 
£ u ' i.'. ] ,  ’ Auch für das Sondergebiet der Unter
haltspflicht geschiedener Ehegatten kann nichts Abwei- 
chendes gelten. Davon, daß etwa die Unterhaltung des 
schuldigen oder mitschuldigen Ehegatten durch den an
deren grundsätzlich als ein unsittlicher Zustand anzu
sehen wäre, kann um so weniger die Rede sein, als jetzt 
der § 68 EheG, in Abweichung von dem früheren Recht 
dem mitschuldigen Ehegatten in gewissen Grenzen so
gar einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch gewährt. Wie 
allgemein, so müssen auch hier, damit das Gebrauch
machen von dem Urteil unsittlich erscheine, besondere 
Umstande hinzukommen (RGZ. 163, 290). Solche Um
stande sind hier nicht ersichtlich. Die Rev. glaubt sie 
ln , d.e,r überstürzten Herbeiführung des auf der Allein
schuld des KI. autgebaufen Unterhaltsvertrags und seiner 
fortgesetzten Ausnutzung durch die Bekl. finden zu kön- 
nen, die dadurch ihre rein materielle Einstellung bewiesen 
habe. Der festgcstellte Sachverhalt läßt aber in der H in
sicht kein sittenwidriges Verhalten der Bekl. erkennen. 
Es handelte sich bei dem notarischen Akt nach der in- 
sowe.t unbestrittenen Sachdarstellung der Bekl. um die 
Erfüllung einer bereits vor der Scheidung gegebenen Zu
sage. Daß der Akt im Anschluß an die Verkündung des 
Scheidungsurteils und den Rechtsmittelverzicht der Par
teien im Gebäude des LG. aufgenommen wurde, erklärt 
sich dadurch, daß der beurkundende Notar gleichzeitig 
der vom Kl. gewählte und anwesende Prozeßbevollmäch
tigte der Bekl. war.

3. Eine weitere Rüge der Rev. wendet sich dagegen 
daß der BerR. die Anwendung des § 74 EheG, abgelehnt 
hat. Allerdings ist das von ihm erhobene Bedenken, ob 
diese Bestimmung auf Unterhaltsverträge anzuwenden 
sei und sich nicht auf die gesetzliche Pflicht beschränke 
jedenfalls unbegründet, wenn die notarische Urkunde' 
wie in ihr ausdrücklich gesagt ist, lediglich der Rege
lung der gesetzlichen Unterhaltspflicht dient und sich in 
ihren Grenzen hält. Der Anwendung steht auch nicht 
entgegen, daß die Ehe vor dem Inkrafttreten des EheG 
geschieden worden ist. Sie beschränkt sich freilich auf 
dasjenige Verhalten der Bek!., das nach diesem Zeitpunkt 
liegt Beides folgt aus §96 EheG., der auch für eine 
durch Vertrag geregelte Unterhaltspflicht gilt.
, ^S111 Gezeichneten Zeitpunkt gegen

den Willen des KI. einen ehrlosen oder unsittlichen 
Lebenswandel geführt hatte, hat das BG. verneint und 
ausgeführt, eine geschiedene Ehefrau sei dem Manne 
nicht mehr zur Treue verpflichtet und unterliege nicht 
mehr seiner Aufsicht. Sie dürfe zwar keinen Lebens
wandel luliren, der ihm selbst Unchre bringe; es könne 
ihr aber nicht jede Liebesbeziehung, die sie ohne Ehe
schließung mit einem Manne anknüpfe, als unsittlich oder 
gar ehrlos angerechnet werden. Dadurch, daß sie mit S. 
wie Manu und Frau zusammenlebe, seien die Voraus-
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Setzungen des § 74 nicht erfüllt. Erkennbar ist das BG. 
dabei von dem Sachvortrag der Bekl. ausgegangen, sie 
lebe mit S. still und zurückgezogen, ihr Verhältnis sei 
unauffällig und errege nirgendwo Anstoß; beide lebten 
zwar in einer Wohnung, aber in getrennten Zimmern, 
führten auch getrennte Wirtschaft, und S. zahle nur 
einen Beitrag zur Miete. Dieser Einzeldarstellung ohne 
Beweiserhebung Glauben zu schenken, war das BG. ver
fahrensrechtlich nicht gehindert, da es Sache des beweis
pflichtigen Kl. gewesen wäre, sie unter Beweisantritt 
substantiiert zu bestreiten, was nicht geschehen ist.

Legt man aber diesen Sachverhalt zugrunde, so kann 
es in der Tat nicht beanstandet werden, daß der BerR. 
das Vorliegen eines ehrlosen oder unsittlichen Lebens
wandels der Bekl. verneint hat. § 74 darf sinngemäß 
nicht dazu führen, daß nach Auflösung der Ehe von dem 
unterhaltsberechtigten Teil ein Verhalten gefordert wird, 
das auf eine Fortdauer der Treuepflicht bis zum Ab
schluß einer neuen Ehe hinausliefe. Die Bestimmung will 
nur einmal den Belangen des Unterhaltspflichtigen inso
weit Rechnung tragen, als ihm nicht zugemutet werden 
soll, die Beschmutzung des Familiennamens (vgl. § 65 
EheG.) und der Familienehre durch einen unsittlichen 
oder ehrlosen Lebenswandel hinzunehmen und gleich
wohl eine aus der früheren Ehe hergeleitete Unterhalts
pflicht zu erfüllen. Gewiß ist ferner ein Zusammenleben 
in wilder Ehe als den Belangen der Volksgemeinschaft 
abträglich sittlich zu mißbilligen. Das hat dann seinen 
Grund, daß nur eine nicht jederzeit willkürlich lösbare 
Gemeinschaft die Gewähr für die Erfüllung der den Ge
schlechtern gestellten Aufgaben bieten kann (Urteil vom 
29. Juni 1940, IV 809/39). §74 w ill aber nach seinem Sinn 
und Zweck nicht jeden Fall treffen, wo der unterhalts
berechtigte Ehegatte seinen Lebenswandel in sittlich zu 
mißbilligender Weise gestaltet; er setzt vielmehr voraus, 
daß der Unterhaltspflichtige sich durch die äußerlich 
wahrnehmbare unsittliche Art des von dem anderen ge
führten Lebenswandels in seinen Belangen getroffen füh
len kann. Das geschlechtsvertrauliche Zusammenleben 
der Bekl. mit einem Manne in unauffälliger, nach außen 
nicht hervortretender Gemeinschaft reicht daher zur An
nahme eines unsittlichen Lebenswandels i. S. des § 74 
EheG, nicht aus.

Nun hat der Kl. noch behauptet, daß die Bekl. von 
einer Eheschließung mit S. nur absehe, um den mit der 
Wiederverheiratung nach dem Vertrage entfallenden Un
terhaltsanspruch nicht zu verlieren. Ob diese Behauptung 
nach Lage des Falles geeignet wäre, den Anspruch zu 
beseitigen, bedarf nicht der Entscli. Denn das BG. hat 
sich von ihrer Richtigkeit nicht überzeugen können. Ein 
durchgreifender Verfahrensverstoß tr itt dabei nicht her- 
vor. Allerdings hatte der KI. die von dei Bekl. vorge- 
tragenen und vom BO. für einleuchtend erachteten Be- 
weggründe bestritten. Es wäre aber seine Sache gewesen, 
die Richtigkeit seiner Behauptung nachzuweisen Einen 
dahingehenden Beweis hat er indes nicht angetreten.

4. Endlich beanstandet die Rev. die Meinung des BG., 
daß die Anwendung der § 323 ZPO, § 66 EheG nicht 
zu einer Abänderung des Unterhaltsvertrages fuhren 
könne. Das BG. hat dazu folgendes ausgefuhrt Der Fall 
einer Änderung der Gesetzgebung, wie sie § 66 EheG, 
enthalte, sei im Vertrage nicht vorgesehen. Der Sinn der 
Vereinbarung liege aber darin, daß nur der Lod oder die 
Wiederverheiratung die Unterhaltspflicht zum Erloschen 
bringen sollten, nicht aber andere künftige Ereignisse. 
Ersichtlich seien die Parteien damals auch davon aus- 
o-egangen, daß die Bekl. nicht genötigt sein solle ihren 
Lebensunterhalt durch Arbeit zu erwerben. Auf ihren 
Gesundheitszustand und ihre Erwerbsfähigkeit komme 
es daher nicht an.

Die Rüge der Rev. ist nicht begründet. § 323 Abs. 4 
ZPO sieht nicht schlechthin die Möglichkeit einer Ab
änderung vollstreckbarer Verpflichtungserklärungen vor, 
wenn die Verhältnisse, welche bei künftig fällig werden
den wiederkehrenden Leistungen für die Bestimmung 
ihrer Höhe maßgebend waren, sich wesentlich geändert 
haben, sondern besagt nur, daß wenn die Abrede die 
Klausel der gleichbleibenden Verhältnisse enthalt, die 
Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung einer Ab
änderung nicht im Wege steht. Wenn nun auch nach dem

maßgebenden sachlichen Recht Unterhaltsverträgen der 
hier fraglichen Art die Klausel der gleichbleibenden Ver
hältnisse regelmäßig innewohnt, so ist doch, wie das 
BG. mit Recht erwägt, der durch Auslegung zu ermit
telnde Vertragswille der Parteien dafür entscheidend, in 
welchem Umfange eine Änderung der Verhältnisse die 
übernommene Verpflichtung berühren sollte, insbes. auch 
dafür, ob es sich um Verhältnisse im Sinne der frag
lichen Klausel handelt. Vorliegend steht die jeweilige 
Lage der Gesetzgebung in Frage. Sie hat eine wichtige 
Änderung durch §66 EheG, erfahren: Während es für 
die Anrechnung des Ertrags der Arbeit einer schuldlos 
geschiedenen Frau nach § 1578 BGB. darauf ankam, ob 
nach den Verhältnissen, in denen die Eheleute gelebt 
haben, Erwerb durch Arbeit der Frau üblich war, stellt 
§ 66 EheG, darauf ab, ob eine Erwerbstätigkeit von ihr 
den Umständen nach erwartet werden kann. Da anzu
nehmen ist, daß beim Vertragsschluß an eine Änderung 
der Gesetzgebung nicht gedacht wurde, muß eine er
gänzende Auslegung stattfinden und gefragt werden, wie 
die Parteien den eingetretenen Fall bei Erkenntnis seiner 
Möglichkeit geregelt haben würden. Das vom BG. ge
wonnene Ergebnis, wonach es dem Willen der Parteien 
entsprochen hätte, der Änderung keinen Einfluß auf die 
übernommene Verpflichtung einzuräumen, beruht auf tat
sächlichen Erwägungen, die Rechts- oder Erfahrungs
sätzen nicht zuwiderlaufen und mit der Rev. daher nicht 
angefochten werden können.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 7. Okt. 1940, IV 201/40.) [He.]

Anmerkung: Das Urteil ist in doppelter Hinsicht be
achtenswert.

Zunächst befaßt es sich wiederum mit der bereits wie
derholt erörterten Frage (vgl. DR. 1940,1191 und 2108) des, 
unsittlichen Mißbrauchs rechtskräftiger Urteile, und zwar 
insbesondere mit der Frage, wann in der Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen auf Grund eines ein familien
rechtliches Verhältnis unrichtig entscheidenden Urteils 
eine Sittenwidrigkeit zu finden ist. Das RG. bestätigt 
seine bisherige Auffassung in zwei Punkten: 1. Die An
wendung des §826 BGB. beschränkt sich nicht auf den 
Fall, daß das rechtskräftige Urteil durch unlauteres Ver
halten herbeigeführt ist, sondern kann auch in anderen 
Fällen gegeben sein. 2. Ein unsittlicher Mißbrauch liegt 
nicht schon darin, daß das dem Unterhaltsanspruch zu
grunde liegende Urteil unrichtig und dies der das Urteil 
ausnutzenden Partei bekannt ist; es müssen vielmehr be
sondere Umstände hinzukommen, damit das Gebrauch
machen von dem Urteil unsittlich erscheine; das g ilt auch 
für das Sondergebiet der Unterhaltspflicht geschiedener 
Ehegatten. M it Recht verneint das RG. das Vorliegen 
solcher besonderer Umstände im vorl. Fall, ln der an
geblich überstürzten Herbeiführung des Unterhaltsvertra
ges und der daraus sich ergebenden „rein materiellen 
Einstellung“  können solche Umstände nicht gefunden 
werden.

Sodann erörtert das RG. in doppelter Hinsicht den Ein
fluß des neuen EheG, auf ältere Unterhaltsverträge. Die 
Vorschrift des §74 EheG, über die Verwirkung des Un
terhaltsanspruchs wird jedenfalls auf solche Unterhalts
verträge für anwendbar erklärt, welche lediglich der 
Regelung der gesetzlichen Unterhaltspflicht dienen und 
sich in ihren Grenzen halten. Wie schon v. S c a n z o n i 
(DR. 1940, 1981) ausführt, ist eine solche Verwischung 
des begrifflichen und sprachlichen Unterschieds zwischen 
„gesetzlicher“  und „vertraglicher“  Unterhaltspflicht be
denklich. Als noch bedenklicher erscheint mir der lapi
dare Satz, mit der die Anwendung des §74 trotz Schei
dung der Ehe v o r  dem Inkrafttreten des EheG, gerecht
fertigt wird, nämlich der Satz, daß dies aus § 96 EheG, 
folge, „der auch für eine durch Vertrag geregelte Unter
haltspflicht g ilt“ . Die Anwendung des § 96, der sich aus
drücklich auf die gesetzliche Unterhaltspflicht beschränkt 
über seinen Wortlaut hinaus schlechthin auf alle durcli 
Vertrag geregelten Unterhaltsansprüche ist, soweit ich 
sehe, bisher noch niemals angenommen worden. Offenbar 
w ill das RG. auch nicht eine unmittelbare, sondern nur 
eine entsprechende Anwendung annehmen in ähnlicher
m eDSi ’o ^ ,ew x dieSa bezi'lglicho des § 80 EheQ- getan hat 
rP n ' W u' ünd5m au!  § 96 gefolgert wird, daß im 
i alle trimerer Scheidung die Vorschrift über Verwirkung

',8
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hes gesetzlichen Unterhaltsanspruchs auch auf den ver
traglichen Unterhaltsanspruch, soweit sich dieser in den 
Grenzen der gesetzlichen Unterhaltspflicht hält, anwend
bar ist.

Im Zusammenhang hiermit steht die weitere Erörte
rung der Möglichkeit der Abänderung eines Unterhalts
vertrages nach § 323 ZPO. wegen der im § 66 EheG, ein
getretenen Gesetzesänderung. Das RG. erklärt den durch 
Auslegung zu ermittelnden Vertragswillen der Parteien 
für entscheidend dafür, in welchem Umfange eine Ände
rung der Verhältnisse die übernommene Verpflichtung 
berühren solle, insbes. auch dafür, ob die Änderung der 
Gesetzgebung als eine solche Änderung der Verhältnisse 
anzusehen sei. Es muß also der Richter, da die Parteien 
beim Vertragsabschluß kaum jemals an eine Änderung 
der Gesetzgebung gedacht haben, regelmäßig ergründen, 
„wie die Parteien den eingetretenen Fall bei Erkenntnis 
seiner Möglichkeit geregelt haben würden“ . Eine außer
ordentlich schwierige Aufgabe, bei deren Lösung die sub
jektive Meinung des Richters darüber, ob und in welchem 
Umfange ein rückwirkender Einfluß der geänderten Ge
setzgebung auf frühere Unterhaltsverträge mit Rücksicht 
auf die allgemeinen Belange der Volksgemeinschaft 
wünschenswert ist, stets eine große, ja eine entscheidende 
Rolle spielen wird. Es wäre vielleicht de lege ferenda 
zu wünschen, daß der Richter bei Entsch. solcher und 
ähnlicher Fragen nicht gezwungen wäre, se i ne  Ansicht 
darüber, wie mit Rücksicht auf die eipgetretene, im Ge
setz zum Ausdruck gebrachte Änderung der Rechtsan
schauung die Vertragsbeziehungen der Parteien zu regeln 
seien, unter der Begründung zu tarnen, daß die P a r 
t e i e n  die von ihm für richtig gehaltene Regelung ge
wählt haben würden, daß vielmehr der Richter ermäch
tig t wäre, das von ihm für richtig Erkannte als r i c h 
t e r l i c h e  Regelung auszusprechen.

MinDir. L i n d e m a n n .  Berlin.
*

14. RG. — §839 BGB.; Art.T31 WeimVerf.; §§ 1, 4 a 
PrStäatshaftG. Auch eine Überschreitung der dienst
lichen Befugnisse begründet die Haftung des Staates.

Für die Annahme des ursächlichen Zusammenhanges 
genügt, daß eine zur Erklärung eines eingetretenen Er
folges geeignete, dem natürlichen Lauf der Dinge ent
sprechende Ursache wahrscheinlich gemacht ist, wäh
rend anderseits die Feststellung eines gefahrdrohenden 
Zustandes, der erfahrungsgemäß nur auf Vernachlässi
gung der erforderlichen Sorgfalt zurückzuführen ist, die 
Annahme eines Verschuldens des dafür Verantwortlichen 
rechtfertigt, f )

Am 20. Okt. 1937 hat der damals 9 Jahre alte Kl. auf 
dem Schulhof der Volksschule in K. einen Unfall erlitten. 
An diesem Tage wie an dem Tage vorher ließ der 
Lehrer S„ der gleichzeitig Ortsleiter der NSV. war, etwa 
100 bis 150 Schüler im Alter von 7—9 Jahren, darunter 
apch den KL, während der Unterrichtspausen Steine zu 
dem an dem Schulhof angrenzenden Neubau eines NSV.- 
Kinderheimes tragen. Er ließ zu diesem Zweck die Kin
der in Reihe hintereinander antreten, von der Ablade
stelle der Steine auf dem Schulhof ein bis zwei Steine 
aufnehmen und dann zu dem Neubau über einen Lauf
steg tragen, der zu der Decke des etwa 70 ein über dem 
Erdboden liegenden Kellergeschosses führte. Hier muß
ten die Kinder die Steine ablegen und über den Lauf
steg zurück an den heraufgehenden Kindern Vorbeigehen. 
Der Laufsteg war an der Seite, wo die Kinder zurück
gingen, durch eine von den Maurern selbst roh gezim
merte Leiter von 50 cm Breite g;egen eine daneben li- 
gende Klärgrube in der Weise gesichert, daß diese mit 
dem einen Ende auf der Erde, mit dem anderen Ende 
apf dem Neubau aufgelegt und an einem Gerüstmast 
desselben angelehnt war. An dem Unfalltag führte S. 
die Aufsicht an der Ablegestelle der Steine, auf dem 
Schulhof der Lehrer N., dagegen war im Gegensatz zu 
dem vorherigen Tage an dem Laufsteg keine Aufsichts
person aufgestellt. Der Kl. fiel nun, als er wiederum ein
mal von dem Neubau zum Schulhof heruntergehen 
wollte, von dem Laufsteg herab in die daneben liegende 
Klärgrube, brach sich den linken Arm und hat vom 20. 
bis 25. Okt. 1937 im Krankenhaus in B. gelegen und

dieses hinterher noch mehrfach zur ärztlichen Behand
lung aufsuchen müssen.

Er begehrt mit der Klage von dem BeUL, dem Lande 
Preußen, auf Grund des Art. 131 WeimVerf. i. Verb. m. 
§§ 1, 4a PrStaatshaftG. und des §839 BGB. vollen Er
satz des ihm entstandenen Schadens. Zur Begründung 
hat er geltend gemacht, daß er auf dem Laufsteg beim 
Vorübergehen an der heraufgehenden Kolonne plötzlich 
einen Stoß erhalten und dadurch zu Fall gekommen sei. 
Der Sturz sei darauf zurückzuführen, daß der Laufsteg 
nicht genügenden Schutz gegen die angrenzende Grube 
gehabt habe, die Leiter nur lose angelegt gewesen sei. 
Auch hätte angesichts der Gefährlichkeit der Unfallstelle 
entweder an dem Laufsteg wie am Tage vorher ein 
Lehrer die Aufsicht ausüben oder die Klärgrube abge
deckt werden müssen. Der Bekl. bestritt zunächst seine 
Sachverpflichtung, da S. nicht in seiner Eigenschaft als 
Lehrer, sondern als Ortsleiter der NSV. gehandelt habe, 
die Kinder auch freiw illig tätig gewesen seien. Im übri
gen bestritt er die klägerische Darstellung des Unfall
herganges.

Das OLG. hat den Bekl. verurteilt. Die Revision war 
erfolglos.

Ohne Rechtsirrtum hat das BG. die Voraussetzungen 
für eine Haftpflicht des Bekl. für das Verhalten des Leh
rers S. als gegeben angesehen. Es stellt fest, daß die 
Kinder das Steintragen nicht freiw illig übernommen, son
dern auf Anweisung des Lehrers ausgeführt hätten, und 
führt weiter aus, daß ihre Tätigkeit, da sie auch wäh
rend der Pause der Schulaufsicht unterworfen gewesen 
seien, im engsten örtlichen und zeitlichen Zusammen
hang mit der Schule gestanden hätte, zumal nicht nur 
S., sondern auch andere Lehrpersonen die Aufsicht ge
führt hätten. Damit ist aber die von der Rev. vermißte 
innere Beziehung der Flandlungsweise des S. zu seiner 
amtlichen Tätigkeit gegeben. Denn indem er seine Auto
rität als Lehrer und sein Recht zur Aufsicht über die 
Schüler auch während der Pause ausnutzte, um sie zu 
den von ihm zum Besten der NSV. gewünschten Arbeiten 
heranzuziehen, hat er nicht nur als örtlicher Leiter der 
NSV., sondern auch in seiner Eigenschaft als Lehrer ge
handelt, mag er nun in dieser Pause die Aufsicht auf 
dem Hof gehabt haben oder nicht, da auch eine Über
schreitung der dienstlichen Befugnisse die Haftung des 
Staates begründet (RGSt. 104, 288, 289).

Das BG. erblickt ein Verschulden des S. darin, daß 
ihm nach seiner eigenen Aussage das Vorhandensein der 
Klärgrube neben dem Laufsteg nicht bekannt gewesen 
und er sich um die Sicherheit desselben gar nicht ge
kümmert, überhaupt keine Maßnahmen zur Sicherung 
der Schüler während der Benutzung des Laufsteges ge
troffen und im Gegensatz zu dem vorherigen Tage auch 
für keine Aufsicht an dem Laufsteg selbst gesorgt habe. 
Als Kenner der kindlichen Eigenschaften und Eigenarten 
hätte er bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt er
kennen müssen, daß nichts geschehen sei, was einen 
Unfall der Kinder nach menschlichem Ermessen aus
schloß oder doch mindestens als außerhalb jeder Wahr
scheinlichkeit liegend erscheinen ließ. Wäre S. seiner 
Pflicht, sich um die Sicherheit der Kinder während der 
Benutzung des Laufsteges zu kümmern, in irgendeiner 
Beziehung nachgekommen, so hätte der Unfall nicht ein- 
treten können, auch wenn sich jetzt nicht feststellen 
lasse, worauf im einzelnen der Sturz des Kl. in die Klär
grube zurückzuführen sei. Die Rev. meint, daß die Fest
stellung eines ursächlichen Verschuldens jeder Grundlage 
entbehre; denn ohne eine Feststellung, durch welche 
Umstände der Unfall herbeigeführt worden sei und durch, 
welche Vorsichtsmaßnahmen er hätte vermieden werden 
können, könne gar nicht beurteilt werden, ob die 
Unterlassung konkreter Maßnahmen ein Verschulden des 
Lehrers sei.

Diese Rüge ist indessen nicht begründet. Denn nach 
feststehender Rspr. genügt für die Annahme des ursäch
lichen Zusammenhanges, daß eine zur Erklärung eines 
eingetretenen Erfolges geeignete, dem natürlichen Lauf 
der Dinge entsprechende Ursache wahrscheinlich ge
macht ist (RGZ. 95, 103 u. 249; 155, 37 = ' JW. 1937, 
23491 u. a.), während anderseits die Feststellung eines 
gefahrdrohenden Zustandes, der erfahrungsgemäß nur
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auf Vernachlässigung der erforderlichen Sorgfalt zurück
zuführen ist, die Annahme eines Verschuldens des dafür 
Verantwortlichen rechtfertigt. Alsdann hat der Sorg
faltspflichtige den Gegenbeweis zu führen, daß der 
Schaden entgegen der regelmäßigen natürlichen Ent
wicklung der Dinge nicht auf die von ihm zu vertreten
den Umstände zurückzuführen ist, oder daß er seine 
Sorgfaltspflicht voll und ganz erfüllt hat (RGZ. 95, 69 
u. 104 u. a.). Das BG. erblickt nun eine besondere Ge
fährdung der Kinder darin, daß sie, obwohl sie teilweise 
den körperlichen Anforderungen des Steinetragens nicht 
gewachsen gewesen seien, über einen an einer Klärgrube 
vorbeiführenden Laufsteg, der über den Erdboden er
höht gelegen und nur mit einer lose angelegten Leiter 
geschützt gewesen sei, hätten gehen müssen, zumal bei 
den Eigenschaften und Eigenarten von Kindern immer 
mit Unvorsichtigkeiten der Kinder gerechnet werden 
müßte. Es nimmt offensichtlich an, daß eine der aus 
diesen gefahrbringenden Umständen sich leicht ergeben
den Zufälligkeiten, mit deren Eintritt immer zu rechnen 
sei, die Ursache für den Unfall des Kl. gewesen sei. Es 
hat damit in rechtlich einwandfreier Weise auf Grund 
der gemäß § 287 ZPO. zugelassenen freien Würdigung 
aller Umstände die stets gefahrbringende Benutzung 
eines solchen Laufsteges durch unerfahrene Kinder als 
Ursache für den Unfall angesehen. Denn es widerspricht 
nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, daß der Benutzer 
eines solchen Laufsteges auf einem Bau durch irgend
welche Zufälligkeiten, wie namentlich durch Anstoßen 
mit dem auf denselben Steg vorübergehenden Arbeits
kameraden zu Fall kommen kann. Diese Gefahr wird 
auch nicht durch ein Geländer von 50 cm Flöhe, über das 
auch ein Knabe von 9 Jahren hinwegstürzen kann, be
seitigt, zumal wenn dieses Geländer wie die Leiter nur 
mit einem Ende an einen Mast angelegt ist, sich also 
beim Sturz dagegen leicht verschieben kann. Die Gefahr 
der Benutzung eines Laufsteges wie des vorliegenden 
war also, auch ohne daß sein Zustand bis ins einzelne 
festgestellt zu werden brauchte, so groß, die Möglichkeit 
eines Unfalls lag so nahe, war so wahrscheinlich, daß 
bis zum Beweis von anderen Umständen darin die Ur
sache des Unfalls gesehen werden kann.

(RG., III. ZivSen., U. v. 6. Sept. 1940, 111126/39.) [N.J

Anmerkung: Der Entsch. ist zuzustimmen. Der darin 
enthaltene Rechtssatz, daß auch die Überschreitung der 
dienstlichen Befugnisse eines Beamten die Haftung des 
Staates oder der sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper
schaft begründet, ist eine erneute Bekräftigung der zu 
dieser Frage herkömmlichen Rspr. des RG. Diese geht 
zutreffend dahin, daß die für den Beamten schon rein 
dienstrechtlich bestehende Pflicht zur Innehaltung seiner 
Zuständigkeit zugleich eine ihm „dem Dritten gegen
über obliegende Amtspflicht“  i. S. des §839 Abs. 1 BGB. 
ist. Für den vorliegenden Fall kann dahingestellt 
bleiben, ob etwa die Wahrnehmung solcher Geschäfte 
nicht mehr als Ausübung des übertragenen Amtes an- 
gesehen werden kann und daher auch keine Haftung des 
öffentlichen Dienstherrn begründet, die schon ihrer A r t  
nach so völlig außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des 
Beamten liegen, daß ihm ihre Vornahme als durch die 
Rehördenordnung offenbar* verboten erscheinen muß 
/vgl RGZ. 148, 251 ff. und N a d l e  r - W i t t  l a n d - R u p -  
ne r  t „DBG.“ , §23 Anm.54 S. 490). Denn mag auch 
die Sorge für die Heranschaffung von Steinen zu einer 
Baustelle für einen Lehrer dienstrechtlich eine durchaus 
„rtfremde Aufgabe sein, so weist doch das RG. zutref
fend darauf hin, daß die Einschaltung der einem Lehrer 
zukommenden Autorität und die Verwertung seines 
Rechtes zur Aufsicht über die Schüler auch während der 
Pausen hier den erforderlichen inneren Zusammenhang 
m it'dem übertragenen Amt herstellt. Im einzelnen sei 
wetzen der Rspr. zur Sorgfalts- und Aufsichtspflicht der 
i e h re r  in öffentlichen Schulen auf den Aufsatz von 
behack -  Deutsches Schul-VerwaltungsarchiV Bd. 34 
(1937) S.9 ff- und S. 104ff. verwiesen.
 ̂ An eh den Ausführungen des RG. darüber, daß die 

Vorinstanz auf Grund der gemäß § 287 ZPO. zugelasse
nen freien Würdigung aller Umstände den ursächlichen 
Zusammenhang und das Verschulden zutreffend für dar

getan erachtet habe, ist beizutreten. Nach § 287 ZPO. 
hat der Richter bei Schadensprozessen die Frage, ob und 
in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, unter Wür
digung aller Umstände nach  f r e i e r  Ü b e r z e u g u n g  
zu entscheiden. Diese Vorschrift trägt der Substanfi- 
ierungs- unef Beweisschwierigkeit des Kl. in einem Scha
densprozeß Rechnung, indem sie das richterliche Ermes
sen über die Grenzen des sonst anwendbaren § 286 ZPO. 
hinaus erweitert, weil in solchen Prozessen eine genaue 
Substantiierung und exakte Beweisführung erfahrungs
gemäß besonderen Schwierigkeiten begegnet. § 287 ZPO. 
befaßt sich zwar unm ittelbar nur mit der Stellung des 
R i c h t e r s  in einem Schadensprozeß, kommt aber m i t 
t e l b a r  auch der klagenden P a r t e i  zugüte. Denn deren 
Substantiicrungs- und Beweisführungslast wird entspre
chend der Erweiterung des richterlichen Ermessens durch 
§ 287 ZPO. ipso jure erleichtert. Bei Schadensprozessen 
hat der KI. seiner Substantiicrungs- und Beweisführungs
last genügt, wenn er die richterliche Urteilsfindung in 
tatsächlicher Hinsicht soweit unterbaut hat, daß der 
Richter auf Grund des ihm in .§ 287 ZPO. eingeräumten 
besonders freien Ermessens von dem Eintritt und damit 
auch von der Verursachung des Schadens überzeugt sein 
sowäe von der Schadenshöhe eine durch sachliche An
haltspunkte hinlänglich gestützte Vorstellung haben kann. 
Die Einräumung einer freieren Stellung an den Richter 
gegenüber der Frage des Eintritts und der Höhe eines 
Schadens, die in der Sache selbst begründet ist, kommt 
somit in einer Erleichterung der Substantiierungs- und 
Beweisführungslast per reflexum auch dem Schadens
kläger zugute. RA. H e r m a n n  Reuß ,  Berlin.

*
15. RG. — § 2205 BGB.
Die Auflassung eines Nachlaßgrundstücks, die der 

Testamentsvollstrecker unter Zustimmung der Erben zur 
Erfüllung einer vermeintlichen, in Wahrheit nicht be
stehenden Vermächtnisschuld vornimmt, ist als unent
geltliche Verfügung unwirksam.

Der KI. und der am 2ö.Okt. 1937 verstorbene und von 
seiner Witwe als Vorerbin beerbte Ehemann der Bekl. 
sind Söhne des am 11. April 1922 verstorbenen Schrift
gießereibesitzers Johann B. in A. und seiner vorverstor
benen Ehefrau. Die Eltern hatten in einem gemeinschaft
lichen Testament v. 31. Okt. 1918 bestimmt, daß nach 
beider Ableben ihre drei Kinder, nämlich der Kl., der 
Ehemann der Bekl. und eine Tochter, ihre Erben und 
Nacherben zu gleichen Teilen sein sollten. Den beiden 
Söhnen „resp. jedem einzelnen von ihnen“  war freige
stellt, die Nachlaßgrundstücke und das Geschäft zu über
nehmen, und zwar die Grundstücke in Altona zu ihren 
Steuerwerten von 1914, während für das Geschäft die 
letzte Bilanz maßgebend sein sollte. Nach Abfindung der 
Schwester kam am 12. März 1923 zwischen den Brüdern 
ein notarisch beurkundeter Auseinandersetzungsvertrag 
zustande, wobei der Kl. durch einen Makler K. vertreten 
war, dem er Generalvollmacht erteilt hatte. Darin wurde 
dem Ehemann der Bekl. das väterliche Geschäft sowie 
das Fabrikgrundstück und eine weitere A.er Liegenschaft 
zugeteilt, dem Kl. ein Hausgrundstück in A. und eine 
Barentschädigung von 16i/2 Millionen Papiermark, die in 
Höhe von 14 Millionen Papiermark alsbald gezahlt 
wurde und mit dem Reste in wertbeständigen Raten nach 
und nach abzutragen war. Dieser Abmachung gemäß 
wurde von dem durch die Erblasser ernannten Testa
mentsvollstrecker verfahren. Insbes. wurden die erstbe- 
zeichneten zwei Grundstücke von ihm an den Ehemann 
der Bekl., das dritte an den Kl. aufgelassen und grund- 
buchlich übertragen; jene sind heute im Grundbuch auf 
den Namen der Bekl. als der Vorerbin ihres Ehemannes 
eingetragen, dieses hingegen wurde kurz nach der Aus
einandersetzung namens des Kl. durch dessen General
bevollmächtigten veräußert. Nach Empfang der letzten 
Rate der Barentschädigung erklärte sich der Kl. in einer 
weiteren notarischen Urkunde v. 11. Jan. 1924 unter aus
drücklicher nochmaliger Anerkennung jener Auseinander
setzung für abgefunden.

M it der Klage hat der Kl. unter der Begründung, daß 
der Auseinandersetzungsvertrag, weil von seinem Bruder 
durch Bestechung seines Bevollmächtigten K. herbeige- 
iuhrt, nichtig sei, in erster Linie die Verurteilung der

S*
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Bekl. dazu verlangt, einer anderen Nachlaßteilung gemäß 
einem von ihm vorgelegten Plane zuzustimmen, hilts- 
weise ihre Verurteilung zur Zahlung von 20000 31M an 
ihn. Das LG. hat dem Anträge der Bekl. gemäß die 
Klage abgewiesen. Hiergegen hat der Kl. Berufung ein
gelegt und nunmehr zunächst im Wege cfer Zwischen
klage die Feststellung beantragt, daß der Vertrag vom 
12. März 1923 nichtig sei. Das BG. hat durch Teilurteil 
v. 27. Okt. 1938 demgemäß erkannt; die Rev. der Bekl. 
dagegen ist durch Urteil des erk.. Senats v. 13. Juli 1939 
zurückgewiesen worden. Während des Revisionsverfah
rens hat die Bekl. den bisherigen Prokuristen L. als Ge
sellschafter aufgenommen. Bei der weiteren Verhandlung 
vor dem BG.' hat der Kl. wiederum in erster Linie die 
Verurteilung der Bekl. verlangt, jenem Teilungsplane zu
zustimmen; diesem gemäß sollte die Bekl. sich entweder 
binnen bestimmter Frist bereit erklären, das Geschäft 
und die beiden seinerzeit ihrem Ehemann zugeteilten 
Grundstücke dem Kl. zu übertragen oder mit dem Kl. 
eine OHG. einzugehen und in diese das Geschäft und die 
zwei Grundstücke einzubringen, oder aber Geschäft und 
Grundstücke an einen vom Nachlaßgericht zu bestellen
den Verwalter zum Verkauf und zur gleichmäßigen Tei
lung des Erlöses unter die Parteien unter Verrechnung 
des Wertes des seinerzeit dem Kl. zugefallenen Grund
stücks herausgeben und in jedem Falle über die Ge
schäftseinnahmen seit dem Erbfall Rechnung legen zwecks 
Verteilung des Reingewinns zwischen den Parteien. H ilfs
weise hat der Kl. beantragt, die Bekl. zur Übertragung 
des Geschäfts und der beiden Grundstücke an ihn oder 
zu seiner Annahme als Gesellschafter und Miteigentümer 
der Grundstücke, äußerstenfalls aber zur Zahlung von 
20000 31M zu verurteilen. Die Bekl. hat um Zurückwei
sung der Berufung, hilfsweise mit dem Vorbehalt der 
Beschränkung ihrer Haftung auf den Nachlaß gebeten. 
Sie hat geltend gemacht, nach dem Sinne des Testaments 
könne der KI. sie nicht zwingen, entweder das Geschäft 
ihm allein zu überlassen oder ein Gesellschaftsverhältnis 
mit ihm einzugehen, was beides sie ablehne; zudem sei 
das Geschäft durch die Arbeit ihres Ehemannes im Laufe 
der Jahre zu etwas ganz anderem geworden; der Kl. 
könne daher nur eine Geldabfindung nach dem Nachlaß
stande im Jahre 1922 verlangen, wobei aber außer dem 
ihm zugeteilten und von ihm veräußerten Grundstücke 
auch die ihm gegebene Barsumme angerechnet werden 
müsse. Das BG. hat durch Teil- und Zwischenurteil die 
Klage nach dem Hauptantrage und den ersten beiden 
Hilfsanträgen abgewiesen, nach dem letzten Hilfsantrage 
aber dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt, jedoch 
der Bekl. die Beschränkung ihrer Haftung auf den Nach
laß Vorbehalten.

Auf die Rev. des Kl. hat das RG. das Urteil des OLG. 
aufgehoben, außer soweit der Kl. mit dem Hauptklage- 
antrage abgewiesen worden ist. ln diesem Umfange ist 
die Sache zurückverwiesen worden.

Das BG. meint, es sei zwar der schuldrechtliche Aus
einandersetzungsvertrag v. 12. März 1923 zwischen dem 
Kl. und seinem verstorbenen Bruder nichtig, keineswegs 
aber auch die zu dessen Erfüllung vorgenommenen ding
lichen Verfügungen; von diesen könne auch nicht bloß 
die Übertragung des dem Kl. selbst zugewiesenen Grund
stücks, das von ihm bereits weiterveräußert worden sei, 
nicht mehr rückgängig gemacht werden, sondern auch 
nicht die Übertragung des Handelsgeschäfts an seinen 
Bruder, da dieses inzwischen durch dessen Arbeit ein 
anderes geworden und von der Bekl. in eine OHG. ein
gebracht worden sei, und ebensowenig die Übereignung 
der dem Bruder zugeteilten Grundstücke an diesen, weil 
auf dem einen das Geschäft betrieben werde und das 
andere für eine spätere Ausdehnung des Geschäfts nötig 
sei. Der KI. könne deshalb heute keine Realteilung jener 
ursprünglich zum Nachlaß gehörenden Gegenstände mehr 
verlangen, sondern lediglich aus den rechtlichen Ge
sichtspunkten der ungerechtfertigten Bereicherung oder 
des Schadensersatzes wegen unerlaubter Handlung — 
auch insoweit sei, da der KI. erst 1937 von dem un
lauteren Zusammenwirken seines Bruders mit K. erfahren 
habe, Verjährung noch nicht eingetreten — eine Geldab
findung dafür, was seinem Bruder auf Grund des nich
tigen Vertrages 1923 auf seine Kosten zuviel zugeflossen

oder dem Kl. durch dessen sittenwidriges Vorgehen da
mals entgangen sei; dabei sei davon auszugehen, daß es 
ohne das Abkommen v. 12. März 1923 zur Veräußerung 
des Geschäfts und der Grundstücke hätte kommen müs
sen und gekommen wäre, weil das Testament keines
wegs, wie der KI. meine, einen Zwang zu gemeinsamer 
Weiterführung des Geschäftes für die Brüder habe be
gründen wollen, falls keiner es dem anderen zu über
lassen bereit sein sollte, ebensowenig aber eine Nötigung 
für den widerstrebenden Teil, es dem anderen zu über
lassen; die dem KI. zustehende Abfindung bemesse sich 
daher nach den Werten des Geschäfts und der Grund
stücke im Jahre 1923; eine Beteiligung an den Geschäfts
erträgnissen aus den folgenden Jahren insbes. könne der 
Kl. nicht beanspruchen; zu berücksichtigen sei ferner, 
daß der Kl. bereits eine Barsumme und ein Grundstück 
erhalten habe; Voraussetzung sei endlich, daß es ihm ge
lungen sein würde, den ihm hiernach zufallenden Über
schuß mindestens teilweise der Geldentwertung zu ent
ziehen. Das BG. hat deswegen nur den vom Kl. in letzter 
Linie geltend gemachten Geldanspruch für dem Grunde 
nach gerechtfertigt erachtet.

Diese Ausführungen halten indes der rechtlichen Nach
prüfung nicht stand. Geschäft und Grundstücke hat der 
Ehemann der Bekl. seinerzeit von dem Testamentsvoll
strecker übertragen erhalten. Da jenem aber weder nach 
dem Testament noch auf Grund der nichtigen Abmachung 
mit dem Kl. ein Anspruch darauf zustand, entbehrten 
dessen Verfügungen des rechtlichen Grundes und waren 
darum rechtsunwirksam (RGZ. 105, 246 ff.). Die davon 
betroffenen Gegenstände sind deshalb nicht etwa da
durch aus dem Nachlaß ausgeschieden, sondern gehören, 
soweit sie sich in den Händen der Bekl. befinden, heute 
noch dazu, und es sind nach Abfindung der dritten Erbin 
nach wie vor die beiden Brüder daran als Miterben zu 
gleichen Teilen berechtigt geblieben; insbes. g ilt das von 
den zwei zu Unrecht dem Ehemann der Bekl. überant
worteten Grundstücken, obschon diese — unrichtiger
weise — heute im Grundbuch auf den Namen der Bekl. 
eingetragen sind. Soweit aber die Bekl. oder ihr Ehe
mann trotz ihrer Nichtberechtigung dazu bereits rechts
wirksam über diese Gegenstände — durch Veräußerung 
oder Belastung oder sonstwie — verfügt oder sie zu 
eigenem Nutzen verbraucht haben, ist an deren Stelle im 
Nachlaß ein Anspruch auf Herausgabe des dadurch Er
langten gern. §816 BGB. oder auf Wertersatz gern. §818 
Abs. 2 und § 989 BGB. getreten. Zum Nachlaß gehören 
ferner die Nutzungen, die der Ehemann und sie selbst 
aus den an sie gekommenen Nachlaßgrundstücken ge
zogen haben, oder ein Anspruch auf Wertersatz dafür 
nach Maßgabe der §§818 Abs. 1, 987 BGB. Der Heraus
gabe des ohne rechtlichen Grund Erlangten oder dem 
Wertersatze kann die Bekl. sich nicht mit der Begrün
dung entziehen, daß sie dadurch nicht mehr bereichert 
sei; denn ihr Ehemann hat sich jene Nachlaßteile auf 
sittlich verwerfliche Weise verschafft (§819 Abs. 2 BGB.). 
Alles das g ilt auch hinsichtlich des Handelsgeschäfts; 
mag dieses auch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
bis zum Tode des Vaters zurückgegangen gewesen und 
erst durch die Arbeit des Ehemannes der Bekl. zu neuer 
Höhe gebracht worden sein, so ist es entgegen der An
sicht des BG. doch immer noch derselbe Gegenstand ge
blieben. Nur was der Ehemann der Bekl. etwa aus sei
nem eigenen Vermögen an neuem Kapital hineingesteckt 
hat, kann die Bekl. erstattet verlangen. Sollte die Bekl. 
aber wirklich wegen der neuerlichen Einbringung des 
Geschäfts in eine Gesellschaft heute zu dessen Heraus
gabe außerstande sein, so muß sie dem Nachlaß den Ge
schäftswert zur Zeit dieser Einbringung vergüten. Im 
übrigen haftet sie hinsichtlich des von ihr und ihrem 
Ehemann im Laufe der Jahre aus dem Geschäft gezoge
nen Gewinnes, soweit er nicht darin stehen gelassen, 
sondern zu privaten Zwecken verbraucht worden ist, so, 
wie wenn das Geschäft von ihrem Ehemann und ihr selbst 
für Rechnung des Nachlasses verwaltet worden wäre; zu
zugestehen ist ihr lediglich, daß sie ihrem Ehemann und 
sich selbst für ihre Arbeit eine Entschädigung gut
bringen darf, die danach zu bemessen ist, was sie durch 
anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft hätte ver
dienen können oder was ohne ihre Tätigkeit für jene
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Leistungen sonstwie für Rechnung des Nachlasses hätte 
aufgewendet werden müssen. Es trifft also nicht zu, daß 
heute kein Nachlaß mehr vorhanden wäre, über den die 
Parteien sich auseinanderzusetzen hätten. Nun besteht 
dieser Nachlaß möglicherweise zu einem erheblichen 
Teile lediglich aus Oeldansprüchen an die Bekl., deren 
Umfang erst noch näher festgestellt werden müßte.

Dagegen kann es rechtlich nicht mißbilligt werden, 
daß das BO. das Verlangen des KI. nach Übertragung des 
Geschäfts und der beiden Grundstücke an ihn selbst oder 
seine Aufnahme als Gesellschafter in das Geschäft und 
Miteigentümer der Grundstücke angesichts der Weigerung 
der Bekl. und ihres Ehemannes als nach dem Testament 
nicht gerechtfertigt angesehen und gemeint hat, unter 
solchen Umständen hätte die Auseinandersetzung der ge
setzlichen Regel gemäß durch Veräußerung von Ge
schäft und Grundstücken und Teilung des Erlöses unter 
Berücksichtigung des dem Kl. bereits Zugekommenen 
geschehen müssen. Denn diese Auslegung des Testa
ments ist nach Wortlaut und Zusammenhang seiner Be
stimmungen sicherlich nicht unmöglich und ohne Ver
stoß gegen gesetzliche Vorschriften vorgenommen. Dem
nach ist der denn auch von der Rev. nicht weiter ver
folgte Hauptklageantrag zu Recht abgewiesen worden.

Anspruch aber hat der Kl. darauf, daß die Eintragun
gen der Bekl. als Eigentümerin der beiden Grundstücke 
im Grundbuch berichtigt, die Besitzverhältnisse hinsicht
lich .dieser Grundstücke und gegebenenfalls auch das Ge
schäft der Refchtslage entsprechend geändert und die von 
der Bekl. an den Nachlaß geschuldeten Sach- und Geld
leistungen bewirkt werden, ein Ziel, das er mit dem von 
der Rev. allein noch aufrechterhaltenen ersten Hilfsan- 
trage mitverfolgt hat, mag dieser auch in seiner Fassung 
darüber hinausgehen und insofern verbesserungsbedürftig 
sein. Ob aber der Kl. berechtigt ist, diesen Anspruch 
selbst gegen die Bekl. gern. § 2039 Satz 2 BGB. klage
weise durchzuführen, oder ob er sich ihr gegenüber auf 
ein entsprechendes Feststellungsbegehren beschranken 
muß, hängt von der noch zu klärenden Frage ab, ob die 
Testamentsvollstreckung noch besteht und sich auf die 
Verwaltung auch dieser Rechte erstreckt; denn bejahen- 
denfalls würden gern. §2212 BGB. alle diese zum Nach
lasse o-ehörenden Rechte nur von dem Testamentsvoll
strecker der Bekl. gegenüber gerichtlich geltend gemacht 
werden und der Kl. lediglich von diesem deren Durch
setzung verlangen können. Die Rechtslage ist insoweit 
eine andere als bei dem dem KI. persönlich erwachsenen 
Schadenersatzansprüche aus dem sittenwidrigen vorsätz
lichen Zusammenwirken des Ehemannes der Bekl. mit K., 
für dessen Umfang aber das Bestehen jener Rechte nicht 
ohne Bedeutung ist.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 10. Okt. 1940, IV 76/40.) [R.]

Versicherungsrecht
**  16. RG. — § 3 Nr. 2 Allgemeine Kraftfahrzeug-Ver
sicherungsbedingungen.

Die den Umfang des Versicherungsbereichs als eine 
gegenständliche Gefahrenabgrenzung bestimmende Füh
rerscheinabrede (wonach der Versicherungsschutz nur 
dann gewährt wird, wenn der berechtigte Führer des 
Kraftfahrzeugs bei Eintritt des Schadens den zur Führung 
des Fahrzeugs vorgeschriebenen Führerschein hat o d e r  
der Versicherungsnehmer dies entschuldbarerweise an
nehmen konnte) kann nicht in einem Fall als durch
greifend angenommen werden, wo sich der gute Glaube 
des Versicherungsnehmers nur darauf bezieht, daß der 
berechtigte Führer eine außerhalb des vorgeschriebenen 
Führersoieinverfahrens formlos erteilte Erlaubnis zum 
Lenken von der zuständigen Behörde erhalten habe, ein 
förmlicher Führerschein dem berechtigten Führer, wie 
der Versicherungsnehmer wußte, aber nicht erteilt w a r.f)

M it Versicherungsschein v. 26. Jan. 1937 verpflichtete 
sich die Bekl., dem Kl. auf Grund seines schriftlichen 
Antrags v 19. Jan. 1937 und der bei der Antragstellung 
ausgehändigteii allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AllgKraftfVersBed.) sowie der im Versicherungsschein 
angegebenen besonderen Bedingungen für seinen Last
kraftwagen 13 781 Versicherungsschutz gegen Haftpflicht

und Fahrzeugbeschädigung zu gewähren. Nach § 3 Nr. 2 
AllgKraftfVersBed. ist die Gewährung des Versiche
rungsschutzes an die Voraussetzung geknüpft, daß der 
berechtigte Fahrer des Kraftfahrzeugs bei Eintritt des 
Schadens den zur Führung des Fahrzeugs vorgeschrie
benen Führerschein hat oder der Versicherungsnehmer 
dies enfschuldbarerweise annehmen konnte. Der Vertrag 
wurde für die Zeit v. 22. Jan. 1937 bis zum 22. Jan. 1938 
abgeschlossen; er sollte sich stillschweigend jeweils um 
ein Jahr verlängern, sofern er nicht drei Monate vor Ab
lauf von einem der Vertragschließenden schriftlich ge
kündigt wurde; dies ist nicht geschehen.

Am 2. Sept. 1938 fuhr der im Dienst des Kl. stehende 
Kraftwagenführer H. mit dem bezeichnten Lastkraft
wagen durch den Weiler Gstetten, Gemeinde Mitterdorf. 
Dort stieß er mit einem von dem Forstmeister K. ge
steuerten Personenkraftwagen zusammen. K. wurde schwer 
verletzt, sein Fahrzeug zertrümmert. Auch der Wagen 
des KI. wurde beschädigt. Die drei Mitfahrer des H. er
litten leichtere Verletzungen. H., der als Sudetendeutscher 
nach Deutschland geflüchtet war, besaß nur einen tsche
choslowakischen Führerschein. Er wurde auf Grund die
ses Unfalls durch Urteil des AG. v. 28. Sept. 1938 wegen 
fahrlässiger Körperverletzung und wegen Übertretungen 
der StraßVerkO. zu einer Gefängnisstrafe von drei Mo
naten und zu einer Geldstrafe von sechs Reichsmark, er
satzweise zwei Tagen Gefängnis, verurteilt.

M it der Klage w ill der Kl. festgestellt haben, daß die 
Bekl. verpflichtet sei, ihm die Geldbeträge, die er auf 
Grund seiner Verantwortlichkeit für den Unfall vom 
2. Sept. 1938 dem Geschädigten K. zu leisten hat, bis zu 
einem Betrage von 1000003tM für Personenschäden, bis 
zu 10000 ÜtM für Sachschäden und bis zu 4000 3LM für
Vermögensschäden zu ersetzen, ferner den eigenen Scha
den, der ihm bei demselben Unfall an seinem Lastkraft
wagen entstanden ist, voll zu ersetzen.

Die Bekl. hat sich geweigert, Versicherungsschutz zu 
gewähren, weil die Versicherungsgefahr durch die Ein
stellung H.s erhöht worden sei; denn H., der im Rechts
fahren nicht ausgebildet gewesen sei, habe nicht in aus
reichender Weise umgelernt und demzufolge keinen Füh
rerschein erhalten; zur Übernahme dieser Gefahrerhöhung 
sei sie weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet.

Beide Vorinstanzen haben der Klage in der allgemeinen 
Fassung stattgegeben, daß die Bekl. verpflichtet sei, dem 
KI. in bezug auf den Unfall v. 2. Sept. 1937 Versiche
rungsschutz zu gewähren.

RG. hob auf und wies die Klage ab.
Nach der Feststellung des BG. hat der Führer des — 

von der Versicherung erfaßten — Kraftwagens des KL, 
H., keinen vorgeschriebenen Führerschein besessen; er 
hatte weder einen zwischenstaatlichen noch einen deut
schen Führerschein. Der tschechoslowakische Führer
schein, den er besaß, habe ihm die Erlaubnis, innerhalb 
des Deutschen Reichs einen Lastkraftwagen zu führen, 
nicht verschaffen können (§ 15 StraßVerkZuIO. vom 
13. Nov. 1937 [RGBl. 1937, I, 1215, 1354], in der bis zum 
Unfalltage — 2. Sept. 1938 — geltenden Fassung, sachlich 
übereinstimmend mit der entsprechenden Vorschrift des 
§3 Abs. 3 RStraßVerkO. v. 28. Mai 1934 [RGBL 1934, I, 
457], welche zur Zeit des Abschlusses des Versicherungs
vertrags zwischen den Parteien v. 26. Jan. 1937 gegolten 
hat).

In Anlehnung an die Entsch. des erk. Senats vom 
16. Dez. (nicht Febr.) 1932, V I I226/32: JW. 1933, 765* 
meint das BG., nach dem Sinne der erwähnten Bedin
gung komme es nicht auf den Besitz des Führerscheines, 
sondern auf die Erlaubnis zum Führen des Fahrzeugs an’ 
Wesentlich sei die von der zuständigen Verwaltungsbe
hörde erteilte Erlaubnis. Diese bringe zum Ausdruck* daß 
der Führer über einen solchen Grad von Fahrkunst’ ver
füge, daß er zum öffentlichen Verkehr zugelassen wer
den könne. Der Führerschein habe dabei keine andere 
Bedeutung als die eines Beweismittels; er diene dazu der 
Verkehrspolizei die notwendigen sofortigen Feststellun
gen mwÖg'LcllJenTDie F^rerscheinabrede in §3  N r.2 
AllgKraftfVersBed. bezwecke die Abgrenzung der Ge
fahren welche che Versicherungsgesellschaft übernehmen

ni5ht auf den Besitz eines Papiers über die Fahrkunst, sondern nur auf diese seihst ah-
stellen; denn die Fahrkunst gebe den Maßstab über die
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Größe der Gefahr ab. Danach sei aus § 3 Nr. 2 Allg- 
KraftfVersBed. der Wille der Parteien zu entnehmen, daß 
die BekL dem Kl. Versicherungsschutz gegen solche 
Gefahren zu gewähren habe, welche bei dem Betrieb 
eines Kraftwagens entstehen, dessen. Führer nach der 
Fahrerlaubnis der Verwaltungsbehörde die für den öffent
lichen Verkehr erforderliche Fahrkunst aufweise.

Wenn nun nach der fraglichen Versicherungsbedingung 
dem Besitz des vorgeschriebenen Führerscheins als Vor
aussetzung für die Gewährung des Versicherungsschutzes 
der Fall gleichgestellt sei, daß der Versicherungsnehmer 
entschuldbarerweise habe annehmen können, sein Führer 
habe diesen Ausweis, so müsse — so meint der BerR. 
weiter — folgerichtig der Versicherungsschutz auch dann 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer entschuld
barerweise habe annehmen können, der Führer habe 
durch die Verwaltungsbehörde die Erlaubnis erhalten, 
den versicherten Wagen zu führen. In dieser Richtung 
stellt der Vorderrichter fest, daß weder das zuständige 
Bezirksamt noch etwa die Wehrmacht dem Führer H. 
eine Fahrerlaubnis erteilt habe, und die staatliche Bau
verwaltung sei zur Erteilung der Fahrerlaubnis nicht zu
ständig gewesen; sie habe deshalb eine derartige Befug
nis auch nicht auf den Bauleiter der Firma G. übertragen 
können, für welche die fraglichen Fuhren geleistet wor
den seien. Wenn dieser den Fahrer FI. als Führer für 
den Kraftwagen des KI. bestimmt habe, so sei gleichwohl 
noch die Fahrerlaubnis des Bezirksamts erforderlich ge
wesen.

Des weiteren nimmt das BG. an, daß der Gendarmerie
hauptwachtmeister S. am 25. Aug. 1938 zur Ehefrau des 
KI. gesagt habe, H. könne weiterfahren, müsse aber eine 
Ergänzungsprüfung machen. Diese Äußerung könne nur 
als Erteilung der Fahrerlaubnis,, verbunden mit einer 
Auflage, verstanden werden, nicht aber in dem Sinne, 
daß H. weiterfahren dürfe, w en n  er diese Prüfung ge
macht habe. Der Kl. habe sich auf das, was er hierüber, 
sei es von seiner Frau, sei es von S. unmittelbar erfahren 
gehabt habe, verlassen dürfen. Er sei nach den im Ur- 
teilcles erk. Senats v. 25. Okt. 1938 (RGZ. 158, 284 =  JW. 
1938, 323t10) niedergelegteu Grundsätzen über den ent
schuldbaren Irrtum im Sinne der Führerscheinabrede 
nicht verpflichtet gewesen, sich beim Bezirksamt darüber 
zu erkundigen, ob die Weisung des Gendarmeriebeamten 
in Ordnung gehe. Denn dieser habe der Frau des KI. in 
Aussicht gestellt gehabt, er wolle mit dem Verwaltungs
inspektor beim Bezirksamt sprechen. S. habe sich dann 
tatsächlich auch im Bezirksamt erkundigt und, nachdem 
dies geschehen sei, am gleichen Tage die Eheleute P. 
nochmals aufgesucht und sich zur Frage der Fahrerlaub
nis in der bezeichneten Weise ausgelassen. Der KI. habe 
danach annehmen dürfen, daß der Gendarmeriehaupt
wachtmeister ihm die Anordnung des Bezirksamts richtig 
übermittelt habe, und es sei auch entschuldbar, daß der 
Kl. nach den bezeichneten Vorgängen geglaubt habe, das 
Bezirksamt habe für seinen bei der Bekl. versicherten 
Wagen dem Fahrer H. die Fahrerlaubnis erteilt. Dies 
sei auch nicht etwa durch eine übermäßige Verzögerung 
der Ablegung der Ergänzungsprüfung anders geworden; 
eine solche Verzögerung liege nicht vor.

Diese Feststellungen vermögen die Entsch. des BG. 
nicht zu rechtfertigen.

Der KI. hat unstreitig gewußt, daß der Fahrer FL 
nicht den deutchen, sondern nur den tschechoslowaki
schen Führerschein gehabt hat. Er kann auch nicht dar
über in Zweifel gewesen sein, daß ein für das Gebiet 
der Tschechoslowakei erteilter Führerschein nicht zu
gleich für das Gebiet des Deutschen Reiches Geltung 
habe. Der Fahrer H. hätte vielmehr, wie dem Kl. auch 
von amtlicher Seite eröffnet worden war, um die Fahr
erlaubnis für das Reichsgebiet zu erhalten und demzu
folge den sic voraussetzenden Führerschein zu erlangen, 
zunächst die in § 15 StraßVerkZuIO. — für den Inhaber 
einer ausländischen Fahrerlaubnis — vorgeschriebene Er
gänzungsprüfung vor einem amtlich anerkannten Sach
verständigen oder einem Polizeibeamten ablegen und da
mit ausreichende Kenntnisse der deutschen Verkehrsvor
schriften nachweisen müssen. Ferner hing die Erteilung 
der deutschen Fahrerlaubnis davon ab, daß im übrigen 
keine Zweifel an der Eignung des H. als Fahrer be

standen. Ober alles dies war der Kl. als Spediteur offen
bar unterrichtet. Demnach konnte er auch nicht ent
schuldbarerweise annehmen, daß H. als berechtigter Füh
rer des Kraftfahrzeugs bei Eintritt des Schadens den zur 
Führung des Fahrzeugs vorgeschriebenen Führerschein 
gehabt habe.

in der Rspr. des RG. steht fest, daß die — in den zur 
Zeit noch geltenden AlIgKraftfVersBed. (§3 Nr. 2) ent
haltene - -  Führerschein- (mit Entschuldigungs-) äbrede 
(Führerscheinklausel) nicht eine vertragliche, dem Ver
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer obliegende 
Vertragspflicht begründet, auch nicht eine Obliegenheit 
des Versicherungsnehmers, deren Verletzung in der Frage 
der Beweisführung nach § 6 W O . beurteilt werden 
müßte, sondern eine gegenständliche Abgrenzung des 
Versicherungsbereichs („Risikobeschränkung“ ) darstellt, 
daß also die eine oder die andere der beiden in der 
Führerscheinabrede vorgesehenen Voraussetzungen, d. h. 
entweder das Vorhandensein des zur Führung des Fahr
zeugs vorgeschriebenen Führerscheins für den berechtig
ten Führer o d e r  auf seiten des Versicherungsnehmers 
die zwar irrige, aber gutgläubige und entschuldbare An
nahme vorliegen muß, daß der Führerschein im Besitze 
des berechtigten Führers sei, um den Anspruch des Ver
sicherungsnehmers auf Versicherungsschutz und auch auf 
die Versicherungsleistung sachlich zu rechtfertigen (Ent
scheidung des erk. Senats v. 25. Okt. 1938, RGZ. 158,284 
[286ff.], und v. 13. Febr. 1940: JurRdschPrVers. 1940,147 
Nr. 114; vgl. auch das in einem nach ostmärkischem Ver
sicherungsrecht beurteilten Streitfälle, dem eine ähnliche, 
aber nicht mit einer Entschuldigungsabrede verbundene 
Führerscheinklausel zugrunde liegt, ergangene Erkenntnis 
des V III. ZivSen. v. 4. Mai 1939 (RGZ. 160, 220 [222 ff ] 
=  DR. 1939, 119559). Diese beiden Voraussetzungen, unter 
denen zum Zwecke der Einschränkung der Versiche
rungsgefahr die deutschen Kraftfahrzeugversicherer den 
Versicherungsschutz übernehmen, stehen selbständig und 
gleichwertig nebeneinander mit der Folge, daß der ver
einbarungsmäßige Anspruch auf Versicherungsschutz auch 
dann besteht, wenn der berechtigte Führer den Führer
schein nicht besitzt, sei es, weil ihm die Fahrerlaubnis 
mangels genügender Eignung versagt worden ist oder 
weil er sich der vorgeschriebenen Prüfung überhaupt 
nicht unterzogen hat, oder wenn ihm die früher erteilt 
gewesene Fahrerlaubnis wieder entzogen worden ist ■— 
dies selbst dann, wenn der berechtigte Führer ohne jede 
Eignung zum Fahren mit dem Kraftfahrzeug sein sollte—, 
sofern nur beim Schadenseintritt der Versicherungsneh
mer den Besitz des Führerscheins in der Hand des be
rechtigten Führers entschuldbarerweise annehmen konnte. 
Die Entschuldbarkeit auf seiten des Versicherungsneh
mers soll allein genügen, um seinen Anspruch auf Ver
sicherungsschutz zu rechtfertigen. Diese Voraussetzung, 
welche einen Ausnahmetatbestand begründet, darf aber 
nicht, wie der Vorderrichter rechtsirrig annimmt, aus
dehnend auf den Fall angewendet werden, daß der Ver
sicherungsnehmer zwar darüber unterrichtet war, der be
rechtigte Führer besitze den vorgeschriebenen Führer
schein nicht, aber gutgläubig und auch entschuldbarer
weise angenommen hat, jenem sei von der zuständigen 
Behörde eine Fahrerlaubnis, und zwar außerhalb des ge
setzlichen Verfahrens über die Erteilung des sie beurkun
denden Führerscheins und ohne Ausstellung eines sol
chen, gegeben worden. Eine derartige Ausdehnung würde 
den Umfang des bestimmt abgegrenzten Versicherungs
schutzes, wie ihn der Versicherer kraft allgemeiner ver
tragsmäßiger Regelung übernehmen w ill und auch im 
vorl. Fall nur hat übernehmen wollen, in einem wesent
lichen Ausmaß erweitern und die Versicherungsgefahr im 
Verhältnis der Parteien des Versicherungsvertrags zu 
Lasten des Versicherers nicht unbeträchtlich verschieben. 
Dies entspricht weder dem klaren Wortlaute der Ver
sicherungsbedingungen, noch kann es als dem erkenn
baren Willen der Vertragsteile und dem Zwecke der. Ver
sicherung entsprechend angesehen werden.

Die Führerscheinabrede bezweckt, Sicherheit dafür zu 
geben, daß der Fahrer die Fähigkeiten und Eigenschaften 
besitzt, deren Nachweis von der Behörde zur Erteilung 
der Fahrerlaubnis und des Führerscheins verlangt wird. 
Ls liegt also im Sinne der Vertragsabrede, daß d ie  Fahr-
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crlaubnis vorliegen muß, die V wenn^es
Eignungsprüfung, sei es gern. §§ 4, 11 oc*er, wenn es 
sich um den Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis 
handelt gern. § 15 StraßVerkZulO., durch Ausstellung 
efner amtlichen, die Eignung Fahrers bezeugenden 
Bescheinigung, eben den Führerschein, erteilt wird. Daß
irgendein! andere, außerhalb des vorgeschnebene P ,  
fungs- und Erteilungsverfahrens gegebene E ™ m s  sei
cs auch der an sich für che Ausstellung de® Fuhreischeu s 
-zuständigen Behörde, Vorgelegen hat, kann danacli als
sachliche Voraussetzung des Versicherungsschutzes nach 
Maßgabe des die Rechtsbeziehungen der Parteien ab 
schließend ordnenden Versicherungsvertrags nicht ge 
nügen. Daraus folgt zugleich daß, wenn kein buh
schein, also keine im vorgeschriebenen Ve fahren erteüte
Erlaubnis vorliegt, vereinbarungsgemäß zur Begründung 
des Versicherungsanspruchs, auch nicht die gutgiauoiae 
„ „d  e Ä T d b a i  Annahme dc5 Verskhernngnehmets 
genügen kann, dem Fahrer sei — außerhalb des ' 
Scheinverfahrens und ohne Ausstellung c" !c . |
Scheins — eine (formlose) Erlaubnis zum Lenken des 
Fahrzeugs erteilt worden.

Im gegebenen Falle wußte der Kl., daß ei a irer^ . 
die Auflage erhalten hatte, nachträglich durch eine Fru^ 
fung seine Eignung zum Fahren noch nachzu - ■
dann sollte H* den Führerschein bekommen, un^der KI.
konnte darüber nicht im un̂ ‘arCnerSCskhSnur demnächst H. dürfe vorläufig fahren, wenn er sicn , den
der Prüfung noch nut Erfolg unterzieh , Versiche-Versicherungsbcdingungen kennen Anspruch^^mit^V^ ^

rungsschutz b e g r ü n d e " g  ausgeschloss!n, daß eine
nähme war gerade für den Fall au^g erteiite Falir-
nach vorgangiger (Erganzungs ) !.unJ  des Füh.
crlaubnis durch Ausf ^ llu^ d“  „„ te r  dein' Gesichtspunkt 
rerschems nicht vorlag. enlchen Umständen der
der Rechtsähnlichkeit ^ " " ¿ ^ / ^ " h u U  nicht zuer- 
erhobene Anspruch au gegenständliche Abgren-
kannt werden, weil un wesentliche Voraussetzung
zung der Bereicherung g sd |sc|,aft nicht zuge,nutet 
fehlt und der Jerste ngderartige, das Versicherungs
werden kann, sich a heit belastende Ausweitung
Verhältnis mit die nicht den mit
dem Erfordernis^des Führerscheins deutlich ausgedrück
ten Vertragsabsichten entspricht.

Auel, d»?ch die
765d*ekani'das BU. nicht gerechtfertigt werden Ihr 

1933, 7o5 kann Sachverhalt zugrunde, als es
'ag ein wesent‘ '"Breite der Fall ist! Denn damals hatte 
in dem jetrugen Streit den vorgeschriebenen Führer- 
der berechtigte r oriifnncr«*- und Erteilungsverfahren 
schein in, gesetzlichen der Sdiadensstif-
tatsachhch .erworben, r wejl cf ihn verioren hatte. Nur

Aben die Ausführungen des bezeichnet«! Er- 
diesen r all lianui h ihen keine darüber hinaus-
kenntnisses im Auge, Namentlich beziehen

unter der Auflage, cut k  .. , f) Dez 1932 auf die
abzulegen. Wenn m dem Urtei^ v. 10.1 ■ gesetz-

hc ien( ¿ es hervorgehoben ist, so bat der Senat da- 
ge.’egt. 1 , a„£esnrochen daß in allen Fällen die ent- 
mit nicht au.s P wenn auch nur formlos er-
schuldbare Annah e ^m  > k]|m>hi. besteht die dort bc- 
tcilten, Erlaubm £ ^ ÜFirerscheins ais der eigentlichen 
tonte Bedeutung ^  ankomme, in der Erteilung der 
Fahrerlaubnis, a“ f ( , Rahmen der gesetzlichen
V° rget C' ^ enbeweIche die StraßVerkO. dafür aufstellt * u r  
Vorschriften, welcn damals n l würdigenden Sachvcr- 
diese konnte nad ^en ZuSammenhang klar ergibt, damit

11. Jahrgang 1941 H eft 1]

halt, wie sieb aus

J f t W .  U. v. 15. Old. 1940, VII 52/40.) [II«.]

Anmerkung: 1. Das RG. stellt nochmals ausdrücklich 
fest daß es sich bei der in § 3 Abs. 2 AllgKraftfBeding. 
enthaltenen Führerscheinklausel um eine sog. Risiko
beschränkung oder, wie es sich ausdrückt, eine gegen
ständliche Abgrenzung des Versicherungsbereiches han
delt wie es das RGZ. 158, 284 =  JW. 1938, 3231« und 
zuletzt noch in der nach österreichischem Rechte ergan
genen Entsch.1 RGZ. 160 220 =  DR, 1939, 1195 ausge
sprochen hat. Damit dürfte der Streit um die Rcchts- 
natur dieser Bestimmung endgültig erledigt sein. Die 
gegenteiligen Ansichten von M ö l l e r  (JRfPrV. 34, 241) 
und H o c h  g r a b  er (Neum.34, 219) u. a., die teils eine 
Obliegenheit annehmen, teils eine noch andere Begrün
dung geben sind viel zu konstruiert, um richtig zu sein.

' 'W e n n  das RG. weiter die Ansicht der Vorinstanzen, 
die" den Versicherungsschutz zugebilligt hatten, mit 
durchaus einleuchtenden Gründen als verfehlt erklärt, so 
kann man sich eigentlich nur darüber wundern, daß es 
überhaupt möglich war, derartige, den Wortlaut und 
Sinn der vorsenrift des §3 Abs. 2 AllgKraftfBeding völ
lig verkennende Entscheidungen zu treffen. Diese Vor
schrift besagt ausdrücklich, wann der Versicherungs
schutz gewahrt wird, nämlich wenn der berechtigte 
Führer des Kraftfahrzeugs bei Eintritt des Schadens den 
zur Führung des Fahrzeuges vorgeschriebenen Führer
schein hat o d e r  wenn der Versicherungsnehmer dies 
entschuldbarerweise annehmen konnte. Das heißt also, 
daß der Führerschein in  D e u t s c h l a n d  gelten und den 
Fahrer zur Führung gerade des fraghehen Wagens be
rechtigen muß (so auch I r ° l i ß , ” VBG-, > 2. Auf!1., 
S.380 Anm.2 zu §3). Daß ein für das Gebiet der ehe
maligen Tschechoslowakei erteilter Führerschein aber 
nicht für Deutschland gilt, mußte der Kl. wissen. Er 
konnte daher auch nicht (2. Alternative des Abs. 2) ent- 
schuldbarerweise anmehmen, daß der Ki aftwagenfuhrer 
einen „zur Führung des Fahrzeugs vorgeschriebenen“  
Führerschein besaß. M it dieser Feststellung war der 
Rechtsstreit im Sinne der Klageabweisung entschieden. 
Wenn das BG. es dagegen auf eine völlig unkontrolher- 
bare Äußerung eines Gendarmeriehauptwachtmeisters da- 
für abstellte, ob der Kl. entschuldigt war oder nicht, so 
erweiterte es damit, wie das RG. richtig sagt, den Um
fang des bestimmt abgegrenzten Versicherungsschutzes 
in einem solchen Ausmaß, daß die Versicherungsgefahr 
zu Lasten des Versicherers ganz erheblich verschoben 
wurde. Das wäre eine durch nichts gerechtfertigte Aus
legung einer an sich klaren Bestimmung. Es ist erfreu
lich, daß das RG. dies einmal mit solcher Deutlichkeit 
gesagt hat. Denn die Neigung, in den AVB. Unklai- 
heiten zu finden, die dann zu Lasten des Verstehet ers 
gehen, ist leider auf Grund von Entscheidungen des 
RG. weit verbreitet. I111 vorliegenden Falle konnte aber 
beim besten Willen eine solche Unklarheit über den 
beiderseitigen Parteiwillen nicht bestehen, sondern nut 
nachträglich wegen des Wunsches des Versicherungs
nehmers, für seine Nachlässigkeit nicht bestraft zu wer
den, hineingetragen werden. Das BG- H °"n te s i,cil bei 
seiner Entsch. auch weder auf das Urteil des RG. vom 
25 Okt 1938 (RGZ. 158, 281*= JW. 1938, 3231 « ) noch 
fu f das Urteil v 16. bez. 1932 (JW. 1933 765/, dort 
fälschlich als Urt. v. 16. Febr. 1932 zitier ) stutzen. In 
diesen beiden Fällen lagen andere ratbestande vor. Ini 
letzteren hatte der Fahrer den Führerschein, der ihn 
zum Fahren des Wagens, der den Unfall verursacht 
hatte, berechtigte, zur Zeit des Unfalles verloren. Da-_ 
mit entfiel aber nicht, wie das RG. allein dort ausge
sprochen hat, die Fahrberechtigung, oder besser gesagt: 
das „Haben“  des Führerscheins i. S. des § 3 Abs. 2, wo
mit die polizeiliche Fahrerlaubnis i. S. des § 24 Nr. 1 
KraftfG. nicht gleichgestellt werden kann. Im Fall 
RGZ. 158, 284 handelte es sich allein um die Frage, ob 
der Versicherungsnehmer entschuldbarerweise annehmen 
durfte, der Fahrer habe den zum Lenken des Kraftfahr
zeugs berechtigenden Schein. Die Folgerungen, die das 
BG aus diesen Entscheidungen für den vorliegenden 
Sachverhalt gezogen hat, sind also verfehlt. Denn hier 
wußte der Versicherungsnehmer, daß der schuldige 
Fahrer einen solchen Schein nicht besaß, konnte also 
das Gegenteil auch nicht entschuldbarerweise annehmen.

SenPräs. K e r s t i n g ,  Berlin.
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Zivilprozeß-, Gebühren- und Kostenrecht
17. LG. — ZPO. In der Vereinbarung, daß Streitfälle 

durch ein Hamburger freundschaftliches Schiedsgericht 
zu klären sind, liegt zugleich die Prorogation der or
dentlichen Hamburger Gerichte für die Vollstreckbar
keitserklärung des Schiedsspruchs.

Durch Schiedsurteil eines freundschaftlichen Hambur
ger Schiedsgerichts war die Antragsgegnerin zur Zahlung 
eines Betrages von 2123,05 3tM nebst Zinsen und Kosten 
an die Antragstellerin verurteilt worden. Im Wege eines 
freihändigen Verkaufes befriedigte sich die Antragstel
lerin bis auf etwa 1800 ¡UM. Der Antrag an das LG. in 
Hamburg, das Schiedsurteil in dieser Höhe für vollstreck
bar zu erklären, wurde mit der Begründung abgelehnt, 
die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur Voll
streckbarkeitserklärung sei durch die Vereinbarung eines 
Hamburger freundschaftlichen Schiedsgerichtes zur Rege
lung von Streitigkeiten und auch auf Grund der §§ 12 ff. 
ZPO. — die Antragsgegnerin hat ihren Sitz im jetzigen 
Regierungsbezirk Kattowitz — nicht gegeben. Den Nach
weis der Zuständigkeit kraft besonderer Vereinbarung 
habe die Antragstellerin nicht erbracht.

Gegen diesen Beschluß wandte sich die Beschwerde an 
das OLG. Sie stützte sich insbes. auf Stellungnahmen der 
Industrie- und Handelskammer und des Vereins der Ge- 
treidehändler-Börse e.V., die beide die Frage, ob nach Ham
burger Handelsgepflogenheiten die ordentlichen Gerichte 
zur Vollstreckbarkeitserklärung von Schiedsurteilen Ham
burger freundschaftlicher Schiedsgerichte zuständig sind, 
bejahen. Das OLG. hob den angef. Beschl. auf und verwies 
die Sache zur nochmaligen Nachprüfung der streitigen Frage 
an das LG. zurück. Das LG. ersuchte die Industrie- u. Han
delskammer um Erteilung eines eingehenden Gutachtens.

In einem auf Ersuchen des LG. von der hamburgischen 
Industrie- und Handelskammer erstatteten Gutachten, das 
der Entsch. des LG. zugrunde gelegt ist, ist u. a. folgen
des ausgeführt:

„Die . . .  Auslegung entspreche der allgemeinen Praxis 
der hiesigen Schiedsgerichte, an deren Rechtmäßigkeit 
nicht der geringste Zweifel bestehen könne. . .  Diese 
Handhabung werde in klarer Erkenntnis der Bestimmun
gen der ZPO. geübt, habe sich also nicht etwa in Un
kenntnis dieser Bestimmungen entwickelt. Diese Praxis 
beruhe eben darauf, weil in der Vereinbarung eines Ham
burger freundschaftlichen Schiedsgerichtes zugleich die 
Vereinbarung der Zuständigkeit der ordentlichen Ham
burger Gerichte für die weiteren Akte liege. Die Platz
usancen erwähnten das nicht ausdrücklich, weil alle Fach
kreise das als eine Selbstverständlichkeit ansähen . . .  
Wenn die Schiedsgerichtsordnung für das Schiedsgericht 
des Vereins dei Getreidehändler der Hamburger Börse 
die Zuständigkeit der Hamburger Gerichte für die Hin
terlegung ausdrücklich vorsehe, und manche andere F ir
men in ihren Schlußscheinen derartige Hinweise auf
nehmen, so besagten diese Hinweise nur etwas, was 
schon ohne weiteres, falls Hamburger freundschaftliche 
Arbitrage bedungen ist, als vereinbart zu gelten hätte. 
Solche Klauseln bedeutete^ also nicht die Vereinbarung 
einer an sich nicht bestehenden Zuständigkeit, sondern 
wiesen auf die an sich schon durch die Vereinbarung von 
Hamburger freundschaftlicher Arbitrage ausgemachte Zu
ständigkeit der hamburgischen Gerichte für die Hinter- 
legungund Vollstreckung nur noch einmal ausdrücklich hin.“

(LG. Hamburg, Beschl. v. 6. Aug. 1940, 16 b OH 4/40.)
*

18. OLG. — §§ 114ff., 118a ZPO. Die Aussetzung der 
Entscheidung über ein Armenrechtsgesuch ist unzulässig.

Die BeschwF. beabsichtigt, gegen den Antragsgegner, 
ihren Ehemann, Scheidungsklage zu erheben, und hat 
beantragt, ihr hierfür das Armenrecht zu gewähren. 
Auf Antrag des Ehemannes hat das LG. die Entsch. über

das Armenrechtsgesuch auf die Dauer von drei Monaten 
ausgesetzt.

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Be
schwerde eingelegt.

Die Beschwerde ist nach § 127 ZPO. zulässig. Die 
Aussetzung der Entsch. ist einer Verweigerung des 
Armenrechts z u r  Z e i t  gleichzuachten.

Die Beschwerde ist auch begründet. Das Verfahren 
zur Erlangung des Armenrechts hat den Zweck, einem 
mittellosen Antragsteller die Verfolgung seiner Rechte 
im Wege des Prozesses zu ermöglichen. Das Gericht hat 
daher in diesem Verfahren lediglich festzustellen, ob der 
Antragsteller arm ist sowie ob die beabsichtigte Rechts
verfolgung oder Rechtsverteidigung eine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 
In dieser Hinsicht kann der Richter gemäß § 118 a ZPO. 
Ermittelungen anstellen. Eine Aussetzung der Entsch. 
gegen den Willen des Antragstellers ist jedoch mit dem 
Zwecke dieses Verfahrens nicht vereinbar, Sie würde 
dem mittellosen Antragsteller vorerst die Möglichkeit 
nehmen oder doch wesentlich erschweren, im Rechts
streite die Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Er
haltung oder zum Nachweise seines Rechts erforderlich 
sind. Dieser Gesichtspunkt ist insbesondere dann von 
Bedeutung, wenn zur Vornahme solcher Rechtshandlun
gen eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Dem rechtsunkundigen Antragsteller 
würde in einem solchen Falle durch eine Aussetzung 
der Entsch. auch das Recht genommen, sich von einem 
Rechtsanwalt beraten zu lassen. In einem anhängigen 
Rechtsstreit kann es angebracht sein, die Entsch. in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen auszusetzen; hier 
kann jede Partei durch Stellung von Anträgen dafür 
sorgen, daß die spätere Rechtsverfolgung durch die Aus
setzung nicht wesentlich erschwert wird. Das Verfahren 
zur Erlangung des Armenrechts aber ist kein Rechts
streit, sondern gleicht einem verwaltungsrechtlichen Ver
fahren, auf das die Vorschriften über den Rechtsstreit 
keineswegs ohne weiteres analog angewendet werden 
können. Aus ähnlichen Erwägungen hat denn auch das 
KG. die Aussetzung der Entsch. über einen Armen
rechtsantrag als unzulässig bezeichnet (JW. 1935, 1704. 
— Ebenso das OLG. Königsberg: HRR. 1937 Nr. 836).

ln verstärktem Maße müssen die Erwägungen dann 
igelten, wenn es sich — wie in vorliegendem Falle — 
um eine Aussetzung gemäß § 620 ZPO. von Amts wegen 
handelt. Eine Entsch. hierüber kann nur auf Grund einet; 
mündlichen Verhandlung erfolgen (Baum b ach,  ZPOi 
§ 620 Anm. 2 A). Damit ist den Parteien die Möglichkeit 
gegeben, durch ihre rechtskundigen Vertreter die Gründe 
für und gegen eine Aussetzung dem Gericht zu unter
breiten und mündlich zu erörtern. Dieses Recht aber 
würde den Parteien genommen werden, wenn man auch 
im Verfahren zur Bewilligung des Armenrechts eine Aus
setzung zuließe. Hinzu kommt, daß das Gesetz eine Au- 
setzung nur einmal im Laufe eines Rechtsstreits gestattet 
(§ 260 Abs.2 ZPO.); es könnte fraglich sein, ob im 
Rechtsstreit nochmals eine Aussetzung beschlossen wer
den könnte, wenn bereits das vorhergegangene Ver
fahren zur Erlangung eines Armenrechts in analoger An
wendung des § 620 ZPO. ausgesetzt war. Insbesondere 
aber würde der mittellose Antragsteller auch Gefahr 
laufen, sein Scheidungsrecht gemäß § 57 EheG, zu ver
lieren, wenn über sein Gesuch um Bewilligung des 
Armenrechts nicht mit möglichster Beschleunigung ent
schieden würde. Im vorliegenden Falle leben zwar die 
Eheleute getrennt, so daß die Frist nach §57 Abs. 1 
EheG, offenbar nicht läuft; doch könnte der Ehemann 
jederzeit gemäß § 57 Abs. 1 Satz 4 EheG, die Frist in 
Gang bringen, so daß die Gefahr eines Verlustes des 
Scheidungsrechts für die Antragstellerin auch hier ge
geben ist, zumal sie nicht rechtskundig ist.

(OLG. Kassel, Beschl. v. 15. Juni 1940, 1 W 22/40.) [He.j
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Wichtige Mitteilung 
für Rechtsanwälte und Notare!
Der „ T a s c h e n k a l e n d e r  f ü r  R e c h t s a n w ä l t e ,  N o t a r e  u n d  P a t e n t a n w ä l t e «  is t aus dem 
vor etwa 60 Jahren zum erstenmal erschienenen „Jahrbuch fü r deutsche Rechtsanwälte und Notare“  
entstanden. Dieses W erk, das sich großer Beliebtheit erfreute, mußte infolge seines zu großen Umfanges 
in einen Taschcnkalender umgestaltet werden. Während diese Versuche zunächst n icht den gewünsch
ten Erfo lg  zeigten, kann nunmehr festgestellt werden, daß m it dem T a s c h e n k a l e n d e r  1 9 4 1  das
Ziel, nämlich e in  fü r  j eden Re c h t s a n w a l t ,  N o t a r  und P a t e n t a n w a l t  u n e n t b e h r l i c h e s ,
täglich bei sich zu führendes H i l f s m i t t e l  herzustellen, vo ll erreicht wurde.

Unter Zugrundelegung der vielen Anregungen aus den Berufskreisen wurde in  Zusammenarbeit m it der 
R e i c h s - R e c h t s a n w a l t s - ,  der N o t a r -  und der P a t e n t a n w a l t s k a m m e r  der in den Taschen
kalender aufzunehmende Stoff zusammengestellt. A lle bisher vorhandenen Gesetzestexte wurden aus 
dem Kalender entfernt, es verblieben lediglich kurze Auszüge aus den R ichtlin ien fü r die Ausübung des 
Rechtsanwaltberufes und der Bestimmungen über die Zulassung als Anwalt.

Zum ersten M ale sind die sogenannten Abgrenzungsvereinbarungen m it den Dienststellen der Partei, 
deren angegliederten Verbänden sowie anderen Organisationen über die Rechtsberatungstätigkeit dieser 
Dienststellen in  einem W erk zusammengefaßt. Dabei sei noch betont, daß ein T e il dieser Vereinbarungen 
bisher noch niemals veröffentlicht worden ist. D am it is t dem Rechtswahrer die M ög lichke it gegeben, 
sich ein B ild  über die Rechtsberatungstätigkeit dieser Stellen zu machen. Es soll h ier led ig lich  auf die 
Vereinbarungen hingewiesen werden, die m it dem Reichsnährstand, der DAF., der NSV., der NSKOV., 
dem Deutschen Handwerk, den Haus- und Grundbesitzervereinen, den Mietervereinen, sowie m it dem 
Deutschen Gemeindetag getroffen sind.

D ie Bestimmungen über F a c h a n w ä l t e  f ü r  S t e u e r r e c h t  sind vervollständigt. D ie allgemeinen 
R ichtlinien sowie die R ichtlinien fü r Auskunftserteilung durch die Steuerstclle sind vo llständig w ieder
gegeben, desgleichen die Gesuche betreffend Aufnahme in die Reichsfinanzschule sowie das Aufgaben
gebiet der Steuerstelle als solche. Für den N o t a r  ist die D ienstordnung der Notare in  neuester Fassung 
abgedruckt. D ie allgemeinen Bestimmungen fü r  die Notare sind ganz erheblich erweitert worden. Be
ginnend m it den Angaben über die Durchf.- und Erg.-Verordnungen zur Notarordnung — auch fü r  die 
Ostmark und Sudetenland — , über die Aufnahme vollstreckbarer Urkunden, die Übersicht über die 
Verwahrungsgeschäfte der Notare usw. bis zur Verordnung zur Ergänzung der Kostenordnung vom 
17. 6. 1940, der AV. des RJM. vom 27. 6. 1940, is t alles fü r  den Notar Erforderliche im Taschen- 
kalendcr aufgenommen.

Für die P a t e n t a n w ä l t e  war bisher aus technischen Gründen wenig im  Taschenkalender enthalten, 
in dieser Ausgabe jedoch sind nunmehr zusammengefaßt das gesamte Armenrecht in Patentsachen vor 
dem Reichspatentamt, vor den ordentlichen Gerichten, die Zuständigkeit der Landgerichte in Patent
streitsachen, sowie vor allem das ganze Gebührenwesen fü r Patentanwälte, also die Gebührenordnung 
und die Erstattungsfähigkeit der Gebühren.

Entsprechend dem Wesen eines Taschenkalenders ist das g r ö ß t e  G e w i c h t  a u f  d i e  G e b ü h r e n 
t a b e l l e  n gelegt worden. Für Rechtsanwälte befinden sich außer der Gebührentabelle eine Tabelle in 
Armensachen, eine fü r die Reisekosten der Anwälte sowie eine über die Gerichtskosten; fü r Notare eine 
der Notargebühren, eine der Gebührenabgaben der Notare sowie die Tarife und Erläuterungen zum 
Urkundensteuergesetz. A l l e  T a b e l l e n  a u f  d e n  n e u e s t e n  S t a n d  g e b r a c h t

Das neue F u n d s t e l l e n v e r z e i c h n i s  der w ichtigsten Reichsgesetze, die obersten Verwaltungs
behörden des Deutschen Reiches m it den im  letzten Jahr erfolgten erheblichen Abänderungen und die 
sonstigen Tarife  und Tabellen bilden den Abschluß des Taschenkalenders fü r das Jahr 1941. T ro tz 
des größeren Kalendariums und dem vollkommen veränderten Inhalt ist der Kalender n ich t wesent
lich umfangreicher geworden, sondern ein richtiger Taschenkalender geblieben.
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deckung des Irrtums zwar zu erkennen gibt, 
daß er von der Herbeiführung einer Lösung 
des Ehebandes (Aufhebungsklage) absehen, 
jedoch eine wirkliche eheliche Gemein
schaft nicht fortsetzen will. RG.: DR. 1941, 
52 Nr. 8 (v. Scanzoni)

§§58 Abs. 2, 113 EheG.
Die Scheidung einer vor dem 1. Aug. 

1929 geschlossenen Ehe wegen Unfruchtbar
keit ist auch in Österreich möglich, wenn 
der klagende Ehegatte bis zum 31. Juli 1939 
von der Unfruchtbarkeit des anderen oder 
dem Wegfallen eines Ausschließungsgrun
des Kenntnis erlangt hat, auch wenn der 
klagende Gatte das 30. Lebensjahr voll
endet hat. Bei Kenntnis nach diesem Zeit
punkt aber nur, wenn er das 30. Lebens
jahr noch nicht vollendet hat.

Die Fristen des §58 müssen nicht im 
Zeitpunkt des Scheidungserkenntnisses, son
dern der Klageeinbringung noch offen sein. 
RG.: DR. 1941, 52 Nr. 9 

§61 Abs. 2 EheG.; §§482, 483 ÖstZPO. 
Die Stellung des Antrags nach § 61 Abs. 2 
EheG, im Berufungsverfahren ist durch das 
Neuerungsverbot der §§482, 483 ÖstZPO. 
nach der Rspr. des RG. nicht in Frage ge
stellt. RG.: DR. 1941, 53 Nr. 10

Bürgerliches Gesetzbuch 
§§ 133, 157 BGB. Die Bestimmungen 

eines Vertrags, in welchem ein Fabrikun
ternehmen in einheitlicher unter Verwen
dung eines Vordrucks getroffener Regelung 
an bestimmte Personen das Alleinverkaufs

recht hinsichtlich seiner Erzeugnisse in um
grenzten Teilen des ganzen Reichsgebietes 
überträgt (Generalvertreter), sind typisch 
und der Auslegung durch das RevG. zu
gänglich. RG.: DR. 1941, 53 Nr. 11 (Her- 
schel)

§ 197 BGB. Replik der Arglist gegen
über der Einrede der Verjährung bei Un
terhaltsansprüchen. OLG. Hamburg: DR. 
1941, 55 Nr. 12

§ 826 BGB. Die Ausnutzung eines die 
Schuldfrage unrichtig lösenden Scheidungs
urteils zur Begründung von Unterhaltsan
sprüchen verstößt nicht ohne weiteres 
gegen die guten Sitten.

§74 EheG. Zur Frage, ob die geschie
dene Frau, die eine eheähnliche Ge
schlechtsverbindung unterhält, einen unsitt
lichen Lebenswandel führt.

§ 323 Abs. 4, § 66 EheG. Für die Abände
rung des Vollstreckungstitels, der den Un
terhalt des geschiedenen Ehegatten zum 
Gegenstände hat, ist auch bei Änderung 
der Gesetzgebung der durch — gegebenen
falls ergänzende — Auslegung zu ermit
telnde Wille der Vertragsparteien maß
gebend. RG.: DR. 1941, 55 Nr. 13 (Linde
mann)

§839 BGB.; Art. 131 WeimVerf.; §§ 1, 4 a 
PrStaatshaftG. Auch eine Überschreitung 
der dienstlichen Befugnisse begründet die 
Haltung des Staates. RG.: DR. 1941, 58 
Nr. 14 (Reuß)

§2205 BGB. Die Auflassung eines Nach
laßgrundstücks, die der Testamentsvoll

strecker unter Zustimmung der Erben zur 
Erfüllung einer vermeintlichen, in Wahr
heit nicht bestehenden Vermächtnisschuld 
vornimmt, ist als unentgeltliche Verfügung 
unwirksam. RG.: DR. 1941, 59 Nr. 15

Versicherungsrecht
§ 3 Nr. 2 Allgemeine Kraftfahrzeug-Ver

sicherungsbedingungen. Die den Umfang 
des Versicherungsbereichs als eine gegen
ständliche Gefahrenabgrenzung bestim
mende Führerscheinabrede kann nicht in 
einem Fall als durchgreifend angenommen 
werden, wo sich der gute Glaube des Ver
sicherungsnehmers nur darauf bezieht, daß 
der berechtigte Führer eine außerhalb des 
vorgeschriebenen Führerscheinverfahrens 
formlos erteilte Erlaubnis zum Lenken von 
der zuständigen Behörde erhalten habe, ein 
förmlicher Führerschein dem berechtigten 
Führer, wie der Versicherungsnehmer 
wußte, aber nicht erteilt war. RG.: DR. 
1941, 61 Nr. 16 (Kersting)

Zivilprozeß-, Gebühren- und Kostenrecht
ZPO. In der Vereinbarung, daß Streitfälle 

durch ein Hamburger freundschaftliches 
Schiedsgericht zu klären sind, liegt zugleich 
die Prorogation der ordentlichen Hambur
ger Gerichte für die Vollstreckbarkeits
erklärung des Schiedsspruchs. LG. Ham
burg: DR. 1941, 64 Nr. 17

§§ 114 ff., 118 a ZPO. Die Aussetzung der 
Entscheidung über ein Armenrechtsgesuch 
ist unzulässig. OLG. Kassel: DR. 1941, 64 
Nr. 18

Bewerbungen auf Z i f f e r a n z e ig e n  stets m it der rW, 
Ziffernum m er kennzeichnen; a u c h  a o f  d e m  U m - L  
s c h la g ,  dort am besten in der linken unteren Ecke, D  _ 
m it Buntstift umrahmt. — Bei B e w e rb u n g e n  auf gl f l  
S te lle n a n z e ig e n  niemals Originalzeugnisse, sondern 
m it Namen und Adresse gekennzeichnete Z e u g n is a b s c h r if te n  
beifügen. A uf L ic h t b i ld e  r n  müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite verm erkt sein. Unter „Einschreiben“ oder „Eilboten“ 
eingesandte Bewerbungen können nur als „Einschreiben“- oder 
„Eilboten“ - Briefe weitergesandt werden, wenn das Porto h ier
fü r beigefügt ist. Diese A rt Briefe und mehrere Bewerbungsschrei
ben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren U m -

„A n ze ig e n -A b te ilu n g “ D eutscher R e c h ts t

IJI« schlag die Z iffernum m er n ic h t  tragen; sie sind nur 
U l an die Anzeigenabteilung zu richten. •  Anzeigen- 
itflin s f 1 preis: die viergespaltene 46 m m  breite m m -Z e ile  lUing! 45 R p f.; fü r Verleger- und Fremdenverkehrsanzeigen 

36 R pf.; fü r Stellen- und einspaltige Gelegenheits
anzeigen 25 R p f.; fü r Familienanzeigen und Nachrufe 15 Rpf., 
Ziffergebühr für Stellenangebote 1.50 R M .; für Stellengesuche und Ge
legenheitsanzeigen 50 Rpf. •  Anzeigenschluß: jeweils der Don
nerstag der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen und wenn Raum  
noch zur Verfügung steht, jeweils der M ontag der Erscheinungs
woche. •  Zahlungen für A n z e ig e n b e tr ä g e  n u r  auf das Post
scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages G m bH. -B e r lin N r . 45176.

erla g  G m bH., B erlin  W 35 , LUtzowufer 18.

lliü l llllii Offene Stellen iliiii lülü •• •••• •• •• •••• •• •• •••• •• a# •••« ••
Die Rechtsanwaltskammer Zweibrücken sucht für die Leitung 
der neu errichteten Geschäftsstelle der Kammer einen durch
aus erfahrenen und gewandten

Gcfthäftsführer
mit sicherem Auftreten. Der Betreffende muß Volljurist sein 
(Anwalt oder Anwaltsassessor). Die Stelle kann sofort an
getreten werden.
Angebote mit Zeugnissen, Referenzen, Lebenslauf und Licht
bild sind zu richten an den Präsidenten der Rechtsanwalts
kammer Zweibrücken zu Händen des Schriftführers: Rechts
anw alt W erle , Kaiserslautern, Annastr. 2.

Vertreter
für 4—6 Wochen ab 1. Januar 1941 

oder später

gesucht.
Goslich,Rechtsanwalt u. Notar 

in Treuenbr ietzen/Mark.

Anwalts
und Notarvertreter

von Mitte Januar an auf 4 Wochen 

gesucht.
S t o r b e c k ,  S w i n e m ü n d e .

Da mein bisheriger Vertreter zur 
Wehrmacht einberufen ist, suche 
ich für sof. od. später selbständ.

Anwalts
und Notariatsvertreter.

Dr. U l r i c h ,  
Rechtsanwalt und Notar, 

z. Zt. Rittmeister, 
W i t t e n b e r g ,  Bez. Halle.

Vertreter
für März 1941 gesucht. 

Dr- W o l f g a n g  S p e i th ,  
Rechtsanwalt und Notar, 
R ü g e n w a l d e  /  Ostsee.

Bei der Stadtverwaltung A s c h e rs le b e n , Regierungs
bezirk Magdeburg, 34000 Einwohner, ist die Stelle eines

flffo ffors
(juristischer Hilfsarbeiter)

sofort zu besetzen. Der Bewerber soll möglichst schon Kennt
nisse auf dem Gebiete der Kommunalverwaltung besitzen. Die 
Einstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag mit einer Besoldung 
nach Gruppe A2c2 der Reichsbesoldungsordnung, Ortsklasse ß! 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild 
und Nachweis der deutschblütigen Abstammung sind bis zum 
20. Januar 1941 an den Unterzeichneten einzureichen. 
Aschersleben, den 14. Nov. 1940. Der Oberbürgermeister.

Anwalt in oberbayerischer Ge- 
birgsstadt mit guter Praxis sucht 

ab 1. Februar 1941 
Anwaltsassessor(in) 

zu seiner Vertretung während des 
Wehrdienstes. Ang.u.A.1397an: 
Anz.-Abt. Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltsassessor
od. Hilfsarbeiter, der wahrschein
lich nicht mehr zum Heeresdienst 
eingezogen wird, ab 1. Jan. 1941 
für groß. Anwalts- u. Notarpraxis

gesucht.
Ang. an Rechtsanwalt G a nze r ,  
E b e r s w a l d e ,  Pfeilstraße 11, 

Telefon 2980.



Assessor(in)
mit wirtschaftlichem Verständnis, nach Möglichkeit 
bäuerlicher Herkunft, selbständig arbeitend, als jur .  
S a c h b e a r b e i t e r ( i n )  fü r  sofort gesucht.

Viehw irtschaftsverband Sudetenland, 
Reichenberg-O ber-R osenthal 288 ,

Goethestraße 19.

V e rka u fe :
Ju ris tisch e  W o ch en sch rift 1890— 1922 u. 
Ju ris tische  W o ch en sch rift 1926—̂1931 
L e ip z ig e r  Z e its c h r if t  (Jahrg. I b is X V II)

1907_1923
Deutsche J u r is te n z e itu n g  1907— 1925 
R echt und  W ir ts c h a ft 1912— 1922n e c n t una  w in s u ia u  

j W a rn e y e r, R echtsprechung des R eichs
g e rich ts  1908—1930, sämtl. gebunden.

Angebote unter A . 1395 an: 
Anzeigen -  Abte ilung Deutscher Rechts

verlag, B erlin  W  35, L litzo w u fe r 18.

RGR-Komm.z.BGB.
8 . Auflage,

Bd. 1—5 geb., gut erhalten, für 
zusammen RM 40.— (nur 1 Ex.)
Vier Q uellen-Verlag GmbH., 
Leipzig  N 22, Wilhelmstr. 24.

Eine D i e n s t s t e l l e  der  K r i e g s m a r i n e  (Verwaltungsamt) 
in Wilhelmshaven sucht für ihre R e c h t s a b t e i l u n g  einen 

an selbständiges Arbeiten gewöhnten, verantwortlichen

S a c h b e a rb e ite r
mit guten Rechtskenntnissen. A n w a ib b i t o v o r s t e h « ^ ^  
Gehalt- VI b T O A ,  bei Bewahrung Vb  T O A ,  Ortsklasse .
Verheiratete gegebenenfalls Trennungsentschädigung. Ferner: 
Mitarbeiter für die Liegenschaftsabteilung. Gehalt. V ll FO A 
" Ä C m ö g l i c h k e / n a c h  V. b TOA, Ortsklasse A, und 
gegebenenfalls Trennungsentschadigung für Verheiratete. An- 
geboie untei A. 1398 an: Anzeigen-Abteilung Deutscher 

Rechtsverlag, Berlin W 35, Lutzowufer 18.

nfolge von Einberufungen zur 
Wehrmacht 

sucht
größere Anwalts- und Notariats- 
iraxis in Stet t in  militärdienstfr. 

Assessor 
oder Volljuristen

ils Hilfsarbeiter auf längere Zeit. 
\ngebote unter A. 1401 an Anzei- 
jen-Abteilung Deutscher Rechts- 
irerlag, Berlin W 35, Lützowuferl».

Bürovorsteher(in),
firm in beiden Fächern,

gesucht.
D re s .  M a r s m a n n  & T h o r 
mann,  Rechtsanwälte u. Notare, 
R o s t o c k ,  Kosfelderstraße 11.

ünwaltsgehilfe (Gehilfin)
srfekt in Stenographie, Schreib
aschine und Kostensachen, zum 

1. März oder 1. April 1941
gesucht.

l ös l i ch ,  Rechtsanwalt u. Notar 
ln Treuenbr ietzen/Mark .

¿Sie TMidjer
De« ©eutfifien 3te(f)t«oertage« 
erhalten @fe fn feDer 23ucf)= 
fjanDtung. Äataiog unD Pro» 
fpefte [fefern » fr auf ®unf<f) 

foftcnlo« unD Dfrcft 
DeutfctlEC KEditöDEclag,

S e r l f n ®35

Bürogehilfe(in)
oder junger  Bürovo rs teher ,  
möglichst erfahren in beiden Fä
chern, für Dauerstellung für sofort 

gesucht.
Bewerb. mitLichtbild, Zeugnisab
schriften u. Gehaltsansprüchen an 

Rechtsanwalt und Notar 
Dr. W a l t e r  B r a u c h ,

W e r  dau (Sa.), Burgstraße 31.

ü: Gesuchte Stellen
-------

Erfahr. Anwaltsassessor,
Dr. jur., mit nur besten Zeugnissen 
su c h t nach Abkürzungdes Probe- 
und Anwärterdienstes P r a x i s 
ü b e rn a h m e  oder Niederlass 
sungsgelegenheit mit sicherer No
tariatsaussicht oder E i n t r i t t  in 
bestehende Praxis.  Voran
gehende Vertretung u.U. möglich. 
Angebote unter A. 1400 an die 
Anzeigen - Abteilung des Deut
schen Rechts Verlags, Berlin W 35, 

Lützowufer 18.

^T7TTTnnn«sin^:::::::::ss:::::ss:ss!i:!:;:v :s” ssss!5SS:::=s:i; i i: li
Bekanntmachungen verschiedener A rt «||

Assessor, Dr. jur.

Schult, D iplom -Kaufmann mit
Ptoßhandels- u. Industrjepraxis,
^sondere Kenntnisse m Bilanz 
<uerrecht, Finanz^ttabgkeit,
sUcht A n w a lt mit Wirtscnaits 
"der Steuerpraxis zur Ableistung 

des Probedienstes.
V  unter A . 1339 an: Anz.-Ab- 
,e>lung Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W  35, Lützowufer 18.

Preiswert zu verkaufen:
„D ie  W irtschaftsbrücke“  (H .F ried rich  Frommhagen, Berlin  W  35) 
m it G rundwerk und E rgänzungsblättern b is 31.12.40.
Rechtsanwalt Dr. jur. Herrmann, Balingen, Heinzlenstraße 13.

tanftprcueis
(A n w a lt8 n o ta r )

in  Schlesw ig-Holstein 
a b z u g e b e n

oder zu tauschen. —  Angebote unter 
A . 1396 an: Anz. -  A b te ilung  Deutscher 
Rechtsverlag Berlin  W  35, Lü tzow u fe r 18,

f e i
T n e iiiu w is

juA l̂ edth(Miu>ä&e n.̂ aiaH
liefert jeden Bürobedarf, Papiere 

Drucksachen, Vordrucke, Stempel 

Amtstrachten\  *

XV
S h e t f e  J C M C f& i T ta tm o iW i

Spezialität: Neueinrichtungen

„RECHTSPFLEGE U N D  V E R W A LT U N G “  HEFT 15

Arbeitsrecht
von

Amtsgerichtsrat Dr. Johannes Loschke

K a r t o n i e r t  R M  2 . 1 0

Die Schrift w ill dem Leser Klarheit über die arbeitsrecht
lichen Grundbegriffe vermitteln und ihn befähigen, sich 
auf dem außerordentlich weitverzweigten und schwer 
übersehbaren Gebiete des Arbeitsrechtes so zurechtzu
finden, wie es der praktische Dienst fü r das Arbeitsleben 
erfordert. Beginnend m it einer Erklärung der G rund
werte des Arbeitslebens erläutert der Verfasser die ein
zelnen aus dem Arbeitsleben entstehenden Begriffe; die 
Betriebsgemeinschaft und deren Arbeits- und Lehrver
hältnis, die Dienstgemeinschaft und die Hausgemein
schaft. Die Verfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit und der 
sozialen Ehrengerichtsbarkeit werden unter Berücksich
tigung der Gesetzgebung bis Oktober 1940 eingehend 
behandelt. Das Heft g ib t dem lernbeflissenen Leser 
Anregung und ist ihm Wegweiser zu weiterer eigener 

Vertiefung seiner Kenntnisse.
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